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6. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 (ThürVwRG 
2018)

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Problem

Die öffentlichen Verwaltungen in Thüringen müssen sich in den nächs-
ten Jahren vielfältigen Herausforderungen stellen. Zu nennen sind dabei 
der demografische Wandel, die zu erwartenden finanziellen Entwicklun-
gen der öffentlichen Haushalte und die damit einhergehenden notwen-
digen Personalkostenreduzierungen, die Europäisierung, vor allem aber 
die Anpassungserfordernisse der öffentlichen Verwaltung durch Spezi-
alisierungsnotwendigkeit und die rasant fortschreitende Entwicklung im 
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Zudem steht die 
öffentliche Verwaltung im Zeitalter der Globalisierung und des interna-
tionalen Wettbewerbs in der Konkurrenz mit Unternehmen um Investi-
tionen und Arbeitskräfte.

Um unter diesen Bedingungen an die erfolgreiche Arbeit der öffentlichen 
Verwaltung in den letzten 25 Jahren anknüpfen sowie den erreichten 
Stand der Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltungen erhalten und 
ausbauen zu können, muss die öffentliche Verwaltung in einem grund-
legenden Schritt zukunftsfest gemacht werden.

1. Frühere Reformansätze im Freistaat Thüringen

Neben den Erfahrungen anderer Bundesländer, die Berücksichtigung im 
aktuellen Reformprozess gefunden haben, kann der Freistaat auf die in 
den vergangenen Legislaturperioden selbst gesammelten Erkenntnis-
se im Rahmen von Verwaltungs- und Funktionalreformen zurückgreifen.

1.1  Verwaltungs- und Funktionalreformen in der 4. Legislaturperi-
ode (2004 bis 2009)

Am 1. März 2005 beschloss die damalige Landesregierung das Behör-
denstrukturkonzept. Getragen war dieses Konzept von folgenden Leit-
vorstellungen:

"Die Festlegungen, Behörden zu schließen beziehungsweise deren Auf-
gaben auf nichtstaatliche Verwaltungsträger oder auf andere Behörden 
zu übertragen, sind auch dem Gebot geschuldet, die Verwaltung der 
sinkenden Einwohnerzahl entsprechend umzuorganisieren. Durch die 
Zusammenlegung von Behörden werden einerseits schlankere und da-
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mit effizientere Strukturen geschaffen. Andererseits können auch künf-
tig notwendige Anpassungen aufgrund der demografischen Entwicklung 
ohne Verlust an Effizienz durchgeführt werden. Darüber hinaus wird bei-
spielsweise durch die Errichtung von Servicestellen an den Standorten 
der aufgelösten Finanzämter die Aufgabenerfüllung großer Finanzäm-
ter in den Bevölkerungszentren mit dem Angebot von Verwaltung vor 
Ort verbunden."

Daraufhin legte die Landesregierung zahlreiche Behörden und Einrich-
tungen zusammen oder löste diese auf.

Am 14. Dezember 2007 beschloss der Thüringer Landtag mit Artikel 14 
Haushaltsbegleitgesetz 2008/2009 die Kommunalisierung von Aufga-
ben insbesondere der Umwelt-, Sozial- und Bauverwaltung zum 1. Mai 
2008 auf die Landkreise und kreisfreien Städte.

1.2  Überlegungen zu Verwaltungs- und Funktionalreformen in der 
5. Legislaturperiode (2009 bis 2014)

In der letzten Legislaturperiode wurde eine Expertenkommission Funk-
tional- und Gebietsreform unter Leitung von Herrn Staatssekretär a. D. 
Wolfgang Riotte einberufen, die am 31. Januar 2013 ihren Bericht ab-
gab. Laut der Kommission bestünden im Freistaat Thüringen und in den 
Kommunen noch erhebliche Effizienzpotenziale durch eine Intensivie-
rung des E-Government. Um aus der Fülle der Vorschläge ein Reform-
konzept zu entwickeln, welches für die anstehenden Herausforderun-
gen eine effiziente, dauerhafte und finanzierbare Verwaltung schaffen 
sollte, richtete die damalige Landesregierung unter Vorsitz der dama-
ligen Ministerpräsidentin mit Kabinettsbeschluss vom 29. Januar 2013 
eine Regierungskommission ein.

Am 8. November 2013 stellte diese Regierungskommission ihr Konzept 
zur Reform der Thüringer Landesverwaltung (Reformkonzept 2020) vor. 
Die Vorschläge der Regierungskommission standen dabei unter folgen-
den Prämissen:

 - Notwendigkeit der Überführung der Thüringer Verwaltung von einer 
leistungsfähigen "Aufbauverwaltung" in eine ebenso leistungsfähige 
"Normalverwaltung"

 - Erhöhung der (Service-)Qualität und Flexibilität der Thüringer Ver-
waltung durch Straffung der Behördenvielfalt, Effektivierung der in-
neren Abläufe sowie weitere Investitionen in moderne Arbeitsplätze 
(insbesondere IT)

 - Verbesserung der Übersichtlichkeit der Behördenstruktur durch Straf-
fung der Organisationsstruktur und Eindeutigkeit der Aufgabenzu-
ordnung

Das Reformkonzept 2020 ging von der Beibehaltung des Landesverwal-
tungsamtes als zentrale Mittelbehörde aus. Daneben sollte es drei wei-
tere große Behörden geben. Das "Reformkonzept 2020" wurde in der 
5. Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt. 

2.  Erwartungshaltung der Wirtschaft an eine moderne Thüringer 
Verwaltung

Eine umfassende Verwaltungs- und Funktionalreform wird von der Wirt-
schaft mit Nachdruck gefordert. In einer Studie der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft PwC aus dem Jahr 2012 zu den "Anforderungen der Thü-
ringer Wirtschaft an eine Verwaltungs- und Kommunalreform", die vom 
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damaligen Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie 
in Auftrag gegeben wurde, wurden im Rahmen einer Befragung von cir-
ca 3.000 Unternehmen insbesondere folgende Erwartungshaltungen an 
eine Verwaltungs- und Gebietsreform geäußert:

 - 77,8 Prozent der Befragten gehen von einer höheren Leistungsfähig-
keit der öffentlichen Verwaltungen aufgrund einer Reform aus.

 - 71,2 Prozent erwarten verkürzte Bearbeitungszeiten.
 - 55,6 Prozent erhoffen sich eine Verbesserung der Bürger- und Kun-

denfreundlichkeit durch eine Reform.
 - 75 Prozent der Befragten halten E-Government-Lösungen für wichtig.
 - 58,3 Prozent fordern eine Ausweitung des Angebots an E-Govern-

ment-Leistungen.

Diese Erwartungshaltung der Thüringer Wirtschaft ist deshalb von beson-
derer Bedeutung, weil die Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes heute 
mehr denn je von einer modernen, leistungsfähigen Verwaltung abhän-
gig ist. Orts- und Sachnähe bei gleichzeitig straffer Verwaltungsstruktur, 
die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und die Dauer von Geneh-
migungsverfahren sind wichtige Rahmenbedingungen für unternehme-
risches Wirken. Zudem hat die Organisation einer Verwaltung über die 
damit verbundenen Kosten unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf 
die Wirtschaft mit Blick auf die Abgabenbelastung.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die öffentliche Verwaltung 
über hohe und moderne Qualitäts- und Kommunikationsstandards ver-
fügt. Die dazu erforderlichen Prozesse im Bereich des E-Government 
haben bereits jetzt die Verwaltungsabläufe und Verwaltungsprozesse 
erheblich verändert. Diese technologische Entwicklung wird sich fort-
setzen und damit auch die Arbeit in den Behörden sowie die Kommu-
nikation mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft maßgeb-
lich beeinflussen.

Regelungsbedürfnis

Nach Artikel 90 Satz 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen sind der 
Aufbau, die räumliche Gliederung und die Zuständigkeiten der Landes-
verwaltung aufgrund eines Gesetzes zu regeln. 

Aus dem Thüringer Gesetz über die Grundsätze der Funktional- und Ver-
waltungsreformen ergeben sich Leitlinien, die im Zuge der Verwaltungs-
reform zu beachten sind:

- Grundsätzliche Zweistufigkeit der Landesverwaltung, wobei die Ge-
richte, Staatsanwaltschaften und die Polizei ausgenommen sind (§ 11 
Abs. 1 bis 3 Thüringer Gesetz über die Grundsätze von Funktional- 
und Verwaltungsreformen - ThürGFVG-)

Die Landesverwaltung ist teilweise noch dreistufig organisiert. Dies 
gilt beispielsweise für die Steuerverwaltung, die Straßenbauverwal-
tung und Teile der Abfallverwaltung.

- Grundsatz der Einräumigkeit der Verwaltung (§ 12 ThürGFVG)

Einräumigkeit bedeutet, dass die örtlichen Zuständigkeitsgrenzen 
staatlicher Behörden und ihrer Substruktureinheiten sowie von Ge-
richten und Staatsanwaltschaften die politisch-territorialen Grenzen 
von kommunalen Gebietskörperschaften (Gemeinden und Landkrei-
se) nicht schneiden. Die Herstellung der Einräumigkeit der Verwaltung 
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dient dem Ziel, überschaubare und transparente örtliche Zuständig-
keiten für Bürgerinnen und Bürger und sonstige Nutzer der Verwal-
tung zu schaffen. Für die Verwaltung selbst sollen durch das Prinzip 
der Einräumigkeit Abstimmungsprozesse und die Zusammenarbeit 
untereinander erleichtert sowie Reibungsverluste vermieden werden, 
die durch unterschiedliche Gebietszuschnitte zwangsläufig entstehen.

- Aufgabenkritik (§ 13 Abs. 3 ThürGFVG)

Bei der Aufgabenkritik handelt es sich um eine Daueraufgabe für die 
gesamte Landesverwaltung, die eine an rechtlichen und organisato-
rischen Grundsätzen orientierte Überprüfung der von der Verwaltung 
wahrzunehmenden Aufgaben im Hinblick auf deren Notwendigkeit 
nach Art, Maß und Aufwand sowie hinsichtlich der Organisationsform, 
des Personaleinsatzes und der Verfahren umfasst. Dem vorliegen-
den Gesetzentwurf liegt insbesondere eine Vollzugskritik zugrunde, 
die darauf gerichtet war, die Erfüllung bestehender Aufgaben auf ra-
tionelle Abwicklung zu prüfen und zu verbessern.

- Deregulierung, Entbürokratisierung sowie Standardabbau und -über-
prüfung (§ 17 ThürGFVG)

Dementsprechend sollen mit diesem Gesetzentwurf auch Maßnah-
men zur Vereinfachung von Verwaltungsverfahren ergriffen werden.

Der Festlegung des Landesgesetzgebers in § 11 Abs. 4 ThürGFVG, 
dass das Nähere zum Verwaltungsaufbau in einem Landesorganisati-
onsgesetz geregelt werden soll, soll zu einem späteren Zeitpunkt nach-
gekommen werden, wenn infolge veränderter kommunaler Strukturen 
auch eine Neuverteilung der Aufgaben zwischen Land und Kommunen 
vorgenommen werden kann.

B. Lösung 

Der Thüringer Landtag erlässt unter Beachtung der im Thüringer Gesetz 
über die Grundsätze der Funktional- und Verwaltungsreformen niederge-
legten Grundsätze ein Gesetz zur Reform der Landesverwaltung als ein 
Mantelgesetz. In diesem werden Regelungen zur Umstrukturierung von 
Behörden und Einrichtungen des Landes verbunden mit den erforderli-
chen Zuständigkeitszuweisungen getroffen. Dabei sind die im Thüringer 
Gesetz über die Grundsätze der Funktional- und Verwaltungsreformen 
genannten Leitlinien (Zweistufigkeit der Landesverwaltung, Einräumig-
keit der Verwaltung, Deregulierung, Entbürokratisierung und Standardab-
bau) in den jeweiligen Fachgesetzen und -verordnungen zu beachten. 

Davon sind, gegliedert nach der fachaufsichtlichen Zuständigkeit, fol-
gende Geschäftsbereiche betroffen:

Staatskanzlei

Um das denkmalschutzrechtliche Verfahren zu vereinfachen und die 
denkmalschutzrechtlichen Zuständigkeiten zu straffen, werden die ge-
setzlich geregelten Aufgaben der oberen Denkmalschutzbehörde gestri-
chen oder auf die oberste Denkmalschutzbehörde übertragen. Die Re-
gelungen des sogenannten Dissensverfahrens werden gestrichen. Seit 
dem Inkrafttreten dieser Regelung im Jahr 2004 hat sich gezeigt, dass 
die fachlichen Belange der Denkmalpflege durch die Denkmalfachbe-
hörde (Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie) abschließend 
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wahrgenommen werden können. In den wenigen Fällen eines Dissens-
verfahrens wurde regelmäßig die fachliche Stellungnahme bestätigt.

Zudem wird das Widerspruchsverfahren gegen denkmalschutzrechtli-
che Bescheide abgeschafft.

Finanzen

Die Herstellung der Zweistufigkeit im Bereich der Steuerverwaltung soll 
durch das Herauslösen der entsprechenden Steuerfach- und anteiligen 
Querschnittsreferate aus der Thüringer Landesfinanzdirektion und de-
ren Integration in das Thüringer Finanzministerium erfolgen. In diesem 
Zusammenhang soll die Thüringer Landesfinanzdirektion aufgelöst und 
gleichzeitig das Thüringer Landesamt für Finanzen errichtet werden. Letz-
terem werden die verbleibenden Aufgaben, das verbleibende Personal 
und die Außenstellen der Thüringer Landesfinanzdirektion übertragen. 
Gleichzeitig werden auch die übrigen Regelungen hinsichtlich der auf das 
Thüringer Finanzministerium und das Thüringer Landesamt für Finan-
zen übertragenen Zuständigkeiten redaktionell und inhaltlich angepasst.

Weiterhin werden aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für In-
frastruktur und Landwirtschaft die Bescheinigende Stelle des Europä-
ischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums 
(ELER) sowie aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft die Prüfbehörde für den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in den Geschäftsbe-
reich des Finanzministeriums mit ihren Aufgaben und dem Personal ver-
lagert. Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung dieser Aufgaben wird auf 
das für Finanzen zuständige Ministerium übertragen.

Aufgrund der Strukturveränderungen in der Thüringer Landesverwaltung 
ist eine Überarbeitung der Einstufung der Leitungsfunktionen der nach-
geordneten Behörden in der Thüringer Besoldungsordnung B erforder-
lich. Sowohl die neu entstehenden Leitungsämter als auch die bereits 
vorhandenen und weiter bestehenden Leitungsämter sind unter Beach-
tung der neuen Verwaltungsstruktur zu bewerten und in die Besoldungs-
ordnung B einzuordnen.

Umwelt, Energie und Naturschutz

Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie wird von einer na-
turwissenschaftlich-technischen Einrichtung zur oberen Landesbehörde 
für die Bereiche Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, 
Chemikaliensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, 
Energie, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gentechnik in "Thü-
ringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" (TLUBN) um-
benannt. Das Thüringer Landesbergamt wird aufgelöst. Seine Aufgaben 
werden auf das TLUBN übertragen. Die bislang im Thüringer Landes-
verwaltungsamt wahrgenommenen Vollzugsaufgaben aus den Berei-
chen Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikali-
ensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gentechnik gehen auf das 
Landesamt über. 

Die Zuordnung der Aufgaben des bisherigen Thüringer Landesbergamts 
zum TLUBN und die Überführung der Vollzugsaufgaben des Thüringer 
Landesverwaltungsamts aus den Bereichen Umwelt, Wasserwirtschaft, 
Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Immissionsschutz, Bo-
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denschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und Landschaftspflege 
sowie Gentechnik berücksichtigen die gemeinsamen fachlichen Schwer-
punkte und Berührungspunkte der bisherigen Verwaltungen. Auf diese 
Weise werden im Bereich der "technischen" und der "grünen" Umwelt-
verwaltung die Aufgaben der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie und des Thüringer Landesbergamts zusammengefasst. Durch 
die Überführung der vorgenannten Bereiche aus dem Thüringer Lan-
desverwaltungsamt werden zusätzlich die bisher in verschiedenen Ge-
schäftsbereichen wahrgenommenen Aufgaben der Fach- und der Dienst-
aufsicht miteinander vereint.

Mit der Umstrukturierung ist ein Zuständigkeitswechsel verbunden, so 
dass zugleich die erforderlichen Änderungen in den entsprechenden 
Fachgesetzen und Rechtsverordnungen vorgenommen werden.

Da die Grundsatzangelegenheiten des Gentechnikrechts derzeit nach 
dem Beschluss der Landesregierung vom 31. März 2015 über die Zu-
ständigkeit der einzelnen Ministerien nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen in der jeweils geltenden Fassung 
beim Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz angesie-
delt sind, ist vorgesehen, diesen Beschluss der Landesregierung zu än-
dern und die Grundsatzangelegenheiten des Gentechnikrechts dem Mi-
nisterium für Umwelt, Energie und Naturschutz zuzuordnen. 

Infrastruktur und Landwirtschaft

Für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und Land-
wirtschaft ist das Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung und Organisa-
tion der Behörden im Geschäftsbereich des für Infrastruktur und Land-
wirtschaft zuständigen Ministeriums der zentrale Regelungsteil. Es dient 
der rechtssicheren Umgestaltung der Behördenstruktur mit gesetzlichen 
Personalübergängen im gesamten nachgeordneten Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Alle bisherigen 19 Behörden, Anstalten, Einrichtungen und Landesbe-
triebe im unmittelbar nachgeordneten Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft werden juristisch aufgelöst und 
mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in folgenden drei, durch das Thürin-
ger Infrastruktur- und Landwirtschaftsorganisationsgesetz zu errichten-
den Landesoberbehörden strukturell-organisatorisch zusammengefasst:

a) Errichtung des "Landesamts für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" (TLBG) durch Verschmelzung des Landesamts für Vermes-
sung und Geoinformation und der für Flurbereinigung und Flurneu-
ordnung zuständigen Teile der drei Ämter für Landentwicklung und 
Flurneuordnung,

b) Errichtung des "Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" 
(TLLLR) durch Verschmelzung der Landesanstalt für Landwirtschaft 
(in diese wird bereits mit Wirkung vom 16. Oktober 2018 die Zahlstel-
le EGFL/ELER aus dem Landesverwaltungsamt verlagert), der sie-
ben Landwirtschaftsämter, der nicht für Flurbereinigung und Flurneu-
ordnung zuständigen Teile der drei Ämter für Landentwicklung und 
Flurneuordnung, der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau sowie der 
für landwirtschaftliche Aufgaben zuständigen Teile des Referates 460 
"Ländlicher Raum" des Landesverwaltungsamts und

c) Errichtung des "Landesamts für Bau und Verkehr" (TLBV) durch Ver-
schmelzung des Landesamts für Bau und Verkehr, der vier Straßen-
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bauämter und des Landesbetriebs Thüringer Liegenschaftsmanage-
ment (THÜLIMA).

Gleichzeitig mit der Errichtung des TLBV und des TLLLR werden die Thü-
ringer Straßenbauverwaltung und die Landesabfallverwaltung (noch in 
Einzelfällen dreistufig) zweistufig, indem die Zuständigkeiten der Stra-
ßenbauämter (als untere Straßenbaubehörden des Landes) und der 
Landwirtschaftsämter (im Einzelfall als untere Abfallbehörden des Lan-
des) entfallen beziehungsweise in die Zuständigkeiten der neuen obe-
ren Straßenbaubehörde und der neuen oberen Landwirtschaftsbehör-
de münden.

Mit dem Mantelgesetz werden auch wesentliche Ergebnisse aufgaben-
kritischer Untersuchungen und Überlegungen im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft umgesetzt. Im Einzel-
nen handelt es sich um 
 - die Abschaffung der in § 61 des Thüringer Waldgesetzes geregelten 

Forstamtsausschüsse, deren Tätigkeit wegen zu geringer Effizienz 
Kosten sparend eingestellt werden kann,

 - die Verlagerung der Aufgaben der oberen Flurbereinigungsbehörde 
und der oberen Flurneuordnungsbehörde, die innerhalb eines bereits 
bestehenden zweistufigen Verwaltungsaufbaus bislang vom Ministe-
rium für Infrastruktur und Landwirtschaft wahrgenommen werden, auf 
die neu errichtete Fachoberbehörde (TLBG), die - synergetisch güns-
tig - gleichzeitig auch alle Aufgaben der bisherigen Flurbereinigungs-
behörden und Flurneuordnungsbehörden mit wahrnimmt,

 - die Abschaffung der zur Bearbeitung von Widersprüchen im Flurbe-
reinigungsbereich eingerichteten Spruchstelle Flurbereinigung, de-
ren Aufgaben künftig weniger formalisiert und mit geringerem Verwal-
tungsaufwand im normalen Widerspruchsverfahren wahrgenommen 
werden.

Darüber hinaus werden im Mantelgesetz Regelungen zur Deregulierung, 
Rechtsvereinfachung und Rechtsbereinigung getroffen. So können im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 
insgesamt elf Rechtsverordnungen und Anordnungen der Landesregie-
rungen außer Kraft gesetzt, eine Rechtsverordnung kann durch eine 
Verwaltungsvorschrift ersetzt und zahlreiche, inzwischen gegenstands-
los gewordene Bestimmungen können aufgehoben werden.

C. Alternativen

Bei der Verteilung der staatlichen Aufgaben auf Behörden und Einrich-
tungen des Landes sind zahlreiche unterschiedliche Lösungen denkbar. 
Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen - so kann insbesondere 
nicht abgeschätzt werden, in welchem Umfang weitere Aufgaben kommu-
nalisiert werden können - ist die mit diesem Gesetz angestrebte Struktur 
der Landesverwaltung ein tragfähiger Weg, um unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Interessenlagen die mit der Verwaltungsreform an-
gestrebten Ziele zu erreichen.

Nach einem von den Fachressorts durchgeführten umfassenden Abwä-
gungsprozess, in den nach den Beteiligungsregeln die Kommunalen Spit-
zenverbände, die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und der 
Berufsverbände sowie weitere Interessenverbände einbezogen waren, 
ist mit der nun vorgeschlagenen Lösung eine Struktur entwickelt, die es 
der Verwaltung ermöglicht, ihre Leistungen gerade im Bereich der Da-
seinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft 
effizient, bürgernah und bürgerfreundlich zu erbringen.
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D. Kosten 

Mit dem Gesetz werden die Auflösung und Neu- beziehungsweise Um-
strukturierung von Verwaltungseinrichtungen vorgenommen. Es werden 
Verwaltungsprozesse neu organisiert und umstrukturiert. Verwaltungs-
abläufe werden dabei gestrafft und in vielen Bereichen die Zweistufig-
keit der Verwaltung hergestellt. Im Laufe der Zeit werden in der Verwal-
tung neue Aufgaben implementiert, Aufgaben entfallen, werden anders 
organisiert, Organisationen verändert, um sich den veränderten Gege-
benheiten, sei es fiskalischer, demografischer und/oder aufgabentech-
nischer Art, anzupassen. Hier finden ständig Veränderungsprozesse in 
den verschiedenen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen in der Ver-
waltung statt. Manche Bereiche beziehungsweise Operationen geben 
Kapazitäten frei, manche benötigen neue Kapazitäten. Zum Teil wer-
den Aufgabenbereiche an unterschiedlichen Stellen organisiert, so dass 
manche Aufgaben nicht zusammenhängend, sondern dezentral durch-
geführt werden. 

Diese dezentrale Organisation führt zu einer Verlangsamung der Vor-
gänge und benötigt zusätzliche Kapazitäten. Mit dem vorliegenden Ge-
setz zur Verwaltungsreform werden nunmehr logisch zusammengehö-
rende Bereiche und Aufgaben möglichst zentral an einem Ort gebündelt 
und neu organisiert. Hiermit wird der zeitliche Bedarf der Aufgabenerle-
digung in der Verwaltung reduziert, welches das Ziel des Gesetzes zur 
Neuordnung der Thüringer Verwaltung darstellt. Diese Beschleunigung 
der Verfahren durch die Umstrukturierung und Neuordnung lässt sich 
nicht monetär messen, ist jedoch in die Betrachtungen zur Wirtschaft-
lichkeit mit einzubeziehen. 

Zunächst bedarf es zum Anstoßen des Prozesses eines einmaligen Auf-
wandes, ohne dass eine Abschätzung möglich ist, wie viel weniger Ka-
pazitäten man im Nachhinein benötigt und wie groß die zeitliche Erspar-
nis ist. Fest steht, dass man nach der Durchführung des Prozesses bei 
gleichbleibenden bis geringeren Kapazitäten eine schnellere Arbeits-
leistung erreichen kann. 

Im Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen entstehen in 
den einzelnen Geschäftsbereichen einmalige zusätzliche Kosten in ge-
ringem Umfang. Es handelt sich hierbei um typische Anlaufkosten, Um-
baukosten, um die Verwaltung in die neuen Strukturen zu transferieren 
und den Prozess anzustoßen. Es handelt sich hierbei insbesondere um 
 - Kosten für dienstliche Umzüge von Bediensteten an andere Dienstorte,
 - Trennungsgeldzahlungen und Erstattungen von Umzugskostenver-

gütungen an wenige betroffene Bedienstete, sofern im Einzelfall die 
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen,

 - zu bestellende neue Tür- und Eingangsschilder, andere Hinweiszei-
chen sowie Stempel, Dienstsiegel und so weiter mit den neuen Be-
hördenbezeichnungen und

 - Umtragungen in Büchern, Dokumenten und Dateien, in denen die 
neue Behördenbezeichnung zwingend anzugeben ist.

Daneben sind Folgeänderungen von Richtlinien, Verwaltungsvorschrif-
ten und anderer allgemeinverbindlicher Grundlagen dienstlicher Tätig-
keit notwendig, die ebenfalls Kosten in der Übergangszeit verursachen. 
Diese wären jedoch auch ohne die Behördenstrukturreform durch re-
gelmäßige Prüfungen im Rahmen der Deregulierung und Überarbeitung 
der genannten Grundlagen angefallen, so dass hier keine zusätzlichen 
Mehraufwendungen im eigentlichen Sinne entstehen. 
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In erster Linie verfolgt die Behördenstrukturreform eine Straffung der Ver-
waltung, in dem durch das Umsetzen der Zweistufigkeit in vielen Bereichen 
Hierarchieebenen wegfallen. Die Reorganisation der Verwaltung verfolgt 
Effizienzsteigerungen und eine an die zukünftigen Herausforderungen 
wie Digitalisierung und Demografie angepasste Verwaltungsstruktur. Es 
werden Dienst- und Fachaufsichten gebündelt. Damit wird unter ande-
rem auch ein Beitrag dazu geleistet, dass es nicht zu Personalaufwüch-
sen und damit zu Mehrkosten über den bisherigen Stand hinaus kommt.

In der Gesamtschau dienen die Maßnahmen der Beschleunigung der 
Verfahren und damit Arbeitsleistung der Verwaltung, ohne dass dieser 
Effekt mit konkreten Zeitangaben oder monetären Beträgen belegt wer-
den kann. In der Summe kommt es unter Beachtung der sich durch eini-
ge Maßnahmen ergebenen Personaleinsparungen nicht zu Mehrausga-
ben beziehungsweise Mehrbelastungen des Landeshaushalts. Insoweit 
ist eine Wirtschaftlichkeit dahin gehend gegeben, dass mit gleichem Auf-
wand eine bessere, weil schnellere und effizientere Verwaltungsstruk-
tur erreicht wird. Sie gestaltet sich insofern gegenüber dem bisherigen 
Ausgangszustand vorteilhafter durch die Straffung und Bündelung von 
Aufgaben und Aufgabenprozessen. 

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Bereiche mit den Veränderun-
gen bezüglich der Vorteilhaftigkeit gegenüber dem Status quo dargestellt. 

Teil Ressort Ist-Zustand Soll-Zustand Vorteile/Gewichtung 
1 Artikel 1 bis 2 (TSK)

Dreistufigkeit der Denk-
malschutzbehörden und 
Abschaffung des Dis-
sensverfahrens

Übertragung der Aufga-
ben der oberen Denkmal-
schutzbehörden auf die 
oberste Denkmalschutz-
behörde unter Weg-
fall der oberen Denkmal-
schutzbehörde
Abschaffung der Zwi-
schenstufe  
Dissensverfahren

Bei den Änderungen im denk-
malschutzrechtlichen Verfah-
ren handelt es sich um keine fi-
nanzwirksamen Maßnahmen. 
Die gesetzlichen Änderungen im 
Denkmalschutzverfahren sind 
grundsätzlich kostenneutral, durch 
die der Landeshaushalt nicht be-
lastet wird. Der Aufwand für die 
Umstrukturierung ist gering. Ge-
gebenenfalls fallen geringe ein-
malige Veränderungskosten zum 
Beispiel für die Anschaffung von 
Arbeitsmaterialien, Türschilder et 
cetera an.
Durch die Abschaffung des Dis-
sensverfahrens (und des Wider-
spruchverfahrens) sind gegebe-
nenfalls Einsparungen bei den 
Personal- und Sachmitteln zu er-
warten. Bezüglich der Abschaffung 
des Widerspruchverfahrens kann 
es bei den verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren zu einem entspre-
chenden Anstieg der Personal- 
und Sachmittel kommen, welche 
jedoch Personal- und Sachmit-
tel in ähnlichem Umfang erfordern 
würden.
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Teil Ressort Ist-Zustand Soll-Zustand Vorteile/Gewichtung 
2 Artikel 3 bis 7 (TFM)

Derzeit ist die Steuerver-
waltung dreistufig organi-
siert (TFM - LFD - FÄ)

Im Rahmen des Verwal-
tungsreformgesetzes soll 
die Steuerverwaltung 
nunmehr zweistufig or-
ganisiert werden (TFM - 
FÄ).

Effizienzgewinne entstehen schon 
allein dadurch, dass in diesem Be-
reich eine Verwaltungs- und da-
mit auch Hierarchieebene wegfällt 
und somit Entscheidungswege ver-
kürzt werden. Auch werden Abstim-
mungsprozesse reduziert bezie-
hungsweise fallen sogar ganz weg. 
Zudem werden Personaleinsparun-
gen realisiert. So fällt der derzeit 
B 6-besoldete Dienstposten des 
Präsidenten der LFD weg. Für den 
künftigen Leiter des Landesamtes 
für Finanzen steht ein Dienstpos-
ten mit der Wertigkeit B 3 zur Ver-
fügung. Für die bisher B 3-besolde-
ten Abteilungsleiter werden künftig 
A16-besoldete Dienstposten aus-
gebracht. Auch weitere Personal-
einsparungen können zukünftig re-
alisiert werden, indem zunächst in 
das TFM überführte Dienstposten 
künftig wegfallen können. 
Demgegenüber stehen Personal-
mehrausgaben im TFM durch die 
Errichtung zweier zusätzlicher Re-
ferate.
Natürlich werden mit der Überfüh-
rung von Bediensteten in das TFM 
auch einmalige und laufende Kos-
ten im Zusammenhang mit der 
Ausstattung der Arbeitsplätze im 
TFM entstehen. Kosten werden zu-
dem im Zusammenhang mit dem 
räumlichen Umzug von Bedienste-
ten und mit der Gründung des Lan-
desamtes für Finanzen (zum Bei-
spiel Änderung der Beschilderung 
und ähnliches) anfallen. 

3 Artikel 8 bis 39 (TMUEN)
3.1 Im Bereich der Umwelt-

verwaltung der Abtei-
lung 4 des TLVwA und 
der TLUG verteilen sich 
Personalbewirtschaftung, 
Stellenbewirtschaftung 
und Personalzugriff auf 
zwei Ressorts (TMIK und 
TMUEN).

Mit der Zusammenfas-
sung des Personals der 
TLUG, des TLBA und der 
Abteilung 4 sowie wei-
terer umweltspezifischer 
Teilbereiche des TLVwA 
im TLUBN konzentrieren 
sich die Personalbewirt-
schaftung, Stellenbewirt-
schaftung und Personal-
zugriff in einem Ressort 
(TMUEN).

Personal-/Stellenbewirtschaftung 
und Personalzugriff können flexi-
bler gehandhabt werden. Damit 
kann bei Personalvakanzen zum 
Beispiel Fachpersonal in allen Be-
reichen (Fach/Vollzug) eingesetzt 
werden. Dies ist in einer stark 
fachlich geprägten Verwaltung wie 
der Umweltverwaltung wichtig, 
da zunehmend Spezialisierungen 
beim einzusetzenden Fachperso-
nal notwendig sind.
Es entstehen möglicherweise Sy-
nergien bei doppelter fachlicher 
Eignung.
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Teil Ressort Ist-Zustand Soll-Zustand Vorteile/Gewichtung 
3.1.1 Auf die Verwaltung wer-

den durch die demo-
grafische Entwicklung 
in Thüringen geänder-
te Rahmenbedingungen 
zukommen (Generatio-
nenwechsel in der Thü-
ringer Verwaltung, feh-
lendes Fachpersonal). 
Es werden in den Jahren 
von 2017 bis 2025 etwa 
15.100 Landesbedienste-
te in altersbedingten Ru-
hestand und Rente treten 
(vgl. Konzept zur Perso-
nalentwicklung des Thü-
ringer Landesdienstes bis 
zum Jahre 2025 ([PEK 
2025], S. 18 f.)

Durch die Konzentration 
von Fachaufgaben und 
entsprechendem Perso-
nal in der TLUBN sollen 
die Folgen, die der demo-
grafische Wandel mit sich 
bringt, aufgefangen wer-
den (siehe unter Punkt 
3.1).

Die Handlungsfähigkeit und Auf-
gabenwahrnehmung der Thürin-
ger Umweltverwaltung wird auf-
rechterhalten.
Durch den Generationenwechsel 
drohen Wissensverluste und Kom-
petenzdefizite, die mit der Kon-
zentration von Fachpersonal in ei-
ner Behörde aufgefangen werden 
sollen.

3.1.2 Es ist eine zunehmende 
Bandbreite und Komple-
xität der Aufgabenwahr-
nehmung aufgrund eu-
ropa- beziehungsweise 
bundesrechtlicher Rege-
lungen zu verzeichnen. 

Zentralisierung von eu-
ropa- und bundesrechtli-
chen Kompetenzen.

Durch die Zusammenlegung von 
Fach- und Vollzugsaufgaben soll 
eine effektive Aufgabenwahrneh-
mung gewährleistet werden.

3.1.3 Die Anforderungen an 
die Transparenz der Ver-
waltung sind in den letz-
ten Jahren gestiegen. 
Durch das Informations-
freiheitsgesetz (IFG) und 
das Umweltinformations-
gesetz (UIG) soll Bürgern 
der Zugang zu Informati-
onen erleichtert werden. 
Derzeit werden Anfra-
gen nach dem IFG oder 
UIG an unterschiedlichen 
Stellen der Umweltver-
waltung wahrgenommen.

Zentrale Bearbeitung der 
Anfragen nach dem IFG 
und UIG.

Die Wahrnehmung derselben Auf-
gaben durch mehrere Beschäftig-
te sowie die unnötige Bindung von 
Personal werden vermieden und 
eine effiziente Aufgabenwahrneh-
mung gewährleistet.

3.2 Fach- und Vollzugsauf-
gaben werden getrennt 
voneinander in der TLUG 
(Fach) beziehungswei-
se im TLBA und TLVwA 
(Vollzug) wahrgenom-
men.

Fach- und Vollzugsaufga-
ben sind in einer Behörde 
zusammengeführt.

Die Kompetenzbündelung wird ge-
stärkt.
Verwaltungsverfahren und andere 
Vorgänge werden beschleunigt.
Gegenüber den Kommunen lässt 
sich die Aufspaltung von fachlicher 
Unterstützung einerseits (TLUG) 
und Vollzugsaufsicht anderer-
seits (TLVwA) beenden, wodurch 
die Servicefunktion gegenüber 
der kommunalen Ebene verstärkt 
wird.
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Teil Ressort Ist-Zustand Soll-Zustand Vorteile/Gewichtung 
3.3 Die Dienstaufsicht über 

die Umweltverwaltung in 
der Abteilung 4 des TLV-
wA liegt beim TMIK.

Durch die Überführung 
des Umweltbereichs des 
TLVwA liegt die Dienst-
aufsicht beim TMUEN.

Das Verhältnis zwischen oberster 
Landesbehörde und Mittelbehörde 
im Bereich der Umweltverwaltung 
wird gestärkt, indem das TMU-
EN über die Umweltverwaltung die 
Organisations- und Personalho-
heit hat sowie die Befugnis besitzt, 
sachliche Ressourcen zuzuführen.

3.4 Es wird in drei Behörden 
(TLUG, TLBA und TLV-
wA) ein bestimmter HO-
PI-Sockel (Haushalt, Or-
ganisation, Personal, 
Informationstechnik) vor-
gehalten, um Effektivi-
tät in der Personalverwal-
tung, im Haushaltswesen, 
in der Behördenorganisa-
tion und im IT-Bereich zu 
gewährleisten (Vorhalten 
einer Mindestkapazität). 

Zusammenfassung der 
HOPI-Bereiche der TLUG 
und des TLBA sowie Her-
auslösung von sechs HO-
PI-Stellen aus dem TLV-
wA.

Die Zusammenfassung von Orga-
nisationseinheiten führt zu Syner-
gieeffekten im HOPI-Bereich.
Durch die Zusammenführung der 
TLUG, des TLBA und der Umwelt-
aufgaben des TLVwA wird eine 
größere Verwaltungseinheit ge-
schaffen, sodass aufgrund der zu-
nehmenden Größe der Verwaltung 
die Auslastung der Mindestkapazi-
tät im HOPI-Bereich und damit die 
Effizienz gesteigert werden.
Freiwerdendes Personal steht für 
andere Aufgaben zur Verfügung.

3.5 Das TMUEN kooperiert 
mit zwei Behörden des 
nachgeordneten Bereichs 
(TLUG und TLBA) sowie 
ressortübergreifend mit 
dem TLVwA.

Das TMUEN kooperiert 
nur noch mit einer Be-
hörde.

Verwaltungswege werden verkürzt 
und Abstimmungsprozesse verein-
facht.
Dem Ressortprinzip wird verstärkt 
Rechnung getragen.

3.6 Die HOPI-Bereiche aller 
NNL werden größtenteils 
eigenständig in den NNL 
bearbeitet (mit Ausnahme 
des Personalbereichs).

Die Aufgaben der HOPI-
Bereiche der NNL werden 
zentral bearbeitet.
Derzeit wird geprüft, ob 
die Aufgaben der HO-
PI-Bereiche der NNL im 
künftigen TLUBN instal-
liert werden können.

Siehe unter Punkt 3.4

3.7 Eigenständigkeit der Na-
tionalen Naturlandschaf-
ten (NNL).

Die Eigenständigkeit der 
NNL bleibt bestehen. 
Von Überlegungen, die 
NNL bei Trägern außer-
halb der staatlichen Ver-
waltung zu installieren, 
wurde aufgrund von Er-
fahrungen aus der Ver-
gangenheit (Naturpark 
Südharz) Abstand ge-
nommen.

Die (künftige) Anerkennung der Bio-
sphärenreservate Rhön und Ves-
sertal-Thüringer Wald als UNESCO-
Biosphärenreservate sowie des 
Nationalparks Hainich als UNESCO-
Weltnaturerbe bleibt bestehen.
Die fachliche Qualität bei der Er-
haltung der Schutzziele sowie die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der NNL werden bewahrt.
Die dienst- und fachaufsichtlichen 
"Durchgriffsmöglichkeiten" seitens 
der staatlichen Naturschutzverwal-
tung sowie naturschutzfachlicher 
Einflussnahmemöglichkeiten wer-
den beibehalten.
Die NNL bleiben Ansprechpart-
ner für die Bevölkerung vor Ort. 
Zur Umsetzung wichtiger politi-
scher Ziele ist die Nähe der NNL 
zur Hausleitung des TMUEN maß-
gebend.
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Teil Ressort Ist-Zustand Soll-Zustand Vorteile/Gewichtung 
4 Art. 40 - 125 (TMIL)

4.1 19 Behörden, Anstalten, 
Einrichtungen und Lan-
desbetriebe im unmittel-
bar nachgeordneten Ge-
schäftsbereich des TMIL

Errichtung von drei Son-
derbehörden, in die die 
bisherigen 18 unmittelbar 
nachgeordneten Dienst-
stellen, THÜLIMA, die 
Zahlstelle EGFL/ELER 
und die landwirtschaft-
lichen Teile des Refera-
tes 460 des Landesver-
waltungsamtes überführt 
werden (Art. 40)

Effizientes Verwaltungshandeln, 
Straffung der Strukturen, Per-
sonaleinsparung, weniger Füh-
rungspersonal erforderlich durch 
Vergrößerung der Leitungs- und 
Führungsverantwortung;
Straßenbauverwaltung und die 
Landesabfallverwaltung (noch in 
Einzelfällen dreistufig) werden 
zweistufig

4.2 Aufgaben und Personal 
der BS im TMIL angesie-
delt 

Aufgaben und Personal 
der BS im Geschäftsbe-
reich des TFM angesie-
delt

Bildung von Synergien durch fach-
liche und räumliche Bündelung 

4.3 Spruchstelle für Rechts-
behelfsverfahren in Flur-
bereinigungsverfahren 
bei der oberen Flurberei-
nigungsbehörde

"normale" Durchführung 
von Widerspruchsver-
fahren (ohne zusätzliche 
Spruchstelle)

Zeit, Aufwand und damit auch fi-
nanzielle Mittel werden einge-
spart.

4.4 Ausbildungsgänge im 
Fachgebiet Geodäsie und 
Geoinformation getrennt 
für die obere Kataster- 
und Vermessungsbehör-
de und die Flurbereini-
gungsbehörde 

Zusammengeführte Aus-
bildung bei dem TLBG

Einheitliche und effektivere Ausbil-
dung, effizientere Verwaltung der 
Anwärter/-innen
(Die Beamten können nach dem 
Vorbereitungsdienst in allen Auf-
gabenbereichen des TLBG einge-
setzt werden. 
Weiterhin geht eine Steigerung 
der Attraktivität des Vorbereitungs-
dienstes durch Verkürzung des 
Vorbereitungsdienstes einher.)

4.5 Rechtsverordnung zur 
Regelung der Dienstklei-
dung der Forstbediens-
teten

Verwaltungsvorschrift zur 
Regelung der Dienstklei-
dung der Forstbedienste-
ten ausreichend

Einsparung von Zeit, Aufwand und 
Mitteln bei der Rechtsetzung (De-
regulierung)

4.6 Zweite Durchführungs-
verordnung zum 
Thüringer Waldgesetz (zu 
den Forstausschüssen) 
in Kraft

Zweite Durchführungs-
verordnung zum 
Thüringer Waldgesetz au-
ßer Kraft getreten; (bishe-
rige Regelung kann ent-
fallen, Weniges wird in 
§ 61 ThürWaldG gere-
gelt)

Einsparung von Zeit, Aufwand und 
Mitteln 
(Deregulierung)
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Teil Ressort Ist-Zustand Soll-Zustand Vorteile/Gewichtung 
5 TSK 

Artikel 
126
Ab-
schaf-
fung 
Wider-
spruchs-
ver- 
fahren

Rechtsweg über Wider-
spruchsverfahren und 
Verwaltungsgerichtliches 
Verfahren

Rechtsweg über verwal-
tungsgerichtliches Ver-
fahren unter Aufhebung 
der Zwischenstufe/Vor-
stufe Widerspruchsver-
fahren 

Durch die Abschaffung (des Dis-
sensverfahrens und) des Wider-
spruchverfahrens sind gegebe-
nenfalls Einsparungen bei den 
Personal- und Sachmitteln zu er-
warten. Bezüglich der Abschaffung 
des Widerspruchverfahrens kann 
es bei den verwaltungsgerichtli-
chen Verfahren zu einem entspre-
chenden Anstieg der Personal- 
und Sachmittel kommen, welche 
jedoch Personal- und Sachmit-
tel in ähnlichem Umfang erfordern 
würden.
Demgegenüber werden mit der 
Umstrukturierung und der Ab-
schaffung des Dissens- und Wi-
derspruchverfahrens die Be-
hördenstrukturen gestrafft, das 
Verwaltungsverfahren vereinfacht 
und beschleunigt und die Verwal-
tung effizienter gestaltet. Insge-
samt erhöht sich bei gleichblei-
benden Kosten der Nutzen.

Artikel 
127 
Ände-
rung der 
Thürin-
ger Ver-
ordnung 
über Zu-
ständig-
keiten 
auf dem 
Gebiet 
der Be-
rufsbil-
dung

6 Schlussbestimmungen
Artikel 
128 
Gleich-
stel-
lungs-
bestim-
mungen

Bedarf keiner Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Artikel 
129 
Inkraft- 
und Au-
ßerkraft-
treten

Bezüglich der außer Kraft getretenen Regelungen erfolgt Deregulierung

E. Zuständigkeit

Federführend ist die Staatskanzlei.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An den
Präsidenten des Thüringer Landtags
Herrn Christian Carius
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

Erfurt, den 12. Juni 2018

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 2018 (ThürVwRG 2018)"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 20./21./22. Juni 2018.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 (ThürVwRG 2018)
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Verordnung (EG) Nr. 166/2006

Artikel 24 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Feldes- und Förderabgabe

Artikel 25 Änderung der Thüringer Verordnung zur Be-
stimmung von Zuständigkeiten nach dem Bun-
desberggesetz und dem Lagerstättengesetz 
sowie zur Übertragung von Ermächtigungen

Artikel 26 Änderung der Thüringer Verordnung zur Be-
stimmung von Zuständigkeiten für die Ausfüh-
rung der Rechtsvorschriften zum Transport ge-
fährlicher Güter

Artikel 27 Änderung der Thüringer Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten nach dem Um-
weltschadensgesetz

Artikel 28 Änderung der Thüringer Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Arbeitsschutzes

Artikel 29 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Atom-, 
Strahlenschutz- und Strahlenschutzvorsorge-
rechts

Artikel 30 Änderung der Thüringer Verordnung zur Re-
gelung von Zuständigkeiten sowie zur Über-
tragung einer Ermächtigung auf dem Gebiet 
des Chemikalien-, Wasch- und Reinigungs-
mittelrechts

Artikel 31 Änderung der Thüringer Verordnung über Zu-
ständigkeiten auf den Gebieten der Energie-
einsparung und der Verbrauchskennzeich-
nung
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Artikel 32 Änderung der Thüringer Verordnung zur Re-

gelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Gentechnikrechts

Artikel 33 Änderung der Thüringer Verordnung über den 
Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz

Artikel 34 Änderung der Thüringer Kormoranverordnung

Artikel 35 Änderung der Verordnung über den Naturpark 
Thüringer Wald

Artikel 36 Änderung der Thüringer Verordnung über den 
Naturpark Kyffhäuser

Artikel 37 Änderung der Verordnung über den Naturpark 
Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale

Artikel 38 Änderung der Thüringer Verordnung über den 
Naturpark Südharz

Artikel 39 Änderung der Thüringer Verordnung über den 
Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

Vierter Teil 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Artikel 40 Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung und 
Organisation der Behörden im Geschäftsbe-
reich des für Infrastruktur und Landwirtschaft 
zuständigen Ministeriums (Thüringer Infra-
struktur- und Landwirtschaftsbehördenneu-
strukturierungs- und -organisationsgesetz 
-ThürILBNeuOrgG-)

Artikel 41 Änderung der Thüringer Bauordnung

Artikel 42 Änderung des Thüringer Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetzes

Artikel 43 Änderung des Thüringer Gesetzes über die 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

Artikel 44 Änderung des Thüringer Landesplanungsge-
setzes

Artikel 45 Änderung des Thüringer Straßengesetzes

Artikel 46 Änderung des Thüringer Gesetzes über den 
öffentlichen Personennahverkehr

Artikel 47 Änderung des Thüringer Bergbahn- und Park-
eisenbahngesetzes

Artikel 48 Änderung des Thüringer Ausführungsgeset-
zes zum Flurbereinigungsgesetz

Artikel 49 Änderung des Thüringer Gesetzes über die Er-
richtung der Anstalt öffentlichen Rechts "Thü-
ringenForst"

Artikel 50 Änderung des Thüringer Waldgesetzes

Artikel 51 Änderung des Thüringer Jagdgesetzes
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Artikel 52 Änderung des Thüringer Fischereigesetzes

Artikel 53 Änderung des Thüringer Gesetzes zur Förde-
rung der Land- und Forstwirtschaft sowie des 
Gartenbaus

Artikel 54 Änderung des Thüringer Belegstellenschutz-
gesetzes

Artikel 55 Änderung des Thüringer Gesetzes über die 
Schulaufsicht

Artikel 56 Änderung des Thüringer Verwaltungskosten-
gesetzes

Artikel 57 Änderung des Thüringer Liegenschaftsverwer-
tungsgesetzes

Artikel 58 Änderung der Thüringer Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für die Laufbahn des gehobe-
nen technischen Dienstes im Fachgebiet Geo-
däsie und Geoinformation

Artikel 59 Änderung der Thüringer Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den gehobenen technischen 
Forstdienst

Artikel 60 Änderung der Thüringer Umlegungsaus-
schussverordnung

Artikel 61 Änderung der Thüringer Gutachterausschuss-
verordnung

Artikel 62 Änderung der Verordnung zur Durchführung 
des Thüringer Gesetzes über die Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieure

Artikel 63 Änderung der Thüringer Bundesfern- und Lan-
desstraßen-Zuständigkeitsverordnung

Artikel 64 Änderung der Thüringer Verordnung zur Be-
stimmung von Zuständigkeiten im Planfeststel-
lungsverfahren für Verkehrsbaumaßnahmen

Artikel 65 Änderung der Thüringer Verordnung zur Um-
setzung des kommunalen Hilfspakets für den 
Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Bun-
des- und Landesstraßen

Artikel 66 Änderung der Thüringer Verordnung zur Über-
tragung von Ermächtigungen und über Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet des Straßen-
verkehrsrechts

Artikel 67 Änderung der Thüringer Berufskraftfahrer-Qua-
lifikations-Zuständigkeitsverordnung

Artikel 68 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den 
Verkehrsflughafen Erfurt-Weimar

Artikel 69 Änderung der Thüringer Landwirtschaftssach-
verständigenverordnung
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Artikel 70 Änderung der Verordnung über Zuständigkei-

ten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und 
dem Landpachtverkehrsgesetz

Artikel 71 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Zuständigkeiten der Flurneuordnungs-, Flur-
bereinigungs- und Siedlungsbehörden

Artikel 72 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
nach Landesrecht zuständigen Stellen und zur 
Übertragung einer Ermächtigung nach dem 
Forstvermehrungsgutgesetz

Artikel 73 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Walderhaltungsabgabe

Artikel 74 Änderung der Ersten Durchführungsverord-
nung zum Thüringer Waldgesetz

Artikel 75 Änderung der Dritten Durchführungsverord-
nung zum Thüringer Waldgesetz

Artikel 76 Änderung der Vierten Durchführungsverord-
nung zum Thüringer Waldgesetz

Artikel 77 Änderung der Fünften Durchführungsverord-
nung zum Thüringer Waldgesetz

Artikel 78 Änderung der Sechsten Durchführungsverord-
nung zum Thüringer Waldgesetz

Artikel 79 Änderung der Siebenten Durchführungsver-
ordnung zum Thüringer Waldgesetz

Artikel 80 Änderung der Verordnung zur Ausführung des 
Thüringer Jagdgesetzes

Artikel 81 Änderung der Thüringer Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung Jagd

Artikel 82 Änderung der Thüringer Jagdhundeverord-
nung

Artikel 83 Änderung der Thüringer Einstandsgebietsver-
ordnung

Artikel 84 Änderung der Thüringer Verordnung über Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, Er-
nährungs- und Forstwirtschaft

Artikel 85 Änderung der Thüringer Verordnung über Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet der Kennzeich-
nung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Le-
bensmittel aus dem ökologischen Landbau

Artikel 86 Änderung der Thüringer Verordnung über Zu-
ständigkeiten nach dem Ernährungssicherstel-
lungsgesetz und dem Ernährungsvorsorgege-
setz

Artikel 87 Änderung der Thüringer Verordnung zur Um-
setzung der Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik
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Artikel 88 Änderung der Thüringer Erosionsschutzver-
ordnung

Artikel 89 Änderung der Thüringer Weinverordnung

Artikel 90 Änderung der Thüringer Verordnung zur Über-
tragung von Ermächtigungen nach dem Hop-
fengesetz

Artikel 91 Änderung der Thüringer Verordnung zur 
Durchführung des Hopfengesetzes

Artikel 92 Änderung der Thüringer Verordnung zur 
Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes

Artikel 93 Änderung der Thüringer Verordnung zur 
Durchführung der Milch-Güteverordnung

Artikel 94 Änderung der Thüringer Verordnung zur Qua-
litätsprüfung von Milch, Milcherzeugnissen, 
Butter und Käse

Artikel 95 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Erhebung einer Umlage zur Förderung der 
Milchwirtschaft

Artikel 96 Änderung der Thüringer Tierzucht-Zuständig-
keits- und Übertragungs-Verordnung

Artikel 97 Änderung der Thüringer Aufbauhilfefondsver-
ordnung

Artikel 98 Änderung der Thüringer Anerkennungszustän-
digkeitsverordnung

Artikel 99 Änderung der Thüringer Allgemeinen Schul-
ordnung für die berufsbildenden Schulen

Artikel 100 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Heyers-
dorf und der Gemeinde Thonhausen

Artikel 101 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Dorndorf 
und der Gemeinde Dietlas

Artikel 102 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Stadt Hermsdorf und 
der Gemeinde Bad Klosterlausnitz

Artikel 103 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Nobitz und 
der Gemeinde Langenleuba-Niederhain

Artikel 104 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Heichel-
heim und der Gemeinde Kleinobringen

Artikel 105 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Gräfen-
hain und der Stadt Tambach-Dietharz
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Artikel 106 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-

derung der Grenzen der Gemeinde Kamsdorf 
und der Gemeinde Unterwellenborn

Artikel 107 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Löbichau 
und der Gemeinde Posterstein

Artikel 108 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Stadt Ranis und der 
Stadt Pößneck

Artikel 109 Änderung der Thüringer Verordnung zur Ände-
rung der Grenzen der Gemeinde Friedmanns-
dorf und der Stadt Berga/Elster

Artikel 110 Änderung der Thüringer Verordnung zur Ände-
rung der Grenzen der Gemeinde Krölpa und 
der Stadt Ranis

Artikel 111 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Taupadel 
und der Stadt Schmölln

Artikel 112 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
zweite Änderung der Grenzen der Gemeinde 
Krölpa und der Stadt Ranis

Artikel 113 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
zweite Änderung der Grenzen der Gemeinde 
Friedmannsdorf und der Stadt Berga/Elster

Artikel 114 Änderung der Thüringer Verordnung zur Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Unstrut-
tal und der Stadt Mühlhausen

Artikel 115 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen der Gemeinde Lichte 
und der Gemeinde Schmiedefeld

Artikel 116 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen der Gemeinde Geor-
genthal/Thür. Wald und der Gemeinde Nau-
endorf

Artikel 117 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen der kreisfreien Stadt 
Suhl und des Landkreises Hildburghausen

Artikel 118 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen der kreisfreien Stadt 
Gera und des Landkreises Greiz

Artikel 119 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz 
und des Saale-Holzland-Kreises

Artikel 120 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz 
und des Saale-Holzland-Kreises

Artikel 121 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz 
und des Saale-Holzland-Kreises
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Artikel 122 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen des Landkreises Go-
tha und des Ilm-Kreises

Artikel 123 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen des Landkreises Wei-
marer Land und der kreisfreien Stadt Jena

Artikel 124 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen des Ilm-Kreises und 
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Artikel 125 Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen des Ilm-Kreises und 
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hinsicht-
lich der Gemarkung Allersdorf

Fünfter Teil 
Abschaffung von Widerspruchsverfahren und 

Änderung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 
Berufsbildung

Artikel 126 Änderung des Thüringer Gesetzes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung

Artikel 127 Änderung der Thüringer Verordnung über Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet der Berufsbil-
dung

Sechster Teil 
Schlussbestimmungen

Artikel 128 Gleichstellungsbestimmung

Artikel 129 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Teil 
Staatskanzlei

Artikel 1 
Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung der 
Denkmalschutzbehörden (ThürNeustrDSBG)

§ 1

(1) Die obere Denkmalschutzbehörde wird aufgelöst.

(2) Die bisher von der nach Absatz 1 aufgelösten Denkmal-
schutzbehörde wahrgenommenen Aufgaben und Befugnis-
se gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes auf die obers-
te Denkmalschutzbehörde über, soweit sie nicht entfallen.

(3) Die Beamten und  Tarifbeschäftigten des Landesver-
waltungsamtes, die am 1. Januar 2017 Aufgaben der nach 
Absatz 1 aufgelösten Denkmalschutzbehörde wahrgenom-
men haben sowie die nach diesem Stichtag zur Erledigung 
von Aufgaben der nach Absatz 1 aufgelösten Denkmal-
schutzbehörde neu eingestellten Bediensteten, werden 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes der obersten Denkmal-
schutzbehörde zugeordnet. Satz 1 gilt nicht für diejenigen 
Bediensteten, die nach dem in Satz 1 genannten Stichtag 
in andere Bereiche des Landesverwaltungsamts oder an 
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andere Behörden gewechselt sind und für die eine Nach-
besetzung erfolgt ist. Im Fall des Satzes 2 werden die 
im Wege der Nachbesetzung eingesetzten Bediensteten 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes der obersten Denkmal-
schutzbehörde zugeordnet. Die beteiligten Behörden stel-
len im Einvernehmen fest, welche Bediensteten von der 
Zuordnung betroffen sind.

§ 2 

Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes von der nach Ab-
satz 1 aufgelösten Denkmalschutzbehörde geführten Ver-
waltungs- und Gerichtsverfahren werden von der obersten 
Denkmalschutzbehörde fortgeführt.

§ 3

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Denkmalschutzgesetzes

Das Thüringer Denkmalschutzgesetz in der Fassung 
vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 
(GVBl. S. 574), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Die Belange von Menschen mit Behinderungen 
oder mit Mobilitätsbeeinträchtigungen sind zu berück-
sichtigen."

2. Nach § 10 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

"Dabei sind die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen oder mit Mobilitätsbeeinträchtigungen zu be-
rücksichtigen."

3. § 14 Abs. 3 Satz 5 wird aufgehoben.

4. In § 19 Abs. 2 wird das Wort "oberen" durch das Wort 
"obersten" ersetzt.

5. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "obere" durch das 
Wort "oberste" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort "oberen" durch das Wort 
"obersten" ersetzt.

6. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absät-
ze 2 und 3.
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7. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort "obere" durch das Wort 
"oberste" ersetzt.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

8. § 25 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

"(5) Vertreter der für Umweltschutz, Städtebau, Land-
schaftspflege, Naturschutz und Raumordnung zustän-
digen oberen Landesbehörden sowie der Beauftragte 
für Menschen mit Behinderungen sollen zu den Sitzun-
gen des Denkmalrates eingeladen werden."

9. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 wird die Verweisung "§ 19 Abs. 2 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 19 Abs. 2" ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach der Verweisung "§ 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten" der Klammerzusatz "(OWiG)" einge-
fügt.

bb) In Satz 2 wird das Wort "obere" durch das Wort 
"oberste" ersetzt.

c) In Absatz 4 wird die Verweisung "§ 19 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten" durch die Verwei-
sung "§ 19 OWiG" ersetzt.

Zweiter Teil 
Finanzministerium

Artikel 3 
Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung von 

Finanzbehörden (ThürNeustrFBG)

§ 1

(1) Die Thüringer Landesfinanzdirektion wird aufgelöst.

(2) Das Thüringer Landesamt für Finanzen (TLF) wird er-
richtet. Das Landesamt für Finanzen ist obere Landes-
behörde, dem für Finanzen zuständigen Ministerium un-
mittelbar nachgeordnet und untersteht der Dienst- und 
Fachaufsicht des für Finanzen zuständigen Ministeriums. 
Das Landesamt für Finanzen hat seinen Sitz in Erfurt.

(3) Die Dienst- und Fachaufsicht über die Finanzämter übt 
das für Finanzen zuständige Ministerium aus.

(4) Dem Landesamt für Finanzen werden die mit den in-
formationstechnischen Diensten der Finanzämter zusam-
menhängenden Steuerverwaltungstätigkeiten übertragen. 
Das Landesamt für Finanzen darf Begleitakte der Steuer-
verwaltung, die EDV-Vorgänge betreffen, zentral wahrneh-
men, sofern diese nicht dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium vorbehalten sind.
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(5) Das Landesamt für Finanzen ist zuständig für die Be-
reiche
1. Bezüge,
2. Beihilfe,
3. Landeshauptkasse,
4. Landesfamilienkasse,
5. Mittelbewirtschaftungsverfahren HAMASYS,
6. Zentraler Fahrdienst,
7. Recht der Regelung offener Vermögensfragen,
8. Vermögenszuordnungsverfahren mit Ausnahme der 

Verfahren zu land-, forst- und wasserwirtschaftlichen 
sowie Naturschutzzwecken und dem Straßenbau die-
nenden Vermögen,

9. Anfall von Vereinsvermögen sowie 
10. Erbschaftsangelegenheiten und Aneignungsrechte 

des Landes.

(6) Die Zuständigkeit des Landesamts für Finanzen im 
Einzelnen regelt die Landesregierung durch Rechtsver-
ordnung. 

(7) Die Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszubildenden 
der nach Absatz 1 aufgelösten Landesfinanzdirektion wer-
den mit Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Landesamt für 
Finanzen zugeordnet, soweit die Aufgaben durch dieses 
Gesetz oder durch aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen dem Landesamt für Finanzen über-
tragen sind. Die Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszu-
bildenden, deren Aufgaben nach § 2a Abs. 2 Satz 1 des 
Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), zuletzt geändert durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122), 
auf das für Finanzen zuständige Ministerium übergehen, 
werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium zugeordnet. Werden Aufgaben 
von Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszubildenden auf 
andere als die in den Sätzen 1 und 2 genannten oder auf 
verschiedene Behörden übertragen, wird die Zuordnung 
dieser Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszubildenden 
mittels personalrechtlicher Einzelverfügungen geregelt. 

§ 2

(1) Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes von der nach 
§ 1 Abs. 1 aufgelösten Landesfinanzdirektion geführten 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren werden vom Landes-
amt für Finanzen fortgeführt.

(2) Das Landesamt für Finanzen tritt in die von der nach 
§ 1 Abs. 1 aufgelösten Landesfinanzdirektion begründe-
ten Rechte und Pflichten aus allen zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes bestehenden Verträgen, For-
derungen und Verbindlichkeiten ein.

§ 3

(1) Die Aufgaben und Befugnisse
1. der Bescheinigenden Stelle des Europäischen Garan-

tiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) sowie des Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des Ländlichen Raums (ELER) nach Artikel 9 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem 
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der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) 
Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 
und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 549; L 61 vom 1.3.2014, S. 11; L 130 
vom 19.5.2016, S. 30; L 327 vom 9.12.2017, S. 83) und

2. der Prüfbehörde für den Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) nach Artikel 21 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
besonderen Bestimmungen zur Unterstützung des 
Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259; L 330 
vom 3.12.2016, S. 9) 

in Thüringen werden auf das für Finanzen zuständige Mi-
nisterium übertragen.

(2) Die am 1. Januar 2017 in den in Absatz 1 genannten 
Bereichen tätigen Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszu-
bildenden, sowie die nach diesem Stichtag zur Erledigung 
von Aufgaben in den genannten Bereichen neu eingestell-
ten Bediensteten werden mit Inkrafttreten dieses Geset-
zes dem für Finanzen zuständigen Ministerium zugeordnet. 
Dies gilt nicht für diejenigen Bediensteten, die nach dem 
in Satz 1 genannten Stichtag in andere Bereiche oder an 
andere Behörden gewechselt sind und für die eine Nach-
besetzung erfolgt ist. In diesem Fall werden die im Wege 
der Nachbesetzung eingesetzten Bediensteten mit Inkraft-
treten dieses Gesetzes dem für Finanzen zuständigen Mi-
nisterium zugeordnet.

§ 4

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Artikel 4 
Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 
18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom … (GVBl. S. …) [ein-
setzen: Datum und Fundstelle des Thüringer Gesetzes zur 
Änderung der Lehrerbesoldung sowie zur Änderung weite-
rer dienstrechtlicher Vorschriften], wird wie folgt geändert:

1. § 47 erhält folgende Fassung:

"§ 47 
Zulage für stellvertretende Behördenleiter

Beamte, die eine Abteilung in einer nachgeordneten 
Landesbehörde leiten, deren Leiter in der Besoldungs-
gruppe B 3 eingestuft ist, erhalten als Stellvertreter des 
Leiters für die Dauer der Verwendung eine Zulage in 
Höhe von 284,00 Euro."
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2. Nach § 67 a wird folgender § 67 b eingefügt:

"§ 67 b 
Überleitungs- und Übergangsregelung zum 
Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018

(1) Beamte, deren Ämter durch Artikel 4 des Thüringer 
Verwaltungsreformgesetzes 2018 nach dessen Inkraft-
treten nach Anlage 1 zum Thüringer Besoldungsgesetz 
einer höheren Besoldungsgruppe als der am Tag vor 
dem Inkrafttreten zugeordnet werden, werden in diese 
entsprechenden Ämter übergeleitet und in eine entspre-
chende Planstelle eingewiesen. Die Mitteilung über die 
Einweisung in die Planstelle steht der Aushändigung 
der Ernennungsurkunde nach § 8 Abs. 2 des Beam-
tenstatusgesetzes gleich. Satz 1 gilt entsprechend bei 
Übertragung des Amtes auch für Beamte, die sich in ei-
nem Auswahlverfahren zu einem einer höheren Besol-
dungsgruppe zugeordneten Amt durchgesetzt haben.

(2) Beamte, deren Ämter durch Artikel 4 des Thürin-
ger Verwaltungsreformgesetzes 2018 nach dessen In-
krafttreten nach Anlage 1 zum Thüringer Besoldungs-
gesetz entfallen sind und die nicht amtsangemessen 
weiterverwendet werden können, erhalten das Grund-
gehalt der Besoldungsgruppe weiter, in die ihr Amt am 
Tag vor dem Inkrafttreten des Thüringer Verwaltungs-
reformgesetzes 2018 eingeordnet war."

3. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Besoldungsordnung A Besoldungsgruppe 
A 16 wird vor dem Amt "Direktor des Landesamtes 
für Mess- und Eichwesen" das folgende Amt ein-
gefügt:

"Abteilungsdirektor
- als Leiter einer Abteilung beim Landesamt für Fi-

nanzen -

- als Leiter einer Abteilung beim Landesverwal-
tungsamt -"

b) Die Besoldungsordnung B wird wie folgt geändert:

aa) Die Besoldungsgruppen B 2 bis B 6 erhalten 
folgende Fassung:

"Besoldungsgruppe B 2

Direktor des Instituts für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien
Ministerialrat
- beim Rechnungshof -1)

Vizepräsident des Amtes für Verfassungs-
schutz

1) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 16
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Besoldungsgruppe B 3

Abteilungsdirektor
- als Abteilungsgruppenleiter und Abtei-

lungsleiter beim Landesverwaltungsamt -

Direktor des Kommunalen Versorgungsver-
bands
Direktor des Landesamts für Finanzen
Generaldirektor Museen der Klassik Stiftung 
Weimar
Leitender Ministerialrat
- als Referatsgruppenleiter bei einer obers-

ten Landesbehörde -
- als der Vertreter eines Abteilungsleiters bei 

einer obersten Landesbehörde -1)

- als Vertreter des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz -

Leiter des Landesrechenzentrums

Ministerialrat2)3)

Präsident des Landesamts für Denkmalpfle-
ge und Archäologie4)

Präsident des Landesamts für Statistik
Präsident des Landesamts für Verbraucher-
schutz
Präsident des Landeskriminalamts
Vizepräsident des Landesamts für Bau und 
Verkehr
Vizepräsident des Landesamts für Bodenma-
nagement und Geoinformation
Vizepräsident des Landesamts Landwirtschaft 
und Ländlicher Raum
Vizepräsident des Landesamts für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz
- als ständiger Vertreter des Präsidenten 

und Leiter der Zentralabteilung

Vizepräsident der Landespolizeidirektion
Vizepräsident des Landesverwaltungsamts5)

1) Beamte der Laufbahn des Polizeivollzugs-
dienstes führen als Vertreter des Abtei-
lungsleiters bei einer obersten Landes-
behörde die Amtsbezeichnung "Leitender 
Polizei-/Kriminaldirektor".

2) Für dieses Amt kann je Ressort eine Stel-
le für den Leiter eines großen oder bedeu-
tenden Referats ausgebracht werden.

3) Auch für Leiter besonderer, durch Be-
schluss der Landesregierung eingerichte-
ter Organisationseinheiten.

4) Der Amtsinhaber führt jeweils zusätzlich 
die Amtsbezeichnung "Landesarchäolo-
ge", wenn er zugleich den Fachbereich 
Archäologische Denkmalpflege oder die 
Amtsbezeichnung "Landeskonservator", 
wenn er zugleich den Fachbereich Bau- 
und Kunstdenkmalpflege beim Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie leitet.

5) Zugleich Leiter einer Abteilungsgruppe und 
Abteilungsleiter.
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Besoldungsgruppe B 4

Direktor beim Rechnungshof
- als Mitglied -
Präsident des Amtes für Verfassungsschutz

Besoldungsgruppe B 5

Besoldungsgruppe B 6

Ministerialdirigent

- als Leiter einer Abteilung bei einer obers-
ten Landesbehörde -

Präsident der Klassik Stiftung Weimar
Präsident des Landesamts für Bau und Ver-
kehr1)

Präsident des Landesamts für Bodenmana-
gement und Geoinformation
Präsident des Landesamts für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum
Präsident des Landesamts für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz
Präsident der Landespolizeidirektion
Präsident des Landesverwaltungsamts
Vizepräsident des Rechnungshofs

1) Neues Amt ab dem 1. Januar 2019 auf-
grund des Artikels 40 § 3 des Thüringer 
Verwaltungsreformgesetzes 2018"

bb) In der Besoldungsgruppe B 7 wird das Amt 
"Ministerialdirigent - als leitender Beamter der 
Staatskanzlei" aufgehoben.

cc) In der Besoldungsgruppe B 8 wird das Amt 
"Präsident des Landesverwaltungsamts" auf-
gehoben.

5. In Anlage 4 werden vor der Überschrift "Besoldungs-
gruppe W 3 kw" folgende Besoldungsgruppen einge-
fügt:

"Besoldungsgruppe B 2 kw

Abteilungsdirektor
- als Leiter einer Abteilung beim Landesverwaltungs-

amt -
Vizepräsident des Landesamts für Verbraucherschutz

Besoldungsgruppe B 3 kw

Abteilungsdirektor

Besoldungsgruppe B 4 kw

Präsident des Landesamts für Verbraucherschutz
Vizepräsident des Landesverwaltungsamts

Besoldungsgruppe B 8 kw

Präsident des Landesverwaltungsamts"
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Artikel 5 
Änderung des Thüringer Hinterlegungsgesetzes

In § 23 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Hinterlegungsgesetzes 
vom 9. September 2010 (GVBl. S. 294) werden die Wor-
te "der Thüringer Landesfinanzdirektion" durch die Worte 
"dem Landesamt für Finanzen" ersetzt.

Artikel 6 
Änderung der Thüringer 

Zuständigkeitsverordnung Bezüge

Die Thüringer Zuständigkeitsverordnung Bezüge vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. S. 780), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91), 
wird wie folgt geändert:*

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Einleitung des Absatzes 1 Satz 1 werden die 
Worte "Die Landesfinanzdirektion" durch die Worte 
"Das Landesamt für Finanzen" ersetzt.

b) In der Einleitung des Absatzes 2 Satz 1 werden die 
Worte "die Landesfinanzdirektion" durch die Worte 
"das Landesamt für Finanzen" ersetzt.

c) In den Absätzen 3 und 4 werden jeweils die Worte 
"Die Landesfinanzdirektion" durch die Worte "Das 
Landesamt für Finanzen" ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 werden die Worte "Die Landesfinanzdi-
rektion" durch die Worte "Das Landesamt für Finan-
zen" ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Einleitung des Absatzes 1 werden die Worte 
"der Landesfinanzdirektion" durch die Worte "des 
Landesamts für Finanzen" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte "Der Landesfinanz-
direktion" durch die Worte "Dem Landesamt für Fi-
nanzen" ersetzt.

4. In der Einleitung des § 4 werden die Worte "Die Lan-
desfinanzdirektion" durch die Worte "Das Landesamt 
für Finanzen" ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In den Absätzen 1 und 2 Halbsatz 1 werden jeweils 
die Worte "Die Landesfinanzdirektion" durch die 
Worte "Das Landesamt für Finanzen" ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte "Der Landesfinanz-
direktion" durch die Worte "Dem Landesamt für Fi-
nanzen" ersetzt.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte "Die Landesfinanz-
direktion" durch die Worte "Das Landesamt für Fi-
nanzen" ersetzt und die Worte "sowie von Beamten 
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und Versorgungsempfängern der Landesforstan-
stalt" gestrichen.

b) In Absatz 2 werden die Worte "die Landesfinanz-
direktion" durch die Worte "das Landesamt für Fi-
nanzen" ersetzt.

7. In § 7 werden die Worte "der Landesfinanzdirektion" 
durch die Worte "des Landesamts für Finanzen" er-
setzt.

8. In § 8 Abs. 1 werden die Worte "die Landesfinanzdi-
rektion" durch die Worte "das Landesamt für Finanzen" 
ersetzt.

Artikel 7 
Änderung der Thüringer 

Landesfamilienkassenverordnung 

§ 1 der Thüringer Landesfamilienkassenverordnung vom 
22. September 2009 (GVBl. S. 754), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 2. Dezember 2015 (GVBl. S. 209) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte "die Landesfinanzdi-
rektion -Abteilung Bezüge-" durch die Worte "das Lan-
desamt für Finanzen" ersetzt. 

2. In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "Die Landesfi-
nanzdirektion -Abteilung Bezüge-" durch die Worte 
"Das Landesamt für Finanzen" ersetzt.

Dritter Teil 
Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

Artikel 8 
Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung von 
Behörden im Bereich der Umweltverwaltung 

(ThürNeustrUmwBG)

§ 1

(1) Das Thüringer Landesbergamt wird aufgelöst.

(2) Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
wird umbenannt in Thüringer Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz (TLUBN). Das Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz ist obere Landesbehörde, 
untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des für Umwelt, 
Energie und Naturschutz zuständigen Ministeriums und 
hat seinen Sitz in Jena.

(3) Die Aufgaben und Befugnisse, die dem nach Absatz 1 
aufgelösten Landesbergsamt durch Rechtsvorschriften 
oder aufgrund von Rechtsvorschriften zugewiesen sind, 
gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes auf das Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz über.

(4) Die bisher vom Landesverwaltungsamt wahrgenomme-
nen Vollzugsaufgaben und Befugnisse in den Bereichen
1. Umwelt,
2. Wasserwirtschaft,
3. Bergbau,
4. Strahlenschutz,
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5. Chemikaliensicherheit,
6. Immissionsschutz,
7. Bodenschutz,
8. Abfallwirtschaft,
9. Energie,
10. Naturschutz und Landschaftspflege und
11. Gentechnik
gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes auf das Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz über. Das 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist im 
Rahmen der in Satz 1 genannten Vollzugsaufgaben be-
rechtigt, die Befugnisse des Ordnungsbehördengesetzes 
vom 18. Juni 1993 (GVBl. S. 323) in der jeweils geltenden 
Fassung auszuüben.

(5) Die Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszubildenden 
des Landesbergamts und der Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes 
dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
zugeordnet.

(6) Die am 1. Januar 2017 in den in Absatz 4 Satz 1 ge-
nannten Bereichen tätigen Beamten, Tarifbeschäftigten 
und Auszubildenden des Landesverwaltungsamts sowie 
die nach diesem Stichtag zur Erledigung von Aufgaben in 
den genannten Bereichen des Landesverwaltungsamts 
neu eingestellten Bediensteten werden mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes dem Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz zugeordnet. Satz 1 gilt nicht für diejenigen 
Bediensteten, die nach dem in Satz 1 genannten Stichtag 
in andere Bereiche des Landesverwaltungsamts oder an 
andere Behörden gewechselt sind und für die eine Nach-
besetzung erfolgt ist. In diesem Fall werden die im Wege 
der Nachbesetzung eingesetzten Bediensteten mit Inkraft-
treten dieses Gesetzes dem Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz zugeordnet.

§ 2

(1) Die vom Landesbergamt, von der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie und vom Landesverwaltungsamt in 
den in § 1 Abs. 4 Satz 1 genannten Bereichen bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geführten Verwaltungs- und 
Gerichtsverfahren werden vom Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz fortgeführt.

(2) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
tritt jeweils in die vom Landesbergamt und von der Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie begründeten Rechte und 
Pflichten aus allen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bestehenden Verträgen, Forderungen und Ver-
bindlichkeiten ein; dies gilt auch für die Rechte und Pflich-
ten, die durch die in § 1 Abs. 4 Satz 1 genannten Bereiche 
des Landesverwaltungsamts begründet wurden.

§ 3

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.
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Artikel 9 

Änderung des Thüringer Ausführungsgesetzes zum 
Kreislaufwirtschaftsgesetz

Das Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirt-
schaftsgesetz vom 23. November 2017 (GVBl. S. 246) 
wird wie folgt geändert:

1. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort "Abfallwirt-
schaft" die Angabe "und fachlich zuständig für die 
Aufgaben nach § 18 des Verpackungsgesetzes 
(VerpackG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234) in 
der jeweils geltenden Fassung" eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Obere Abfallbehörde ist das Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz sowie in 
den besonders genannten Fällen das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum."

bb) In Satz 2 wird die Bezeichnung "Landesver-
waltungsamt" durch die Bezeichnung "Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

c) In Absatz 3 werden die Worte "sowie in den beson-
ders genannten Fällen die Landwirtschaftsämter" 
gestrichen.

2. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Sachliche Zuständigkeit des Landesamts für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz"

b) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung wird die Bezeichnung "Lan-
desverwaltungsamt" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz" ersetzt.

bb) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4 a 
eingefügt:

"4 a. dem Verpackungsgesetz,"

c) In Satz 2 wird die Bezeichnung "Landesverwal-
tungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

d) Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Es nimmt weiterhin übergeordnete wissenschaft-
lich-fachliche Aufgaben der Abfallwirtschaft, insbe-
sondere hinsichtlich der Vermeidung, Verminderung 
und Verwertung von Abfällen sowie der dem Stand 
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der Technik entsprechenden sonstigen Entsorgung 
nach Weisung der obersten Abfallbehörde, wahr."

3. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatznummer "(1)" wird gestrichen.

bb) Nummer 2 Buchst. b erhält folgende Fassung:

"b) der Überwachung der Anforderungen nach 
§§ 4 bis 14, § 16 Abs. 1 bis 4 und den §§ 17 
bis 30 VerpackG,"

cc) In Nummer 8 wird die Verweisung "Gewerbe-
abfallverordnung vom 19. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 1938)" durch die Verweisung "Gewerbe-
abfallverordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I 
S. 896)" ersetzt.

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

4. Die §§ 17 und 18 erhalten folgende Fassung:

"§ 17 
Mitwirkung bei Berichts- und Informationspflichten, 

Selbstbetroffenheit unterer Abfallbehörden

(1) Die unteren Abfallbehörden haben der obersten Ab-
fallbehörde die Informationen aus ihrer Vollzugstätigkeit 
nach § 16 aufzuarbeiten und bereitzustellen, die erfor-
derlich sind, damit Berichts- und Informationspflichten 
gegenüber der Europäischen Union oder dem Bund 
erfüllt werden können.

(2) Ist ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt selbst 
oder über ein privatrechtliches Unternehmen, an dem 
ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt ganz oder teil-
weise oder in Formen der kommunalen Gemeinschafts-
arbeit nach dem Thüringer Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit beteiligt ist, von Vollzugsmaß-
nahmen nach § 16 betroffen, ist zuständige Behörde 
das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

§ 18 
Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum ist zuständig
1. für den Vollzug der Klärschlammverordnung (Abf-

KlärV) vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) 
in der jeweils geltenden Fassung, mit Ausnahme 
der Notifizierung von Untersuchungsstellen nach 
§ 33 AbfKlärV sowie der Anerkennung, Überwa-
chung und Widerruf der Anerkennung des Trägers 
der Qualitätssicherung nach den §§ 20, 24 und 25 
AbfKlärV und

2. nach § 7 Abs. 4 Satz 2, § 9 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 
und 5, Abs. 3, § 11 Abs. 2a sowie Abs. 3a Satz 2 
und 6 BioAbfV und als landwirtschaftliche Fachbe-
hörde im Sinne der Bioabfallverordnung.

Es nimmt auch übergeordnete wissenschaftlich-fachli-
che Aufgaben der Abfallwirtschaft hinsichtlich der Ver-
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wertung von Bioabfällen und Klärschlämmen aufgrund 
von im Einvernehmen mit der obersten Abfallbehörde 
ergangenen Weisungen der obersten Landwirtschafts-
behörde wahr."

5. In § 20 wird die Verweisung "§§ 12 bis 14 VerpackV" 
durch die Verweisung "§§ 4 bis 6 VerpackG" ersetzt.

6. In § 21 Abs. 2 wird nach der Verweisung "§ 21 Abs. 2 
BattG" ein Komma und die Angabe "§ 2 Abs. 2 Ver-
packG und § 2 Abs. 3 Satz 2 ElektroG jeweils" einge-
fügt.

7. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Folgende neue Nummer 5 wird eingefügt:

"5. § 34 Abs. 1 Nr. 1, 2, 14 bis 17 sowie 21 bis 
27 VerpackG,"

bb) Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die 
Nummern 6 und 7.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsver-
fahren ist zuständige Verwaltungsbehörde
1. nach § 34 Abs. 1 Nr. 3 bis 13 sowie 18 bis 20 

VerpackG das Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz und

2. nach § 36 AbfKlärV in Verbindung mit § 69 
Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 2 Nr. 15 KrWG das Lan-
desamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum."

8. § 23 wird aufgehoben.

9. In § 25 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe "der Landwirt-
schaftsämter nach § 18 oder der Landesanstalt für 
Landwirtschaft nach § 23 Abs. 2 betroffen sind oder 
Zuständigkeiten dieser Behörden" durch die Angabe 
"des Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum nach § 18 betroffen sind oder Zuständigkeiten 
dieser Behörde" ersetzt.

10. § 26 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Die Abfallbehörden können in Zusammenarbeit mit 
der Polizei, dem Bundesamt für Güterverkehr oder dem 
Zoll im öffentlichen Straßenverkehr Kontrollen zur ab-
fallrechtlichen Überwachung vornehmen. Sie sind auch 
befugt, Fahrzeuge ohne Einwilligung zu betreten und 
Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen sowie 
geschäftliche Unterlagen eines abfallrechtlich für die 
Entsorgung oder den Transport von Abfällen Verant-
wortlichen einzusehen."

11. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.
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Artikel 10 
Änderung des Thüringer Bodenschutzgesetzes

Das Thüringer Bodenschutzgesetz vom 16. Dezember 
2003 (GVBl. S. 511), geändert durch Artikel 16 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 267), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 wird die Verweisung "§ 19g 
Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes in der Fassung 
vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)" durch die Ver-
weisung "§ 62 Abs. 3 und 4 des Wasserhaushaltsge-
setzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)" ersetzt.

2. In § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 7 Abs. 1 Satz 1 werden je-
weils die Worte "Die Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie" durch die Worte "Das Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

3. In § 6 Abs. 2 und § 7 Abs. 4 werden jeweils die Wor-
te "der Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch 
die Worte "dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz" ersetzt.

4. In § 6 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe "in der Fassung 
vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2218)" durch die An-
gabe "in der Fassung vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I 
S. 1643)" ersetzt.

5. § 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Obere Bodenschutzbehörde ist das Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz."

6. In § 10 Abs. 1 werden die Worte "Die Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "Das Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

7. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Bezeichnung "Landesberg-
amt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

b) In Absatz 4 werden die Worte "Die Landesanstalt 
für Landwirtschaft" durch die Worte "Das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

Artikel 11 
Änderung des Thüringer Wassergesetzes

Das Thüringer Wassergesetz in der Fassung vom 18. Au-
gust 2009 (GVBl. S. 648) wird wie folgt geändert:

1. In § 32 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "die Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte "das 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

2. § 33 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte "von der Lan-
desanstalt für Umwelt und Geologie" durch die Wor-
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te "vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz" ersetzt.

b) In Absatz 4 werden die Worte "bei der Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie" durch die Worte "beim 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" 
ersetzt.

3. In § 65 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung "§ 85 Abs. 1" 
durch die Verweisung "§ 101 Abs. 1 WHG" ersetzt.

4. § 85 erhält folgende Fassung:

"§ 85 
Schadensersatz im Rahmen der Gewässeraufsicht

Entstehen durch Handlungen nach § 101 Abs. 1 und 2 
WHG Schäden, so hat der Geschädigte Anspruch auf 
Schadensersatz."

5. § 88 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "Bei der Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie" durch die Wor-
te "Beim Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte "die Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie" durch die Wor-
te "das Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz in seiner Eigenschaft als techni-
sche Fachbehörde" ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Verweisung "§ 85 Abs. 1 
Satz 1 sowie Abs. 2 und 4" durch die Verwei-
sung "§ 101 Abs. 1 WHG sowie § 85" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "einer" durch die 
Worte "der oberen" ersetzt.

6. § 102 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

"(5) Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministe-
rium kann durch Rechtsverordnung Verfahrensrege-
lungen, insbesondere über die Mitwirkungsbefugnis-
se des Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum, treffen."

7. In § 103 Abs. 2 wird die Bezeichnung "Landesverwal-
tungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

8 § 104 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie ist" durch die Wor-
te "Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz ist zugleich" ersetzt.
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bb) In Satz 2 und 4 wird jeweils das Wort "Sie" 
durch das Wort "Es" ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Worte "Die Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie" durch die Wor-
te "Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz" und das Wort "ihrer" durch das 
Wort "seiner" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte "Die Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "Das Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

9. § 105 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 20 und Absatz 6 werden je-
weils die Worte "die Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie" durch die Worte "das Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz in seiner Eigen-
schaft als technische Fachbehörde" ersetzt.

b) Absatz 2 a wird aufgehoben.

c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Verweisung "Absätzen 1 
bis 2 a" durch die Verweisung "Absätzen 1 und 2" 
ersetzt.

10 § 113 wird aufgehoben.

11. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 12 
Änderung des Thüringer Abwasserabgabengesetzes

Das Thüringer Abwasserabgabengesetz vom 28. Mai 1993 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 267), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "7. August 1991 
(GVBl. S. 285 -329-)" durch die Angabe "19. Septem-
ber 2000 (GVBl. S. 301) in der jeweils geltenden Fas-
sung" ersetzt.

2. In § 13 wird die Bezeichnung "Landesverwaltungsamt" 
durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz" ersetzt.

3. In § 18 Satz 2 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

4. In § 19 Abs. 3 Satz 1 werden die Verweisung "§ 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Ordnungswidrig-
keiten" durch die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung" und die Bezeichnung "Landesver-
waltungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
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Artikel 13 

Änderung des Thüringer UVP-Gesetzes

§ 6 des Thüringer UVP-Gesetzes vom 20. Juli 2007 (GVBl. 
S. 85), das zuletzt durch Gesetz vom 6. Juni 2018 (GVBl. 
S. 269) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"§ 6 
Zuständige Behörden für bestimmte Leitungsanlagen 

und andere Anlagen

(1) Das Landesverwaltungsamt ist die zuständige Behörde
1. nach § 43 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 

2005 (BGBl. I S. 1970, 3621) in der jeweils geltenden 
Fassung in Verbindung mit den Nummern 19.1, 19.2 
und 19.11 der Anlage 1 UVPG,

2. nach § 4 des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes vom 
17. August 2012 (BGBl. I S. 1726) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit Nummer 19.10 der 
Anlage 1 UVPG.

(2) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
ist zuständige Behörde nach § 65 in Verbindung mit den 
Nummern 19.3 bis 19.7 der Anlage 1 UVPG.

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, Zuständigkeiten 
abweichend von den Absätzen 1 und 2 durch Rechtsver-
ordnung zu regeln."

Artikel 14 
Änderung des Thüringer Altbergbau- und 

Unterirdische-Hohlräume-Gesetzes

In den §§ 9 und 10 Abs. 3 des Thüringer Altbergbau- und 
Unterirdische-Hohlräume-Gesetzes vom 23. Mai 2001 
(GVBl. S. 41), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2002 (GVBl. S. 430) geändert worden ist, 
wird jeweils die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die 
Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz" ersetzt.

Artikel 15 
Änderung des Thüringer Markscheidergesetzes

Das Thüringer Markscheidergesetz vom 8. Juli 2009 (GVBl. 
S. 592) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 sowie § 3 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 2 Nr. 4 wird jeweils die Bezeichnung "Landes-
bergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden jeweils die Bezeichnung "Lan-
desbergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" und die Be-
zeichnung "Landesbergamts" durch die Bezeich-
nung "Landesamts für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz" ersetzt.
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b) In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils die Bezeich-
nung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" 
ersetzt.

3. In § 6 Satz 1 und § 8 Abs. 3 wird jeweils die Bezeich-
nung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 16 
Änderung des Thüringer Gesetzes 

für Natur und Landschaft

Das Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft in der Fas-
sung vom 30. August 2006 (GVBl. S. 421), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Juli 2015 (GVBl. S. 113), wird 
wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 11 Satz 1 und § 2 a Satz 2 werden jeweils 
die Worte "Die Landesanstalt für Umwelt und Geologie" 
durch die Worte "Das Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz" ersetzt.

2. In § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird das Wort "unteren" durch 
das Wort "oberen" ersetzt.

3. In § 23 Abs. 3 Satz 1 und § 31 Abs. 4 werden jeweils 
die Worte "der Landesanstalt für Umwelt und Geologie" 
durch die Worte "dem Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz" ersetzt.

4. § 32 wird aufgehoben.

5. § 36 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Bezeichnung "Landesverwal-
tungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort "Sie" durch das Wort "Es" 
ersetzt.

6. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz"

b) In den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Worte 
"Die Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch 
die Worte "Das Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz" ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Worte "der Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" 
ersetzt.

7. § 38 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 4 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "des Lan-
desamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.
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b) In Satz 10 werden die Worte "der Landesanstalt für 

Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

8. In § 40 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "der Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

9. In § 47 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "die Mitarbei-
ter der Landesanstalt für Umwelt und Geologie," ge-
strichen.

10. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 17 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung 

des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung

In den §§ 7 und 8 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 des Thüringer 
Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung vom 3. Dezem-
ber 2002 (GVBl. S. 424 -428-), das durch Artikel 12 des 
Gesetzes vom 9. September 2010 (GVBl. S. 291) geändert 
worden ist, wird jeweils die Bezeichnung "Landesbergamt" 
durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 18 
Änderung der Thüringer 

Abfallwirtschaftskonzept- und -bilanzverordnung

Die Thüringer Abfallwirtschaftskonzept- und -bilanzver-
ordnung vom 23. Juni 2003 (GVBl. S. 421), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. November 2017 
(GVBl. S. 246), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Nr. 4 wird die Verweisung "§ 6 Abs. 3 Satz 1 der 
Verpackungsverordnung vom 21. August 1998 (BGBl. I 
S. 2379)," durch die Verweisung "§ 3 Abs. 16 des Verpa-
ckungsgesetzes (VerpackG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2234)" ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte "die Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "das Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

b) In Satz 3 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

3. In § 4 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "der Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.
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4. In § 5 Satz 1 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "des Landes-
amts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

5. In § 7 Nr. 6 Buchst. b wird die Verweisung "§ 6 Abs. 3 
Satz 1 der Verpackungsverordnung" durch die Verwei-
sung "§ 3 Abs. 16 VerpackG" ersetzt.

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "der Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie" durch die Wor-
te "dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Verweisung "§ 7 Abs. 1 
Nr. 2" durch die Verweisung "§ 7 Nr. 2" und die 
Verweisung "§ 7 Abs. 1 Nr. 3" durch die Ver-
weisung "§ 7 Nr. 3" ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "Die Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte 
"Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz" ersetzt. 

7. In § 10 Satz 1 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "des Landes-
amts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 19 
Änderung der Thüringer 

Deponieeigenkontroll-Verordnung

Die Thüringer Deponieeigenkontroll-Verordnung vom 
8. August 1994 (GVBl. S. 956), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 4 der Verordnung vom 6. April 2008 (GVBl. S. 78), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 5 werden die Worte "Der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "Dem Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

2. In § 9 wird die Bezeichnung "Landesverwaltungsamt" 
durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 20 
Änderung der Thüringer 

Wasserrahmenrichtlinienverordnung

Die Thüringer Wasserrahmenrichtlinienverordnung vom 
28. April 2004 (GVBl. S. 522), geändert durch Artikel 5 
der Verordnung vom 6. April 2008 (GVBl. S. 78), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Verweisung "Richtlinie 2000/60/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Dezember 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1)" durch die 
Verweisung "Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
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Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. 
L 327 vom 22.12.2000, S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt.

2. In § 4 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung "den §§ 25a 
oder 25b WHG" durch die Verweisung "§ 23 Abs. 1 
Nr. 2 und Abs. 3, den §§ 27 oder 28 WHG" ersetzt.

3. In § 7 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung "§ 36 WHG" 
durch die Verweisung "§ 82 WHG" ersetzt.

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Verweisung "§ 33a WHG" 
durch die Verweisung "§ 23 Abs. 1 Nr. 2 und 8 so-
wie § 47 WHG" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Verweisung "§ 36 WHG" durch 
die Verweisung "§ 82 WHG" ersetzt.

c) In der Einleitung des Absatzes 4 und in Absatz 5 
wird jeweils die Verweisung "§ 33a Abs. 4 in Ver-
bindung mit § 25d Abs. 1 WHG" durch die Verwei-
sung "§ 47 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 in Ver-
bindung mit den §§ 30 und 31 WHG" ersetzt.

5. In § 13 werden die Worte "die Landesanstalt für Um-
welt und Geologie" durch die Worte "das Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

6. In Nummer 2 Satz 4 der Anlage 2 (zu § 4) wird die Ver-
weisung "§ 36 WHG" durch die Verweisung "§ 82 WHG" 
ersetzt.

7. In Nr. 2.2, 1. Spiegelstrich der Anlage 9 (zu § 10 Abs. 1) 
wird die Verweisung "§§ 25a und 25b WHG" durch die 
Verweisung "§ 23 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3, §§ 27, 28 
WHG" ersetzt.

Artikel 21 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Einrichtung des Warn- und Alarmdienstes 
zum Schutz vor Wassergefahren

Die Thüringer Verordnung zur Einrichtung des Warn- und 
Alarmdienstes zum Schutz vor Wassergefahren vom 1. Ap-
ril 1997 (GVBl. S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 6 
der Verordnung vom 6. April 2008 (GVBl. S. 78), wird wie 
folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte "die Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "das Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte "der Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte 
"des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz" ersetzt.
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2. In § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 werden jeweils die Worte 
"die Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch die 
Worte "das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz" ersetzt. 

3. In § 6 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 werden jeweils 
die Worte "der Landesanstalt für Umwelt und Geologie" 
durch die Worte "des Landesamts für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 22 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung 

von Zuständigkeiten und zur Übertragung von 
Ermächtigungen auf den Gebieten des 

Immissionsschutzes und des 
Treibhausgas-Emissionshandels

Die Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf den 
Gebieten des Immissionsschutzes und des Treibhausgas-
Emissionshandels vom 6. April 2008 (GVBl. S. 78), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. Juli 2014 
(GVBl. S. 566), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 4 werden die Worte "das Landesverwal-
tungsamt" durch die Worte "das Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

2. § 3 erhält folgende Fassung:

"§ 3 
Zuständigkeiten des Landesamts für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz

(1) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz ist zuständig für die Erteilung der Genehmi-
gung und für alle weiteren Amtshandlungen nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2, den §§ 6, 8 bis 10 
Abs. 1 bis 9, den §§ 12, 13, 15 Abs. 1, 2 und 2a, den 
§§ 16, 16a sowie § 18 BImSchG in Bezug auf die im 
Anhang 1 Spalte c der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) in der jeweils geltenden 
Fassung mit dem Buchstaben 'G' genannten Anlagen. 
Gehören zu einer Anlage oder einem Betriebsbereich 
Teile oder Nebeneinrichtungen, die jeweils gesondert 
genehmigungsbedürftig sind, ist abweichend von § 2 
das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
Genehmigungsbehörde, wenn es für einen Teil oder 
eine Nebeneinrichtung Genehmigungsbehörde wäre.

(2) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz ist zuständige Behörde nach dem Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz, den aufgrund des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
und dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz für 
Genehmigung und Überwachung von Anlagen, die der 
Bergaufsicht unterliegen oder die in einem unmittelba-
ren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit ei-
ner bergbaulichen Anlage zum Abbau von Bodenschät-
zen im Sinne des Bundesberggesetzes vom 13. August 
1980 (BGBl. I S. 1310) in der jeweils geltenden Fas-
sung betrieben werden.
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(3) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz ist auch zuständige Behörde
1. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für

a) den Widerruf der von ihm erteilten Genehmi-
gungen nach § 21,

b) die Festsetzung der Entschädigung für Schall-
schutzmaßnahmen nach § 42 Abs. 3 Satz 1 und

c) die Aufstellung von Luftreinhalte- und Aktions-
plänen nach § 47,

2. für die Übermittlung der Berichte nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 der Verordnung zur Emissionsbegrenzung 
von leichtflüchtigen halogenierten organischen Ver-
bindungen (2. BImSchV) vom 10. Dezember 1990 
(BGBl. I S. 2694) in der jeweils geltenden Fassung,

3. für die Verlängerung oder Änderung der von ihm 
erteilten Genehmigungen nach § 2 Abs. 3 der 
4. BImSchV,

4. für die Anerkennung von Lehrgängen nach § 7 
Nr. 2 der Verordnung über Immissionsschutz- und 
Störfallbeauftragte (5. BImSchV) vom 30. Juli 1993 
(BGBl. I S. 1433) in der jeweils geltenden Fassung,

5.  für die Erteilung einer Ausnahme nach § 6 der Ver-
ordnung über Emissionserklärungen (11. BImSchV) 
in der Fassung vom 5. März 2007 (BGBl. I S. 289) 
in der jeweils geltenden Fassung in Genehmigungs-
verfahren nach Absatz 1,

6. nach der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) in der 
Fassung vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 483) in der 
jeweils geltenden Fassung für
a) die Auferlegung von Pflichten nach § 1 Abs. 2,
b) die Forderungen nach

aa) § 6 Abs. 3 und
bb) § 12 Abs. 1 Nr. 1,

c) die Entgegennahme
aa) der Anzeigen nach § 7 Abs. 1 und 3,
bb) des Sicherheitsberichts nach § 9 Abs. 4 und
cc) der Benennung nach § 12 Abs. 1 Nr. 2,

d) die Zustimmung nach
aa) § 8 a Abs. 2 und
bb) § 11 Abs. 6 sowie

e) die Feststellung nach § 15 Abs. 1 und
f) die Übermittlung nach § 15 Abs. 2
in Genehmigungsverfahren nach Absatz 1,

7. nach der Verordnung über Großfeuerungs-, Gastur-
binen- und Verbrennungsmotoranlagen (13. BIm-
SchV) vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 1021 -1023-, 
3754) in der jeweils geltenden Fassung für
a) die Entgegennahme der Erklärung nach § 30 

Abs. 4 und 5,
b) die Zulassung von Ausnahmen nach § 10 Abs. 3 

Satz 2 und § 26 sowie
c) die Bestimmung der Einzelheiten in Genehmi-

gungsverfahren nach Absatz 1
aa) von Grenzwerten nach § 8 Abs. 2 Satz 2,
bb) die Anzeige nach § 12 Satz 2,
cc) die Vorlage des Prüfergebnisses nach § 14 

Abs. 1 Satz 3,
dd) Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung 

nach § 15 Abs. 1,
ee) bei Betriebsstörungen nach § 17 Abs. 3, 
ff) bei Messplätzen nach § 18, 
gg) der Art des Nachweises nach § 20 Abs. 6 

Satz 2 und
hh) bei Messungen nach § 20 Abs. 7, den §§ 21 

und 22 Abs. 1 Satz 4 sowie § 23 Abs. 5 
Satz 2,
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8. nach der Verordnung über die Verbrennung und die 
Mitverbrennung von Abfällen (17. BImSchV) vom 
2. Mai 2013 (BGBl. I S. 1021 -1044-, 3754) in der 
jeweils geltenden Fassung für
a) die Zulassung von Ausnahmen nach § 3 Abs. 5,
b) die nähere Bestimmung von Maßnahmen nach 

§ 4 Abs. 6,
c) die Bestimmung der Verbrennungsbedingungen 

nach § 6 Abs. 4 und 5 sowie § 7 Abs. 4 und 5,
d) die Zulassung und Meldung von Ausnahmen 

nach § 6 Abs. 6 und § 7 Abs. 6,
e) die Festsetzung eines Emissionsgrenzwerts 

nach § 9 Abs. 5,
f) die nähere Bestimmung von Messplätzen, 

Messverfahren und Messeinrichtungen nach 
den §§ 14 und 15 Abs. 1,

g) die Festlegungen zu kontinuierlichen Messun-
gen nach § 16,

h) die Festlegung von Zeiträumen nach § 21 
Abs. 3,

i) die Festlegung von Art und Form der Veröffent-
lichung nach § 23,

j) die Zulassung von Ausnahmen nach § 24, 
k) die Festlegung anderer oder weitergehender 

Anforderungen nach § 25 Abs. 1 und
l) die Genehmigung von Ausnahmen und die Fest-

setzung von Emissionsgrenzwerten nach Anla-
ge 3 Nr. 2 und 3

in Genehmigungsverfahren nach Absatz 1,
9. nach der Verordnung über Emissionsgrenzwerte für 

Verbrennungsmotoren (28. BImSchV) vom 20. Ap-
ril 2004 (BGBl. I S. 614, 1423) in der jeweils gelten-
den Fassung für die Marktüberwachung nach § 10 ,

10. nach der Verordnung über Anlagen zur biologi-
schen Behandlung von Abfällen (30. BImSchV) vom 
20. Februar 2001 (BGBl. I S. 305 -317-) in der je-
weils geltenden Fassung für
a) die Zulassung von Ausnahmen nach § 16 und 
b) die Befugnis nach § 17
in Genehmigungsverfahren nach Absatz 1,

11. nach der Verordnung zur Begrenzung der Emissi-
onen flüchtiger organischer Verbindungen bei der 
Verwendung organischer Lösemittel in bestimm-
ten Anlagen (31. BImSchV) vom 21. August 2001 
(BGBl. I S. 2180) in der jeweils geltenden Fas-
sung für
a) die Übermittlung der Berichte nach § 8 Abs. 1 

Satz 1, 
b) die Befugnis nach § 10 und 
c) die Zulassung von Ausnahmen nach § 11
in Genehmigungsverfahren nach Absatz 1,

12. nach der Verordnung über Luftqualitätsstandards 
und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) vom 
2. August 2010 (BGBl. I S. 1065) in der jeweils gel-
tenden Fassung für die Unterrichtung der Öffent-
lichkeit nach § 30 Abs. 1 Nr. 2 und 3,

13. nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 
für die Emissionsgenehmigung nach § 4 in Bezug 
auf Anlagen nach Anhang 1 in Genehmigungsver-
fahren nach Absatz 1,

14. nach den §§ 3 und 8 der KWK-Kosten-Nutzen-
Vergleich-Verordnung vom 28. April 2015 (BGBl. I 
S. 670) in der jeweils geltenden Fassung in Geneh-
migungsverfahren nach Absatz 1,
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15. den Vollzug von Verordnungen der Europäischen 

Gemeinschaften im Anwendungsbereich dieser 
Verordnung und

16. die Erteilung einer Bescheinigung nach § 27 Abs. 5 
oder § 66 Abs. 1 Nr. 4a des Erneuerbare-Energi-
en-Gesetzes in der am 31. Dezember 2011 gelten-
den Fassung in Verbindung mit § 100 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 10 Buchst. c und Abs. 4 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21. Juni 2018 (BGBl. I S. 862), in der jeweils gel-
tenden Fassung, im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
nach § 2 Abs. 4.

(4) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz ist auch zuständige Behörde 
1. für die Überwachung der Einhaltung von Anforderun-

gen, die im Bundes-Immissionsschutzgesetz oder 
in aufgrund der nach den §§ 34, 35, 37 und 37d 
Abs. 3 BImSchG erlassenen Rechtsverordnungen 
an Brenn-, Treib- und Schmierstoffe gestellt werden, 

2. nach der Verordnung über die Beschaffenheit 
und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- 
und Brennstoffen (10. BImSchV) vom 8. Dezem-
ber 2010 (BGBl. I S. 1849) in der jeweils gelten-
den Fassung für 
a) die Bewilligung von Ausnahmen nach § 16 und
b) die Übermittlung der Berichte nach § 18 Abs. 8.

§ 2 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz ist darüber hinaus die für den Immissionsschutz 
zuständige Behörde nach § 40 Abs. 2 Satz 1 BImSchG 
und zuständige Behörde
1. nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für

a) die Bekanntgabe der Stellen und Sachverstän-
digen nach den §§ 26, 29a und 29b in Ver-
bindung mit der Bekanntgabeverordnung (41. 
BImSchV) vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973 
-1001-, 3756) in der jeweils geltenden Fassung,

b) die Überwachung der Luftqualität nach § 44 
Abs. 1,

c) die Feststellungen und Untersuchungen in Ge-
bieten nach § 44 Abs. 2,

d) die Aufstellung von Emissionskatastern nach 
§ 46,

e) die Information der Öffentlichkeit über die Luft-
qualität nach § 46 a, 

f) die Ausarbeitung von Lärmkarten nach § 47 c 
Abs. 1 und

g) die Mitteilungen nach § 47 c Abs. 5 und 6 so-
wie § 47 d Abs. 7,

2. nach der Verordnung über kleine und mittlere Feu-
erungsanlagen (1. BImSchV) vom 26. Januar 2010 
(BGBl. I S. 38) in der jeweils geltenden Fassung für 
a) die Bekanntgabe von Messgeräten nach § 13 

Abs. 3 und
b) die Entgegennahme der Übersichten nach § 16 

Satz 2 und § 17 Abs. 3,
3. nach der Verordnung über Emissionserklärungen 

(11. BImSchV) für die Festlegung von Vereinfachun-
gen nach § 3 Abs. 2 Satz 1,

4. nach der Verordnung über Großfeuerungs-, Gas-
turbinen- und Verbrennungsmotoranlagen (13. 
BImSchV) für die Übermittlung der Jahresberichte 
nach § 25 Abs. 3 Satz 1,
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5. nach der Verordnung über die Verbrennung und 
die Mitverbrennung von Abfällen (17. BImSchV) 
für die Übermittlung der Jahresberichte nach § 22 
Abs. 3 Satz 1 sowie

6. nach der Verordnung über Luftqualitätsstandards 
und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) für 
a) die Festlegung der Gebiete und Ballungsräu-

me nach § 11,
b) die Ausweisung der Probenahmestelle nach 

§ 14 Abs. 5,
c) die Aufgaben nach § 20 Abs. 1,
d) die Aufstellung der ausgewiesenen Gebie-

te und Ballungsräume nach § 24 Abs. 1 und 
§ 25 Abs. 1,

e) die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 30 
Abs. 1 Nr. 1,

f) die Veröffentlichung der Jahresberichte nach 
§ 30 Abs. 2,

g) die Information nach § 30 Abs. 3 und
h) die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 30 

Abs. 6.

(6) Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz nimmt auch übergeordnete wissenschaftlich-
fachliche Aufgaben des anlagen- und des gebietsbe-
zogenen Immissionsschutzes nach Weisung des für 
den Immissionsschutz zuständigen Ministeriums wahr. 
In besonders gelagerten Einzelfällen kann es auf Er-
suchen der nach § 2 zuständigen Behörden im Ein-
vernehmen mit dem für Immissionsschutz zuständigen 
Ministerium die fachtechnische Betreuung in immissi-
onsschutzrechtlichen Verfahren übernehmen."

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 8 werden die Absät-
ze 2 bis 6.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung "§ 4 Abs. 5 bis 8" 
durch die Verweisung "§ 4 Abs. 3 bis 6" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 4 Abs. 5, 7 und 8" 
durch die Verweisung "§ 4 Abs. 3, 5 und 6" ersetzt.

Artikel 23 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Regelung von Zuständigkeiten nach dem Gesetz 
zur Ausführung des Protokolls über 

Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister 
vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 166/2006

Die Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten nach dem Gesetz zur Ausführung des Protokolls 
über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister 
vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 166/2006 vom 6. April 2008 (GVBl. S. 78 -82-), 
geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 13. Mai 2011 
(GVBl. S. 90), wird wie folgt geändert:
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1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeichnung "(1)" ge-
strichen.

b) Der bisherige Wortlaut des Absatzes 2 wird neuer 
§ 2 und die Überschrift erhält folgende Fassung:

"§ 2 
Abweichende Zuständigkeit, 

Übermittlung der Informationen"

2. Im neuen § 2 werden die Verweisung "Absatz 1" durch 
die Verweisung "§ 1" und die Bezeichnung "Landes-
bergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

3. Der bisherige § 2 wird § 3 und in den Absätzen 1 und 
2 werden jeweils die Worte "die Landesanstalt für Um-
welt und Geologie" durch die Worte "das Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

4. Der bisherige § 3 wird § 4 und die Verweisung "§ 1" 
wird durch die Verweisung "den §§ 1 und 2" ersetzt.

Artikel 24 
Änderung der Thüringer Verordnung 
über die Feldes- und Förderabgabe

Die Thüringer Verordnung über die Feldes- und Förder-
abgabe vom 23. August 2005 (GVBl. S. 332), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 30. November 2015 (GVBl. 
S. 210), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 Satz 2 wird die Bezeichnung "Landes-
bergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 wird die Bezeichnung "Landesbergamts" 
durch die Bezeichnung "Landesamts für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz" ersetzt. 

b) In den Absätzen 4 und 5 Satz 1 wird jeweils die Be-
zeichnung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" 
ersetzt.

3. In § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 Satz 1 wird je-
weils die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz" ersetzt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Bezeichnung "Landesbergamts" 
durch die Bezeichnung "Landesamts für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 wird jeweils 
die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz" ersetzt.
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5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Bezeichnung "Landes-
bergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Bezeichnung "Landes-
bergamts" durch die Bezeichnung "Landesamts für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

6. In § 10 Abs. 1 und 2 Satz 1 wird jeweils die Bezeich-
nung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

7. In § 22 Abs. 2 wird die Bezeichnung "Landesbergamt" 
durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 25 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem 
Bundesberggesetz und dem Lagerstättengesetz 

sowie zur Übertragung von Ermächtigungen

Die Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständig-
keiten nach dem Bundesberggesetz und dem Lagerstätten-
gesetz sowie zur Übertragung von Ermächtigungen vom 
1. November 2002 (GVBl. S. 444), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 der Verordnung vom 13. Mai 2011 (GVBl. S. 90), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die 
Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

2. § 3 wird aufgehoben.

3. Der bisherige § 4 wird § 3.

4. Der bisherige § 5 wird § 4 und wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "Das Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

b) In Absatz 2 wird die Bezeichnung "Landesberg-
amt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

5. Der bisherige § 6 wird § 5.

Artikel 26 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 
Bestimmung von Zuständigkeiten für die 

Ausführung der Rechtsvorschriften zum Transport 
gefährlicher Güter

In § 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa und Nr. 2 Buchst. a, 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 7 Nr. 1 der Thüringer Verordnung 
zur Bestimmung von Zuständigkeiten für die Ausführung 
der Rechtsvorschriften zum Transport gefährlicher Güter 
vom 3. Dezember 2002 (GVBl. S. 494), die zuletzt durch 
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Artikel 5 der Verordnung vom 21. Februar 2018 (GVBl. 
S. 44) geändert worden ist, wird jeweils die Bezeichnung 
"Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 27 
Änderung der Thüringer Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Umweltschadensgesetz

§ 1 der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zustän-
digkeiten nach dem Umweltschadensgesetz vom 4. No-
vember 2008 (GVBl. S. 426), die durch Artikel 5 der Ver-
ordnung vom 13. Mai 2011 (GVBl. S. 90) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird die Bezeichnung "Landesverwaltungs-
amt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

2. In Absatz 2 wird die Bezeichnung "Landesbergamt" 
durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 28 
Änderung der Thüringer Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten 

auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes

Die Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes vom 8. August 
2013 (GVBl. S. 208) wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 2 wird die Bezeichnung "Landesbergamt" 
durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz" ersetzt.

2. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) Nummer II wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Angabe "TLBA Thüringer Landes-
bergamt" wird durch die Angabe "TLUBN 
Thüringer Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz" ersetzt.

bbb) Die Abkürzung "TMSFG" wird durch die 
Abkürzung "TMASGFF" und der Klam-
merzusatz "(Stand 2013: Thüringer Mi-
nisterium für Soziales, Familie und Ge-
sundheit)" durch den Klammerzusatz 
"(Stand 2018: Thüringer Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie)" ersetzt.

ccc) Die Abkürzung "TMLFUN" wird durch die 
Abkürzung "TMUEN" und der Klammer-
zusatz "(Stand 2013: Thüringer Ministe-
rium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt 
und Natur)" durch den Klammerzusatz 
"(Stand 2018: Thüringer Ministerium für 
Umwelt, Energie und Naturschutz)" er-
setzt.
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bb) Nummer 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In der Einleitung wird die Bezeichnung 
"Landesbergamt" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz" ersetzt.

bbb) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

"b) die Entsorgung von Abfällen un-
ter Tage nach dem Thüringer Aus-
führungsgesetz zum Kreislaufwirt-
schaftsgesetz vom 23. November 
2017 (GVBl. S. 246) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie"

cc) Nummer 4 wird wie folgt geändert:

aaa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaaa) In der Einleitung und in Buchsta-
be c wird jeweils die Bezeichnung 
"Landesbergamt" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" 
ersetzt.

bbbb) In den Buchstaben a und d wird die 
jeweils die Bezeichnung "Landes-
bergamts" durch die Bezeichnung 
"Landesamts für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz" ersetzt.

bbb) In Satz 2 und 3 wird jeweils die Bezeich-
nung "Landesbergamt" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz" ersetzt.

b) Nummer III wird wie folgt geändert:

aa) In Spalte 3 der laufenden Nummer 4.4.5 
Buchst. d Doppelbuchst. aa wird die Abkür-
zung "TLBA" durch die Abkürzung "TLUBN" 
ersetzt.

bb) In Spalte 4 der laufenden Nummern 1.1.5, 
1.1.10, 1.1.14, 1.1.15, 1.10.8, 1.10.14, 
1.10.18, 1.10.19, 1.10.24, 2.1.2, 2.6.4.7, 
3.2.19, 5.1.13, 5.6.1, 6.4.1, 6.4.3 und 6.4.8 
wird jeweils die Abkürzung "TMSFG" durch 
die Abkürzung "TMASGFF" ersetzt.

cc) In Spalte 4 der laufenden Nummern 1.2.1, 
1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 bis 1.4.11, 1.7.1 bis 
1.7.3, 1.8.2 bis 1.8.12, 1.9.1, 1.9.2, 1.10.2 bis 
1.10.6, 1.10.9 bis 1.10.11, 1.10.13, 1.10.28 
bis 1.10.30, 2.1.3 bis 2.1.8, 3.1.1 bis 3.1.12 
Buchst. b, 3.1.13 bis 3.1.20, 3.1.23 Buchst. b, 
3.1.24 bis 3.1.32, 3.1.35, 3.2.1 bis 3.2.6, 
3.2.8, 3.2.14 bis 3.2.30 Buchst. b, 3.4.1 bis 
3.4.3, 4.1.1 bis 4.1.3 Buchst. b, 4.1.4, 4.1.6, 
4.1.8, 4.1.10, 4.1.11, 4.4.1 Buchst. b, 4.4.2 
Buchst. a, 4.4.3 Buchst. b, 4.4.4 Buchst. a, 



54

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/5826
4.4.6, 4.4.7 Buchst. b, 4.4.10 Buchst. b, 4.5.2 
Buchst. b, 4.5.3 Buchst. b, 4.5.4 Buchst. b, 
4.5.5 Buchst. a, 4.5.6 Buchst. b, 4.5.7 
Buchst. b, 4.5.10 Buchst. b, 4.5.11 Buchst. b, 
4.8.1 Buchst. a, 4.8.2 Buchst. a, 5.1.3, 5.1.4, 
5.1.6 bis 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.15, 5.2.2, 
5.2.3, 6.1.1 bis 6.1.4 Buchst. a, 6.1.5, 6.4.2 
und 6.4.5 wird jeweils die Abkürzung "TLBA" 
durch die Abkürzung "TLUBN" ersetzt.

dd) In Spalte 4 der laufenden Nummer 1.10.8 wird 
die Abkürzung "TMLFUN" durch die Abkür-
zung "TMUEN" ersetzt.

Artikel 29 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Atom-, 

Strahlenschutz- und Strahlenschutzvorsorgerechts

Die Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Atom-, Strahlenschutz- und Strahlen-
schutzvorsorgerechts vom 7. April 1998 (GVBl. S. 150), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 8. Au-
gust 2013 (GVBl. S. 208), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 werden die Bezeichnungen "Landesver-
waltungsamt" und "Landesbergamt" jeweils durch die 
Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz" ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Bezeichnung "Landesbergamt" wird durch 
die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

bb) Nach dem Wort "Genehmigungen" wird das 
Wort "und" durch ein Komma ersetzt.

cc) Die Worte "sowie die Landesanstalt für Um-
welt und Geologie für" werden durch das Wort 
"und" ersetzt.

b) In den Absätzen 2 und 3 wird jeweils die Bezeich-
nung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" 
ersetzt.

3. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) Nummer II wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe "TLBA Thüringer Landesbergamt" 
wird gestrichen.

bb) Die Angabe "TLUG Thüringer Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie" wird durch die An-
gabe "TLUBN Thüringer Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

cc) Die Angabe "TLVwA Thüringer Landesverwal-
tungsamt" wird gestrichen.
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dd) Die Angabe "TMLFUN Thüringer Ministerium 
für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Natur-
schutz" wird durch die Angabe "TMUEN Thü-
ringer Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz" ersetzt.

ee) Die Angabe "TMSFG Thüringer Ministerium für 
Soziales, Familie und Gesundheit" wird durch 
die Angabe "TMASGFF Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie" ersetzt.

b) Nummer III wird wie folgt geändert:

aa) Die laufende Nummer 1.11 erhält folgende 
Fassung:

"1.11 § 13 
Abs. 1 
und 4

Festsetzung der De-
ckungsvorsorge so-
wie von gesetzlichen 
Schadensersatzver-
pflichtungen durch 
das Land und Be-
stimmung einer an-
gemessenen Frist 
für den Nachweis der 
Deckungsvorsorge
a) i n  G e n e h m i -

gungsverfahren 
nach den §§ 7 
und 9 TMUEN

b) i n  G e n e h m i -
gungsverfahren 
nach den §§ 7, 11 
und 16 StrlSchV TLUBN"

bb) Die laufende Nummer 1.13 erhält folgende 
Fassung:

1.13 § 17 
Abs. 2

Rücknahme von Ge-
nehmigungen und 
allgemeinen Zulas-
sungen
a) Genehmigungen 

nach den §§ 7 
und 9 TMUEN

b) G e n e h m i g u n -
gen und allge-
meine Zulassun-
gen nach den 
§§ 7, 11, 15 und 
16 StrlSchV und 
nach den §§ 3 
und 5 der Rönt-
genverordnung 
(RöV) TLUBN"
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cc) Die laufende Nummer 2.1 erhält folgende Fas-

sung:

"2.1 § 7 
Abs. 1

Genehmigung zum 
Umgang mit sonsti-
gen radioaktiven Stof-
fen nach § 2 Abs. 1 des 
Atomgesetzes oder 
Kernbrennstoffen nach 
§ 2 Abs. 3 des Atom-
gesetzes TLUBN"

dd) Die laufende Nummer 2.9 erhält folgende Fas-
sung:

"2.9 § 29 Erteilung der Frei-
gabe
a) i n  G e n e h m i -

gungsverfahren 
nach den §§ 7 
und 9 des Atom-
gesetzes sowie 
im Rahmen der 
Aufs icht  nach 
laufender Num-
mer 1.16.1 TMUEN

b) i n  G e n e h m i -
gungsverfahren 
nach den §§ 7 
und 11 sowie im 
Rahmen der Auf-
sicht über solche 
Anlagen und Be-
triebe, die der 
Bergaufsicht un-
terliegen TLUBN

c) im Rahmen der 
Aufsicht im Übri-
gen TLV"

ee) Die laufende Nummer 2.11 erhält folgende 
Fassung:

"2.11 §  3 0 
Abs. 1 
Satz 3

Prüfung des Erwerbs 
und Ausstellung ei-
ner Bescheinigung 
über den Erwerb der 
im Strahlenschutz 
erforderlichen Fach-
kunde für
a) humanmediz i -

nisch tätige Men-
schen LÄK

b) zahnmedizinisch 
tätige Menschen LZÄK

c) veterinärmedizi-
nisch tätige Men-
schen LTÄK

d) Strahlenschutz-
beauftragte im 
Übrigen TLUBN"
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ff) Die laufende Nummer 2.40 erhält folgende 
Fassung:

"2.40 §  4 7 
Abs. 3

Festlegung der zu-
lässigen Ableitungen
a) i n  G e n e h m i -

gungsverfahren 
nach den §§ 7 
und 9 des Atom-
gesetzes TMUEN

b) i n  G e n e h m i -
gungsverfahren 
nach den §§ 7 
und 11 TLUBN"

gg) Die laufende Nummer 3.1 erhält folgende Fas-
sung:

"3.1 § 3 
Abs. 1

Genehmigung zum 
Betrieb oder zur we-
sentlichen Verände-
rung des Betriebs 
einer Röntgenein-
richtung TLUBN"

hh) Die laufende Nummer 3.32 erhält folgende 
Fassung:

"3.32 § 18a 
Abs. 1 
Satz 3

Prüfung des Erwerbs 
und Ausstellung ei-
ner Bescheinigung 
über den Erwerb der 
im Strahlenschutz 
erforderlichen Fach-
kunde für
a) humanmediz i -

nisch tätige Men-
schen LÄK

b) zahnmedizinisch 
tätige Menschen LZÄK

c) veterinärmedizi-
nisch tätige Men-
schen LTÄK

d) Strahlenschutz-
beauftragte im 
Übrigen TLUBN"

ii) In Spalte 4 der laufenden Nummern 1.2 
bis 1.10, 1.16.1, 1.16.2 Buchst. a, 1.16.7 
Buchst. a, 1.17, 2.7, 2.28 Buchst. a, 2.46, 
2.66, 2.83, 2.84, 2.103, 3.7, 4.1 und 4.3 wird 
jeweils die Abkürzung "TMLFUN" durch die 
Abkürzung "TMUEN" ersetzt.

jj) In Spalte 4 der laufenden Nummern 1.16.2 
Buchst. b, 1.16.4 Buchst. a, 1.16.5 Buchst. a, 
2.3 Buchst. a, 2.28 Buchst. b, 2.49 Buchst. a, 
2.100 Buchst. a, 2.109 bis 2.120, 3.13 
Buchst. a, 3.17 Buchst. a und 3.18 Buchst. a 
wird jeweils die Abkürzung "TLBA" durch die 
Abkürzung "TLUBN" ersetzt.

kk) In Spalte 4 der laufenden Nummern 2.5, 2.6, 
2.12, 2.28 Buchst. c, 2.71a, 2.73a, 2.74a bis 
2.74d, 2.75a, 2.76a, 2.122, 3.13 Buchst. b, 
3.17 Buchst. b, 3.18 Buchst. b, 3.31 und 3.33 
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bis 3.35 wird jeweils die Abkürzung "TLVwA" 
durch die Abkürzung "TLUBN" ersetzt.

ll) In Spalte 4 der laufenden Nummern 2.30, 2.88, 
3.24, 3.25 und 3.62 wird jeweils die Abkürzung 
"TMSFG" durch die Abkürzung "TMASGFF" 
ersetzt.

mm) In Spalte 4 der laufenden Nummern 4.2 und 
4.4 wird jeweils die Abkürzung "TLUG" durch 
die Abkürzung "TLUBN" ersetzt.

nn) In Spalte 4 der laufenden Nummern 2.2, 2.16 
bis 2.19 und 2.41 wird die Angabe "die nach 
lfd. Nr. 2.1 jeweils zuständige Behörde" durch 
die Abkürzung "TLUBN" ersetzt.

oo) In Spalte 4 der laufenden Nummer 3.8 wird die 
Angabe "die nach lfd. Nr. 3.1 jeweils zustän-
dige Behörde" durch die Abkürzung "TLUBN" 
ersetzt.

Artikel 30 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten sowie zur Übertragung einer 
Ermächtigung auf dem Gebiet des Chemikalien-, 

Wasch- und Reinigungsmittelrechts

Die Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkei-
ten sowie zur Übertragung einer Ermächtigung auf dem 
Gebiet des Chemikalien-, Wasch- und Reinigungsmittel-
rechts vom 11. November 2004 (GVBl. S. 872), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. Juli 2014 
(GVBl. S. 566), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "Chemika-
liengesetzes (ChemG) in der Fassung vom 
2. Juli 2008 (BGBl. I S. 1146)" durch die Ver-
weisung "Chemikaliengesetzes (ChemG) in 
der Fassung vom 28. August 2013 (BGBl. I 
S. 3498, 3991)" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Verweisung "Wasch- 
und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG) vom 
29. April 2007 (BGBl. I S. 600)" durch die Ver-
weisung "Wasch- und Reinigungsmittelgeset-
zes (WRMG) in der Fassung vom 17. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2538)" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Verweisung "Gerä-
te- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) 
vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 219)" durch 
die Verweisung "Produktsicherheitsgesetzes 
(ProdSG) vom 8. November 2011 (BGBl. I 
S. 2178 -2179-; 2012 I S. 131)" und die Ver-
weisung "§ 8 Abs. 1 Satz 2 GPSG" durch die 
Verweisung "§ 24 Abs. 1 Satz 2 ProdSG" er-
setzt.
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c) In Absatz 5 wird die Verweisung "§ 39 des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches in der Fas-
sung vom 24. Juli 2009 (BGBl. I S. 2205)" durch 
die Verweisung "§ 39 des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuches in der Fassung vom 3. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1426)" ersetzt.

2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Bezeichnung "Landesver-
waltungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 1 
der Chemikalien-Verbotsverordnung (Chem-
VerbotsV) in der Fassung vom 13. Juni 2003 
(BGBl. I S. 867)" durch die Verweisung "§ 6 
Abs. 1 der Chemikalien-Verbotsverord-
nung (ChemVerbotsV) vom 20. Januar 2017 
(BGBl. I S. 94)" ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 3 
Satz 3 oder Abs. 6" durch die Verweisung " § 6 
Abs. 3 oder § 7" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Bezeichnung "Landesverwal-
tungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie" durch die Worte " 
Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort "Sie" durch das Wort 
"Es" ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Worte "Die Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie" durch die Wor-
te "Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz" und die Angabe "1. Januar" durch 
die Angabe "15. Februar" ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Bezeichnung "Landesberg-
amt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 31 
Änderung der Thüringer Verordnung über 

Zuständigkeiten auf den Gebieten der 
Energieeinsparung und der 
Verbrauchskennzeichnung

In § 1 Satz 1 der Thüringer Verordnung über Zuständig-
keiten auf den Gebieten der Energieeinsparung und der 
Verbrauchskennzeichnung vom 5. Dezember 2006 (GVBl. 
S. 553), die zuletzt durch Verordnung vom 25. September 
2013 (GVBl. S. 310) geändert worden ist, wird die Bezeich-
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nung "Landesverwaltungsamt" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 32 
Änderung der Thüringer Verordnung 

zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Gentechnikrechts

In § 1 Abs. 1, § 3 Satz 1 und 3 und § 4 der Thüringer Ver-
ordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Ge-
biet des Gentechnikrechts vom 14. April 1998 (GVBl. 
S. 148), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 
8. August 2013 (GVBl. 208) geändert worden ist, wird je-
weils die Bezeichnung "Landesverwaltungsamt" durch die 
Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz" ersetzt.

Artikel 33 
Änderung der Thüringer Verordnung 

über den Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz

Die Thüringer Verordnung über den Fachbeirat für Arten- 
und Biotopschutz vom 26. April 1994 (GVBl. S. 515), geän-
dert durch Verordnung vom 20. Juli 2009 (GVBl. S. 734), 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden das Komma nach dem Wort 
"Vereine" gestrichen und die Worte "der Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie und der oberen Na-
turschutzbehörde" durch die Worte "und des Lan-
desamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" 
ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte "Die Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie und die obere Na-
turschutzbehörde sollen bei ihren" durch die Worte 
"Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz soll bei seinen" ersetzt.

c) In Absatz 5 werden die Worte "oder der Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie" gestrichen.

d) In Absatz 6 Satz 1 werden die Worte "der Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte 
"des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz" ersetzt.

2. In § 2 Abs. 1 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "die Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte 
"das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte "Die Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "Das Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.
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4. In § 4 Abs. 2 Satz 6 werden die Worte "und die obere 
Naturschutzbehörde werden" durch die Worte "Natur-
schutzbehörde wird" ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "des Lan-
desamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

b) In Satz 2 wird das Wort "Sie" durch das Wort "Es" 
ersetzt.

6. In § 8 Satz 1 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 34 
Änderung der Thüringer Kormoranverordnung

§ 6 der Thüringer Kormoranverordnung vom 9. Dezember 
2008 (GVBl. S. 446), die zuletzt durch Verordnung vom 
6. Dezember 2016 (GVBl. S. 652) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Halbsatz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie" durch die Worte "Das 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" 
ersetzt.

b) In Halbsatz 2 wird das Wort "sie" durch das Wort 
"dieses" ersetzt.

2. Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte "Die Landesanstalt für Umwelt und Geo-
logie" werden durch die Worte "Das Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

b) Die Worte "der Landesanstalt für Umwelt und Geo-
logie" werden durch die Worte "des Landesamts für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

Artikel 35 
Änderung der Verordnung 

über den Naturpark Thüringer Wald

In § 1 Abs. 4 Satz 6 Halbsatz 2 der Verordnung über 
den Naturpark Thüringer Wald vom 27. Juni 2001 (GVBl. 
S. 300), die zuletzt durch Verordnung vom 30. Novem-
ber 2010 (GVBl. S. 540) geändert worden ist, werden die 
Worte "beim Landesverwaltungsamt (obere Naturschutz-
behörde)," durch die Worte "bei der oberen Naturschutz-
behörde" ersetzt.

Artikel 36 
Änderung der Thüringer Verordnung 

über den Naturpark Kyffhäuser

In § 1 Abs. 4 Satz 7 der Thüringer Verordnung über den 
Naturpark Kyffhäuser vom 10. Dezember 2008 (GVBl. 
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S. 502) werden die Worte "beim Landesverwaltungsamt 
(obere Naturschutzbehörde)" durch die Worte "bei der obe-
ren Naturschutzbehörde" ersetzt.

Artikel 37 
Änderung der Verordnung über den Naturpark 

Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale

In § 1 Abs. 4 Satz 7 der Verordnung über den Naturpark 
Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale vom 27. Juli 2009 
(GVBl. S. 731) werden die Worte "beim Landesverwal-
tungsamt (obere Naturschutzbehörde)," durch die Worte 
"bei der oberen Naturschutzbehörde" ersetzt.

Artikel 38 
Änderung der Thüringer Verordnung 

über den Naturpark Südharz

In § 1 Abs. 4 Satz 7 der Thüringer Verordnung über den 
Naturpark Südharz vom 1. Dezember 2010 (GVBl. S. 541) 
werden die Worte "beim Landesverwaltungsamt (obere Na-
turschutzbehörde)" durch die Worte "bei der oberen Na-
turschutzbehörde" ersetzt.

Artikel 39 
Änderung der Thüringer Verordnung 

über den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

In § 1 Abs. 5 Satz 7 der Thüringer Verordnung über den 
Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal vom 7. Dezember 
2011 (GVBl. S. 570), die durch Verordnung vom 9. März 
2018 (GVBl. S. 137) geändert worden ist, werden die Wor-
te "beim Landesverwaltungsamt (obere Naturschutzbe-
hörde)" durch die Worte "bei der oberen Naturschutzbe-
hörde" ersetzt.

Vierter Teil 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Artikel 40 
Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung und 

Organisation der Behörden im Geschäftsbereich des 
für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständigen 

Ministeriums (Thüringer Infrastruktur- und 
Landwirtschaftsbehördenneustrukturierungs- und 

-organisationsgesetz -ThürILBNeuOrgG-)

§ 1 
Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

(1) Durch Verschmelzung
1. des Landesamts für Vermessung und Geoinformation 

und
2. der für Flurbereinigung und Flurneuordnung zuständi-

gen Teile der Ämter für Landentwicklung und Flurneu-
ordnung Gera, Gotha und Meiningen wird das Thüringer 
Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
(TLBG) als dem für das Kataster- und Vermessungs-
wesen sowie für Flurbereinigung und Flurneuordnung 
zuständigen Ministerium unmittelbar nachgeordnete 
Landesbehörde errichtet. Mit der Verschmelzung nach 
Satz 1 sind das Landesamt für Vermessung und Geo-
information und die in Satz 1 Nr. 2 genannten Teile der 
Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung aufge-
löst.
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(2) Das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation ist obere Kataster- und Vermessungsbehörde sowie 
obere Fachbehörde für Flurbereinigung und Flurneuord-
nung, die auch die Aufgaben und Befugnisse der Flurberei-
nigungsbehörde und Flurneuordnungsbehörde wahrnimmt. 

(3) Das Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-
formation untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des für 
Kataster- und Vermessungswesen sowie des für Flurbe-
reinigung und Flurneuordnung zuständigen Ministeriums.

(4) Das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation hat seinen Sitz in Erfurt. Die bisherigen Teile der 
Ämter nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, die Außen- und Zweig-
stellen sowie die auswärtigen Dienstsitze der in Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Ämter und Teile von Ämtern 
werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes Zweigstellen des 
Landesamts für Bodenmanagement und Geoinformation. 

(5) Die Aufgaben und Befugnisse der in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 genannten Ämter und Teile von Ämtern gehen 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes auf das Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation über. Die die Auf-
gaben und Befugnisse wahrnehmenden Beamten, Tarif-
beschäftigten und Auszubildenden der in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 genannten Ämter und Teile von Ämtern wer-
den mit Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation zugeordnet, so-
weit nicht zuvor § 11 Abs. 4 und § 28 des Thüringer Beam-
tengesetzes (ThürBG) angewendet werden.

§ 2 
Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

(1) Durch Verschmelzung
1. der Landesanstalt für Landwirtschaft,
2. der Landwirtschaftsämter Bad Frankenhausen/Kyffhäu-

ser, Bad Salzungen, Hildburghausen, Leinefelde-Wor-
bis, Rudolstadt, Sömmerda und Zeulenroda,

3. der nicht für die in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genannten 
Aufgaben zuständigen Teile der Ämter für Landentwick-
lung und Flurneuordnung Gera, Gotha und Meiningen,

4. der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau und 
5. der für folgende landwirtschaftliche Aufgaben zustän-

digen Teile des Referats 460 "Ländlicher Raum" des 
Landesverwaltungsamts:
a) Wahrnehmung der öffentlichen Belange der Land-

wirtschaft und der Agrarstruktur,
b) Ernährungs-Notfallsorge,
c) Vollzug des Thüringer Belegstellenschutzgesetzes 

vom 29. Juni 1995 (GVBl. S. 231) in der jeweils gel-
tenden Fassung,

d) Vertretung des Landes im Fachausschuss Ländli-
che Entwicklung,

e) Raumordnung und Ressourcenschutz beim Ver-
band der Landwirtschaftskammern,

f) Vertretung agrarstruktureller Belange im Rahmen 
der Benehmensherstellung zu Erstaufforstungsan-
trägen nach § 59 Abs. 5 des Thüringer Waldgeset-
zes sowie bei sonstigen Fällen des nicht erteilten 
Einvernehmens der unteren Verwaltungsebene

wird das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum (TLLLR) als dem für Landwirtschaft, Garten-
bau und den Ländlichen Raum zuständigen Ministerium 
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unmittelbar nachgeordnete Landesbehörde errichtet. Mit 
der Verschmelzung nach Satz 1 sind die in Satz 1 Nr. 1 bis 
4 genannten Anstalten, Ämter und Teile von Ämtern auf-
gelöst sowie die in Satz 1 Nr. 5 genannten Teile des Refe-
rats 460 "Ländlicher Raum" aus dem Landesverwaltungs-
amt herausgelöst.

(2) Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum ist obere Landwirtschaftsbehörde, obere Garten-
baubehörde sowie obere Landesbehörde für die Entwick-
lung des Ländlichen Raums und Siedlungsbehörde im Sin-
ne des Reichssiedlungsgesetzes.

(3) Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des für 
Landwirtschaft, Gartenbau und den Ländlichen Raum zu-
ständigen Ministeriums. Soweit das Landesamt für Land-
wirtschaft und Ländlichen Raum Aufgaben im Bereich des 
Schulobstprogramms wahrnimmt, untersteht es, abwei-
chend von Satz 1, der Fachaufsicht des für Schulobstpro-
gramme zuständigen Ministeriums. 

(4) Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum hat seinen Sitz in Jena. Die bisherigen Landwirt-
schaftsämter, die Teile der Ämter nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 und die Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau, die 
Außen- und Zweigstellen sowie die auswärtigen Dienst-
sitze der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Anstal-
ten, Ämter und Teile von Ämtern werden mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes Zweigstellen des Landesamts für Land-
wirtschaft und Ländlichen Raum.

(5) Die Aufgaben und Befugnisse der in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 4 genannten Anstalten, Ämter und Teile von Äm-
tern sowie der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Teile 
des Referats 460 "Ländlicher Raum" gehen mit Inkraft-
treten dieses Gesetzes auf das Landesamt für Landwirt-
schaft und Ländlichen Raum über. Die die Aufgaben und 
Befugnisse wahrnehmenden Beamten, Tarifbeschäftigten 
und Auszubildenden der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 ge-
nannten Anstalten, Ämter und Teile von Ämtern sowie der 
in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Teile des Referats 460 
"Ländlicher Raum" werden mit Inkrafttreten dieses Geset-
zes dem Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum zugeordnet, soweit nicht zuvor § 11 Abs. 4 und § 28 
ThürBG angewendet werden.

§ 3 
Landesamt für Bau und Verkehr

(1) Durch Verschmelzung
1. des Landesamts für Bau und Verkehr,
2. der Straßenbauämter Mittelthüringen, Nordthüringen, 

Südwestthüringen und Ostthüringen und
3. des Landesbetriebs Thüringer Liegenschaftsmanage-

ment
wird das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) 
als dem für Bau, Verkehr und Straßenbau sowie für das 
Liegenschaftsmanagement zuständigen Ministerium un-
mittelbar nachgeordnete Landesbehörde errichtet. Mit der 
Verschmelzung nach Satz 1 sind die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 
genannten Ämter und der Landesbetrieb aufgelöst.
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(2) Das Landesamt für Bau und Verkehr ist obere Verkehrs-
behörde, obere Straßenbaubehörde sowie die für das Lie-
genschaftsmanagement, die Liegenschaftsverwaltung und 
-bewirtschaftung und die Hochbauverwaltung zuständige 
Landesbehörde, soweit nicht durch Gesetz dem Landes-
verwaltungsamt die Funktion der oberen Landesbehörde 
in diesen Verwaltungsbereichen zugewiesen ist. 

(3) Das Landesamt für Bau und Verkehr untersteht der 
Dienst- und Fachaufsicht des für Bau, Verkehr und Stra-
ßenbau sowie für das Liegenschaftsmanagement zustän-
digen Ministeriums.

(4) Das Landesamt für Bau und Verkehr hat seinen Sitz in 
Erfurt. Die bisherigen Straßenbauämter Mittelthüringen, 
Nordthüringen, Südwestthüringen und Ostthüringen und 
der Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement, 
die Außen- und Zweigstellen sowie die auswärtigen Dienst-
sitze der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Ämter 
und des in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 genannten Landesbetriebs 
werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes Zweigstellen des 
Landesamts für Bau und Verkehr.

(5) Die Aufgaben und Befugnisse der in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 genannten Ämter und des in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 genannten Landesbetriebs gehen mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes auf das Landesamt für Bau und Verkehr 
über. Die die Aufgaben und Befugnisse wahrnehmenden 
Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszubildenden der in 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Ämter und des in 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 genannten Landesbetriebs werden 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Landesamt für Bau 
und Verkehr zugeordnet, soweit nicht zuvor § 11 Abs. 4 und 
§ 28 ThürBG angewendet werden.

§ 4 
Selbsteintrittsrecht der Aufsichtsbehörde

Die Aufsichtsbehörde kann, soweit gesetzlich nichts ande-
res geregelt ist, die Befugnisse des Landesamts für Bo-
denmanagement und Geoinformation, des Landesamts für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum und des Landesamts 
für Bau und Verkehr selbst ausüben
1. bei Gefahr im Verzug oder
2. wenn das Landesamt für Bodenmanagement und Geo-

information, das Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum oder das Landesamt für Bau und 
Verkehr einer ihnen erteilten Weisung innerhalb der 
ihnen gesetzten Frist keine Folge geleistet haben.

§ 5 
Übergangsregelung für Gleichstellungsbeauftragte

Bis zur Wahl der Gleichstellungsbeauftragten des Landes-
amts für Bodenmanagement und Geoinformation, des Lan-
desamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum und des 
Landesamts für Bau und Verkehr werden die Aufgaben der 
jeweiligen Gleichstellungsbeauftragten von den gewählten 
oder den entsprechend § 15 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer 
Gleichstellungsgesetzes im Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation, in der Landesanstalt für Landwirt-
schaft und im Landesamt für Bau und Verkehr jeweils be-
stellten Gleichstellungsbeauftragten oder Stellvertretern 
wahrgenommen.
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§ 6 

Neuzuordnung der Bescheinigenden Stelle

Aus dem für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständigen 
Ministerium wird die Bescheinigende Stelle nach Artikel 9 
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsys-
tem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) 
Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und 
(EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 549; L 61 vom 1.3.2014, S. 11; L 130 vom 19.5.2016, 
S. 9; L 327 vom 9.12.2017, S. 83) ausgegliedert und in 
den Geschäftsbereich des für Finanzen zuständigen Mi-
nisteriums eingegliedert. Die Aufgaben und Befugnisse 
der Bescheinigenden Stelle gehen mit Inkrafttreten die-
ses Gesetzes auf das für Finanzen zuständige Ministeri-
um über. Das für Finanzen zuständige Ministerium tritt in 
die von der Bescheinigenden Stelle begründeten Rechte 
und Pflichten aus allen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bestehenden Verträgen, Forderungen 
und Verbindlichkeiten ein.

§ 7 
Neuabgrenzung des Geschäftsbereichs des 

Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft

(1) Wird der Geschäftsbereich des Ministeriums für Infra-
struktur und Landwirtschaft neu abgegrenzt, gehen die in 
Gesetzen und Rechtsverordnungen bestimmten Zuständig-
keiten auf die nach der Neuabgrenzung zuständige obers-
te Landesbehörde über.

(2) Im Falle der Neuabgrenzung, Umbenennung oder Ver-
schmelzung von obersten Landesbehörden, die den Ge-
schäftsbereich des für Infrastruktur und Landwirtschaft 
zuständigen Ministeriums berühren, sind die neu zustän-
digen obersten Landesbehörden, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, ermächtigt, im Benehmen mit den beteilig-
ten obersten Landesbehörden in ihren Rechtsverordnun-
gen die Bezeichnungen der bisher zuständigen Behörden 
durch die Bezeichnungen der neu zuständigen Behör-
den zu ersetzen sowie dadurch veranlasste Anpassun-
gen des Wortlauts von Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten vorzunehmen.

§ 8 
Errichtung und Schließung von Zweigstellen und 

auswärtigen Dienstsitzen des Landesamts für 
Bodenmanagement und Geoinformation, des 

Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
und des Landesamts für Bau und Verkehr

Das für die Dienst- und Fachaufsicht über die nach den 
§§ 1 bis 3 errichteten Behörden jeweils zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, in seinem jeweiligen Geschäfts-
bereich Zweigstellen und auswärtige Dienstsitze des Lan-
desamts für Bodenmanagement und Geoinformation, des 
Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum und 
des Landesamts für Bau und Verkehr durch Verwaltungs-
vorschriften zu errichten, zu schließen und zu verlegen.
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§ 9 
Landesforstanstalt

(1) Im nachgeordneten Geschäftsbereich des für Forsten 
zuständigen Ministeriums existiert zur Wahrnehmung der 
Aufgaben der Landesforstverwaltung im Bereich der mit-
telbaren Landesverwaltung mit der "ThüringenForst - An-
stalt öffentlichen Rechts" (Landesforstanstalt) eine rechts- 
und dienstherrnfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Erfurt. Das Nähere zur Landesforstanstalt und ihren 
Aufgaben ist im Thüringer Gesetz über die Errichtung der 
Anstalt öffentlichen Rechts "ThüringenForst" vom 25. Ok-
tober 2011 (GVBl. S. 273) in der jeweils geltenden Fas-
sung geregelt.

(2) Die Landesforstanstalt ist untere Forstbehörde des 
Landes. 

(3) Die Landesforstanstalt untersteht der Rechts- und Fach-
aufsicht des für Forsten und Jagd zuständigen Ministeri-
ums. Die Ausübung der Fachaufsicht ist auf hoheitliche 
Aufgaben der Landesforstanstalt beschränkt. Stellt die Auf-
sichtsbehörde fest, dass die Landesforstanstalt Aufgaben 
nicht oder nur ungenügend erfüllt, kann die Aufsichtsbe-
hörde diese Aufgaben auf Kosten der Landesforstanstalt 
selbst durchführen oder durch einen Beauftragten auf Kos-
ten der Landesforstanstalt durchführen lassen.

§ 10 
Übergangsbestimmungen, Rechtsnachfolge

(1) Die bisher von den unter § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
2, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 und § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 genannten Anstalten, Ämtern, Teilen von Ämtern und 
dem Landesbetrieb geführten Verwaltungs- und Gerichts-
verfahren werden jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich 
vom Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion, vom Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum sowie vom Landesamt für Bau und Verkehr fortge-
führt. Die bisher von den in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genann-
ten Teilen des Referats 460 "Ländlicher Raum" geführten 
Verwaltungs- und Gerichtsverfahren werden vom Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum fortgeführt.

(2) Das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation, das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum sowie das Landesamt für Bau und Verkehr treten 
jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich in die von den in 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
5 und § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Anstalten, 
Ämtern, Teilen von Ämtern, Teilen von Referaten und dem 
Landesbetrieb begründeten Rechte und Pflichten aus allen 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beste-
henden Verträgen, Forderungen und Verbindlichkeiten ein. 

§ 11 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.
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Artikel 41 

Änderung der Thüringer Bauordnung

Die Thüringer Bauordnung vom 13. März 2014 (GVBl. 
S. 49), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2018 
(GVBl. S. 297), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b wird die Angabe 
"23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)" durch die An-
gabe "3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)" ersetzt.

2. In § 19 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
"§§ 48 und 49 des Thüringer Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (ThürVwVfG)" durch die Verweisung "§§ 48 
und 49 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(ThürVwVfG) in der Fassung vom 1. Dezember 2014 
(GVBl. S. 685) in der jeweils geltenden Fassung" er-
setzt.

3. § 60 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 Buchst. i wird die Verweisung "§ 1 
Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes" durch die 
Angabe "§ 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengeset-
zes vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210) in der 
jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

b) In Nummer 3 Buchst. c wird die Angabe "oder des 
§ 26 a Abs. 2 des Thüringer Gesetzes für Natur und 
Landschaft" durch die Angabe "vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung 
oder des § 26 a Abs. 2 a des Thüringer Gesetzes für 
Natur und Landschaft in der Fassung vom 30. Au-
gust 2006 (GVBl. S. 421) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt. 

4. In § 61 Abs. 1 Satz 2 wird die Bezeichnung "Landes-
verwaltungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

5. In § 64 Abs. 6 Satz 2 wird die Verweisung "Thüringer 
ES-Errichtungsgesetzes" durch die Verweisung "Thü-
ringer ES-Errichtungsgesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBl. 
S. 592 -596-) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

6. In § 65 Abs. 5 Satz 2 wird die Verweisung "§§ 10 und 
11 des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammerge-
setzes" durch die Verweisung "§§ 10 und 11 des Thü-
ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes vom 
14. Dezember 2016 (GVBl. S. 529) in der jeweils gel-
tenden Fassung" ersetzt. 

7. In § 70 Abs. 2 wird die Verweisung "§ 120 der Thürin-
ger Kommunalordnung" durch die Verweisung "§ 120 
der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt.

8. In § 86 Abs. 5 wird die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten" durch die 
Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Febru-
ar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fas-
sung" ersetzt.
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9. In § 87 Abs. 6 Satz 1 wird die Verweisung "§ 49 Abs. 4 
des Energiewirtschaftsgesetzes" durch die Verweisung 
"§ 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1970, 3621) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt.

10. In § 88 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung "§§ 13, 13a, 
30, 31, 33, 36 und 214 bis 215a BauGB" durch die Ver-
weisung "§§ 13 bis 13b, 30, 31, 33, 36, 214 und 215 
BauGB" ersetzt.

Artikel 42 
Änderung des Thüringer Vermessungs- 

und Geoinformationsgesetzes

Das Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetz 
vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. 
S. 229), wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "sind" 
das Komma und die Worte "sowie den Flurneuord-
nungs- und Flurbereinigungsbehörden in Erfüllung 
ihres gesetzlichen Auftrags" gestrichen. 

b) In Absatz 2 Nr. 2 wird die Bezeichnung "Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation" ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Bezeichnung "Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation" ersetzt und die Worte "und hat sei-
nen Hauptsitz in Erfurt" gestrichen.

2. § 15 wird aufgehoben.

3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "höheren ver-
messungstechnischen Verwaltungsdienstes" durch 
die Worte "höheren technischen Dienstes im Fach-
gebiet Geodäsie und Geoinformation" ersetzt.

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte "Flurneuord-
nungs- und Flurbereinigungsbehörden" durch die 
Worte "oberen Fachbehörde für Flurbereinigung 
und Flurneuordnung" ersetzt.

4. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung "(1)" wird gestrichen.

bb) In Satz 1 werden die Worte "die obere Katas-
ter- und Vermessungsbehörde" durch die Wor-
te "das Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation" ersetzt.

cc) Satz 2 wird aufgehoben.
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b) Absatz 2 wird aufgehoben.

5. § 35 Abs. 4 wird aufgehoben.

6. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 43 
Änderung des Thüringer Gesetzes über die 

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

Das Thüringer Gesetz über die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieure vom 22. März 2005 (GVBl. S. 115), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juli 
2012 (GVBl. S. 355), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Nr. 2 wird die Verweisung "§ 19 Abs. 3 
Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetz" 
durch die Verweisung "§ 19 Abs. 2 des Thüringer Ver-
messungs- und Geoinformationsgesetzes" ersetzt. 

2. In § 7 Abs. 3 werden die Worte "der oberen Kataster- 
und Vermessungsbehörde" durch die Worte "dem Lan-
desamt für Bodenmanagement und Geoinformation" 
ersetzt.

3. In § 13 Abs. 3 wird die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten" durch die 
Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Febru-
ar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fas-
sung" ersetzt.

4. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe "unter Berück-
sichtigung der die vermessungstechnische Ausbil-
dung abschließenden Staatsprüfung und der bei der 
Vorbereitung auf den Beruf nach Absatz 3 Nr. 3 ge-
zeigten Leistungen" gestrichen.

b) Absatz 3 Nr. 1 bis 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
darf nur bestellt werden, wer 
1. den Bachelorgrad "Bachelor of Engineering" 

oder "Bachelor of Science", den Mastergrad 
"Master of Engineering" oder "Master of Sci-
ence" oder den Abschluss als Diplomingeni-
eur in dem Fachgebiet Geodäsie oder Geoin-
formation oder einen gleichwertigen Abschluss 
besitzt, 

2. die Befähigung
a) zum höheren technischen Dienst im Fach-

gebiet Geodäsie und Geoinformation durch 
Bestehen der Laufbahnprüfung,

b) zum höheren technischen Dienst im Fachge-
biet Geodäsie und Geoinformation durch An-
erkennung nach dem Thüringer Laufbahn-
gesetz vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472 
-498-) in der jeweils geltenden Fassung, 

c) zum gehobenen technischen Dienst im 
Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation 
durch Bestehen der Laufbahnprüfung oder 
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d) zum gehobenen technischen Dienst im 
Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation 
durch Anerkennung nach dem Thüringer 
Laufbahngesetz

erworben hat,
3. nach dem Erwerb der Befähigung 

a) im Fall der Nummer 2 Buchst. a mindestens 
ein Jahr, 

b) im Fall der Nummer 2 Buchst. b mindestens 
zwei Jahre, 

c) im Fall der Nummer 2 Buchst. c mindestens 
fünf Jahre oder

d) im Fall der Nummer 2 Buchst. d mindestens 
sechs Jahre

bei einer Vermessungsstelle nach § 17 Thür-
VermGeoG überwiegend mit Liegenschaftsver-
messungen nach § 9 Abs. 6 ThürVermGeoG be-
schäftigt gewesen ist, wobei die Beschäftigung 
mit Liegenschaftsvermessungen zum Zeitpunkt 
der Antragstellung nicht länger als sechs Jah-
re zurückliegen darf und mindestens die Hälf-
te dieser Tätigkeit bei einem Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieur abgeleistet worden 
sein soll,"

5. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Einleitung des Satzes 2 werden nach 
dem Wort "Vorsitzendem" ein Komma und die 
Worte "der von einem Beamten der Aufsichts-
behörde der gleichen Laufbahn im Abwesen-
heitsfall vertreten wird," eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

"Weiterhin verfügt der Anhörungsausschuss 
über einen Beisitzer aus der Aufsichtsbehörde 
als Protokollführer ohne Stimmrecht, der von 
einem Bediensteten der Aufsichtsbehörde im 
Abwesenheitsfall vertreten wird."

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "ihre Stell-
vertreter" durch die Worte "die sie jeweils im Ab-
wesenheitsfall vertretende Person, die jeweils den 
Anforderungen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 
genügen muss," ersetzt.

6. In § 24 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 wird die Verweisung 
"§ 14 Abs. 3" durch die Verweisung "§ 14 Abs. 3 in der 
am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung" ersetzt.

Artikel 44 
Änderung des Thüringer Landesplanungsgesetzes

Das Thüringer Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 
2012 (GVBl. S. 450) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 3 Satz 2 wird die Verweisung "§ 9 ROG" 
durch die Verweisung "§ 8 ROG" ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 10 ROG" durch 

die Verweisung "§ 9 ROG" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung "§ 10 Abs. 1 
Satz 2 ROG" durch die Verweisung "§ 9 Abs. 2 
Satz 2 ROG" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort "kann" durch das Wort 
"soll" ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Verweisung "§ 10 Abs. 1 
Satz 3 ROG" durch die Verweisung "§ 9 Abs. 2 
Satz 3 ROG" ersetzt.

dd) In Satz 5 wird die Verweisung "§ 10 Abs. 1 
Satz 4 ROG" durch die Verweisung "§ 9 Abs. 3 
Satz 1 ROG" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 5 wird die Verweisung "§ 10 Abs. 1 
Satz 4 ROG" durch die Verweisung "§ 9 Abs. 3 
Satz 1 ROG" ersetzt.

d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort "können" durch 
das Wort "sollen" ersetzt.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung "§ 8 Abs. 5 
ROG" durch die Verweisung "§ 13 Abs. 5 ROG" er-
setzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Verweisung "§ 11 Abs. 2 
ROG" durch die Verweisung "§ 10 Abs. 2 ROG" er-
setzt.

4. In § 5 Abs. 6 Satz 4 und 5 wird jeweils die Verweisung 
"Satz 1 bis 3" durch die Verweisung "den Sätzen 1 bis 
3" ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 12 Abs. 5 
Satz 1 ROG" durch die Verweisung "§ 11 Abs. 5 
Satz 1 ROG" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung "§ 12 Abs. 5 
und 6 ROG" durch die Verweisung "§ 11 Abs. 5 und 
6 ROG" ersetzt.

6. In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird die Verweisung "§§ 39 bis 
44 des Baugesetzbuches (BauGB)" durch die Verwei-
sung "§§ 39 bis 44 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

7. In § 9 Satz 1 wird die Verweisung "§ 14 ROG" durch 
die Verweisung "§ 12 ROG" ersetzt.

8. § 10 wird wie folgt geändert:
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a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Im bisherigen Satz 2 werden die Worte "Ein-
beziehung der Öffentlichkeit" durch die Anga-
be "Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 15 
Abs. 3 Satz 1 ROG" ersetzt. 

b) In Absatz 5 werden die Worte "können elektronische 
Informationstechnologien" durch die Angabe "sollen 
elektronische Informationstechnologien nach Maß-
gabe des § 15 Abs. 3 Satz 4 ROG" ersetzt.

c) In Absatz 6 wird das Wort "vereinfachten" durch das 
Wort "beschleunigten" ersetzt.

d) In Absatz 7 Satz 1 wird die Verweisung "§ 32 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)" durch 
die Verweisung "§ 32 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 
in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

e) Absatz 8 erhält folgende Fassung:

"(8) Die Öffentlichkeit ist vom Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens (landesplanerische Beurtei-
lung) durch ortsübliche Bekanntmachung zu un-
terrichten. Die landesplanerische Beurteilung ist in 
den Gemeinden nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 einen 
Monat zur Einsicht auszulegen. Darauf ist in der 
Bekanntmachung hinzuweisen."

9. In § 15 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung 
"§§ 100, 112 bis 114 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO)" durch die Verweisung "§§ 100, 112 bis 114 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fas-
sung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt.

10. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 45 
Änderung des Thüringer Straßengesetzes

Das Thüringer Straßengesetz vom 7. Mai 1993 (GVBl. 
S. 273), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
27. Februar 2014 (GVBl. S. 45), wird wie folgt geändert:

1. In § 19 Satz 1 wird das Wort "erteilt" durch das Wort 
"erforderlich" ersetzt.

2. In § 22 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte "untere Stra-
ßenbaubehörde" durch die Angabe "obere Straßen-
baubehörde oder die nach § 47 zuständige Straßen-
baubehörde" ersetzt.

3. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In der Einleitung des Absatzes 2 Satz 1 werden die 
Worte "unteren Straßenbaubehörde" durch die An-
gabe "oberen Straßenbaubehörde oder der nach 
§ 47 zuständigen Straßenbaubehörde" ersetzt.
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b) In Absatz 5 wird der Klammerzusatz "(§ 73 Abs. 3 

Satz 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setzes)" durch den Klammerzusatz "(§ 73 Abs. 3 
Satz 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgeset-
zes -ThürVwVfG- in der Fassung vom 1. Dezem-
ber 2014 - GVBl. S. 685 - in der jeweils geltenden 
Fassung)" ersetzt.

c) In Absatz 8 werden die Worte "unteren Straßen-
baubehörde" durch die Angabe "oberen Straßen-
baubehörde oder der nach § 47 zuständigen Stra-
ßenbaubehörde" ersetzt.

4. In § 25 Abs. 1 wird das Wort "oberen" durch das Wort 
"unteren" ersetzt.

5. In § 31 Abs. 2 Satz 1 wird der Klammerzusatz "(§ 31 
des Wasserhaushaltsgesetzes)" durch den Klammerzu-
satz "(§ 67 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 
2009 - BGBl. I S. 2585 - in der jeweils geltenden Fas-
sung)" ersetzt.

6. In § 35 Abs. 3 wird die Verweisung "Thüringer UVP-Ge-
setzes (ThürUVPG)" durch die Verweisung "Thüringer 
UVP-Gesetzes (ThürUVPG) vom 20. Juli 2007 (GVBl. 
S. 85) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

7. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Verweisung "§ 75 Abs. 1 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgeset-
zes" durch die Verweisung "§ 75 Abs. 1 Thür-
VwVfG" ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Verweisung "§ 9 Abs. 3 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung" durch die Verweisung "§ 18 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung in der Fassung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94) in der jeweils geltenden Fas-
sung" ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung "§ 9 des Bau-
gesetzbuches" durch die Verweisung "§ 9 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Verweisung "§§ 40 und 44 
des Baugesetzbuches" durch die Verweisung 
"§§ 40 und 44 BauGB" ersetzt.

8. In § 39 Abs. 1 Satz 1 wird der Klammerzusatz "(§ 73 
Abs. 3 Satz 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setzes)" durch den Klammerzusatz "(§ 73 Abs. 3 Satz 2 
ThürVwVfG)" ersetzt.

9. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 wird die Verweisung "Thüringer Enteig-
nungsgesetz" durch die Verweisung "Thüringer Ent-
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eignungsgesetz vom 23. März 1994 (GVBl. S. 329) 
in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

b) Absatz 6 wird aufgehoben.

10. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Worte "durch das 
Landesamt für Straßenbau" gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 3 
des Bundesfernstraßengesetzes" durch die Verwei-
sung "§ 5 Abs. 3 des Bundesfernstraßengesetzes in 
der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206) 
in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

11. § 46 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Straßenbaubehörden des Landes"

b) In Absatz 2 wird die Bezeichnung "Landesamt für 
Straßenbau" durch die Bezeichnung "Landesamt 
für Bau und Verkehr" ersetzt.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

12. In § 47 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe "Straßenbaube-
hörden nach § 46 Abs. 2 und 3 können" durch die Wor-
te "obere Straßenbaubehörde kann" ersetzt.

13. Die Überschrift des § 48 erhält folgende Fassung:

"Straßenaufsicht, Straßenaufsichtsbehörden"

14. In § 49 Abs. 3 Satz 2 werden der Klammerzusatz "(Zei-
chen 242 StVO)" durch den Klammerzusatz "(Zeichen 
242.1 und 242.2 der Straßenverkehrs-Ordnung -StVO- 
vom 6. März 2013 - BGBl. I S. 367 - in der jeweils gel-
tenden Fassung)" und der Klammerzusatz "(Zeichen 
325 StVO)" durch den Klammerzusatz "(Zeichen 325.1 
und 325.2 StVO)" ersetzt.

15. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 46 
Änderung des Thüringer Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr

Das Thüringer Gesetz über den öffentlichen Personennah-
verkehr in der Fassung vom 22. Juni 2005 (GVBl. S. 276) 
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 werden die Verweisung "gemäß 
§ 2 Abs. 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG)" 
durch die Verweisung "nach § 2 Abs. 12 des Allge-
meinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378 -2396-, 1994 I S. 2439) in der jeweils 
geltenden Fassung" und die Verweisung "gemäß § 8 
Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)" 
durch die Verweisung "nach § 8 Abs. 1 des Personen-
beförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung vom 



76

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/5826
8. August 1990 (BGBl. I S. 1690) in der jeweils gelten-
den Fassung" ersetzt. 

2. In § 3 Abs. 5 wird der Klammerzusatz "(BGBl. I S. 2395)" 
durch die Angabe "(BGBl. I S. 2378 -2395-) in der je-
weils geltenden Fassung" ersetzt.

3. In der Inhaltsübersicht wird das Wort "Finanzierungs-
grundsätze" durch das Wort "Finanzierung" ersetzt.

Artikel 47 
Änderung des Thüringer Bergbahn- 

und Parkeisenbahngesetzes 

In § 14 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Bergbahn- und Park-
eisenbahngesetzes vom 12. Juni 2003 (GVBl. S. 309), 
das durch Gesetz vom 24. April 2017 (GVBl. S. 90) ge-
ändert worden ist, werden nach dem Wort "Anwendung" 
ein Komma und die Angabe "soweit nicht die Bestimmun-
gen der §§ 158b bis 158o des Gesetzes über den Versi-
cherungsvertrag vom 30. Mai 1908 (RGBl. S. 263) in der 
bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung in Ver-
bindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum 
Versicherungsvertragsgesetzes vom 30. Mai 1908 (RGBl. 
S. 305) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung fin-
den" eingefügt.

Artikel 48 
Änderung des Thüringer Ausführungsgesetzes zum 

Flurbereinigungsgesetz

Das Thüringer Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungs-
gesetz vom 30. Juni 1992 (GVBl. S. 304) wird wie folgt 
geändert:

1. § 2 wird aufgehoben.

2. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts erhält folgen-
de Fassung:

"Rechtsbehelfsverfahren"

3. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden aufgehoben.

4. Der bisherige § 6 wird § 3 und erhält folgende Fassung:

"§ 3 
Bestellung von hinzuzuziehenden Landwirten

(1) Zur Entscheidung über Widersprüche gegen die 
Ergebnisse der Wertermittlung oder den Flurbereini-
gungsplan werden zwei Landwirte ehrenamtlich von 
der für die Widerspruchsentscheidung zuständigen Be-
hörde hinzugezogen.

(2) Die ehrenamtlich hinzuzuziehenden Landwirte wer-
den auf Vorschlag der landwirtschaftlichen Berufsver-
tretung unter entsprechender Anwendung des § 139 
Abs. 3 FlurbG von dem für Flurbereinigung zuständi-
gen Ministerium für die Dauer von fünf Jahren bestellt 
und gleichmäßig zu den Widerspruchsentscheidungen 
hinzugezogen. Eine erneute Bestellung ist zulässig.

(3) Die ehrenamtlich hinzuzuziehenden Landwirte er-
halten eine Entschädigung in entsprechender Anwen-
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dung des Justizvergütungs- und -entschädigungsge-
setzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718 -776-) in der 
jeweils geltenden Fassung."

5. Die bisherigen §§ 7 bis 10 werden aufgehoben.

6. Der bisherige § 11 wird § 4 und erhält folgende Fas-
sung:

"§ 4 
Vorbescheid

(1) In Fällen, die keinen Aufschub zulassen oder in de-
nen das Sach- und Rechtsverhältnis klar ist, kann die 
für die Widerspruchsbescheidung zuständige Behörde 
einen Vorbescheid erlassen. Dies gilt nicht, wenn die 
mündliche Verhandlung beantragt ist.

(2) Der Vorbescheid ist zu begründen und zuzustel-
len. Er hat die Wirkung eines bestandskräftigen Wi-
derspruchsbescheides, wenn der Widerspruchsführer 
nicht innerhalb von zwei Wochen die Entscheidung der 
für die Widerspruchsbescheidung zuständigen Behörde 
beantragt. Der Widerspruchsführer ist hierüber in dem 
Vorbescheid zu belehren."

7. Der bisherige § 12 wird § 5 und die Worte "Ministers für 
Landwirtschaft und Forsten nach Anhörung der land-
wirtschaftlichen Berufsvertretung vom Justizminister" 
werden durch die Worte "für Flurbereinigung zustän-
digen Ministeriums nach Anhörung der landwirtschaft-
lichen Berufsvertretung von dem für Justiz zuständi-
gen Ministerium" ersetzt.

8. Der bisherige § 13 wird § 6.

9. Der bisherige § 14 wird § 7 und die Worte "Der Minis-
ter für Landwirtschaft und Forsten" werden durch die 
Worte "Das für Flurbereinigung zuständige Ministeri-
um" ersetzt.

10. Nach § 7 wird folgender neue § 8 eingefügt:

"§ 8 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form."

11. Der bisherige § 15 wird § 9.

Artikel 49 
Änderung des Thüringer Gesetzes über 

die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts 
"ThüringenForst"

Das Thüringer Gesetz über die Errichtung der Anstalt öf-
fentlichen Rechts "ThüringenForst" vom 25. Oktober 2011 
(GVBl. S. 273), geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2018 
(GVBl. S. 306), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung "Thüringer 
Waldgesetzes" durch die Verweisung "Thüringer 
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Waldgesetzes in der Fassung vom 18. September 
2008 (GVBl. S. 327) in der jeweils geltenden Fas-
sung" ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 9 wird die Verweisung "Thüringer 
Gesetz für Natur und Landschaft" durch die 
Verweisung "Thüringer Gesetz für Natur und 
Landschaft in der Fassung vom 30. August 
2006 (GVBl. S. 421) in der jeweils geltenden 
Fassung und nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

bb) In Nummer 13 wird nach dem Wort "und" das 
Wort "Qualifizierung" eingefügt.

c) In Absatz 6 wird die Verweisung "§ 112 Abs. 2 der 
Thüringer Landeshaushaltsordnung" durch die 
Verweisung "§ 112 Abs. 2 der Thüringer Landes-
haushaltsordnung (ThürLHO) in der Fassung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 282) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt.

2. In § 6 Abs. 7 Satz 2 wird die Verweisung "der §§ 63 und 
64 des Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG)" durch 
die Verweisung "des § 35 Abs. 2 und § 39 des Thürin-
ger Beamtengesetzes (ThürBG) vom 12. August 2014 
(GVBl. S. 472) in der jeweils geltenden Fassung" er-
setzt.

3. § 11 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 4 wird die Verweisung "§ 63 und § 64 der 
Thüringer Landeshaushaltsordnung" durch die Ver-
weisung "Die §§ 63 und 64 ThürLHO" ersetzt.

b) In Satz 5 wird die Verweisung "§ 64 Abs. 2 Satz 1 
der Thüringer Landeshaushaltsordnung" durch die 
Verweisung "§ 64 Abs. 2 Satz 1 ThürLHO" ersetzt.

4. In § 13 Abs. 6 wird die Verweisung "§ 11 Abs. 2" durch 
die Verweisung "§ 12 Abs. 2" ersetzt.

5. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 2 Nr. 2 des Be-
amtenstatusgesetzes (BeamtStG)" durch die Ver-
weisung "§ 2 Nr. 2 des Beamtenstatusgesetzes (Be-
amtStG) vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der 
jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "Die Landesfi-
nanzdirektion, Zentrale Gehaltsstelle," durch 
die Worte "Das Landesamt für Finanzen" er-
setzt.

bb) In Satz 4 werden die Worte "die Landesfinanz-
direktion" durch die Worte "das Landesamt für 
Finanzen" ersetzt.
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c) In Absatz 4 werden die Worte "der Landesfinanz-
direktion, Zentrale Gehaltsstelle," durch die Worte 
"dem Landesamt für Finanzen" ersetzt.

6. In § 16 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 wird die Verweisung 
"§ 127 ThürBG" durch die Verweisung "§ 118  ThürBG" 
ersetzt.

Artikel 50 
Änderung des Thüringer Waldgesetzes 

Das Thüringer Waldgesetz in der Fassung vom 18. Sep-
tember 2008 (GVBl. S. 327), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 22. November 2016 (GVBl. 
S. 518), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "Leitungstrassen" 
durch die Worte "im Wald gelegene, baumfrei zu 
haltende Leitungstrassen bis zu zehn Meter Brei-
te" ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird der Klammerzusatz "(§ 27 
Abs. 4 Thüringer Bestattungsgesetz)" durch 
den Klammerzusatz "(§ 27 Abs. 4 des Thü-
ringer Bestattungsgesetzes vom 19. Mai 2004 
- GVBl. S. 505 - in der jeweils geltenden Fas-
sung)" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "Gesetz zur 
Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaft-
lich genutzter Flächen vom 10. Juli 1995 
(BGBl. I S. 910)" durch die Verweisung "Ge-
setz zur Gleichstellung stillgelegter und land-
wirtschaftlich genutzter Flächen vom 10. Juli 
1995 (BGBl. I S. 910) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 wird die Bezeichnung "Landesforstan-
stalt ꞌThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts'" 
durch die Bezeichnung "ThüringenForst - Anstalt öf-
fentlichen Rechts (Landesforstanstalt)" ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Bezeichnung "Landesforstan-
stalt ꞌThüringenForst - Anstalt öffentlichen Rechts'" 
durch die Bezeichnung "Landesforstanstalt" ersetzt.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 4 wird vor dem Wort "örtlichen" 
das Wort "betroffenen" eingefügt. 

b) In Absatz 6 Satz 3 Nr. 5 wird das Wort "fester" durch 
das Wort "befestigter" ersetzt.

4. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "dieses Gesetzes" ge-
strichen.
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b) In Satz 3 wird die Verweisung "Thüringer UVP-Ge-

setz" durch die Verweisung "Thüringer UVP-Gesetz 
vom 20. Juli 2007 (GVBl. S. 85) in der jeweils gel-
tenden Fassung" ersetzt. 

5. In § 9 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte "unteren Forst-
behörden" durch die Angabe "Forstämtern nach § 59 
Abs. 2 Satz 1" ersetzt.

6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte "Behörde der Re-
gionalplanung" durch die Worte "oberen Lan-
desplanungsbehörde" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort "unteren" durch das 
Wort "oberen" ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe "besonders ge-
schützte Biotope nach § 18 des Thüringer Geset-
zes für Natur und Landschaft" durch die Angabe 
"gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bun-
desnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung und § 18 
des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft in 
der Fassung vom 30. August 2006 (GVBl. S. 421)" 
ersetzt.

c) In Absatz 7 Satz 2 werden die Worte "dem zustän-
digen Katasteramt als untere Kataster- und unte-
re Landesvermessungsbehörde" durch die Worte 
"der oberen Kataster- und Vermessungsbehörde" 
ersetzt.

7. In § 13 Abs. 3 wird die Verweisung "Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes vom 27. September 1994 (BGBl. I 
S. 2705)" durch die Verweisung "Thüringer Ausfüh-
rungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 
23. November 2017 (GVBl. S. 246)" ersetzt.

8. In § 21 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "unteren Land-
wirtschaftsbehörde, der unteren Flurbereinigungsbe-
hörde und bei Flächen ab fünf Hektar Größe der zu-
ständigen Behörde der Regionalplanung" durch die 
Worte "oberen Landwirtschaftsbehörde, der Flurberei-
nigungsbehörde und bei Flächen ab fünf Hektar Grö-
ße der oberen Landesplanungsbehörde" ersetzt.

9. In § 22 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort "unteren" durch 
das Wort "oberen" ersetzt.

10. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte "dieses Ge-
setzes" gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 wird das Wort "Bau-
behörde" durch das Wort "Bauaufsichtsbehörde" 
ersetzt. 

11. § 26 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 2 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort 
"Grundstückes" durch das Wort "Waldgrundstü-
ckes" ersetzt.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "auf der Grundla-
ge der mittelfristigen Planung der Forstbehör-
de" gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe "im Benehmen mit 
dem Forstamtsausschuss (§ 61)" gestrichen. 

c) In Absatz 5 Satz 2 wird das Wort "Baubehörde" 
durch das Wort "Bauaufsichtsbehörde" ersetzt.

12. § 30 Abs. 6 wird aufgehoben.

13. In § 33 Abs. 8 Satz 2 werden nach dem Wort "Forst-
dienst" die Worte "oder eine vergleichbare fachliche 
Qualifikation" eingefügt.

14. In § 35 Abs. 3 werden die Worte "dem örtlich zustän-
digen Forstamtsausschuss sowie" gestrichen.

15. § 40 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Verweisung "Thüringer Kom-
munalordnung" durch die Verweisung "Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41)" ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 67 Abs. 1 Satz 2 
der Thüringer Kommunalordnung" durch die Ver-
weisung "§ 67 Abs. 1 Satz 2 ThürKO" ersetzt.

c) In Satz 7 Halbsatz 2 wird die Verweisung "§ 67 
Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 67 Abs. 1 Satz 2 
der Thüringer Kommunalordnung" durch die Ver-
weisung "§ 67 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
Abs. 1 Satz 2 ThürKO" ersetzt.

16. In § 41 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte "dieses Geset-
zes" gestrichen.

17. In § 44 Abs. 3 werden die Worte "den übrigen Anteils-
berechtigten zu gleichen Teilen" durch die Worte "der 
Waldgenossenschaft" ersetzt.

18. § 46 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 7 wird die Verweisung "§ 28 Grund-
buchordnung" durch die Verweisung "§ 28 der 
Grundbuchordnung in der Fassung vom 26. Mai 
1994 (BGBl. I S. 1114) in der jeweils geltenden Fas-
sung" ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

19. In § 54 Abs. 2 werden die Worte "sowie deren" durch 
die Worte "oder der" ersetzt.
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20. § 58 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Forstliches Leitungspersonal eines Körperschafts-
forstamts nach § 33 Abs. 4 und eines Privatforst-
amts nach § 28 Abs. 2 muss die Befähigung für den 
höheren Forstdienst oder eine vergleichbare fach-
liche Qualifikation nachweisen."

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort "Rechtsverordnung" 
durch die Worte "Verwaltungsvorschrift im Ein-
vernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium" ersetzt und die Worte "sowie über 
die Berufsbezeichnung" gestrichen.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "von" die 
Worte "der Landesforstanstalt," eingefügt.

21. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort "Forstamtsbe-
zirke" der Klammerzusatz "(Forstämter)" ein-
gefügt.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort "Forstdienst" 
die Worte "oder eine fachlich gleichwertige Be-
fähigung" eingefügt.

b) In Absatz 5 werden die Worte "unter Beteiligung 
des Landesverwaltungsamtes" gestrichen. 

22. § 61 erhält folgende Fassung:

"§ 61 
Landesforstausschuss

(1) Bei der obersten Forstbehörde wird ein Landes-
forstausschuss gebildet. Den Vorsitz im Landesforst-
ausschuss führt der für Forsten zuständige Minister 
oder ein von ihm Beauftragter. 

(2) Der Landesforstausschuss setzt sich aus berufe-
nen Vertretern aller Waldeigentumsarten zusammen. 
Dem Landesforstausschuss gehören fünf Vertreter des 
Staats-, vier Vertreter des Körperschafts- und sechs 
Vertreter des Privatwaldes an. Je ein Teilnehmer der 
verschiedenen Waldeigentumsformen soll ein Arbeit-
nehmer sein. Die Berufung der Mitglieder und je ei-
nes Stellvertreters erfolgt durch die oberste Forstbe-
hörde auf Vorschlag der Waldbesitzerverbände, der 
kommunalen Spitzenverbände und der Arbeitnehmer-
vertretungen.

(3) Der Landesforstausschuss berät die oberste Forst-
behörde. Er hat das Recht, zu allen Themen, die den 
Wald und die Forstwirtschaft betreffen, zu beraten. Bei 
der Vorbereitung entsprechender Rechtsvorschriften 
und Rahmenfestlegungen soll der Landesforstaus-
schuss gehört werden.
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(4) Die Amtszeit des Landesforstausschusses beträgt 
vier Jahre. Der Landesforstausschuss gibt sich eine 
Geschäftsordnung und tritt mindestens einmal jährlich 
zusammen. Auf Verlangen der Mehrheit der Mitglieder 
ist jeweils eine zusätzliche Sitzung einzuberufen. Die 
Kosten für den Landesforstausschuss trägt die obers-
te Forstbehörde."

23. In § 62 Abs. 4 Satz 3 werden die Worte "informieren 
die unteren Forstbehörden" durch die Worte "informiert 
die untere Forstbehörde" ersetzt.

24. In § 64 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte "Landes-
forstverwaltung Thüringen" durch die Bezeichnung 
"Landesforstanstalt" ersetzt.

25. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 51 
Änderung des Thüringer Jagdgesetzes 

Das Thüringer Jagdgesetz in der Fassung vom 28. Juni 
2006 (GVBl. S. 313), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
6. Mai 2013 (GVBl. S. 117), wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des § 3 wird das Wort "Festlegung" 
durch das Wort "Feststellung" ersetzt. 

2. In § 6 Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe "23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414)" durch die Angabe "3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634)" ersetzt.

3. In § 31 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung "Thüringer 
Gesetz für Natur und Landschaft" durch die Verwei-
sung "Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung und 
dem Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft in der 
Fassung vom 30. August 2006 (GVBl. S. 421) in der 
jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

4. In § 56 Abs. 3 wird die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten" durch die 
Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Fe-
bruar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt.

5. In § 58 Satz 3 wird die Verweisung "§ 23 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fas-
sung" durch die Verweisung "§ 23 OWiG" ersetzt.

6. In § 59 wird das Wort "Minister" durch das Wort "Minis-
terium" ersetzt.

7. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst. 

Artikel 52 
Änderung des Thüringer Fischereigesetzes

Das Thüringer Fischereigesetz (ThürFischG) in der Fas-
sung vom 18. September 2008 (GVBl. S. 315), geändert 
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durch Gesetz vom 10. Juni 2014 (GVBl. S. 172), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 36 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung "§ 35 Abs. 2 
Wasserhaushaltsgesetz" durch die Verweisung "§ 35 
Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der jeweils gelten-
den Fassung" ersetzt.

2. In § 38 Abs. 1 wird das Wort "tierseuchengesetzlichen" 
durch das Wort "tierseuchenrechtlichen" ersetzt.

3. In § 41 wird die Verweisung "§ 34 des Wasserhaus-
haltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in 
der jeweils geltenden Fassung" durch die Verweisung 
"§ 34 WHG" ersetzt.

Artikel 53 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Förderung der 

Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus

Das Thüringer Gesetz zur Förderung der Land- und Forst-
wirtschaft sowie des Gartenbaus vom 23. März 1994 (GVBl. 
S. 317), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
25. Oktober 2011 (GVBl. S. 273), wird wie folgt geändert:

1. § 8 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"§ 11 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vom 
24. März 1997 (BGBl. I S. 594) in der jeweils gelten-
den Fassung ist zu beachten." 

2. In § 14 werden die Worte "der Landesanstalt für Land-
wirtschaft" durch die Worte "des Landesamts für Land-
wirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

3. In § 15 Abs. 1 wird die Verweisung "Thüringer Gesetz 
über Naturschutz und Landschaftspflege" durch die 
Verweisung "Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fas-
sung und dem Thüringer Gesetz für Natur und Land-
schaft in der Fassung vom 30. August 2006 (GVBl. 
S. 421) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

Artikel 54 
Änderung des Thüringer 

Belegstellenschutzgesetzes

Das Thüringer Belegstellenschutzgesetz vom 29. Juni 
1995 (GVBl. S. 231), geändert durch Artikel 38 des Ge-
setzes vom 24. Oktober 2001 (GVBl. S. 265), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 und § 2 Abs. 2 Satz 2 wird jeweils 
die Bezeichnung "Landesverwaltungsamt" durch die 
Bezeichnung "Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum" ersetzt.

2. In § 4 Abs. 3 wird die Angabe "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Landes-
verwaltungsamt" durch die Angabe "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-
sung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der je-
weils geltenden Fassung ist das Landesamt für Land-
wirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.
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3. In § 5 werden die Worte "der Minister für Landwirt-
schaft, Naturschutz und Umwelt im Einvernehmen mit 
dem Minister für Soziales und Gesundheit" durch die 
Worte "das für Bienenzucht und -haltung zuständige Mi-
nisterium im Einvernehmen mit dem für Überwachung 
des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tiergesundheit und 
Tierschutz zuständigen Ministerium" ersetzt.

4. § 6 erhält folgende Fassung:

"§ 6

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form."

Artikel 55 
Änderung des Thüringer Gesetzes 

über die Schulaufsicht

§ 4 Abs. 5 des Thüringer Gesetzes über die Schulaufsicht 
vom 29. Juli 1993 (GVBl. S. 397), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 556) 
geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"(5) Die Schulaufsicht über die landwirtschaftlichen und 
gärtnerischen Fachschulen wird von dem für berufliche 
Bildung in der Landwirtschaft und im Gartenbau zuständi-
gen Ministerium ausgeübt."

Artikel 56 
Änderung des Thüringer 

Verwaltungskostengesetzes

In § 3 Abs. 4 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes 
vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 212) 
geändert worden ist, werden die Worte "der Prüfstelle für 
Qualitätssicherung des Landesamts für Bau und Verkehr," 
gestrichen und die Worte "Kataster- und Landesvermes-
sungsbehörden" durch die Worte "oberen Kataster- und 
Vermessungsbehörde" ersetzt.

Artikel 57 
Änderung des Thüringer 

Liegenschaftsverwertungsgesetzes

Das Thüringer Liegenschaftsverwertungsgesetz vom 
27. September 1994 (GVBl. S. 1065) wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "vom Minis-
terium für Landwirtschaft und Forsten, die übrigen 
Flächen vom Finanzministerium" durch die Worte 
"vom für Landwirtschaft und Forsten zuständigen 
Ministerium, die übrigen Flächen vom für Finanzen 
zuständigen Ministerium" und der Klammerzusatz 
"(LHO)" durch den Klammerzusatz "(ThürLHO)" er-
setzt.

b) In Absatz 4 werden die Worte "den Innenminister" 
durch die Worte "den für Wirtschaft zuständigen Mi-
nister" ersetzt. 
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c) In Absatz 5 Satz 2 werden die Worte "dem Innen-

ministerium" durch die Worte "dem für Wirtschaft 
zuständigen Ministerium" ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte "die Landes-
forstverwaltung" durch die Worte "das für Forsten 
zuständige Ministerium" ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte "die Naturschutzver-
waltung" durch die Worte "das für Naturschutz zu-
ständige Ministerium" ersetzt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Entscheidungen über die Art und Weise der Nut-
zung und Entscheidungen von grundsätzlicher Be-
deutung über die Art und Weise der Verwertung ob-
liegen dem für Inneres zuständigen Ministerium im 
Benehmen mit einer interministeriellen Arbeitsgrup-
pe, die sich aus je einem Vertreter der für Wirtschaft, 
Finanzen, Landwirtschaft und Forsten sowie Natur-
schutz zuständigen Ministerien zusammensetzt."

b) In Absatz 2 wird das Wort "Innenministeriums" durch 
die Worte "für Wirtschaft zuständigen Ministeriums" 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 2 wird jeweils 
das Wort "Innenministerium" durch die Worte "für 
Wirtschaft zuständigen Ministerium" ersetzt. 

4. In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§§ 63 und 
64 LHO" durch die Verweisung "§§ 63 und 64 ThürL-
HO" ersetzt.

Artikel 58 
Änderung der Thüringer Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für die Laufbahn des gehobenen 
technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und 

Geoinformation

Die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes im Fach-
gebiet Geodäsie und Geoinformation vom 23. November 
2015 (GVBl. S. 186) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Diese Verordnung regelt die Ausbildung, die Prü-
fung und den Aufstieg in der Laufbahn des gehobe-
nen technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie 
und Geoinformation." 

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Einstellungsbehörde, Ausbildungsbehörde, Aus-
bildungsstellen"
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b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Einstellungsbehörde und Ausbildungsbehör-
de ist das Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation."

c) In Absatz 2 wird die Angabe "der Ausbildungsrah-
menpläne der Anlagen 1 oder 2" durch die Angabe 
"des Ausbildungsrahmenplanes nach Anlage 1" er-
setzt.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden das Wort "jeweilige" und das 
Wort "jeweils" gestrichen.

b) In Absatz 2 wird das Wort "jeweilige" gestrichen.

4. In § 5 wird das Wort "jeweilige" gestrichen.

5. In § 7 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "fünf" durch das Wort 
"drei" ersetzt.

6. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Für die praktische Ausbildung der Anwärter bei der 
Ausbildungsbehörde gilt der Ausbildungsrahmenplan 
nach Anlage 1. Die Reihenfolge der Ausbildungsab-
schnitte kann im Einzelfall geändert und Ausbildungs-
inhalte dürfen geteilt werden, wenn besondere Grün-
de dies erfordern."

7. In § 13 Abs. 2 werden die Worte "den Ausbildungsrah-
menplänen" durch die Worte "dem Ausbildungsrahmen-
plan" ersetzt.

8. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absät-
ze 3 bis 5.

9. In § 16 Abs. 2 Satz 2 wird die Bezeichnung "Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation" durch die 
Bezeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation" ersetzt.

10. § 17 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Dem Prüfungsausschuss nach § 16 gehören zwei 
Bedienstete des höheren technischen Dienstes im 
Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation sowie drei 
weitere Bedienstete mindestens des gehobenen tech-
nischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und Geoin-
formation an. Die Mitglieder sind sowohl aus den Auf-
gabenbereichen Kataster- und Vermessungswesen als 
auch Flurbereinigung zu berufen."

11. In § 18 Abs. 5 wird die Verweisung "§ 79 des Thürin-
ger Personalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 
13. Januar 2012 (GVBl. S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung" durch die Worte "der Regelung des Thürin-
ger Personalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 
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13. Januar 2012 (GVBl. S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung über die Teilnahme an Prüfungen" ersetzt.

12. In § 19 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "den Anla-
gen 1 oder 2" durch die Verweisung "Anlage 1" ersetzt.

13. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der schriftliche Teil der Laufbahnprüfung ist in 
folgenden Fächern abzulegen:
1. Liegenschaftskataster (Prüfungszeit: 5 Stun-

den),
2. Landesvermessung und Geoinformation (Prü-

fungszeit: 3 Stunden),
3. Ländliche Neuordnung (Prüfungszeit: 5 Stun-

den),
4. Landesplanung und Städtebau (Prüfungszeit: 

3 Stunden) und
5. Recht und Verwaltung (Prüfungszeit: 5 Stun-

den)."

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und nach 
Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

"Die schriftlichen Arbeiten unter Aufsicht können 
unter Zuhilfenahme von informationstechnischen 
Systemen und Hilfsmitteln (Personal Computer) 
bearbeitet werden, wenn der Leiter des Prüfungs-
ausschusses dem grundsätzlich zustimmt und eine 
anforderungsgerechte Ausstattung gewährleistet 
werden kann. Über die Formerfordernisse und die 
technischen Rahmenbedingungen werden die An-
wärter unmittelbar nach der Zulassung zur Prü-
fung schriftlich informiert. Der Anwärter kann in be-
gründeten Fällen bei der Ausbildungsbehörde eine 
handschriftliche Bearbeitung beantragen."

e) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die Absät-
ze 5 und 6.

14. In § 22 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 21 Abs. 4" 
durch die Verweisung "§ 21 Abs. 3" ersetzt.

15. In § 26 Abs. 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung "Anla-
gen 7 oder 8" durch die Verweisung "Anlage 7" ersetzt.

16. In § 29 Abs. 2 und 3 Satz 2 werden jeweils nach dem 
Wort "Widerruf" die Worte "oder das öffentlich-rechtli-
che Ausbildungsverhältnis" eingefügt.

17. § 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Verweisung "den Anlagen 1 oder 
2" durch die Verweisung "Anlage 1" ersetzt.

b) In Satz 4 wird die Angabe "den Ausbildungsrah-
menplänen nach den Anlagen 1 oder 2" durch die 
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Angabe "dem Ausbildungsrahmenplan nach Anla-
ge 1" ersetzt.

18. § 34 erhält folgende Fassung: 

"§ 34 
Übergangsbestimmung

Für Anwärter und Aufstiegsbeamte, die ihren Vorbe-
reitungsdienst oder ihre Aufstiegsausbildung vor dem 
1. Januar 2019 begonnen haben, gelten die Bestim-
mungen der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Laufbahn des gehobenen technischen 
Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation 
in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung fort."

19. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

20. Anlage 1 erhält folgende Fassung:
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"Anlage 1 

(zu § 2 Abs. 2, § 10 Abs. 1 Satz 1, § 19 Abs. 1 Satz 1, § 32 Abs. 1 Satz 2 und 4)

Ausbildungsrahmenplan für den gehobenen technischen Dienst im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation 

zu § 10: Praktische Ausbildung

Ausbildungs-
Abschnitt Dauer+) Ausbildungsstelle Ausbildungsinhalt

(Wochen)
1 7 (23) obere Kataster- und Ver-

messungsbehörde (ein-
schließlich eine Woche 
Grundbuchamt)

- Entstehung des Liegenschaftskatasters, Bestandteile, Ein-
richtung und Führung des Liegenschaftskatasters, Fortfüh-
rung des Liegenschaftskatasters 

- Benutzung des Liegenschaftskatasters, Verwendung der 
Katasterunterlagen für Verwaltung und Wirtschaft

- Vorbereitung, Ausführung und häusliche Ausarbeitung von 
Liegenschaftsvermessungen

- Vermessungsverfahren 
- Bereitstellung von Vermessungsunterlagen
- Erneuerung des Liegenschaftskatasters 
- Prüfung der Übernahmefähigkeit und Übernahme der Er-

gebnisse der Liegenschaftsvermessungen
- allgemeine Geschäftsführung, Aufgaben und Organisation 

der Kataster- und Vermessungsverwaltung und der sonsti-
gen Vermessungsstellen (Überblick) 

- Kostenangelegenheiten der Kataster- und Vermessungs-
verwaltung 

- Beurkundungs- und Beglaubigungsbefugnis der Vermes-
sungsbehörden 

- Einrichtung und Führung des Grundbuchs 
- Verbindung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskata-

ster 
- Liegenschaftsrecht und andere für das Liegenschaftskata-

ster relevante Rechtsgebiete 

6 (6) Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur oder 
obere Kataster- und Ver-
messungsbehörde

- Vorbereitung, Ausführung und häusliche Ausarbeitung von 
Liegenschaftsvermessungen

- vermessungstechnische Berechnungen aller Art
- amtliche Lagepläne zu Bauanträgen, Belange des Liegen-

schaftskatasters bei der Ausführung von Bauvorhaben
- Berufsrecht der Öffentlich bestellten Vermessungsingeni-

eure

2 10 (10) obere Flurbereinigungs-
behörde

- Organisation und Aufgaben der Flurbereinigungsverwal-
tung 

- Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und 
dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG), recht-
liche und technische Grundzüge der Flurbereinigung

- Durchführung der Verfahren nach dem Flurbereinigungs-
gesetz: Grundzüge der Neugestaltung des Verfahrens-
gebietes, Verfahrensvorbereitung, Wertermittlung, Plan-
wunschtermin, Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen, 
Aufstellung des Finanzierungsplanes, Aufstellung und Prü-
fung der Flurbereinigungspläne, Berichtigung der öffentli-
chen Bücher (Grundbuch, Liegenschaftskataster)

- Ausschreibungs- und Verdingungswesen
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Zusammenarbeit der Kataster- und Vermessungsbereiche 

mit den Flurbereinigungsbereichen
- Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde als Träger öffent-

licher Belange
- Entwicklung, Einführung und Betreuung von IT-Verfahren
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Ausbildungs-
Abschnitt Dauer+) Ausbildungsstelle Ausbildungsinhalt

(Wochen)
3 5 (27) obere Kataster- und Ver-

messungsbehörde 
- Grundlagen des amtlichen Raumbezuges
- Bildflugplanung und -koordinierung, Landesluftbildarchiv, 

photogrammetrische Auswertung, Digitales Geländemo-
dell (DGM)

- Topographischer Informationsdienst
- Aufbau und Laufendhaltung des Amtlichen Topographisch-

Kartographischen Informationssystems (ATKIS), Digitales 
Landschaftsmodell (DLM)

- Herstellung und Fortführung der Standardausgaben der to-
pographischen Karten, Sonderkarten und Sonderausgaben

4 6 (14) obere Kataster- und Ver-
messungsbehörde oder 
Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur

- Grundkenntnisse des Planungs- und Bodenordnungsrechts 
(Überblick) 

- technische Bearbeitung von Bodenordnungsmaßnahmen 
(Baulandumlegung, vereinfachte Umlegung)

- Immobilienwertermittlung

5 8 (9) obere Kataster- und Ver-
messungsbehörde sowie 
obere Flurbereinigungs-
behörde

- Einführungs- und fachtechnischer Lehrgang zur Unterrich-
tung ausgewählter Ausbildungsinhalte und Vertiefung der 
Kenntnisse entsprechend dem Stoffplan

- Managementseminar

4 (5) Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung

- Sonderausbildungslehrgang für Anwärter des gehobenen 
technischen Dienstes (§ 13 Abs. 3) 

6 4 (4) obere Kataster- und Ver-
messungsbehörde, obere 
Flurbereinigungsbehörde 
oder Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur

- Anfertigung der Probearbeit (§ 19) 

7 2 (10) obere Kataster- und Ver-
messungsbehörde

- IT-Entwicklung Geoinformationssysteme
- Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und Erneuerung 

von Bestandteilen des Liegenschaftskatasters
- Einführung in das AAA-Modell (ALKIS = Amtliches Liegen-

schaftskatasterinformationssystem, ATKIS = Amtliches To-
pographisch-Kartographisches Informationssystem, AFIS 
= Amtliches Festpunktinformationssystem)

- Entwicklung, Einführung und Betreuung von IT-Verfahren 
in der oberen Kataster- und Vermessungsbehörde
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Ausbildungs-
Abschnitt Dauer+) Ausbildungsstelle Ausbildungsinhalt

(Wochen)
8 6 (7) oberste und obere Katas-

ter- und Vermessungs-
behörde 

- Dienst- und Fachaufsicht 
- Rechtsgrundlagen für das Behördenhandeln
- Organisation, Personalangelegenheiten
- Haushaltsplanung und -vollzug 
- Bestandsverwaltung und Beschaffung 
- Rechtsmittelbearbeitung im Kosten-, Kataster- und Boden-

ordnungsrecht, Gerichtsorganisation, Klageverfahren
- Vertiefung im Verwaltungs-, Kosten-, Kataster-, Bodenord-

nungs- und Berufsrecht
- Beschwerdebearbeitung
- Geschäftsführung
- Liegenschaftsrecht
- ausgewählte Bereiche in der Grundstückswertermittlung
- Aufgaben des Geographischen Informationszentrums
- Vertrieb und Nutzung von Geobasisdaten
- Information über Entwicklungen, Koordinierung und Be-

treuung im IT-Bereich
- Herstellung und Prüfung reproduktions- und drucktechni-

scher Erzeugnisse
- Öffentlichkeitsarbeit, Präsentation und Vertrieb
- Controlling

9++) (8) obere Kataster- und Ver-
messungsbehörde

- fachwissenschaftlich orientiert gestalteter Lehrgang für Auf-
stiegsbeamte 

10++) (13) obere Kataster- und Ver-
messungsbehörde oder 
Öffentlich bestellter Ver-
messungsingenieur 

- Anwendung und Vertiefung der im fachwissenschaftlich ori-
entiert gestalteten Lehrgang vermittelten Kenntnisse und 
Fertigkeiten 

etwa 7 (15) Wochen Erholungsurlaub

zusammen 65 (151) Wochen = 15 (35) Monate

+) Die Klammerzahlen beziehen sich auf § 32 Abs. 1 (Aufstiegsbeamte).
++) Bei Aufstiegsbeamten beginnt die Ausbildungszeit mit den Ausbildungsabschnitten 9 und 10.

zu § 19: Praktischer Teil der Laufbahnprüfung

Die Probearbeit ist nach Beendigung der Ausbildungsabschnitte 1 bis 5 anzufertigen."

21. Anlage 2 wird aufgehoben.

22. Anlage 7 erhält folgende Fassung:
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"Anlage 7 
(zu § 26 Abs. 1 Halbsatz 1) 

-Vorderseite-

THÜRINGER LANDESAMT FÜR BODENMANAGEMENT UND GEOINFORMATION

PRÜFUNGSAUSSCHUSS
FÜR DEN GEHOBENEN TECHNISCHEN DIENST

IM FACHGEBIET GEODÄSIE UND GEOINFORMATION

PRÜFUNGSZEUGNIS

………………………………………………………………………………………………….
geboren am …………………………………………..
in …………………………………………….…….…..
hat am …………………………….. die

LAUFBAHNPRÜFUNG

FÜR DEN GEHOBENEN TECHNISCHEN DIENST
IM FACHGEBIET GEODÄSIE UND GEOINFORMATION

nach der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des gehobenen tech-
nischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation (ThürAPOgtDGeo) 

mit der Abschlussnote …………………….. (.…………….. Punkte) 
bestanden.

……………………, ……………

(Ort, Datum)

Der Vorsitzende/Die Vorsitzende
des Prüfungsausschusses

……………………….. (Siegel)
(Name)
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Anlage 7

(zu § 26 Abs. 1 Halbsatz 1)
-Rückseite-

Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen:

1. Praktische Prüfung ………………. Punkte

2. Schriftliche Prüfung ………………. Punkte
a) Liegenschaftskataster ………………. Punkte
b) Landesvermessung und Geoinformation ………………. Punkte
c) Ländliche Neuordnung ………………. Punkte
d) Landesplanung und Städtebau ………………. Punkte
e) Recht und Verwaltung ………………. Punkte

3. Mündliche Prüfung ………………. Punkte
a) Liegenschaftskataster ………………. Punkte
b) Landesvermessung und Geoinformation ………………. Punkte
c) Ländliche Neuordnung ………………. Punkte
d) Landesplanung und Städtebau ………………. Punkte
e) Recht und Verwaltung ………………. Punkte

Der Bewertung liegt die Notenskala nach § 9 Abs. 1 ThürAPOgtDGeo zugrunde:

sehr gut (1) = 15 und 14 Punkte
gut (2) = 13 bis 11 Punkte
befriedigend (3) = 10 bis 8 Punkte
ausreichend (4) = 7 bis 5 Punkte
mangelhaft (5) = 4 bis 2 Punkte
ungenügend (6) = 1 und       0 Punkte"

23. Anlage 8 wird aufgehoben.

Artikel 59 
Änderung der Thüringer Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für den gehobenen technischen 
Forstdienst

Die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
gehobenen technischen Forstdienst vom 15. November 
2010 (GVBl. S. 384), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 28. November 2014 (GVBl. S. 724), wird wie folgt 
geändert:

1. In § 6 Abs. 3 Nr. 5 wird die Angabe "nach § 30 Abs. 3 
des Bundeszentralregistergesetzes zur unmittelbaren 
Vorlage bei der Einstellungsbehörde" durch die Angabe 
"zur unmittelbaren Vorlage bei der Einstellungsbehörde 
nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes in 
der Fassung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 
1985 I S. 195) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
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2. In § 7 Abs. 2 wird die Angabe "vom 24. Juni 2008 (GVBl. 
S. 134)" durch die Angabe "in der Fassung vom 18. Ja-
nuar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202)" ersetzt.

Artikel 60 
Änderung der Thüringer 

Umlegungsausschussverordnung 

Die Thüringer Umlegungsausschussverordnung vom 
22. März 2005 (GVBl. S. 155), geändert durch Verord-
nung vom 15. Dezember 2009 (GVBl. S. 786), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 46 Abs. 4 
Satz 1 BauGB" durch die Verweisung "§ 46 Abs. 4 
Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I. S. 3634) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt. 

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Der Vorsitzende muss zum höheren technischen 
Dienst im Fachgebiet Geodäsie und Geoinforma-
tion befähigt sein oder mit entsprechender Qualifi-
kation Aufgaben des höheren technischen Dienstes 
im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation wahr-
nehmen und seinen Dienstsitz in Thüringen haben."

b) In Satz 4 wird die Verweisung "§ 23 Abs. 2 Satz 1 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)" durch 
die Verweisung "§ 23 Abs. 2 Satz 1 der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der jeweils gel-
tenden Fassung" ersetzt.

c) In den Sätzen 5 und 6 wird jeweils das Wort "allge-
meinen" durch das Wort "nichttechnischen" ersetzt. 

3. In § 6 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "die obere Ka-
tasterbehörde oder die örtlich zuständige Flurbereini-
gungsbehörde" durch die Worte "das Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation" ersetzt.

Artikel 61 
Änderung der Thüringer 

Gutachterausschussverordnung 

Die Thüringer Gutachterausschussverordnung vom 23. Sep-
tember 2013 (GVBl. S. 302) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 2 werden die Worte "höheren technischen 
Verwaltungsdienstes der Fachrichtung Vermessungs- 
und Liegenschaftswesen" durch die Worte "höheren 
technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und 
Geoinformation" und die Worte "höheren vermessungs-
technischen Verwaltungsdienstes" durch die Worte "hö-
heren technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie 
und Geoinformation" ersetzt.
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2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte "der Landesfinanz-
direktion" durch die Worte "dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium" ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 192 
Abs. 3 Satz 1 BauGB" durch die Verweisung 
"§ 192 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) in der jeweils gelten-
den Fassung" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Verweisung "§ 21 Abs. 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung" durch die 
Verweisung "§ 21 Abs. 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung in der Fassung vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt.

c) In Absatz 5 wird die Verweisung "§§ 20 und 21 des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (Thür-
VwVfG)" durch die Verweisung "§§ 20 und 21 des 
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (Thür-
VwVfG) vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

3. In § 4 Abs. 5 Satz 3 wird die Angabe "(BGBl. I S. 469, 
547), geändert durch Gesetz vom 15. August 1974 
(BGBl. I S. 1942)," durch die Angabe "(BGBl. I S. 469 
-547-) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

4. In § 12 Abs. 5 werden die Worte "Ämter für Landent-
wicklung und Flurneuordnung" durch die Worte "obe-
re Fachbehörde für Flurbereinigung und Flurneuord-
nung" ersetzt.

5. § 21 wird aufgehoben.

6. Die bisherigen §§ 22 und 23 werden die §§ 21 und 22.

7. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 62 
Änderung der Verordnung zur Durchführung des 
Thüringer Gesetzes über die Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieure

Die Verordnung zur Durchführung des Thüringer Geset-
zes über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieu-
re vom 4. August 2005 (GVBl. S. 312), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 26. Oktober 2015 (GVBl. S. 176), 
wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden die Absät-
ze 4 bis 6.



97

Drucksache 6/5826Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode 

2. § 10 Abs. 6 wird aufgehoben.

3. In § 11 Abs. 10 Satz 2 wird die Verweisung "§ 36 des Be-
rufsbildungsgesetzes" durch die Verweisung "§ 36 des 
Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I 
S. 931) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

Artikel 63 
Änderung der Thüringer Bundesfern- und 
Landesstraßen-Zuständigkeitsverordnung

Die Thüringer Bundesfern- und Landesstraßen-Zuständig-
keitsverordnung vom 9. Februar 2001 (GVBl. S. 14), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 12. Juni 2013 (GVBl. 
S. 145), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird aufgehoben.

2. Der bisherige § 2 wird § 1 und wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Zuständige Behörde für die Durchführung des 
Thüringer Straßengesetzes (ThürStrG) vom 
7. Mai 1993 (GVBl. S. 273) in der jeweils gel-
tenden Fassung und des Bundesfernstraßen-
gesetzes (FStrG) in der Fassung vom 28. Juni 
2007 (BGBl. I S. 1206) in der jeweils geltenden 
Fassung ist, soweit Gesetze oder diese Ver-
ordnung nichts anderes bestimmen, die obere 
Straßenbaubehörde."

bb) In Satz 2 werden die Worte "Sie nehmen" 
durch die Worte "Die obere Straßenbaubehör-
de nimmt" ersetzt.

b) Absatz 2 Nr. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

"1. nach § 23 FStrG 
a) auf Bundesautobahnen innerhalb Thürin-

gens und auf Bundesstraßen mit Ausnah-
me der Ortsdurchfahrten die obere Stra-
ßenbaubehörde und 

b) auf Bundesstraßen in Ortsdurchfahrten die 
Gemeinden,

 2. nach § 50 ThürStrG
a) auf Landesstraßen mit Ausnahme der Orts-

durchfahrten die obere Straßenbaubehörde,
b) auf Landesstraßen und Kreisstraßen in 

Ortsdurchfahrten die Gemeinden sowie
c) auf Kreisstraßen, Gemeindestraßen und 

sonstigen öffentlichen Straßen die jeweili-
gen Straßenbaubehörden nach § 47 Abs. 1 
und 2 ThürStrG."

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Die obere Straßenbaubehörde ist zuständig für 
Entscheidungen nach § 2 Abs. 6 Satz 1, § 5 Abs. 2a 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 Satz 4, § 8 Abs. 1 Satz 5, 
§ 9 Abs. 2, 5 und 8 FStrG sowie nach § 24 Abs. 9 
ThürStrG."
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d) Absatz 4 wird aufgehoben.

e) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absät-
ze 4 und 5.

3. Nach § 1 werden folgende neue §§ 2 und 3 eingefügt:

"§ 2 
Zuständigkeiten für die Ausführung 
des Eisenbahnkreuzungsgesetzes

(1) Die obere Straßenbaubehörde ist Genehmigungs-
behörde des Landes im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 3 
des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EBKrG) in der Fas-
sung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337) in der jeweils 
geltenden Fassung.

(2) Die obere Straßenbaubehörde ist die nach § 8 
Abs. 1 EBKrG zuständige Behörde, mit der die Anord-
nungsbehörde das Benehmen herzustellen hat.

(3) Das für Straßenbau zuständige Ministerium ist An-
ordnungsbehörde nach § 8 Abs. 2 EBKrG.

§ 3 
Zuständigkeit für die Ausführung 

des Carsharinggesetzes

Zuständige Behörden nach § 5 des Carsharinggeset-
zes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2230) in der jeweils 
geltenden Fassung sind die Gemeinden."

4. Der bisherige § 3 wird § 4.

Artikel 64 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Bestimmung von Zuständigkeiten im 
Planfeststellungsverfahren für 

Verkehrsbaumaßnahmen

In § 1 der Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zu-
ständigkeiten im Planfeststellungsverfahren für Verkehrs-
baumaßnahmen vom 25. August 1993 (GVBl. S. 591) 
wird die Verweisung "§ 36 des Bundesbahngesetzes, § 8 
des Luftverkehrsgesetzes und § 17 des Bundesfernstra-
ßengesetzes" durch die Verweisung "§ 18 des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378 -2396-, 1994 I S. 2439) in der jeweils geltenden 
Fassung, § 10 Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes in der Fas-
sung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698) in der jeweils gel-
tenden Fassung und § 22 Abs. 4 in Verbindung mit § 17a 
Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes in der Fassung vom 
28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt.

Artikel 65 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Umsetzung 
des kommunalen Hilfspakets für den Winterdienst 

auf Ortsdurchfahrten von Bundes- und 
Landesstraßen

Die Thüringer Verordnung zur Umsetzung des kommuna-
len Hilfspakets für den Winterdienst auf Ortsdurchfahrten 
von Bundes- und Landesstraßen vom 12. August 2014 
(GVBl. S. 591) wird wie folgt geändert:
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1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 3 werden die Worte "im Landesamt für Bau 
und Verkehr" durch die Worte "in der oberen Stra-
ßenbaubehörde" ersetzt.

b) In Satz 4 werden die Worte "beim Landesamt für 
Bau und Verkehr oder beim örtlich zuständigen 
Straßenbauamt" durch die Worte "bei der oberen 
Straßenbaubehörde" und die Worte "diesen Behör-
den" durch die Worte "dieser Behörde" ersetzt.

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 1 Satz 1 werden je-
weils die Worte "Das Landesamt für Bau und Verkehr" 
durch die Worte "Die obere Straßenbaubehörde" er-
setzt.

Artikel 66 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Übertragung von Ermächtigungen und über 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 

Straßenverkehrsrechts

Die Thüringer Verordnung zur Übertragung von Ermächti-
gungen und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Stra-
ßenverkehrsrechts vom 13. Februar 2007 (GVBl. S. 11), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. Fe-
bruar 2018 (GVBl. S. 44), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 6a Abs. 6 
Satz 2" durch die Verweisung "§ 6a Abs. 6 
Satz  2 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) 
in der Fassung vom 5. März 2003 (BGBl. I 
S. 310, 919)" ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Verweisung "§ 6a 
Abs. 7 in Verbindung mit Abs. 6 Satz 2" durch 
die Verweisung "§ 6a Abs. 7 in Verbindung 
mit Abs. 6 Satz 2 StVG" und die Verweisung 
"§ 6 Abs. 1 Nr. 13" durch die Verweisung "§ 6 
Abs. 1 Nr. 13 StVG" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 4a" durch 
die Verweisung "§ 4a StVG" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Verweisung "§ 29 Abs. 3 
Nr. 2" durch die Verweisung "§ 29 Abs. 3 Nr. 2 
StVG" ersetzt.

c) In Absatz 3 wird die Verweisung "§ 23" durch die 
Verweisung "§ 23 StVG" ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 4" durch 
die Verweisung "§ 4 StVG" ersetzt.
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bb) In Nummer 2 wird die Verweisung "§ 65 Abs. 3 

Nr. 5 Buchst. e" durch die Verweisung "§ 65 
Abs. 3 Nr. 5 Buchst. e StVG" ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung des Satzes 1 wird die Verwei-
sung "§ 44 Abs. 1 Satz 1" durch die Verwei-
sung "§ 44 Abs. 1 Satz 1 der Straßenverkehrs-
Ordnung (StVO) vom 6. März 2013 (BGBl. I 
S. 367) in der jeweils geltenden Fassung" er-
setzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 43 Abs. 2 
Satz 2 und 3 des Thüringer Straßengesetzes 
(ThürStrG)" durch die Verweisung "§ 43 Abs. 2 
Satz 2 und 3 des Thüringer Straßengesetzes 
(ThürStrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273) in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird die Angabe "§ 44 Abs. 3 für die Er-
teilung von Erlaubnissen nach § 29 Abs. 2" durch 
die Angabe "§ 44 Abs. 3 StVO für die Erteilung von 
Erlaubnissen nach § 29 Abs. 2 StVO" ersetzt.

c) In Absatz 5 wird die Verweisung "§ 44 Abs. 4" durch 
die Verweisung "§ 44 Abs. 4 StVO" ersetzt.

d) In der Einleitung des Absatzes 6 Satz 1 werden 
die Verweisung "§ 29 Abs. 3" durch die Verwei-
sung "§ 29 Abs. 3 StVO" und die Verweisung "§ 46 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5" durch die Verweisung "§ 46 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 StVO" ersetzt.

e) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe "Thüringer Fi-
nanzausgleichsgesetzes in der für das jeweilige 
Haushaltsjahr geltenden Fassung" durch die Ver-
weisung "Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 
31. Januar 2013 (GVBl. S. 10) in der jeweils gelten-
den Fassung" ersetzt.

f) Absatz 10 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung wird die Verweisung "§ 46 
Abs. 2 Satz 1" durch die Verweisung "§ 46 
Abs. 2 Satz 1 StVO" ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 33 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und Satz 2" durch die Verweisung 
"§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 StVO" er-
setzt.

g) In Absatz 11 wird die Verweisung "§ 49" durch die 
Verweisung "§ 49 StVO" ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 68 Abs. 1" 
durch die Verweisung "§ 68 Abs. 1 der Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) 
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vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679) in der je-
weils geltenden Fassung" ersetzt.

bb) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe a wird die Verweisung 
"§ 57d Abs. 4" durch die Verweisung 
"§ 57d Abs. 4 StVZO" ersetzt.

bbb) In Buchstabe b wird die Verweisung 
"§ 57d Abs. 9" durch die Verweisung 
"§ 57d Abs. 9 StVZO" ersetzt.

ccc) In Buchstabe c wird die Verweisung "§ 70 
Abs. 1 Nr. 2" durch die Verweisung "§ 70 
Abs. 1 Nr. 2 StVZO" ersetzt.

ddd) In Buchstabe d wird die Verweisung "An-
lage VIII Nr. 4.1 Satz 2 und 3" durch die 
Verweisung "Anlage VIII Nr. 4.1 Satz 2 
und 3 zur Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung" ersetzt.

eee) In Buchstabe e werden die Verweisung 
"Anlage VIIIb Nr. 1 und 9.1" durch die Ver-
weisung "Anlage VIIIb Nr. 1 und 9.1 zur 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung" 
und die Verweisung "Anlage VIIIb Nr. 3.6 
in Verbindung mit Nr. 1" durch die Ver-
weisung "Anlage VIIIb Nr. 3.6 in Verbin-
dung mit Nr. 1 zur Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung" und die Verweisung 
"§ 3 der Verordnung zur Durchführung 
des Kraftfahrsachverständigengeset-
zes" durch die Verweisung "§ 3 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Kraftfahr-
sachverständigengesetzes (KfSachvV)" 
ersetzt.

fff) In Buchstabe f wird die Verweisung "An-
lage VIIIc Nr. 7.2 und 8.2" durch die Ver-
weisung "Anlage VIIIc Nr. 7.2 und 8.2 zur 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung" 
ersetzt.

ggg) In Buchstabe g wird die Verweisung "An-
lage XVIIa Nr. 7.1 Buchst. g, Nr. 7.2 und 
8.2" durch die Verweisung "Anlage XVIIa 
Nr. 7.1 Buchst. g, Nr. 7.2 und 8.2 zur 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung" 
eingefügt.

hhh) In Buchstabe h wird die Verweisung "An-
lage XVIIIc Nr. 1.1" durch die Verweisung 
"Anlage XVIIIc Nr. 1.1 zur Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung" ersetzt.

iii) In Buchstabe i wird die Verweisung "An-
lage XVIIId Nr. 8.2, 9.1 und 9.2" durch 
die Verweisung "Anlage XVIIId Nr. 8.2, 
9.1 und 9.2 zur Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung" ersetzt.



102

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/5826
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung "§ 68 Abs. 1" 
durch die Verweisung "§ 68 Abs. 1 StVZO" er-
setzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 68 Abs. 3 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 68 Abs. 3 
Satz 1 StVZO" ersetzt.

c) In Absatz 4 wird die Verweisung "§ 69a" durch die 
Verweisung "§ 69a StVZO" ersetzt.

d) In Absatz 5 wird die Verweisung "§ 70 Abs. 2" durch 
die Verweisung "§ 70 Abs. 2 StVZO" ersetzt.

e) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "Anlage 
VIII Nr. 4.3" durch die Verweisung "Anlage VIII 
Nr. 4.3 zur Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung" ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird die Verweisung "Anlage 
VIIIc Nr. 1.1" durch die Verweisung "Anlage 
VIIIc Nr. 1.1 zur Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung" ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird die Verweisung "Anlage VIIIc 
Nr. 8.1 Satz 2" durch die Verweisung "Anlage 
VIIIc Nr. 8.1 Satz 2 zur Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung" ersetzt.

dd) In Nummer 4 wird die Verweisung "Anlage 
XVII Nr. 3.2" durch die Verweisung "Anlage 
XVII Nr. 3.2 zur Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung" ersetzt.

ee) In Nummer 5 wird die Verweisung "Anlage XVI-
Ia Nr. 1.1 und 8.1 Satz 2" durch die Verweisung 
"Anlage XVIIa Nr. 1.1 und 8.1 Satz 2 zur Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung" ersetzt.

ff) In Nummer 6 wird die Verweisung "Anlage 
XVIIId Nr. 1.1" durch die Verweisung "Anla-
ge XVIIId Nr. 1.1 zur Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung" ersetzt.

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Verweisung "§ 68 Abs. 1 und 
2 Satz 6" durch die Verweisung "§ 68 Abs. 1 und 
2 Satz 6 der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) vom 
13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt.

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 36 Abs. 6 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 36 Abs. 6 
Satz 1 FeV" ersetzt.
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bb) In Nummer 2 wird die Verweisung "§ 42 Abs. 2 
Satz 4" durch die Verweisung "§ 42 Abs. 2 
Satz 4 FeV" ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 43" durch 
die Verweisung "§ 43 FeV" ersetzt.

dd) In Nummer 4 wird die Verweisung "§ 66 Abs. 1" 
durch die Verweisung "§ 66 Abs. 1 FeV" er-
setzt.

ee) In Nummer 5 wird die Verweisung "§ 68 Abs. 1 
und 2 Satz 6" durch die Verweisung "§ 68 
Abs. 1 und 2 Satz 6 FeV" ersetzt.

ff) In Nummer 6 wird die Verweisung "§ 70 Abs. 1 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 70 Abs. 1 
Satz 1 FeV" ersetzt.

gg) In Nummer 7 wird die Verweisung "§ 71 Abs. 5 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 71 Abs. 5 
Satz 1 FeV" ersetzt.

hh) In Nummer 8 wird die Verweisung "§ 71a 
Abs. 2 Satz 1" durch die Verweisung "§ 71a 
Abs. 2 Satz 1 FeV" ersetzt.

ii) In Nummer 9 wird die Verweisung "§ 71b 
Satz 2 in Verbindung mit § 71a Abs. 2 Satz 1" 
durch die Verweisung "§ 71b Satz 2 in Verbin-
dung mit § 71a Abs. 2 Satz 1 FeV" ersetzt.

jj) In Nummer 10 werden die Verweisung "§ 74 
Abs. 1" durch die Verweisung "§ 74 Abs. 1 
FeV", die Verweisung "§ 4 Abs. 2" durch die 
Verweisung " § 4 Abs. 2 FeV", die Verwei-
sung "§ 10 Abs. 1" durch die Verweisung "§ 10 
Abs. 1 FeV" und die Verweisung "§ 18 Abs. 2 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 18 Abs. 2 
Satz 1 FeV" ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 67 Abs. 1, 
3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2" durch die Verwei-
sung "§ 67 Abs. 1, 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 
FeV" ersetzt.

bb) In Nummer 2 werden die Verweisung "§ 74 
Abs. 1" durch die Verweisung "§ 74 Abs. 1 
FeV", die Verweisung "§ 4 Abs. 2" durch die 
Verweisung "§ 4 Abs. 2 FeV", die Verweisung 
"§ 10 Abs. 1" durch die Verweisung "§ 10 
Abs. 1 FeV" und die Verweisung "§ 18 Abs. 2 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 18 Abs. 2 
Satz 1 FeV" ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 75" durch 
die Verweisung "§ 75 FeV" ersetzt.

d) In Absatz 5 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 1 Satz 3" 
durch die Verweisung "§ 5 Abs. 1 Satz 3 FeV" er-
setzt.
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5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe "vom 13. Mai 
1985 (BGBl. I S. 774) in der jeweils geltenden Fas-
sung" gestrichen.

b) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung wird die Verweisung "§ 4 
Abs. 1 und 3 Satz 1" durch die Verweisung 
"§ 4 Abs. 1 und 3 Satz 1 der Ferienreisever-
ordnung vom 13. Mai 1985 (BGBl. I S. 774) in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

bb) In Nummer 3 werden die Worte "dieser Ver-
ordnung" gestrichen.

6. In § 7 wird die Verweisung "§ 15 Nr. 1 bis 3" durch die 
Verweisung "§ 15 Nr. 1 bis 3 des Kraftfahrsachver-
ständigengesetzes vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I 
S. 2086) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

7. In § 8 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 1 und 2" durch die 
Verweisung "§ 2 Abs. 1 und 2 KfSachvV" ersetzt.

8. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe "vom 3. Februar 
2011 (BGBl. I S. 126) in der jeweils geltenden Fas-
sung" gestrichen. 

b) In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 2" durch 
die Verweisung "§ 2 Abs. 2 der EG-Fahrzeuggeneh-
migungsverordnung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I 
S. 126) in der jeweils geltenden Fassung " ersetzt.

c) In Absatz 2 wird die Verweisung "§ 37" durch die 
Verweisung "§ 37 der EG-Fahrzeuggenehmigungs-
verordnung" ersetzt.

9. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe "vom 3. Februar 
2011 (BGBl. I S. 139) in der jeweils geltenden Fas-
sung" gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 wird die Verweisung "§ 43 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1" durch die Ver-
weisung "§ 43 Abs. 1 Satz 1 der Fahr-
zeug-Zulassungsverordnung vom 3. Fe-
bruar 2011 (BGBl. I S. 139) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt.

bbb) In Nummer 2 wird die Verweisung "§ 46 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 4" durch 
die Verweisung "§ 46 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 Satz 4 der Fahrzeug-Zulassungs-
verordnung" ersetzt.
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ccc) In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 47 
Abs. 1" durch die Verweisung "§ 47 
Abs. 1 der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Verweisung "§ 13 Abs. 3" 
durch die Verweisung "§ 13 Abs. 3 der Fahr-
zeug-Zulassungsverordnung" ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung "§ 46 Abs. 1 Satz 
1" durch die Verweisung "§ 46 Abs. 1 Satz 1 
der Fahrzeug-Zulassungsverordnung" ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 46 Abs. 3 
Satz 1" durch die Verweisung "§ 46 Abs. 3 
Satz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung" 
ersetzt.

d) In Absatz 4 wird die Verweisung "§ 48" durch die 
Verweisung "§ 48 der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung" ersetzt.

Artikel 67 
Änderung der Thüringer Berufskraftfahrer- 
Qualifikations-Zuständigkeitsverordnung

§ 1 der Thüringer Berufskraftfahrer-Qualifikations-Zustän-
digkeitsverordnung vom 14. März 2008 (GVBl. S. 66), die 
zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 21. Febru-
ar 2018 (GVBl. S. 44) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 8 Abs. 2" durch die 
Verweisung "§ 8 Abs. 2 des Berufskraftfahrer-Quali-
fikations-Gesetzes (BKrFQG) vom 24. August 2006 
(BGBl. I S. 1958) in der jeweils geltenden Fassung" 
ersetzt.

2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Verweisung "§ 7 Abs. 2" 
durch die Verweisung "§ 7 Abs. 2 BKrFQG" und 
die Verweisung "§ 7a Abs. 3" durch die Verweisung 
"§ 7a Abs. 3 BKrFQG" ersetzt.

b) In Nummer 2 werden die Verweisung "§ 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 4" durch die Verweisung "§ 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 4 BKrFQG" und die Verweisung 
"§ 7a Abs. 1 und 2" durch die Verweisung "§ 7a 
Abs. 1 und 2 BKrFQG" ersetzt.

c) In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 7a Abs. 5" 
durch die Verweisung "§ 7a Abs. 5 BKrFQG" er-
setzt.

d) In Nummer 4 werden die Verweisung "§ 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 5" durch die Verweisung "§ 7 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 und 5 BKrFQG" und die Verweisung 
"§ 7b Abs. 1 Satz 1" durch die Verweisung "§ 7b 
Abs. 1 Satz 1 BKrFQG" ersetzt.
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e) In Nummer 5 werden die Verweisung "§ 9 Abs. 1 

und 2" durch die Verweisung " § 9 Abs. 1 und 2 
BKrFQG" und die Verweisung "§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 Nr. 1" durch die Verweisung "§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 BKrFQG" ersetzt.

3. In Absatz 3 wird die Verweisung "§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 Nr. 1" durch die Verweisung "§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 BKrFQG" ersetzt.

Artikel 68 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den 

Verkehrsflughafen Erfurt-Weimar

§ 2 der Thüringer Verordnung über die Festsetzung des 
Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Erfurt-Wei-
mar vom 15. Mai 2014 (GVBl. S. 189) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 2 des 
Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm" durch die Ver-
weisung "§ 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm in der Fassung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I 
S. 2550)" ersetzt.

2. Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Die Übersichtskarten und die Detailkarten sind beim 
für Luftverkehr zuständigen Ministerium sowie bei der 
Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt archivmä-
ßig gesichert und zu jedermanns Einsicht niedergelegt."

Artikel 69 
Änderung der Thüringer 

Landwirtschaftssachverständigenverordnung 

Die Thüringer Landwirtschaftssachverständigenverord-
nung vom 5. Oktober 2005 (GVBl. S. 352), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 30. Juli 2014 (GVBl. S. 564), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Bezeichnung "Landwirtschafts-
amt Sömmerda" durch die Bezeichnung "Landesamt 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

2. In § 4 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
"Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVw-
VfG)" durch die Verweisung "Thüringer Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der Fassung vom 
1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der jeweils gelten-
den Fassung" ersetzt.

3. In § 7 Abs. 6 Nr. 2 werden die Verweisung "§ 807 der 
Zivilprozessordnung (ZPO)" durch die Verweisung 
"§ 802c der Zivilprozessordnung" und die Verweisung 
"§ 901 ZPO" durch die Verweisung "§ 802g der Zivil-
prozessordnung" ersetzt.
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Artikel 70 
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten 
nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und dem 

Landpachtverkehrsgesetz

Die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Grund-
stücksverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz 
vom 7. Juni 1991 (GVBl. S. 132), geändert durch Verord-
nung vom 19. August 1994 (GVBl. S. 963), wird wie folgt 
geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten nach dem 
Grundstücksverkehrsgesetz und dem Landpachtver-
kehrsgesetz" 

2. In den §§ 1 und 2 werden jeweils die Worte "sind die 
Ämter für Landwirtschaft" durch die Worte "ist das Lan-
desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

Artikel 71 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Zuständigkeiten der Flurneuordnungs-, 
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden

Die Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten der 
Flurneuordnungs-, Flurbereinigungs- und Siedlungsbehör-
den vom 17. März 2014 (GVBl. S. 150), geändert durch 
Verordnung vom 28. November 2014 (GVBl. S. 723), wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

"§ 1

(1) Das Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information ist 
1. obere Fachbehörde für Flurneuordnung im Sinne 

des Achten Abschnitts des Landwirtschaftsanpas-
sungsgesetzes in der Fassung vom 3. Juli 1991 
(BGBl. I S. 1418) in der jeweils geltenden Fassung, 
die auch die Aufgaben und Befugnisse der Flurneu-
ordnungsbehörde wahrnimmt, und 

2. obere Fachbehörde für Flurbereinigung im Sinne 
des Flurbereinigungsgesetzes in der Fassung vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 546) in der jeweils gel-
tenden Fassung, die auch die Aufgaben und Be-
fugnisse der Flurbereinigungsbehörde wahrnimmt. 

Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum ist Siedlungsbehörde im Sinne des Reichssied-
lungsgesetzes vom 11. August 1919 (RGBl. S. 1429) 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Oberste Flurneuordnungsbehörde und oberste Flur-
bereinigungsbehörde ist das für die Neuordnung des 
ländlichen Raums zuständige Ministerium. 

(3) Die Thüringer Landgesellschaft mbH ist Siedlungs-
unternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes."

2. § 2 wird aufgehoben.

3. Der bisherige § 3 wird § 2.
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Artikel 72 

Änderung der Thüringer Verordnung über die nach 
Landesrecht zuständigen Stellen und zur 

Übertragung einer Ermächtigung nach dem 
Forstvermehrungsgutgesetz

Die Thüringer Verordnung über die nach Landesrecht zu-
ständigen Stellen und zur Übertragung einer Ermächtigung 
nach dem Forstvermehrungsgutgesetz vom 17. März 2004 
(GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 10. September 2013 (GVBl. S. 287), wird 
wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Worte "zuständigen Stel-
len" durch die Worte "zuständige Stelle" ersetzt.

2. § 1 erhält folgende Fassung:

"§ 1

Die Landesforstanstalt als untere Forstbehörde ist zu-
ständige Behörde (Landesstelle) nach dem Forstver-
mehrungsgutgesetz vom 22. Mai 2002 (BGBl. I S. 1658) 
in der jeweils geltenden Fassung."

Artikel 73 
Änderung der Thüringer Verordnung 

über die Walderhaltungsabgabe

In § 3 Abs. 1 der Thüringer Verordnung über die Walderhal-
tungsabgabe vom 6. April 1995 (GVBl. S. 191), die durch 
Verordnung vom 18. Juni 2015 (GVBl. S. 145) geändert 
worden ist, wird das Wort "Forstbehörde" durch die Be-
zeichnung "Landesforstanstalt" ersetzt.

Artikel 74 
Änderung der Ersten Durchführungsverordnung 

zum Thüringer Waldgesetz

Die Erste Durchführungsverordnung zum Thüringer Wald-
gesetz vom 27. Juli 1995 (GVBl. S. 299), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 15. Dezember 2015 (GVBl. S. 213), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 werden die Worte "sowie des zuständi-
gen Forstamtsausschusses" gestrichen.

2. § 7 Abs. 2 Satz 4 wird aufgehoben.

3. In Nummer 7 der Anlage werden das Wort "kreiswei-
se" gestrichen, der Doppelpunkt nach dem Wort "Buch-
staben" durch einen Punkt ersetzt und die Abschnitte 1 
und 2 aufgehoben.

Artikel 75 
Änderung der Dritten Durchführungsverordnung 

zum Thüringer Waldgesetz

Die Dritte Durchführungsverordnung zum Thüringer Wald-
gesetz vom 5. September 1996 (GVBl. S. 238), geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 25. Oktober 2011 (GVBl. 
S. 273), wird wie folgt geändert:
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1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Betriebsplanung" 
durch die Worte "periodische Planung" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort "Betriebsgutachten" durch 
die Worte "vereinfachten Betriebsplan" ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort "Betriebsgutach-
ten" durch die Worte "vereinfachte Betriebspläne" 
ersetzt.

b) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte "und Planung 
an der Einzelfläche" durch die Worte "an der Ein-
zelfläche und Planungshinweisen" ersetzt. 

c) In Absatz 2 werden die Worte "Das Betriebsgutach-
ten" durch die Worte "Der vereinfachte Betriebs-
plan" ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte "Betriebsplä-
ne und -gutachten" durch die Worte "Betriebsplä-
ne und vereinfachten Betriebspläne" ersetzt.

b) In Absatz 1 werden die Worte "Betriebspläne und 
-gutachten" durch die Worte "Betriebspläne und 
vereinfachten Betriebspläne" ersetzt und nach dem 
Wort "Forstdienst" die Worte "oder eine vergleich-
bare fachliche Qualifikation" eingefügt.

c) In Absatz 2 Satz 1 und in der Einleitung des Absat-
zes 3 werden jeweils die Worte "Betriebspläne und 
-gutachten" durch die Worte "Betriebspläne und ver-
einfachten Betriebspläne" ersetzt.

Artikel 76 
Änderung der Vierten Durchführungsverordnung 

zum Thüringer Waldgesetz

In § 3 der Vierten Durchführungsverordnung zum Thü-
ringer Waldgesetz vom 14. Juli 1997 (GVBl. S. 335), die 
durch Artikel 6 der Verordnung vom 18. Februar 2003 
(GVBl. S. 109) geändert worden ist, wird die Verweisung 
"§ 26 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Brand- und Katastro-
phenschutzgesetzes vom 7. Januar 1992 (GVBl. S. 23)" 
durch die Verweisung "§ 23 Abs. 3 Satz 2 des Thüringer 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in der Fassung 
vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 22)" ersetzt.

Artikel 77 
Änderung der Fünften Durchführungsverordnung 

zum Thüringer Waldgesetz

In § 3 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 der Fünften Durchführungsverord-
nung zum Thüringer Waldgesetz vom 9. April 2014 (GVBl. 
S. 177) werden die Worte "nach dem Thüringer Reisekos-
tengesetz vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) in der 
jeweils geltenden Fassung" durch die Worte "nach den für 
Beamte des Landes geltenden reisekostenrechtlichen Be-
stimmungen" ersetzt.
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Artikel 78 

Änderung der Sechsten Durchführungsverordnung 
zum Thüringer Waldgesetz

Die Sechste Durchführungsverordnung zum Thüringer 
Waldgesetz vom 26. Januar 1999 (GVBl. S. 210), zuletzt 
geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2011 (GVBl. S. 273), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Das Flächenverzeichnis genehmigter Betriebsplä-
ne und vereinfachter Betriebspläne nach § 2 Abs. 1 
Nr. 5 oder Abs. 2 der Dritten Durchführungsverord-
nung zum Thüringer Waldgesetz vom 5. Septem-
ber 1996 (GVBl. S. 238) in der jeweils geltenden 
Fassung gilt als Waldverzeichnis im Sinne dieser 
Verordnung."

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort "machen" durch 
das Wort "erteilen" ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 und 3 werden jeweils die Worte 
"der Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch 
die Worte "dem Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz" ersetzt.

b) Absatz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fas-
sung und § 18 des Thüringer Gesetzes für Na-
tur und Landschaft (ThürNatG) in der Fassung 
vom 30. August 2006 (GVBl. S. 421) in der je-
weils geltenden Fassung"

3. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte "der Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-
setzt.

b) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 18 des Thüringer 
Naturschutzgesetzes" durch die Verweisung "§ 18 
ThürNatG" ersetzt.

Artikel 79 
Änderung der Siebenten Durchführungsverordnung 

zum Thüringer Waldgesetz

In § 1 Abs. 1 der Siebenten Durchführungsverordnung zum 
Thüringer Waldgesetz vom 4. Mai 1999 (GVBl. S. 523), 
die zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2011 (GVBl. S. 273) geändert worden ist, werden die Wor-
te "eine gefahrdrohende Übervermehrung von die Forst-
ökosysteme schädigenden Pflanzen und Tieren" durch die 
Worte "ein gefahrdrohendes Auftreten von die Forstöko-
systeme schädigenden Organismen" ersetzt.
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Artikel 80 
Änderung der Verordnung zur 

Ausführung des Thüringer Jagdgesetzes

Die Verordnung zur Ausführung des Thüringer Jagdge-
setzes vom 7. April 2006 (GVBl. S. 245), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14. März 2016 (GVBl. S. 166), wird 
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 2 des Bun-
desjagdgesetzes" durch die Verweisung "§ 5 Abs. 2 
des Bundesjagdgesetzes in der Fassung vom 29. Sep-
tember 1976 (BGBl. I S. 2849) in der jeweils geltenden 
Fassung" ersetzt.

2. In § 6 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "den beteiligten 
unteren Forstbehörden" durch die Worte "der unteren 
Forstbehörde" ersetzt.

3. In § 11 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte "Jagd- und 
Forstbehörden" durch die Worte "Jagdbehörden und 
die untere Forstbehörde" ersetzt.

4. In § 24 Abs. 1 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 der Thü-
ringer Jagdhundeverordnung (ThürJHVO)" durch die 
Verweisung "§ 1 Abs. 1 der Thüringer Jagdhundever-
ordnung (ThürJHVO) vom 30. November 2013 (GVBl. 
S. 342) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

5. In § 27 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung "§ 22a Abs. 1 
Satz 2 des Fleischhygienegesetzes" durch die Ver-
weisung "§ 6 Abs. 2 der Tierische Lebensmittel-Über-
wachungsverordnung vom 8. August 2007 (BGBl. I 
S. 1816) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

6. In § 31 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte "dem Thüringer 
Reisekostengesetz" durch die Worte "den für Beamte 
des Landes geltenden reisekostenrechtlichen Bestim-
mungen" ersetzt.

Artikel 81 
Änderung der Thüringer Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung Jagd

Die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung Jagd 
vom 6. Dezember 2016 (GVBl. S. 654) wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 1 wird die Verweisung "§ 15 Abs. 5 
des Bundesjagdgesetzes" durch die Verweisung "§ 15 
Abs. 5 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung vom 
29. September 1976 (BGBl. I S. 2849) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe "dem Thüringer 
Reisekostengesetz vom 23. Dezember 2005 (GVBl. 
S. 446) in der jeweils geltenden Fassung" durch die 
Worte "den für Beamte des Landes geltenden reise-
kostenrechtlichen Bestimmungen" ersetzt.

3. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 21 Abs. 1 
des Thüringer Verwaltungskostengesetzes" durch die 
Verweisung "§ 21 Abs. 1 des Thüringer Verwaltungs-
kostengesetzes vom 23. September 2005 (GVBl. 
S. 325) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
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Artikel 82 

Änderung der Thüringer Jagdhundeverordnung

In § 1 Abs. 1 der Thüringer Jagdhundeverordnung vom 
30. November 2013 (GVBl. S. 342) wird die Verweisung 
"§ 39 Abs. 1 ThJG" durch die Verweisung "§ 39 des Thürin-
ger Jagdgesetzes (ThJG) in der Fassung vom 28. Juni 2006 
(GVBl. S. 313) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

Artikel 83 
Änderung der Thüringer 

Einstandsgebietsverordnung

In § 6 Abs. 3 der Thüringer Einstandsgebietsverordnung 
vom 2. August 2014 (GVBl. S. 569) wird die Verweisung 
"§ 50 Abs. 2 und 3 ThJG" durch die Verweisung "§ 50 Abs. 2 
Nr. 2, Abs. 3 und 4 ThJG" ersetzt.

Artikel 84 
Änderung der Thüringer Verordnung über 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, 

Ernährungs- und Forstwirtschaft

Die Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 
24. Juni 2004 (GVBl. S. 697), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 19. Juni 2018 (GVBl. S. 343), 
wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

"§ 1 
Zuständigkeit des für Landwirtschaft 

zuständigen Ministeriums

(1) Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium ist 
zuständige Behörde nach 
1. § 29 des Saatgutverkehrsgesetzes (SaatG) in der 

Fassung vom 16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1673) in der 
jeweils geltenden Fassung für die Errichtung ge-
schlossener Anbaugebiete für die Erzeugung von 
Saatgut,

2. § 38 Abs. 7 und 8 des Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzbuches (LFGB) in der Fassung vom 3. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fas-
sung im Bereich der Futtermittelsicherheit für Mit-
teilungen an die Behörden des Bundes und ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
an die Europäische Kommission sowie nach § 40 
LFGB im Bereich der Futtermittelsicherheit für die 
Information der Öffentlichkeit,

3. § 11 Abs. 1 Satz 2 des Bundeskleingartengesetzes 
(BKleingG) vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210) 
in der jeweils geltenden Fassung für die Genehmi-
gung von Regeln über die Bewertung von Anpflan-
zungen und Anlagen sowie

4. Artikel 1 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 908/2014 der Kommission vom 6. August 2014 
mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und an-
deren Einrichtungen, der Mittelverwaltung, des 
Rechnungsabschlusses und der Bestimmungen 
für Kontrollen, Sicherheiten und Transparenz (ABl. 
L 255 vom 28.8.2014, S. 59) in der jeweils gelten-
den Fassung.



113

Drucksache 6/5826Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode 

(2) Das für Landwirtschaft zuständige Ministerium ist 
zuständige oberste Landesbehörde 
1. für die Ausführung des Ernährungssicherstellungs- 

und -vorsorgegesetzes vom 4. April 2017 (BGBl. I 
S. 772) in der jeweils geltenden Fassung,

2. nach der Verordnung über das Inverkehrbringen 
und Befördern von Wirtschaftsdünger vom 21. Juli 
2010 (BGBl. I S. 1062) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

3. nach § 48 der Futtermittelverordnung in der Fas-
sung vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2004) in der 
jeweils geltenden Fassung,

4. nach § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 1, § 3 Abs. 4 
und § 4 Abs. 2 der Futtermittelkontrolleur-Verord-
nung vom 28. März 2003 (BGBl. I S. 464) in der je-
weils geltenden Fassung,

5. nach § 2 Abs. 6 und 9 Satz 2 der Milch-Gütever-
ordnung vom 9. Juli 1980 (BGBl. I S. 878, 1081) in 
der jeweils geltenden Fassung im Einvernehmen 
mit dem für die Lebensmittelüberwachung zustän-
digen Ministerium sowie

6. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Abs. 4 
Satz 1 sowie § 22 Abs. 4 Satz 1 des Milch- und Fett-
gesetzes in der Fassung vom 10. Dezember 1952 
(BGBl. I S. 811) in der jeweils geltenden Fassung."

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte "der Landesan-
stalt für Landwirtschaft" durch die Worte "des Lan-
desamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" 
ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden die Worte "Die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft" durch die Worte 
"Das Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum" ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird die Verweisung "§ 1 Nr. 5" 
durch die Worte "dieser Verordnung" ersetzt.

cc) In Nummer 10 wird die Angabe "27. Febru-
ar 2007 (BGBl. I S. 221) in der jeweils gelten-
den Fassung, soweit in dieser Verordnung 
nichts anderes bestimmt ist" durch die Anga-
be "26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305) in der je-
weils geltenden Fassung" ersetzt.

dd) Nummer 11 erhält folgende Fassung:

"11. § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 
Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über Preis-
notierung, Preisermittlung und Preiser-
hebung für Milcherzeugnisse in der Fas-
sung vom 3. Juni 2011 (BGBl. I S. 1020) 
in der jeweils geltenden Fassung,"

ee) In Nummer 12 wird die Verweisung "§ 1 Nr. 2" 
durch die Worte "dieser Verordnung" ersetzt.

ff) In Nummer 15 werden die Worte "Ausfüh-
rungsbestimmungen hierzu" durch die Worte 
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"Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- 
und Lotteriegesetz" ersetzt.

gg) In Nummer 16 wird die Verweisung "§ 1 Nr. 8 
und Absatz 5 Buchst. f" durch die Worte "die-
ser Verordnung" ersetzt.

gg) In Nummer 17 wird das Wort "sowie" durch ein 
Komma ersetzt.

hh) Nummer 18 erhält folgende Fassung:

"18. der Verordnung über das Inverkehrbrin-
gen und Befördern von Wirtschaftsdün-
ger sowie"

ii) Folgende Nummer 19 wird angefügt:

"19. dem Ernährungssicherstellungs- und -vor-
sorgegesetz und den aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen, 
soweit nicht eine Bundesbehörde zustän-
dig ist."

c) In Absatz 2 werden die Worte "Die Landesanstalt 
für Landwirtschaft" durch die Worte "Das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden die Worte "Die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft" durch die Worte 
"Das Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum" ersetzt.

bb) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

"1. der Obst-Gemüse-Erzeugerorganisa-
tionendurchführungsverordnung vom 
25. September 2014 (BGBl. I S. 1561) in 
der jeweils geltenden Fassung,"

cc) In Nummer 3 Halbsatz 2 wird die Verweisung 
"§ 1 Nr. 6" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 2 
Nr. 5" ersetzt.

dd) In Nummer 5 werden der Klammerzusatz 
"(BGBl. I S. 3082; 1995 I S. 156)" durch den 
Klammerzusatz "(BGBl. I S. 3082; 1995 I 
S. 156; 1996 I S. 682)" und das Wort "sowie" 
durch ein Komma ersetzt.

ee) Nummer 6 erhält folgende Fassung:

"6. § 4 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 des Verbraucher-
informationsgesetzes in der Fassung vom 
17. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2166, 2725) 
in der jeweils geltenden Fassung, soweit 
Informationen zur Futtermittelsicherheit 
betroffen sind,"

ff) In Nummer 7 wird der Punkt durch ein Kom-
ma ersetzt.
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gg) Folgende Nummern 8 bis 10 werden angefügt:

"8. § 14a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung vom 
8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862) 
in der jeweils geltenden Fassung; soweit 
es sich um einen forstwirtschaftlichen Be-
trieb handelt oder forstwirtschaftliche Be-
triebsstellen eingeschlossen sind, erteilt 
das Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum die Bescheinigung im 
Einvernehmen mit der unteren Forstbe-
hörde,

9. § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 48 Satz 2 und 
§ 54 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 der 
Handelsregisterverordnung vom 12. Au-
gust 1937 (RMBl. S. 515) in der jeweils 
geltenden Fassung für den Bereich Land-
wirtschaft; Nummer 8 Halbsatz 2 gilt ent-
sprechend, sowie

10. § 3 Abs. 1 des Agrarmarktstrukturgesetzes 
(AgrarMSG) vom 20. April 2013 (BGBl. I 
S. 917) in der jeweils geltenden Fassung."

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In der Einleitung werden die Worte "Die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft" durch die Worte 
"Das Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum" ersetzt.

bb) In Nummer 1 wird die Angabe "vom 21. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 2955)" durch die 
Angabe "in der Fassung vom 4. April 2013 
(BGBl. I S. 658)" ersetzt.

cc) In Nummer 2 wird die Angabe "15. April 1992 
(BGBl. I S. 912)" durch die Angabe "27. Sep-
tember 2017 (BGBl. I S. 3465)" ersetzt.

f) Nach Absatz 4 wird folgender neue Absatz 5 ein-
gefügt:

"(5) Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländli-
chen Raum ist zuständige Landwirtschaftsbehörde 
nach § 67 Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungs-
gesetzes in der Fassung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I 
S. 1418) in der jeweils geltenden Fassung."

g) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt 
geändert:

aa) In der Einleitung werden die Worte "die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft" durch die Worte 
"das Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum" ersetzt.

bb) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Buchstabe e erhält folgende Fassung:

"e) § 60 LFGB für den Bereich Futtermit-
telsicherheit,"
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bbb) In Buchstabe i wird die Verweisung "§ 9 

des Marktstrukturgesetzes" durch die 
Verweisung "§ 8 AgrarMSG" ersetzt.

ccc) In Buchstabe j wird die Verweisung "§ 10 
DüV" durch die Verweisung "§ 14 DüV" 
ersetzt.

ddd) In Buchstabe k wird die Verweisung "§ 12 
ÖLG" durch die Verweisung "§ 13 ÖLG" 
ersetzt.

h) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

"(7) Das Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum ist 
1. Zahlstelle EGFL/ELER nach Artikel 7 Abs. 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Finanzierung, die Verwal-
tung und des Kontrollsystems der gemeinsamen 
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, 
(EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) 
Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549; L 61 vom 
1.3.2014, S. 11; L 130 vom 19.5.2016, S. 98; 
L 327 vom 9.12.2017, S. 83) in der jeweils gel-
tenden Fassung, soweit nicht aufgrund ander-
weitiger Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
andere Behörden zuständig sind, 

2. Landesstelle nach der Milchquotenverordnung 
in der Fassung vom 3. Mai 2011 (BGBl. I S. 775) 
in der jeweils geltenden Fassung,

3. zuständige Aufsichtsbehörde nach dem Wasser-
verbandsgesetz (WVG) vom 12. Februar 1991 
(BGBl. I S. 405) in der jeweils geltenden Fassung 
für die Wasser- und Bodenverbände, die Aufga-
ben nach § 2 Nr. 3, 4, 6 und 7 WVG erfüllen,

4. betroffene obere Landesbehörde im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 Satz 3 des Thüringer Landespla-
nungsgesetzes (ThürLPlG) vom 11. Dezember 
2012 (GVBl. S. 450) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

5. öffentliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 1 ThürL-
PlG im Hinblick auf Regionalpläne, des § 10 
Abs. 3 Nr. 3 und des § 11 Abs. 3 Satz 2 Thür-
LPlG,

6. Behörde der nächsthöheren Stufe nach § 9 
Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Gesetzes für Na-
tur und Landschaft (ThürNatG) in der Fassung 
vom 30. August 2006 (GVBl. S. 421) in der je-
weils geltenden Fassung,

7. Landwirtschaftsbehörde der gleichen Verwal-
tungsstufe nach § 9 Abs. 2 Satz 2 ThürNatG, 
wenn die Genehmigungsbehörde eine obere 
Behörde ist, sowie 

8. Träger der öffentlichen Belange Landwirtschaft 
und Agrarstruktur oder öffentliche Stelle, betrof-
fene Behörde oder Behörde, zu deren Aufga-
ben die Wahrnehmung der öffentlichen Belan-
ge Landwirtschaft und Agrarstruktur gehören."

3. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden aufgehoben.
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4. Der bisherige § 6 wird § 3 und in Absatz 2 wird die 
Verweisung "§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürVwKostG" durch die 
Verweisung "§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Thüringer Verwal-
tungskostengesetzes vom 23. September 2005 (GVBl. 
S. 325) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

5. Die bisherigen §§ 8 und 9 werden die §§ 4 und 5.

Artikel 85 
Änderung der Thüringer Verordnung über 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Kennzeichnung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel 

aus dem ökologischen Landbau

§ 1 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet der Kennzeichnung landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse und Lebensmittel aus dem ökologischen Land-
bau vom 27. August 1992 (GVBl. S. 452), die durch Arti-
kel 3 der Verordnung vom 22. August 1994 (GVBl. S. 964) 
geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"§ 1

Zuständige Behörde und Kontrollbehörde im Sinne der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische Produktion und die Kenn-
zeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 
(ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1; L 300 vom 18.10.2014, 
S. 72) in der jeweils geltenden Fassung ist das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum."

Artikel 86 
Änderung der Thüringer Verordnung über 

Zuständigkeiten nach dem 
Ernährungssicherstellungsgesetz und dem 

Ernährungsvorsorgegesetz

Die Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten nach dem 
Ernährungssicherstellungsgesetz und dem Ernährungs-
vorsorgegesetz vom 21. Februar 1994 (GVBl. S. 257) wird 
wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Worte "Ernährungssicher-
stellungsgesetz und dem Ernährungsvorsorgegesetz" 
durch die Worte "Ernährungssicherstellungs- und -vor-
sorgegesetz" ersetzt.

2. Die §§ 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"§ 1

Die Befugnis zur Bestimmung der zuständigen Be-
hörden für die Ausführung des Ernährungssicherstel-
lungs- und -vorsorgegesetzes (ESVG) vom 4. April 
2017 (BGBl. I S. 772) in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen wird, soweit keine bundesrecht-
lichen Zuständigkeiten bestehen, auf das für Ernäh-
rungssicherstellung und Ernährungsvorsorge zustän-
dige Ministerium übertragen.
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§ 2

Zuständige oberste Landesbehörde im Sinne des Er-
nährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes sowie 
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen ist das für Ernährungssicherstellung und Er-
nährungsvorsorge zuständige Ministerium."

3. In § 3 Satz 1 wird die Verweisung "§ 23 ESG und § 14 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 EVG" durch die Verweisung "§ 19 
ESVG" ersetzt.

Artikel 87 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Umsetzung 

der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik

Die Thüringer Verordnung zur Umsetzung der Reform 
der Gemeinsamen Agrarpolitik vom 22. Dezember 2015 
(GVBl. S. 242), geändert durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 19. Juni 2018 (GVBl. S. 343), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung "(1)" wird gestrichen.

bb) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In der Einleitung werden die Worte "Die 
Landwirtschaftsämter sind zuständige 
Landesstellen" durch die Worte "Das 
Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum ist zuständige Landesstel-
le" ersetzt.

bbb) In Nummer 1 wird die Angabe "hinsicht-
lich der Aufgaben und Befugnisse nach 
den §§ 3 bis 31 InVeKoSV" gestrichen.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aaaa) In der Einleitung werden die Wor-
te "die Landwirtschaftsämter" 
durch die Worte "das Landesamt 
für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum" ersetzt.

bbbb) Dem Buchstaben b wird die Anga-
be "hinsichtlich der GAB 4 bezüg- 
lich der Futtermittelsicherheit und 
hinsichtlich der GAB 9 bezüglich 
der Regelung über das Verfütte-
rungsverbot sowie" angefügt
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bbb) In Nummer 2 Buchst. b wird das Kom-
ma durch einen abschließenden Punkt 
ersetzt.

ccc) Nummer 3 wird aufgehoben.

bb) In Satz 3 wird die Angabe "Die nach Satz 1 
Nr. 1 zuständigen Landwirtschaftsämter kön-
nen" durch die Angabe "Das nach Satz 1 Nr. 1 
zuständige Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum kann" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "der Landesan-
stalt für Landwirtschaft" durch die Worte "dem Lan-
desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" 
ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Worte "die Landesanstalt 
für Landwirtschaft" durch die Worte "das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

3. In den §§ 3 und 4 Abs. 1 bis 3 werden jeweils die Worte 
"Die Landesanstalt für Landwirtschaft" durch die Wor-
te "Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum" ersetzt. 

Artikel 88 
Änderung der Thüringer Erosionsschutzverordnung

Die Thüringer Erosionsschutzverordnung vom 22. De-
zember 2015 (GVBl. S. 240), geändert durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 19. Juni 2018 (GVBl. S. 343), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 5 der Thü-
ringer Verordnung zur Umsetzung der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik" durch die Verweisung 
"§ 5 der Thüringer Verordnung zur Umsetzung der 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik vom 22. De-
zember 2015 (GVBl. S. 242) in der jeweils gelten-
den Fassung" eingefügt.

b) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Diese Karte und die entsprechenden Daten sind in 
digitaler Form auf der Internetseite des für Landwirt-
schaft zuständigen Ministeriums abrufbar und bei 
dem Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum sowie bei den zugehörigen Zweigstellen von 
jedermann während der Dienstzeiten einsehbar."

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "örtlich zuständige 
Landwirtschaftsamt" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum" ersetzt.
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bb) In Satz 2 werden die Worte "örtlich zuständi-

gen Landwirtschaftsamt" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum" ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte "örtlich zuständigen 
Landwirtschaftsamt" durch die Bezeichnung "Lan-
desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" 
ersetzt.

3. In § 3 Satz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt für 
Landwirtschaft" durch die Worte "Das Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

4. Nummer 1 der Anlage wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a werden der Klammerzusatz "(Quel-
le: Landesanstalt für Landwirtschaft)" durch den 
Klammerzusatz "(Quelle: Landesamt für Landwirt-
schaft und Ländlichen Raum)" und der Klammerzu-
satz "(Quelle: Landesanstalt für Umwelt und Geo-
logie 2015)" durch den Klammerzusatz "(Quelle: 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz)" 
ersetzt.

b) In Buchstabe b wird der Klammerzusatz "(DGM5; 
Quelle: Landesamt für Vermessung und Geoinfor-
mation Thüringen - TLVermGeo)" durch den Klam-
merzusatz "(DGM5; Quelle: Landesamt für Boden-
management und Geoinformation)" ersetzt.

Artikel 89 
Änderung der Thüringer Weinverordnung

Die Thüringer Weinverordnung vom 17. April 2012 (GVBl. 
S. 120), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Dezem-
ber 2016 (GVBl. S. 686), wird wie folgt geändert:

1. In § 10 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte "der Lehr- und 
Versuchsanstalt Gartenbau" durch die Worte "dem Lan-
desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird die Bezeichnung "Lan-
desanstalt für Landwirtschaft" durch die Worte "zu-
ständigen Behörde" ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Der Sachverständigenausschuss ist vor der 
Eintragung, Änderung oder Löschung von Lagen, 
Bereichen oder kleineren geographischen Einhei-
ten in der Weinbergsrolle zu hören."

3. In § 13 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte "und vorüber-
gehend nicht bestockten" gestrichen.

4. § 26 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:
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"1. das Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum nach § 3 Abs. 1, den §§ 4 und 
5, § 7 Abs. 6 Satz 1, § 10 Abs. 7 und 8, § 11 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Satz 3 und 
Abs. 3, § 13 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 
sowie § 24 Satz 1,"

b) Die Nummern 2 und 4 werden aufgehoben.

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

d) Die bisherigen Nummern 5 und 6 werden die Num-
mern 3 und 4.

5. In § 27 Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte "die Lehr- und 
Versuchsanstalt Gartenbau" durch die Worte "das Lan-
desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

6. In Anlage 1 Nr. 2 wird nach der Angabe "Graitschen" 
die Angabe "Löberschütz" eingefügt.

7. In Anlage 2 Nr. 1 werden die Worte "Toter Riesling, 
Riesling, R" durch die Worte "Roter Riesling, Riesling, 
R" ersetzt.

Artikel 90 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Übertragung von Ermächtigungen nach dem 
Hopfengesetz

In § 1 der Thüringer Verordnung zur Übertragung von Er-
mächtigungen nach dem Hopfengesetz vom 29. Oktober 
1998 (GVBl. S. 325) wird die Angabe "den §§ 2 und 5 des 
Hopfengesetzes" durch die Verweisung "§ 2 des Hopfen-
gesetzes" ersetzt.

Artikel 91 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Durchführung des Hopfengesetzes

Die Thüringer Verordnung zur Durchführung des Hopfen-
gesetzes vom 27. April 2007 (GVBl. S. 61), geändert durch 
Verordnung vom 6. Dezember 2011 (GVBl. S. 558), wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 9 wird aufgehoben.

b) Die bisherigen Nummern 10 und 11 werden die 
Nummern 9 und 10.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt 
für Landwirtschaft" durch die Worte "Das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte "die Landesan-
stalt für Landwirtschaft" durch die Worte "das Lan-
desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" 
ersetzt.
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c) In Absatz 3 werden die Worte "Die Landesanstalt 

für Landwirtschaft" durch die Worte "Das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

Artikel 92 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes

Die Thüringer Verordnung zur Durchführung des Pflan-
zenschutzgesetzes vom 20. Oktober 2014 (GVBl. S. 665) 
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 3 wird die Verweisung "§ 14 der Gewerbe-
ordnung" durch die Verweisung "§ 14 der Gewerbeord-
nung in der Fassung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I 
S. 202) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

2. In § 10 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wort "Reise-
kosten" die Worte "nach den für Beamte des Landes 
geltenden reisekostenrechtlichen Bestimmungen" ein-
gefügt.

Artikel 93 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 
Durchführung der Milch-Güteverordnung

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Durchführung 
der Milch-Güteverordnung vom 5. Juli 1993 (GVBl. S. 422), 
die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 12. Feb-
ruar 2018 (GVBl. S. 40) geändert worden ist, werden die 
Worte "die Landesanstalt für Landwirtschaft" durch die 
Worte "das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum" ersetzt.

Artikel 94 
Änderung der Thüringer Verordnung zur 

Qualitätsprüfung von Milch, Milcherzeugnissen, 
Butter und Käse

Die Thüringer Verordnung zur Qualitätsprüfung von Milch, 
Milcherzeugnissen, Butter und Käse vom 6. Februar 1995 
(GVBl. S. 97), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verord-
nung vom 12. Februar 2018 (GVBl. S. 40 -42-), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

"1. Konsummilch im Sinne des Anhangs VII Teil 
IV Abschnitt I Buchst. b in Verbindung mit Ab-
schnitt III der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsa-
me Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 
(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671; L 189 vom 
27.6.2014, S. 261; L 130 vom 19.5.2016, S. 18; 
L 34 vom 9.2.2017, S. 41),"

b) Nummer 3 erhält folgende Fassung:
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"3. Butter im Sinne der Anlage II zum Anhang VII 
Teil VII der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 so-
wie"

2. In § 2 Satz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt für 
Landwirtschaft" durch die Worte "Das Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

Artikel 95 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Erhebung einer Umlage zur Förderung der 
Milchwirtschaft

Die Thüringer Verordnung über die Erhebung einer Umla-
ge zur Förderung der Milchwirtschaft vom 29. Dezember 
1999 (GVBl. 2000 S. 20), zuletzt geändert durch Artikel 5 
der Verordnung vom 12. Februar 2018 (GVBl. S. 40), wird 
wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Worte "die Landesanstalt 
für Landwirtschaft" durch die Worte "das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte "der Landesanstalt 
für Landwirtschaft" durch die Worte "dem Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

c) In Absatz 4 werden die Worte "die Landesanstalt 
für Landwirtschaft" durch die Worte "das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-
setzt.

2. In § 3 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "der Landesan-
stalt für Landwirtschaft" durch die Worte "dem Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

Artikel 96 
Änderung der Thüringer Tierzucht-Zuständigkeits- 

und Übertragungs-Verordnung

In § 1 Abs. 2 Satz 2 und 3 der Thüringer Tierzucht-Zustän-
digkeits- und Übertragungs-Verordnung vom 12. Februar 
2018 (GVBl. S. 40) werden jeweils die Worte "die Landes-
anstalt für Landwirtschaft" durch die Worte "das Landesamt 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

Artikel 97 
Änderung der Thüringer 

Aufbauhilfefondsverordnung

In § 8 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 der Thüringer Auf-
bauhilfefondsverordnung vom 17. September 2013 (GVBl. 
S. 288), die durch Verordnung vom 26. Juni 2014 (GVBl. 
S. 418) geändert worden ist, werden jeweils die Worte "Mi-
nisterium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr" durch 
die Worte "für Bau, Landesentwicklung und Verkehr zu-
ständige Ministerium" ersetzt.
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Artikel 98 

Änderung der Thüringer 
Anerkennungszuständigkeitsverordnung

In Spalte 2 der Anlage zur Thüringer Anerkennungszu-
ständigkeitsverordnung vom 11. September 2014 (GVBl. 
S. 655) wird jeweils die Bezeichnung "Landesanstalt für 
Landwirtschaft" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

Artikel 99 
Änderung der Thüringer Allgemeinen Schulordnung 

für die berufsbildenden Schulen

§ 1 Abs. 2 der Thüringer Allgemeinen Schulordnung für die 
berufsbildenden Schulen vom 10. Dezember 1996 (GVBl. 
1997 S. 24), die durch Verordnung vom 28. Juli 2000 (GVBl. 
S. 232) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 werden die Worte "sowie städtische und länd-
liche Hauswirtschaft" gestrichen.

2. Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Im Übrigen gilt die Thüringer Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrar-
wirtschaft vom 25. September 2017 (GVBl. S. 201) in 
der jeweils geltenden Fassung."

Artikel 100 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 

der Grenzen der Gemeinde Heyersdorf und der 
Gemeinde Thonhausen

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Heyersdorf und der Gemeinde 
Thonhausen vom 20. Januar 1994 (GVBl. S. 233) wird 
die Bezeichnung "Katasteramt Schmölln" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information" ersetzt.

Artikel 101 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 

der Grenzen der Gemeinde Dorndorf und der 
Gemeinde Dietlas

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung 
der Grenzen der Gemeinde Dorndorf und der Gemeinde 
Dietlas vom 16. Februar 1994 (GVBl. S. 289) wird die Be-
zeichnung "Katasteramt Bad Salzungen" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information" ersetzt.

Artikel 102 
Änderung der Thüringer Verordnung 

zur Änderung der Grenzen der Stadt Hermsdorf 
und der Gemeinde Bad Klosterlausnitz

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Stadt Hermsdorf und der Gemeinde Bad Klos-
terlausnitz vom 21. Februar 1994 (GVBl. S. 306) wird die 
Bezeichnung "Katasteramt Stadtroda" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.
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Artikel 103 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 

der Grenzen der Gemeinde Nobitz und der Gemeinde 
Langenleuba-Niederhain

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Nobitz und der Gemeinde Langen-
leuba-Niederhain vom 22. März 1994 (GVBl. S. 401) wird 
die Bezeichnung "Katasteramt Altenburg" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information" ersetzt.

Artikel 104 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 

der Grenzen der Gemeinde Heichelheim und der 
Gemeinde Kleinobringen

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Heichelheim und der Gemeinde 
Kleinobringen vom 23. März 1994 (GVBl. S. 396) wird die 
Bezeichnung "Katasteramt Weimar" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.

Artikel 105 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 

der Grenzen der Gemeinde Gräfenhain und der Stadt 
Tambach-Dietharz

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Gräfenhain und der Stadt Tam-
bach-Dietharz vom 25. März 1994 (GVBl. S. 396) wird 
die Bezeichnung "Katasteramt Gotha" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.

Artikel 106 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 

der Grenzen der Gemeinde Kamsdorf und der 
Gemeinde Unterwellenborn

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Kamsdorf und der Gemeinde Un-
terwellenborn vom 6. April 1994 (GVBl. S. 410) wird die 
Bezeichnung "Katasteramt Saalfeld" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.

Artikel 107 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 

der Grenzen der Gemeinde Löbichau und der 
Gemeinde Posterstein

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung 
der Grenzen der Gemeinde Löbichau und der Gemein-
de Posterstein vom 14. Juni 1994 (GVBl. S. 775) wird die 
Bezeichnung "Katasteramt Schmölln" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.
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Artikel 108 

Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 
der Grenzen der Stadt Ranis und der Stadt Pößneck

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Stadt Ranis und der Stadt Pößneck vom 
14. Juni 1994 (GVBl. S. 777) wird die Bezeichnung "Kata-
steramt Pößneck" durch die Bezeichnung "Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation" ersetzt.

Artikel 109 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 
der Grenzen der Gemeinde Friedmannsdorf und der 

Stadt Berga/Elster

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Friedmannsdorf und der Stadt 
Berga/Elster vom 5. August 1994 (GVBl. S. 1041) werden 
die Worte "den Katasterämtern Gera und Greiz" durch die 
Worte "dem Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information" ersetzt.

Artikel 110 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 

der Grenzen der Gemeinde Krölpa und der Stadt 
Ranis

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Krölpa und der Stadt Ranis vom 
19. September 1994 (GVBl. S. 1079) wird die Bezeichnung 
"Katasteramt Pößneck" durch die Bezeichnung "Landes-
amt für Bodenmanagement und Geoinformation" ersetzt.

Artikel 111 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 
der Grenzen der Gemeinde Taupadel und der Stadt 

Schmölln

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Taupadel und der Stadt Schmölln 
vom 17. März 1995 (GVBl. S. 165) wird die Bezeichnung 
"Katasteramt Schmölln" durch die Bezeichnung "Landes-
amt für Bodenmanagement und Geoinformation" ersetzt.

Artikel 112 
Änderung der Thüringer Verordnung über die zwei-
te Änderung der Grenzen der Gemeinde Krölpa und 

der Stadt Ranis

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die zwei-
te Änderung der Grenzen der Gemeinde Krölpa und der 
Stadt Ranis vom 10. Juli 1995 (GVBl. S. 244) wird die Be-
zeichnung "Katasteramt Pößneck" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.

Artikel 113 
Änderung der Thüringer Verordnung über die zweite 

Änderung der Grenzen der Gemeinde 
Friedmannsdorf und der Stadt Berga/Elster

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die zweite Än-
derung der Grenzen der Gemeinde Friedmannsdorf und 
der Stadt Berga/Elster vom 7. Januar 1996 (GVBl. S. 12) 
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wird die Bezeichnung "Katasteramt Gera" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information" ersetzt.

Artikel 114 
Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung 
der Grenzen der Gemeinde Unstruttal und der Stadt 

Mühlhausen

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung zur Änderung der 
Grenzen der Gemeinde Unstruttal und der Stadt Mühlhau-
sen vom 22. Februar 1996 (GVBl. S. 35) wird die Bezeich-
nung "Katasteramt Mühlhausen" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformati-
on" ersetzt.

Artikel 115 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen der Gemeinde Lichte und der 
Gemeinde Schmiedefeld

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Ände-
rung der Grenzen der Gemeinde Lichte und der Gemein-
de Schmiedefeld vom 18. März 1996 (GVBl. S. 42) wird die 
Bezeichnung "Katasteramt Neuhaus am Rennweg" durch 
die Bezeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation" ersetzt.

Artikel 116 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen der Gemeinde Georgenthal/
Thüringer Wald und der Gemeinde Nauendorf

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Änderung 
der Grenzen der Gemeinde Georgenthal/Thür. Wald und 
der Gemeinde Nauendorf vom 9. Juli 1996 (GVBl. S. 139) 
wird die Bezeichnung "Katasteramt Gotha" durch die Be-
zeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information" ersetzt.

Artikel 117 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen der kreisfreien Stadt Suhl 
und des Landkreises Hildburghausen

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Änderung 
der Grenzen der kreisfreien Stadt Suhl und des Landkrei-
ses Hildburghausen vom 3. Dezember 1998 (GVBl. S. 430) 
werden die Worte "den Katasterämtern Suhl und Hildburg-
hausen" durch die Worte "dem Landesamt für Bodenma-
nagement und Geoinformation" ersetzt.

Artikel 118 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen der kreisfreien Stadt Gera 
und des Landkreises Greiz

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Änderung 
der Grenzen der kreisfreien Stadt Gera und des Landkrei-
ses Greiz vom 1. März 1999 (GVBl. S. 224) werden die 
Worte "den Katasterämtern Gera und Greiz" durch die 
Worte "dem Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information" ersetzt.
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Artikel 119 

Änderung der Thüringer Verordnung über die 
Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz und 

des Saale-Holzland-Kreises

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Ände-
rung der Grenzen des Landkreises Greiz und des Saale-
Holzland-Kreises vom 16. November 2000 (GVBl. S. 345) 
werden die Worte "den Katasterämtern des Landkreises 
Greiz und des Saale-Holzland-Kreises" durch die Worte 
"dem Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.

Artikel 120 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz und 
des Saale-Holzland-Kreises

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Ände-
rung der Grenzen des Landkreises Greiz und des Saale-
Holzland-Kreises vom 24. November 2000 (GVBl. S. 377) 
werden die Worte "den Katasterämtern des Landkreises 
Greiz und des Saale-Holzland-Kreises" durch die Worte 
"dem Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.

Artikel 121 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen des Landkreises Greiz und 
des Saale-Holzland-Kreises

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Ände-
rung der Grenzen des Landkreises Greiz und des Saale-
Holzland-Kreises vom 14. September 2001 (GVBl. S. 304) 
werden die Worte "den Katasterämtern des Landkreises 
Greiz und des Saale-Holzland-Kreises" durch die Worte 
"dem Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation" ersetzt.

Artikel 122 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen des Landkreises Gotha und 
des Ilm-Kreises

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Änderung 
der Grenzen des Landkreises Gotha und des Ilm-Kreises 
vom 18. Juni 2002 (GVBl. S. 281) werden die Worte "den 
Katasterämtern des Landkreises Gotha und des Ilm-Krei-
ses" durch die Worte "dem Landesamt für Bodenmanage-
ment und Geoinformation" ersetzt.

Artikel 123 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen des Landkreises Weimarer 
Land und der kreisfreien Stadt Jena

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Ände-
rung der Grenzen des Landkreises Weimarer Land und 
der kreisfreien Stadt Jena vom 6. November 2003 (GVBl. 
S. 519) werden die Worte "den Katasterämtern des Land-
kreises Weimarer Land und der kreisfreien Stadt Jena" 
durch die Worte "dem Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation" ersetzt.
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Artikel 124 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen des Ilm-Kreises und des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Änderung 
der Grenzen des Ilm-Kreises und des Landkreises Saal-
feld-Rudolstadt vom 21. Mai 2012 (GVBl. S. 149), die durch 
Verordnung vom 22. November 2012 (GVBl. S. 477) ge-
ändert worden ist, werden die Worte "in den Dienststellen 
des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation" 
durch die Worte "bei dem Landesamt für Bodenmanage-
ment und Geoinformation" ersetzt.

Artikel 125 
Änderung der Thüringer Verordnung über die 

Änderung der Grenzen des Ilm-Kreises und des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hinsichtlich der 

Gemarkung Allersdorf

In § 1 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Änderung 
der Grenzen des Ilm-Kreises und des Landkreises Saal-
feld-Rudolstadt hinsichtlich der Gemarkung Allersdorf vom 
6. Januar 2013 (GVBl. S. 46) werden die Worte "in den 
Dienststellen des Landesamtes für Vermessung und Geo-
information" durch die Worte "bei dem Landesamt für Bo-
denmanagement und Geoinformation" ersetzt.

Fünfter Teil 
Abschaffung von Widerspruchsverfahren und 

Änderung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 
Berufsbildung

Artikel 126 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung

Das Thüringer Gesetz zur Ausführung der Verwaltungs-
gerichtsordnung in der Fassung vom 15. Dezember 1992 
(GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Ge-
setzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 8 b wird wie folgt geändert:

a) Die Verweisung "§ 50 Abs. 2 Nr. 3 des Thüringer 
Jagdgesetzes in der Fassung vom 25. August 1999 
(GVBl. S. 469)" wird durch die Verweisung "§ 50 
Abs. 2 Nr. 2 des Thüringer Jagdgesetzes in der Fas-
sung vom 28. Juni 2006 (GVBl. S. 313)" ersetzt.

b) Die Verweisung "§ 45 Nr. 3 des Thüringer Fische-
reigesetzes in der Fassung vom 25. August 1999 
(GVBl. S. 501)" wird durch die Verweisung "§ 45 
Nr. 2 des Thüringer Fischereigesetzes in der Fas-
sung vom 18. September 2008 (GVBl. S. 315)" er-
setzt.



130

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/5826
2. Nach § 8 b wird folgender § 8 c eingefügt:

"§ 8 c 
Verwaltungsakte der unteren 

Denkmalschutzbehörden

Ein Vorverfahren nach § 68 VwGO entfällt, wenn eine 
untere Denkmalschutzbehörde im Sinne des § 22 
Abs. 2 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes in der 
Fassung vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465) in der je-
weils geltenden Fassung den Verwaltungsakt erlas-
sen oder den Antrag auf Vornahme des Verwaltungs-
akts abgelehnt hat."

3. Nach § 9 werden folgende §§ 9 a und 9 b eingefügt:

"§ 9 a 
Ausschluss des Vorverfahrens im Landesamt für 

Umwelt, Bergbau und Naturschutz

(1) Ein Vorverfahren nach § 68 VwGO entfällt, wenn 
das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
den Verwaltungsakt erlassen oder abgelehnt hat. Dies 
gilt nicht für
1. die Bewertung einer Leistung im Rahmen einer be-

rufsbezogenen Prüfung,
2. beamtenrechtliche Entscheidungen,
3. Entscheidungen im Zusammenhang mit einer berg-

baulichen Anlage oder
4. Entscheidungen über die immissionsschutzrechtli-

che Bekanntgabe von Sachverständigen und Stel-
len sowie über Prüfstellen für die Überprüfung von 
Messgeräten."

(2) Der Ausschluss des Vorverfahrens nach Absatz 1 
gilt nicht, soweit Bundesrecht die Durchführung des 
Vorverfahrens vorschreibt, sowie bei abgabenrechtli-
chen Entscheidungen.

§ 9 b 
Vorverfahren gegen Entscheidungen nach dem 

Thüringer Umweltinformationsgesetz

Gegen Entscheidungen nach dem Thüringer Umweltin-
formationsgesetz vom 10. Oktober 2006 (GVBl. S. 513) 
in der jeweils geltenden Fassung ist ein Vorverfahren 
nach § 68 VwGO durchzuführen, auch soweit nach die-
sem Gesetz die Durchführung des Vorverfahrens für 
bestimmte Behörden beschränkt wurde."

Artikel 127 
Änderung der Thüringer Verordnung über 

Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Berufsbildung

Die Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet der Berufsbildung vom 28. März 2006 (GVBl. 
S. 230), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Juni 
2016 (GVBl. S. 250), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte "die Landesan-
stalt für Landwirtschaft" durch die Worte "das Landes-
amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" und die 
Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung 
"Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur" ersetzt.
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2. In § 3 Satz 1 und 2 werden jeweils die Worte "die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft" durch die Worte "das 
Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" 
ersetzt.

3. In § 4 Abs. 1 Nr. 6 wird die Bezeichnung "Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation" durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-
formation" ersetzt.

Sechster Teil 
Schlussbestimmungen

Artikel 128 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Artikel 129 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Sätze 2 bis 4 am 
1. Januar 2019 in Kraft. Artikel 3 § 1 Abs. 6 tritt am Tage 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 3 § 3 Abs. 1 Nr. 2 tritt 
am 1. Januar 2021 in Kraft. Artikel 66 und 67 treten am 
2. Januar 2019 in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 Satz 1 
treten
1. die Anordnung über die Errichtung und den Sitz des 

Thüringer Landesbergamtes vom 22. Mai 2002 (GVBl. 
S. 203),

2. die 1. Verkehrstarifeverordnung vom 18. Dezember 
1990 (VOBl. S. 23),

3. die Thüringer Dienstkleidungsverordnung Forst vom 
24. November 1993 (GVBl. 1994 S. 49), zuletzt geän-
dert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2011 (GVBl. S. 273),

4. die Zweite Durchführungsverordnung zum Thüringer 
Waldgesetz vom 2. August 1995 (GVBl. S. 304), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Okto-
ber 2011 (GVBl. S. 273),

5. die Thüringer Verordnung zur Sechsten, Neunten, 
Neunzehnten, Einundzwanzigsten und Zweiundzwan-
zigsten Durchführungsverordnung zum Marktstruktur-
gesetz vom 4. Dezember 1992 (GVBl. S. 594),

6. die Anordnung über die Auflösung der Katasterämter 
und des Landesvermessungsamtes sowie über die Er-
richtung des Landesamtes für Vermessung und Geoin-
formation vom 22. März 2005 (GVBl. S. 128), geändert 
durch Anordnung vom 14. Juni 2011 (GVBl. S. 188),

7. die Anordnung über den Sitz und Thüringer Verordnung 
über die örtliche Zuständigkeit der Landwirtschaftsäm-
ter und der Ämter für Landentwicklung und Flurneu-
ordnung vom 30. September 1994 (GVBl. S. 1101), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Dezember 
2010 (GVBl. S. 573),

8. die Anordnung über die Errichtung der Straßenbau-
behörden vom 9. Februar 2001 (GVBl. S. 13), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. März 
2008 (GVBl. S. 64),
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9. die Anordnung über die Auflösung der Staatsbauämter 

Erfurt und Gera und des Landesamtes für Straßenbau 
sowie über die Errichtung des Landesamtes für Bau 
und Verkehr vom 4. März 2008 (GVBl. S. 64),

10. die Anordnung über die Errichtung der Thüringer Lan-
desanstalt für Landwirtschaft vom 20. April 1994 (GVBl. 
S. 483),

11. die Anordnung zur Auflösung des Autobahnamtes vom 
23. September 2003 (GVBl. S. 433)

außer Kraft.

(3) Die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
das technische Referendariat vom 29. November 2016 
(GVBl. S. 589; 2017 S. 58) tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2022 außer Kraft.

* Gegebenenfalls entfällt Artikel 6, da die Landesregierung plant, 
diese Rechtsverordnung noch vor Inkrafttreten dieses Man-
telgesetzes zu ändern.
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Begründung:

A. Allgemeines

Anlass für das Gesetz sind die von der Landesregierung beabsichtig-
ten Veränderungen des Aufbaus der Landesverwaltung (Verwaltungs-
reform). Mit diesem Gesetz verfolgt die Landesregierung das Ziel, eine 
zukunftsfeste Struktur zu entwickeln, die es der Verwaltung ermöglicht, 
ihre Leistungen im Bereich der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und 
Bürger sowie für die Wirtschaft effizient, bürgernah und bürgerfreund-
lich zu erbringen.

Nach Artikel 90 Satz 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen ist zu 
beachten, dass der Aufbau, die räumliche Gliederung und die Zuständig-
keiten der Landesverwaltung aufgrund eines Gesetzes zu regeln sind. 
Die Verfassung fordert nicht den Erlass eines einzigen, alle Behörden 
umfassenden Gesetzes zur Verwaltungsorganisation im Freistaat. Al-
lerdings hat der Landesgesetzgeber in § 11 Abs. 4 des Thüringer Ge-
setzes über die Grundsätze der Funktional- und Verwaltungsreformen 
(ThürGFVG) vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 526) in der jeweils gel-
tenden Fassung festgelegt, dass das Nähere zum Verwaltungsaufbau 
in einem Landesorganisationsgesetz geregelt werden soll. Dieser Fest-
legung soll dann Genüge getan werden, wenn infolge veränderter kom-
munaler Strukturen auch eine Neuverteilung der Aufgaben zwischen 
Land und Kommunen vorgenommen werden kann.

Das Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 konkretisiert nun die An-
forderungen aus dem Gesetz über die Grundsätze von Funktional- und 
Verwaltungsreformen. Im Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 wird 
der neue Aufbau der Landesverwaltung festgelegt und beschrieben. Da-
bei sind die im Thüringer Gesetz über die Grundsätze der Funktional- und 
Verwaltungsreformen genannten Leitlinien (Zweistufigkeit der Landes-
verwaltung, Einräumigkeit der Verwaltung, Deregulierung, Entbürokra-
tisierung und Standardabbau) zu beachten. Das Gesetz ist ein Mantel-
gesetz, das in mehrere, unter anderem nach den betroffenen Ressorts 
differenzierende, Teile gegliedert ist, die wiederum in mehrere Artikel un-
tergliedert sind. Dabei sind die zu ändernden Rechtsvorschriften im We-
sentlichen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufgenommen.

Die Ersten bis Fünften Teile enthalten die notwendigen Änderungen von 
Rechtsvorschriften. Dies betrifft insbesondere Zuständigkeits-, Form- 
und Verfahrensregelungen sowie bezogen auf Behördenbezeichnun-
gen begriffliche Anpassungen. 

Die bisher beim Landesverwaltungsamt angesiedelte obere Denkmal-
schutzbehörde, die zum Geschäftsbereich der Staatskanzlei (Erster Teil) 
gehört, soll zukünftig wegfallen. Durch diese Änderung werden eine Ver-
einfachung des denkmalschutzrechtlichen Verfahrens und eine Straf-
fung der Zuständigkeiten angestrebt. Aus den gleichen Gründen soll 
das Dissensverfahren entfallen. In den wenigen Fällen eines Dissens-
verfahrens wurde regelmäßig die fachliche Stellungnahme des Landes-
amts für Denkmalpflege und Archäologie bestätigt. 

Das Widerspruchsverfahren gegen Entscheidungen der Denkmalschutz-
behörden soll abgeschafft werden. Dies dient der Beschleunigung der 
Verfahren und der Schaffung von Rechtssicherheit (Fünfter Teil).

Die Belange von Menschen mit Behinderungen müssen im Thüringer 
Denkmalschutzgesetz Berücksichtigung finden. Das Deutsche Institut 
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für Menschenrechte hat in seiner Stellungnahme vom 15. Dezember 
2016 zum Thüringer Denkmalschutzgesetz eine Regelung angemahnt.

Der Geschäftsbereich des Finanzministeriums (Zweiter Teil) ist bisher 
dreistufig organisiert. Um der geltenden Gesetzeslage Rechnung zu tra-
gen, ist nach § 11 ThürGFVG die Steuerverwaltung spätestens mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2019 zweistufig zu gestalten. 

Die Herstellung der Zweistufigkeit im Bereich der Steuerverwaltung soll 
durch das Herauslösen der entsprechenden Steuerfach- und anteiligen 
Querschnittsreferate aus der Landesfinanzdirektion und deren Integra-
tion in das Finanzministerium erfolgen. In diesem Zusammenhang soll 
die Landesfinanzdirektion aufgelöst und gleichzeitig das Landesamt für 
Finanzen errichtet werden. Letzterem werden die verbleibenden Aufga-
ben der Landesfinanzdirektion übertragen.

Aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und Land-
wirtschaft wird die Bescheinigende Stelle des Europäischen Garantie-
fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) und 
aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitale Gesellschaft die Prüfbehörde für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in den Geschäftsbereich des 
Finanzministeriums mit ihren Aufgaben und dem Personal verlagert. Die 
Wahrnehmung der Aufgabe wird dem für Finanzen zuständigen Minis-
terium übertragen.

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Energie und Natur-
schutz wird die Landesanstalt für Umwelt und Geologie von einer natur-
wissenschaftlich-technischen Einrichtung zur oberen Landesbehörde für 
die Bereiche Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Che-
mikaliensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, 
Energie, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gentechnik umge-
staltet und in "Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz" (TLUBN) umbenannt. Das Landesbergamt wird aufgelöst. Sei-
ne Aufgaben werden auf das neue Landesamt übertragen. Die bislang 
im Landesverwaltungsamt wahrgenommenen Vollzugsaufgaben aus den 
Bereichen Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemi-
kaliensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Ener-
gie, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gentechnik gehen auf 
das Landesamt über.

Das neu errichtete Landesamt ist obere Landesbehörde und dem Mi-
nisterium für Umwelt, Energie und Naturschutz unmittelbar nachgeord-
net. Durch die entsprechende ressortinterne Behördenkonzentration und 
die Überführung der Vollzugsaufgaben aus den Bereichen Umwelt, Was-
serwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Immis-
sionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Gentechnik im Landesverwaltungsamt können 
Synergieeffekte erzielt und Effizienzsteigerungen erreicht werden. Die 
bislang bestehende Trennung von Fach- und Dienstaufsicht aufgrund 
der Verteilung der Aufgaben in zwei verschiedenen Geschäftsbereichen 
wird mit der Neustrukturierung beseitigt.

Da die Grundsatzangelegenheiten des Gentechnikrechts derzeit nach 
dem Beschluss der Landesregierung vom 31. März 2015 über die Zu-
ständigkeit der einzelnen Ministerien nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen in der jeweils geltenden Fassung 
beim Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz angesie-
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delt sind, ist vorgesehen, diesen Beschluss der Landesregierung zu än-
dern und die Grundsatzangelegenheiten des Gentechnikrechts dem Mi-
nisterium für Umwelt, Energie und Naturschutz zuzuordnen. 

Den Kern des Gesetzentwurfteils des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft (Vierter Teil) bildet das Thüringer Gesetz zur Neustruk-
turierung und Organisation der Behörden im Geschäftsbereich des für 
Infrastruktur und Landwirtschaft zuständigen Ministeriums (Thüringer 
Infrastruktur- und Landwirtschaftsbehördenneustrukturierungs- und -or-
ganisationsgesetz - ThürILBNeuOrgG -). Dieses Gesetz ist erforderlich, 
solange es in Thüringen das nach § 11 Abs. 4 ThürGFVG vorgesehe-
ne Landesorganisationsgesetz noch nicht gibt. Es dient unter anderem 
der rechtssicheren Umgestaltung der Behördenstruktur mit gesetzlichen 
Personalübergängen im gesamten Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landwirtschaft.

Alle bisherigen 19 Behörden, Anstalten, Einrichtungen und Landesbe-
triebe im unmittelbar nachgeordneten Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft werden juristisch aufgelöst und 
mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in folgenden drei, durch das Thüringer 
Infrastruktur- und Landwirtschaftsbehördenneustrukturierungs- und -or-
ganisationsgesetz zu errichtenden Landesoberbehörden strukturell-or-
ganisatorisch zusammengefasst:
a) Errichtung des "Landesamts für Bodenmanagement und Geoinfor-

mation" (TLBG) durch Verschmelzung des Landesamts für Vermes-
sung und Geoinformation und der für Flurbereinigung und Flurneu-
ordnung zuständigen Teile der drei Ämter für Landentwicklung und 
Flurneuordnung,

b) Errichtung des "Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" 
(TLLLR) durch Verschmelzung der Landesanstalt für Landwirtschaft 
(in diese wird bereits mit Wirkung vom 16. Oktober 2018 die Zahlstel-
le EGFL/ELER aus dem Landesverwaltungsamt verlagert), der sie-
ben Landwirtschaftsämter, der nicht für Flurbereinigung und Flurneu-
ordnung zuständigen Teile der drei Ämter für Landentwicklung und 
Flurneuordnung, der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau sowie der 
für landwirtschaftliche Aufgaben zuständigen Teile des Referats 460 
"Ländlicher Raum" des Landesverwaltungsamts und

c) Errichtung des "Landesamts für Bau und Verkehr" (TLBV) durch Ver-
schmelzung des Landesamts für Bau und Verkehr, der vier Straßen-
bauämter und des Landesbetriebs Thüringer Liegenschaftsmanage-
ment (THÜLIMA).

Gleichzeitig mit der Errichtung des Landesamts für Bau und Verkehr und 
des Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum werden die 
Thüringer Straßenbauverwaltung und die Landesabfallverwaltung (letz-
tere dann auch in jedem Einzelfall) zweistufig, indem die Zuständigkei-
ten der Straßenbauämter (als untere Straßenbaubehörden des Landes) 
und der Landwirtschaftsämter (im Einzelfall als untere Abfallbehörden 
des Landes) entfallen beziehungsweise in die Zuständigkeiten der neu-
en oberen Straßenbaubehörde und der neuen oberen Landwirtschafts-
behörde münden.

Mit dem Mantelgesetz werden auch wesentliche Ergebnisse aufgaben-
kritischer Untersuchungen und Überlegungen im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft umgesetzt. Im Einzel-
nen handelt es sich um 
a) die Abschaffung der in § 61 des Thüringer Waldgesetzes geregelten 

Forstamtsausschüsse, deren Tätigkeit wegen zu geringer Effizienz 
Kosten sparend eingestellt werden kann,
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b) die Verlagerung der Aufgaben der oberen Flurbereinigungsbehörde 
und der oberen Flurneuordnungsbehörde, die innerhalb eines be-
reits bestehenden zweistufigen Verwaltungsaufbaus bislang noch 
vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft wahrgenommen 
werden, auf die neu errichtete Fachoberbehörde (TLBG), die syner-
getisch günstig gleichzeitig auch alle Aufgaben der bisherigen Flurbe-
reinigungsbehörden und Flurneuordnungsbehörden mit wahrnimmt,

c) die Abschaffung der zur Bearbeitung von Widersprüchen im Flurbe-
reinigungsbereich eingerichteten Spruchstelle Flurbereinigung, de-
ren Aufgaben künftig weniger formalisiert und mit geringerem Verwal-
tungsaufwand im normalen Widerspruchsverfahren wahrgenommen 
werden.

Darüber hinaus trägt das Mantelgesetz an vielen Stellen zur Deregu-
lierung, Rechtsvereinfachung und Rechtsbereinigung bei. So können 
Rechtsverordnungen und Anordnungen der Landesregierungen außer 
Kraft gesetzt und zahlreiche, inzwischen gegenstandslos gewordene Be-
stimmungen können aufgehoben werden.

Durch die Veränderungen im strukturell-organisatorischen Aufbau der 
Landesverwaltung sind Anpassungen der Besoldungsstruktur im Thü-
ringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) erforderlich.

In diesem Rahmen erfolgte nach § 16 Abs. 1 ThürBesG eine Überar-
beitung der Einstufung der Leitungsfunktionen der nachgeordneten Be-
hörden in der Thüringer Besoldungsordnung B. Die Bewertung wurde 
unter Berücksichtigung der in § 16 Abs. 2 ThürBesG festgelegten Para-
meter vorgenommen. Dabei lag der Schwerpunkt auf den Personalstär-
ken der neuen Landesbehörden und damit auf der Personalverantwor-
tung, die den Leitungsfunktionen ihr Gepräge gibt. Das hat zur Folge, 
dass Leitungsämter verschiedener bereits bestehender oberer Landes-
behörden anders eingestuft wurden. Die Besoldungsordnung B spiegelt 
nun in ihrer Struktur die unterschiedlichen Wertigkeiten und Verantwor-
tungsgrade wider.

Bei der Einstufung der neuen und der Überprüfung der bestehenden obe-
ren Landesbehörden gibt es zwei Alternativen. Zum einen wäre sowohl 
bei den neuen wie bei den bereits vorhandenen Ämtern eine ausdiffe-
renzierte Einstufung und Nutzung aller zur Verfügung stehenden Besol-
dungsgruppen möglich.

Eine weitere Möglichkeit ist die Synchronisierung der Leitungsämter in 
den nachgeordneten Behörden mit den Leitungsämtern in den obersten 
Landesbehörden. Dort sind die Leitungsämter in den Besoldungsgrup-
pen A 16 (Referatsleiter), B 3 (stellvertretender Abteilungsleiter) und B 
6 (Abteilungsleiter) ausgebracht. Eine entsprechende Bewertung auch 
im nachgeordneten Bereich ermöglicht die flexible und jederzeit amtsan-
gemessene Verwendung des Leitungspersonals im Querschnitt der ge-
samten Landesverwaltung, sofern eine Verwendung jeweils laufbahn-
rechtlich möglich ist.

Die ausdifferenzierte Bewertung in alle Besoldungsgruppen hat dem-
gegenüber den Nachteil, dass beispielsweise der Inhaber eines Amtes 
der Besoldungsgruppe B 4 oder B 5 praktisch nicht anderweitig einsetz-
bar ist, da eine entsprechende amtsangemessene andere Verwendung 
kaum möglich ist. Deshalb soll durch dieses Gesetz eine Synchronisie-
rung der Leitungsfunktionen zwischen den obersten Landesbehörden 
und denen des nachgeordneten Bereichs erfolgen. Daraus ergibt sich 
folgendes Bewertungsschema:
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Behördenleiter Vertreter
Größere Landesbehörde B 6 B 3
Kleinere Landesbehörde B 3 A 16

Durch diese Systematik wird außerdem sichergestellt, dass der Leiter 
einer nachgeordneten Landesbehörde nicht höher eingestuft ist als der 
gegenüber der nachgeordneten Behörde weisungsbefugte Abteilungs-
leiter bei einer obersten Landesbehörde.

Aus besoldungsrechtlicher Sicht ist das Merkmal der Personalverantwor-
tung und der Leitungsspanne das zur Bewertung und Einordnung der Lei-
tungsämter einzig Mögliche. Die sonstigen nach § 16 Abs. 2 ThürBesG 
aufgeführten Bewertungsmerkmale sind für alle Behördenleiter entwe-
der gleichermaßen erfüllt, wie die erforderliche Vor- und Ausbildung, Art 
der Tätigkeit, Maß der Entscheidungsbefugnis, Grad der Verantwortung 
und Selbstständigkeit oder kaum vergleichbar, wie Schwierigkeitsgrad 
des Aufgabengebiets oder Bedeutung der Funktion im jeweiligen Ge-
schäftsbereich. Gerade letzteres Merkmal ist im Quervergleich mit dem 
gesamten Landesbereich kein bewertungsrelevantes Merkmal.

Die sich so ergebende Einstufung der Leitungsämter in den nachge-
ordneten Landesbehörden in der Besoldungsordnung B sowie die da-
bei berücksichtigten Personalstärken zeigt die nachfolgende Übersicht.

Behörde Behörden-
leiter

Vertreter Personal-
stärke

Landespolizeidirektion B 6 B 3 6.473
Landesamt für Bau und Verkehr B 6 B 3 1.172
Landesverwaltungsamt B 6 B 3 1.112
Landesamt für Bodenmanagement 
und Geoinformation

B 6 B 3 910

Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum 

B 6 B 3 759

Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz

B 6 B 3 680

Landeskriminalamt B 3  A 16* 660
Landesamt für Finanzen B 3 A 16 548
Landesamt für Verbraucherschutz B 3 A 16 528
Landesamt für Statistik B 3 A 16 255
Amt für Verfassungsschutz (im Thü-
ringer Ministerium für Inneres und 
Kommunales)

B 4 B 2 96

Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie

B 3 A 16 93

*) keine normative Bewertung vorgesehen

Neben der bereits bestehenden Landespolizeidirektion werden somit 
alle größeren neuen beziehungsweise neu strukturierten Landesbehör-
den den Besoldungsgruppen B 6/B 3 zugeordnet. Alle diese Behörden 
zeichnen sich durch hohe Personalverantwortung sowie ein breit gefä-
chertes Aufgabenspektrum mit teilweise auch naturwissenschaftlichem 
Bezug aus. Die übrigen Landesbehörden werden den Besoldungs-
gruppen B 3/A 16 zugeordnet. Eine Ausnahme bildet das Amt für Ver-
fassungsschutz aufgrund der Stellung des Präsidenten als politischer 
Beamter und der Besonderheiten, die mit den geheimdienstlichen Auf-
gaben verbunden sind.
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Der Sechste Teil umfasst die Schlussbestimmungen, die insbesondere 
das Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften betreffen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Erster Teil 
Staatskanzlei

Zu Artikel 1

Zu § 1

In Absatz 1 wird festgelegt, dass die obere Denkmalschutzbehörde auf-
gelöst wird. Durch die Auflösung der oberen Denkmalschutzbehörde wer-
den eine Vereinfachung des denkmalschutzrechtlichen Verfahrens und 
eine Straffung der Zuständigkeiten angestrebt. 

In Absatz 2 wird als Folge der Auflösung der oberen Denkmalschutzbe-
hörde geregelt, dass die bisherigen Aufgaben und Befugnisse der oberen 
Denkmalschutzbehörde nach Absatz 1 entweder auf die oberste Denk-
malschutzbehörde übergehen oder sie entfallen. 

In Absatz 3 wird geregelt, dass das bis zum festgelegten Stichtag mit 
Aufgaben der oberen Denkmalschutzbehörde beschäftigte Beamte und 
Tarifbeschäftigte auf die oberste Denkmalschutzbehörde übergeht. Auf-
grund der Zuordnung dieser Beschäftigten kraft Gesetzes bedarf es kei-
ner Versetzung. 

Entsprechend dem Kabinettbeschluss vom 26. September 2017 wird 
festgelegt, dass Stichtag für den Übergang des bereits in diesen Be-
reichen eingesetzten Personals der 1. Januar 2017 ist. Zusätzlich wird 
klargestellt, dass auch das Personal, welches nach diesem Stichtag in 
diesen Bereichen neu eingestellt wurde, ebenfalls von der Zuordnung 
erfasst ist. In den Fällen, in denen die Bediensteten zum Stichtag 1. Ja-
nuar 2017 zwar in den genannten Bereichen im Thüringer Landesver-
waltungsamt tätig waren, aber nach diesem Zeitpunkt in einen anderen 
Bereich im Thüringer Landesverwaltungsamt oder an eine andere Be-
hörde gewechselt sind, werden die im Wege der Nachbesetzung ein-
gesetzten Bediensteten von der Zuordnung erfasst. Welche Bedienste-
ten von der Zuordnung betroffen sind, stellen die beteiligten Behörden 
im Einvernehmen fest.

Zu § 2

§ 2 regelt die Zuständigkeit für die Verfahren, die zum Zeitpunkt der Auf-
lösung der oberen Denkmalschutzbehörde bei dieser anhängig und noch 
nicht abgeschlossen sind.

Zu § 3

Es wird klargestellt, dass Status- und Funktionsbezeichnungen in die-
sem Gesetz sowohl in männlicher als auch in weiblicher Form gelten.

Zu Artikel 2

Zu Nummer 1

Durch diese Regelung wird klargestellt, dass die Belange von Menschen 
mit Behinderungen oder mit Mobilitätsbeeinträchtigungen im Thüringer 
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Denkmalschutzgesetz Berücksichtigung finden. Diese Generalklau-
sel gilt für alle Regelungen im Thüringer Denkmalschutzgesetz, soweit 
sie Auswirkungen auf diesen Personenkreis haben. Damit haben ins-
besondere die zur Umsetzung des Thüringer Denkmalschutzgesetzes 
beauftragten Behörden die Pflicht, in ihre Entscheidungen diese Belan-
ge einzubeziehen.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat in seiner Stellungnahme 
zum Thüringer Denkmalschutzgesetz vom 15. Dezember 2016 eine ent-
sprechende Regelung angemahnt.

Zu Nummer 2

Mit der Regelung im neuen Satz 2 wird den Vorgaben des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen vom 13. Dezember 2016 besser Rechnung getragen. Es 
wird zukünftig stärker auf die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen Rücksicht genommen (vergleiche § 2 Abs. 9 der Thüringer Bauord-
nung -ThürBO-).

Zu Nummer 3

Das "Dissensverfahren" findet nicht mehr statt. Die unteren Denkmal-
schutzbehörden sind damit an die fachliche Stellungnahme der Denk-
malfachbehörde gebunden. Unabhängig davon besteht für die unteren 
Denkmalschutzbehörden nach wie vor die Möglichkeit einer aufsichts-
rechtlichen Überprüfung der denkmalfachlichen Stellungnahme durch 
die oberste Denkmalschutzbehörde.

Zu Nummer 4

Da es die obere Denkmalschutzbehörde nicht mehr gibt, geht die Zu-
ständigkeit auf die oberste Denkmalschutzbehörde über.

Zu Nummer 5

Die Zuständigkeit für Nutzungsbeschränkungen geht auf die oberste 
Denkmalschutzbehörde über, weil es die obere Denkmalschutzbehör-
de nicht mehr gibt.

Zu Nummer 6

Da die obere Denkmalschutzbehörde aufgelöst wird, ist Absatz 2 insge-
samt aufzuheben. Dadurch verändert sich die Nummerierung der nach-
folgenden Absätze entsprechend.

Zu Nummer 7

Folgeregelung zu Nummer 4. Da es nunmehr keine obere Denkmal-
schutzbehörde gibt, geht die Zuständigkeit für Maßnahmen an Kul-
turdenkmalen im Eigentum des Bundes oder des Landes und die 
Zuständigkeit für die im Gesetz bestimmten Fälle auf die oberste Denk-
malschutzbehörde über. Diese entscheidet jeweils nach Anhörung der 
Denkmalfachbehörde. Die oberste Denkmalschutzbehörde kann von der 
Stellungnahme der Denkmalfachbehörde abweichen. Dies ergibt sich 
konsequenterweise aus dem Behördenaufbau, weil die oberste Denk-
malschutzbehörde unmittelbar vorgesetzte Behörde der Denkmalfach-
behörde ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1).
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Zu Nummer 8

Diese Regelung wird insgesamt neu gefasst. Zum einen gibt es keine 
obere Denkmalschutzbehörde und damit auch keinen Vertreter dieser 
Behörde mehr. Zum anderen soll als Vertreter der Interessen von Men-
schen mit Behinderungen oder Mobilitätsbeeinträchtigungen der Landes-
beauftragte zukünftig zu den Sitzungen des Denkmalrates eingeladen 
werden. Damit wird einer weiteren Forderung des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte entsprochen, das in seiner Stellungnahme vom 15. De-
zember 2016 zum Thüringer Denkmalschutzgesetz die Teilnahme einer 
Interessenvertretung angemahnt hat.

Zu Nummer 9

Zu den Buchstaben a und b Doppelbuchst. aa sowie Buchst. c

Redaktionelle Änderungen

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. bb

Es handelt sich um eine Rechtsfolgenregelung. Da statt bisher der obe-
ren zukünftig die oberste Denkmalschutzbehörde diese Maßnahme er-
lässt, ist die oberste Denkmalschutzbehörde die Verwaltungsbehörde 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.

Zweiter Teil 
Finanzministerium

Zu Artikel 3

Zu § 1

Zu Absatz 1

Mit dieser Regelung wird die Thüringer Landesfinanzdirektion aufgelöst. 

Zu Absatz 2

Mit dieser Regelung wird das Thüringer Landesamt für Finanzen er-
richtet. Zur Klarstellung hinsichtlich der Eingliederung in die Behörden-
hierarchie wird normiert, dass das Landesamt für Finanzen gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 2 des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) Landesfinanzbe-
hörde und obere Landesbehörde ist. Das Landesamt für Finanzen un-
tersteht der Dienst- und Fachaufsicht des für Finanzen zuständigen Mi-
nisteriums. Zudem bestimmt diese Regelung den Sitz des Landesamtes 
für Finanzen in Erfurt.

Zu Absatz 3

Die Regelung bestimmt den Übergang der Dienst- und Fachaufsicht 
über die Finanzämter von der Landesfinanzdirektion auf das für Finan-
zen zuständige Ministerium. 

Zu Absatz 4

Hier wird der Verbleib der bisherigen fachlichen Zuständigkeit der Lan-
desfinanzdirektion im Bereich der Steuerautomation im Landesamt für 
Finanzen geregelt. Dem Landesamt für Finanzen obliegt dabei insbe-
sondere die Einführung und Betreuung der Verfahren zur elektronischen 
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Datenverarbeitung im Bereich Steuern sowie die Mitwirkung bei der Ent-
wicklung neuer automatisierter Verfahren. Das Landesamt für Finanzen 
ist zudem für die technische und fachliche Programm- und Anwender-
betreuung beim Einsatz von Informationstechnik sowie deren Einrich-
tung in den Finanzbehörden Thüringens zum automatisierten Abruf, 
zur automatisierten Übermittlung und zur automatisierten Verarbeitung 
von Steuerdaten zuständig. Für allgemeine Organisationsentscheidun-
gen in diesem Bereich liegt die Zuständigkeit dagegen im Thüringer Fi-
nanzministerium.

Zu Absatz 5

§ 2a Abs. 2 Satz 2 des Finanzverwaltungsgesetzes sieht die Übertra-
gung der Landesaufgaben an eine andere Landesfinanzbehörde durch 
Rechtsverordnung der zuständigen Landesregierung vor, die nach § 2a 
Abs. 2 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes unter Wegfall der Mittel-
behörde auf die für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landesbe-
hörde übergegangen sind. Dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
werden die Aufgaben der Steuerfach- und anteiligen Querschnittsrefe-
rate aus der Landesfinanzdirektion zugeordnet. 

Mit der Regelung in Absatz 5 werden die Zuständigkeiten des Landes-
amtes für Finanzen allgemein bestimmt. Dabei handelt es sich um die 
Zuständigkeiten, welche bereits der Landesfinanzdirektion zugeordnet 
waren und zukünftig durch das Landesamt für Finanzen wahrgenom-
men werden sollen.

Zu Absatz 6

Hier wird geregelt, dass die weiteren Einzelheiten der auf das Landes-
amt für Finanzen übertragenen Aufgaben durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung geregelt werden können. Damit wird der in Art. 90 
Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen normierten Regelung 
Rechnung getragen.

Zu Absatz 7

Diese Regelung trägt dem Grundsatz Rechnung, dass das Personal den 
Aufgaben folgt. Es werden diejenigen Bediensteten der Landesfinanz-
direktion dem Landesamt für Finanzen zugeordnet, soweit die Aufga-
ben diesem zugeordnet werden. Dies betrifft sowohl Beamte, Tarifbe-
schäftigte sowie Auszubildende. Einzelpersonalverfügungen sind damit 
nicht erforderlich. 

Die Aufgaben nach § 2a Abs. 2 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes, 
die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes die Landesfinanzdirektion 
wahrgenommen hat, nämlich die Aufgaben der Steuerfach- und, soweit 
für die Finanzämter zuständig, anteiligen Querschnittsreferate, werden 
dem für Finanzen zuständigen Ministerium zugeordnet. Insoweit wer-
den die Beamten, Tarifbeschäftigen und Auszubildenden der Landesfi-
nanzdirektion dem für Finanzen zuständigen Ministerium zugeordnet. 
Einzelpersonalverfügungen sind damit nicht erforderlich.

Sofern Aufgaben von Beamten, Tarifbeschäftigten und Auszubildenden 
auf andere als die vorgenannten Behörden oder auf mehrere Behörden 
teilweise übertragen werden, wird die Zuordnung dieser Beamten, Ta-
rifbeschäftigten und Auszubildenden mittels personalrechtlicher Einzel-
verfügung geregelt. 
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Zu § 2

Zu Absatz 1

Mit dieser Regelung werden die bisher von der Landesfinanzdirektion 
geführten Verwaltungs- und Gerichtsverfahren dem Landesamt für Fi-
nanzen zugeordnet. Dieses führt die Verfahren fort.

Zu Absatz 2

Mit dieser Regelung tritt das Landesamt für Finanzen in die Rechte und 
Pflichten aus allen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes be-
stehenden Verträgen, Forderungen und Verbindlichkeiten der Landes-
finanzdirektion ein.

Zu § 3

Zu Absatz 1

Diese Regelung dient der Umsetzung des Kabinettbeschlusses vom 
26. September 2017. In seiner 120. Sitzung hat das Kabinett unter TOP 
S. 1 Beschlüsse zur Modernisierung der Thüringer Landesverwaltung 
und zur Umsetzung der Verwaltungsreform gefasst. Zur Bündelung der 
Thüringer Behördenstruktur wurde festgehalten, dass die Aufgaben und 
das Personal der Bescheinigenden Stelle EGFL/ELER aus dem Thürin-
ger Ministerium für Landwirtschaft und der Prüfbehörde EFRE aus dem 
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesell-
schaft auf das Thüringer Finanzministerium übertragen und räumlich ge-
bündelt werden.

Die Bescheinigende Stelle nach Artikel 9 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 
1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates wird folglich 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Geschäftsbereich des für Finan-
zen zuständigen Ministeriums eingegliedert. Die Bescheinigende Stel-
le ist eine Prüfeinrichtung, die gegenüber der Europäischen Kommissi-
on eine Stellungnahme zur Vollständigkeit, Genauigkeit und sachlichen 
Richtigkeit der Rechnungslegung der Zahlstelle betreffend EGFL/ELER 
und zur ordnungsgemäßen Funktionsweise der internen Kontrollsysteme 
der Zahlstelle sowie zur Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben, 
für die bei der Kommission eine Rückerstattung beantragt wurde, abgibt. 
Die Aufgabe wird dem für Finanzen zuständigen Ministerium übertragen.

Die Prüfbehörde ELER nach Artikel 127 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 1303/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates wird folglich mit Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes in den Geschäftsbereich des für Finanzen zustän-
digen Ministeriums eingegliedert. Die Prüfbehörde sorgt dafür, dass das 
ordnungsgemäße Funktionieren des Verwaltungs- und Kontrollsystems 
des operationellen Programms und die Vorgaben (anhand geeigneter 
Stichproben) auf der Grundlage der erklärten Ausgaben geprüft werden. 
Die Aufgabe wird dem für Finanzen zuständigen Ministerium übertragen.

Zu Absatz 2

Diese Regelung trägt dem Grundsatz Rechnung, dass das Personal den 
Aufgaben folgt. Entsprechend dem Kabinettbeschluss vom 26. Septem-
ber 2017 wird festgelegt, dass Stichtag für den Übergang des bereits in 
den nach Absatz 1 übertragenen Bereichen eingesetzten Personals der 
1. Januar 2017 ist. Zusätzlich wird klargestellt, dass auch das Personal, 
welches nach diesem Stichtag in diesen Bereichen neu eingestellt wur-
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de, ebenfalls von der Zuordnung erfasst ist. In den Fällen, in denen die 
Bediensteten zum Stichtag 1. Januar 2017 zwar in den genannten Berei-
chen tätig waren, aber nach diesem Zeitpunkt in einen anderen Bereich 
oder an eine andere Behörde gewechselt sind, werden die im Wege der 
Nachbesetzung eingesetzten Bediensteten von der Zuordnung erfasst.

Zu § 4

§ 4 enthält die übliche Gleichstellungsbestimmung.

Zu Artikel 4

Zu Nummer 1

In den Landesbehörden, bei denen die Behördenleitung nach der Be-
soldungsgruppe B 3 bewertet ist, sind für die Stellvertretung der Behör-
denleitung keine eigenen Ämter in der Besoldungsordnung ausgebracht. 
Die Zulage dient der Honorierung dieser herausgehobenen Tätigkeit und 
soll zugleich einen flexiblen Personaleinsatz ermöglichen.

Zu Nummer 2

Der neue § 67a enthält die erforderlichen Überleitungs- und Übergangs-
regelungen aufgrund des Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 2018. In 
Absatz 1 Satz 1 erfolgt eine gesetzliche Überleitung in das neue Amt für 
die Funktionsstelleninhaber, deren Ämter besoldungsrechtlich durch Zu-
ordnung zu einer höheren Besoldungsgruppe angehoben wurden. Dies 
betrifft das Amt des Direktors des Kommunalen Versorgungsverbandes 
und das Amt des Präsidenten der Klassik Stiftung Weimar. Die gesetz-
liche Überleitung bewirkt, dass keine personalrechtlichen Maßnahmen 
im Einzelfall mehr erforderlich sind. Die Beamten erhalten Bezüge auf 
der Grundlage des neuen Amtes. Zusätzlich bedarf es haushaltsrecht-
lich einer Planstelleneinweisung.

Absatz 1 Satz 3 regelt den Fall, dass während eines laufenden Aus-
wahlverfahrens das Amt in diesem Gesetz höher bewertet wird als bei 
Einleitung des Auswahlverfahrens. Bei Abschluss des Auswahlverfah-
rens nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt die Ernennung in das 
höher bewertete Amt.

Absatz 2 stellt eine Übergangsregelung für die Leiter von Landesbehör-
den dar, deren Behörden durch das Thüringer Verwaltungsreformgesetz 
2018 wegfallen. Ihre Ämter können nicht in Anlage 4 des Thüringer Be-
soldungsgesetzes zu den künftig wegfallenden Ämtern überführt wer-
den, weil sie nicht künftig, sondern sofort mit Inkrafttreten des Thüringer 
Verwaltungsreformgesetzes 2018 wegfallen. Für den Fall, dass keine 
sofortige amtsangemessene Weiterverwendung möglich ist, wird über-
gangsweise das Grundgehalt der Besoldungsgruppe weitergewährt, in 
die ihr Amt vor dem Inkrafttreten des Thüringer Verwaltungsreformge-
setzes 2018 eingeordnet war.

Zu Nummer 3

Redaktionelle Anpassung zu Nummer 2.
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Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Das Amt "Abteilungsdirektor - als Leiter einer Abteilung beim Landes-
amt für Finanzen" wird als Folge der Bewertung des Direktors des Lan-
desamts für Finanzen mit der Besoldungsgruppe B 3 in die Besoldungs-
gruppe A 16 eingeordnet. Das Amt "Abteilungsdirektor - als Leiter einer 
Abteilung beim Landesverwaltungsamt" wird als Folge der neuen Ein-
stufung des Amtes des Präsidenten des Landesverwaltungsamts in die 
Besoldungsgruppe B 6, des Amtes des Vizepräsidenten des Landesver-
waltungsamts und des Amtes des Abteilungsdirektors als Leiter einer Ab-
teilungsgruppe und einer Abteilung in die Besoldungsgruppe B 3 in Be-
soldungsgruppe A 16 eingeordnet.

Zu Buchstabe b 

Doppelbuchstabe aa

1. Allgemeines

Die Besoldungsgruppen B 2 bis B 6 der Besoldungsordnung B werden 
neu gefasst und die Ämter in alphabethischer Reihenfolge geordnet. Es 
werden neue Ämter ergänzt sowie nicht mehr benötigte Ämter gestrichen.

2. Besoldungsgruppe B 2 

Das Amt "Abteilungsdirektor - als Leiter einer Abteilung beim Landesver-
waltungsamt" entfällt aufgrund der neuen Einordnung in Besoldungsgrup-
pe A 16. Ebenfalls in der Besoldungsgruppe B 2 entfällt das Amt "Vize-
präsident des Landesamts für Verbraucherschutz". Dies erfolgt aufgrund 
der neuen Einordnung des Präsidenten des Landesamts für Verbrau-
cherschutz in die Besoldungsgruppe B 3. Als künftig wegfallende Ämter 
werden die beiden Ämter in Anlage 4 "Anhang zu den Besoldungsord-
nungen - Künftig wegfallende Ämter" verschoben. 

Das Amt "Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands" wird der Be-
soldungsgruppe B 3 zugeordnet und entfällt deshalb ebenfalls. 

3. Besoldungsgruppe B 3

Das Amt "Abteilungsdirektor - als Leiter einer Abteilung bei der Landes-
finanzdirektion -" wird wegen der Auflösung der Landesfinanzdirektion 
gestrichen. Gleichzeitig wird das Amt "Abteilungsdirektor - als Leiter ei-
ner Abteilungsgruppe und einer Abteilung beim Landesverwaltungsamt" 
neu eingefügt. Im Unterschied zum Amt "Abteilungsdirektor - als Leiter 
einer Abteilung beim Landesverwaltungsamt" leitet der Inhaber des in 
B 3 ausgebrachten Amtes jeweils eine Abteilung direkt und hat die Auf-
sicht über weitere Abteilungen.

Beim Amt "Leitender Ministerialrat" wurde der Funktionszusatz "als Lei-
ter der Abteilung Überörtliche Kommunalprüfung beim Präsidenten des 
Rechnungshofs" nicht übernommen, weil nach der Organisationsstruk-
tur des Rechnungshofs eine solche Abteilung nicht mehr besteht.

Die Ämter "Präsident des Landesamts für Bau und Verkehr", "Präsident 
des Landesamts für Vermessung und Geoinformation" und "Präsident 
der Landesanstalt für Landwirtschaft" entfallen ebenfalls, da sie infolge 
der strukturellen Änderung im Zuge der Errichtung der neuen Landesbe-
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hörden "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation", "Lan-
desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" und " Landesamt für 
Bau und Verkehr" nicht mehr benötigt werden. 

Das Amt "Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands" wird neu 
in die Besoldungsgruppe B 3 eingeordnet. Seit der letzten Zuordnung 
der Stelle zur Besoldungsgruppe B 2 mit dem Thüringer Besoldungs-
neuregelungs- und -vereinfachungsgesetz vom 24. Juni 2008 (GVBl. 
S. 134) sind mit der Leitung der Landesfamilienkasse beim Kommuna-
len Versorgungsverband Thüringen und der Leitung der Kasse für die 
zusätzliche Altersversorgung der Angehörigen der Einsatzabteilungen 
der Freiwilligen Feuerwehren beim Kommunalen Versorgungsverband 
Thüringen weitere umfängliche Aufgaben zu den seinerzeitigen hinzu-
getreten. Die vom Direktor des Kommunalen Versorgungsverbands Thü-
ringen zu verantwortende gemeinsame Bilanzsumme aller beim Kom-
munalen Versorgungsverband Thüringen verwaltenden Vermögen hat 
sich zwischenzeitlich von seinerzeit etwa 686 Millionen Euro auf über 
2 Milliarden Euro erhöht.

Das neue Amt "Direktor des Landesamts für Finanzen" wird in die Be-
soldungsgruppe B 3 eingeordnet. Der Direktor leitet ein Landesamt mit 
etwa 548 Bediensteten. Im Landesamt für Finanzen erfolgt die Bezü-
geabrechnung für alle Landesbediensteten, dies beinhaltet die Festset-
zung, Berechnung und Zahlung von Tarifentgelt, Besoldung und Ver-
sorgung. Darüber hinaus erfolgt die Festsetzung von Beihilfe für die 
Beamten und Versorgungsempfänger. Ferner werden die Aufgaben des 
IT-Bereichs der Steuerverwaltung sowie der allgemeinen Finanzen, wie 
unter anderem Fiskalerbschaften, Vermögenszuordnung, Regelung of-
fener Vermögensfragen wahrgenommen. Zudem befinden sich dort die 
Landeshauptkasse und das Kompetenzzentrum Hamasys. Künftig soll 
das Dienstreisemanagement aller Ressorts dem Landesamt für Finan-
zen zugeordnet werden. 

In der Besoldungsgruppe B 3 werden die Ämter "Vizepräsident des Lan-
desamts für Bau und Verkehr", "Vizepräsident des Landesamts für Bo-
denmanagement und Geoinformation", "Vizepräsident des Landesamts 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" und "Vizepräsident des Lan-
desamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ergänzt. Die Vizepräsi-
dentenämter der genannten neuen Landesoberbehörden werden insbe-
sondere aufgrund der Personalstärke, des Umfangs an Aufgaben und 
der Bedeutung der genannten Landesämter mit Besoldungsgruppe B 3 
bewertet. Damit wird zugleich ein angemessener Abstand zu den mit Be-
soldungsgruppe B 6 eingestuften Ämtern der Präsidenten der genann-
ten Landesämter gewährleistet.

Im Gegensatz dazu ist bisher der Präsident des Landesamts für Verbrau-
cherschutz mit 528 Bediensteten in der Besoldungsgruppe B 4 besol-
dungsrechtlich nicht angemessen eingestuft. Dieses Amt wird deshalb 
neu in die Besoldungsgruppe B 3 eingeordnet. Sollte es bei weiterge-
hender Berücksichtigung des Abstandsgebots perspektivisch zu Her-
abstufungen weiterer Ämter/Dienstposten (z. B. Abteilungsleiter, De-
zernats-/Referatsleiter usw.) kommen, könnte es zur Verschärfung der 
bereits vorhandenen Personalengpässe in sogenannten Mangelberufen 
(z. B. Humanmediziner, Fachärzte für Hygiene und Umweltmedizin oder 
für Öffentliches Gesundheitswesen oder Mikrobiologie, Virologie und 
Infektionsepidemiologie, Pharmazeuten) kommen. Bereits jetzt gestal-
tet sich die Personalgewinnung in diesen Bereichen äußerst schwierig. 
Aus diesem Grund ist es erforderlich auch finanzielle Anreize für Fach-
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kräfte in Mangelberufen zu schaffen. Deshalb soll in solchen Fällen zu-
künftig von den Instrumenten des § 46 ThürBesG bzw. § 16 Abs. 5 TV-L 
Gebrauch gemacht werden.

Aufgrund der neuen Einstufung des Amtes des Präsidenten des Landes-
verwaltungsamts in die Besoldungsgruppe B 6 wird auch das Amt des 
Vizepräsidenten des Landesverwaltungsamts in die Besoldungsgruppe 
B 3 eingeordnet. Der Vizepräsident leitet zugleich eine Abteilungsgrup-
pe und eine Abteilung.

4. Besoldungsgruppe B 4

In der Besoldungsgruppe B 4 verbleiben die Ämter "Direktor beim Rech-
nungshof - als Mitglied" und "Präsident des Amtes für Verfassungsschutz". 
Die anderen bisher dort ausgebrachten Ämter werden zukünftig niedri-
ger beziehungsweise höher bewertet. Insoweit wird auf die Begründun-
gen zu den Besoldungsgruppen B 3 und B 6 hingewiesen.

5. Besoldungsgruppe B 5

In der Besoldungsgruppe B 5 entfällt das Amt "Ministerialdirigent - als 
Leiter einer Abteilung bei einer obersten Landesbehörde -". Damit wird 
gesetzlich nachvollzogen, dass sich in der Verwaltungspraxis der Res-
sorts gezeigt hat, dass Heraushebungsmerkmale vorliegen, die die Ein-
stufung in Besoldungsgruppe B 6 rechtfertigten. Die Ausbringung des 
Amtes auch in Besoldungsgruppe B 5 ist damit nicht erforderlich.

Das Amt "Präsident der Klassik Stiftung Weimar" entfällt in der Besol-
dungsgruppe B 5, weil es nach Besoldungsgruppe B 6 angehoben wird. 
Hierzu wird auf die Begründung zu Besoldungsgruppe B 6 verwiesen.

6. Besoldungsgruppe B 6 

Da in der Besoldungsgruppe B 5 das Amt "Ministerialdirigent - als Leiter 
einer Abteilung bei einer obersten Landesbehörde -" entfallen ist, wer-
den die bislang beim entsprechenden Amt in Besoldungsgruppe B 6 
vorgesehenen Heraushebungsmerkmale nicht mehr benötigt. Die nun-
mehr einheitliche Bewertung des Amtes stellt entsprechend der Sachla-
ge im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage klar, dass die Amtsinhaber 
mit der Leitung sämtlicher Abteilungen in den obersten Landesbehörden 
betraut werden können. 

Die Landesfinanzdirektion wird im Zuge der Umsetzung der Zweistufig-
keit im Bereich der Steuerverwaltung aufgelöst. Das Amt "Präsidenten 
der Landesfinanzdirektion" ist deshalb nicht mehr erforderlich.

Das Amt "Präsident der Klassik Stiftung Weimar" wird nach Besoldungs-
gruppe B 6 angehoben. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass es sich bei dieser um die zweitgrößte Kulturstiftung in Deutschland 
nach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz handelt, deren Präsident in 
der Besoldungsgruppe B 8 eingestuft ist.

In der Besoldungsgruppe B 6 werden die Ämter "Präsident des Landes-
amts für Bau und Verkehr", "Präsident des Landesamts für Bodenmana-
gement und Geoinformation" und "Präsident des Landesamts für Land-
wirtschaft und Ländlichen Raum" neu aufgenommen. Den Einstufungen 
liegen folgende Überlegungen zu Grunde:
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Das Amt "Präsident des Landesamts für Bau und Verkehr" in der Be-
soldungsgruppe B 6 ist besoldungsrechtlich ein neues Amt, obwohl die 
gleiche Bezeichnung verwendet wird wie für das Amt, das in der Besol-
dungsgruppe B 3 gestrichen wird. Grundlage dafür ist, dass nach § 3 
Abs. 1 des Artikels 40 dieses Gesetzes das frühere Landesamt für Bau 
und Verkehr aufgelöst und ein neues Landesamt für Bau und Verkehr 
errichtet wird. Der Präsident des neuen Landesamts für Bau und Ver-
kehr leitet eine Behörde mit etwa 1 172 Stellen (vorher 542 Stellen). 
Zum ehemaligen Landesamt für Bau und Verkehr gehören jetzt außer-
dem Bedienstete der vier Straßenbauämter, des Landesbetriebs Thü-
ringer Liegenschaftsmanagement sowie die Bauleitmittelstellen. Das 
neue Landesamt für Bau und Verkehr ist obere Verkehrsbehörde, obe-
re Straßenbaubehörde sowie die für die Liegenschaftsverwaltung und 
die Hochbauverwaltung zuständige Landesbehörde, soweit nicht dem 
Landesverwaltungsamt im Einzelnen die Funktion der oberen Landes-
behörde in diesen Bereichen zugewiesen ist. 

Das Amt des "Präsidenten des Landesamts für Bodenmanagement 
und Geoinformation" wird in die Besoldungsgruppe B 6 eingestuft. Das 
vom Präsidenten geleitete Landesamt verfügt über etwa 910 Stellen 
und wird obere Kataster- und Vermessungsbehörde sowie obere Fach-
behörde für Flurbereinigung und Flurneuordnung, die auch die Aufga-
ben und Befugnisse der Flurbereinigungsbehörde und der Flurneuord-
nungsbehörde wahrnimmt.

Das Amt des "Präsidenten des Landesamts für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum" wird ebenfalls der Besoldungsgruppe B 6 zugeordnet. Der 
Präsident leitet ein Landesamt, das über etwa 759 Stellen verfügt. Es 
wird obere Landwirtschaftsbehörde, obere Gartenbaubehörde, obere 
Landesbehörde für die Entwicklung des Ländlichen Raums und Sied-
lungsbehörde im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes.

In den genannten Landesämtern konzentrieren sich jeweils sämtliche 
vollziehend-verfügenden Tätigkeiten sowie naturwissenschaftlich-tech-
nische Zuständigkeiten des Landes in den jeweiligen Fachbereichen der 
Landesverwaltung. In wesentlichen Teilbereichen üben die genannten 
Landesämter auch Fach- und Rechtsaufsicht über kommunale Gebiets-
körperschaften sowie über juristische Personen des öffentlichen Rechts 
in der mittelbaren Landesverwaltung aus.

Auch das neue Amt "Präsident des Landesamts für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz" wird der Besoldungsgruppe B 6 zugeordnet. Der Präsident 
leitet das Landesamt mit voraussichtlich 680 Stellen. Es wird obere Lan-
desbehörde für die umfassenden Bereiche Umwelt, Wasserwirtschaft, 
Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Immissionsschutz, Bo-
denschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und Landschaftspflege 
sowie Gentechnik und deckt damit ein sehr breit gefächertes Spektrum 
an Fachaufgaben ab. In Umweltbelangen wird das Landesamt zentrale 
Behörde und Fachaufsicht für die unteren Behörden. Es setzt europa-
rechtliche Vorgaben um und verwaltet Daten, die wichtige Informations-
quellen für andere Landesbehörden, für die kommunale Ebene sowie 
für Bürger und Unternehmen sind.

Das Amt "Präsident des Landesverwaltungsamts" wird ebenfalls neu in 
die Besoldungsgruppe B 6 eingestuft. Das Landesverwaltungsamt wird 
im Rahmen der Modernisierung der Landesverwaltung umstrukturiert. 
Mit circa 1 112 Bediensteten verändert sich die Personalstärke im Lan-
desverwaltungsamt zwar nicht wesentlich, die ressortübergreifende fach-
liche Verantwortung des Landesverwaltungsamts wird aber grundsätz-
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lich aufgehoben. So werden alle Vollzugsaufgaben aus den Bereichen 
Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz, Bodenschutz, 
Abfallwirtschaft, Energie und Naturschutz in den Bereich des Ministe-
riums für Umwelt, Energie und Naturschutz verlagert. Ebenso werden 
die "Zahlstelle EGFL/ELER", die Aufgaben des Referats 460 "Ländli-
cher Raum" innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft und die Aufgaben des Denkmalschut-
zes verlagert sowie Personal zur Bildung eines Referats zur Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes im Ministerium für Arbeitsschutz, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie übergehen. Die Funktion als zentrale 
Mittelbehörde des Landes mit Bündelungs-, Aufsichts-, Koordinierungs- 
und Zentralisierungsaufgaben entfällt. Damit ist auch die besonders he-
rausgehobene Funktion des Präsidenten nicht mehr gegeben und das 
Amt in der Besoldungsgruppe B 8 zu streichen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Das Amt "Ministerialdirigent - als leitender Beamter der Staatskanzlei -" 
in Besoldungsgruppe B 7 ist nicht vergeben und auch nicht mehr erfor-
derlich. Es kann deshalb entfallen.

Zu Doppelbuchstabe cc

In der Besoldungsgruppe B 8 wird das Amt "Präsident des Landesver-
waltungsamts" aufgehoben. Hierzu wird auf die Begründung zu Besol-
dungsgruppe B 6 verwiesen. 

Zu Nummer 5

Übergangsweise werden in die Besoldungsgruppe B 2 kw die Ämter "Ab-
teilungsleiter - als Leiter einer Abteilung beim Landesverwaltungsamt -" 
und "Vizepräsident des Landesamts für Verbraucherschutz", in die Be-
soldungsgruppe B 3 kw das Amt "Abteilungsdirektor", in die Besoldungs-
gruppe B 4 kw die Ämter "Präsident des Landesamts für Verbraucher-
schutz" und "Vizepräsident des Landesverwaltungsamts" sowie in die 
Besoldungsgruppe B 8 kw das Amt "Präsident des Landesverwaltungs-
amts" eingeordnet. Die Aufnahme der Ämter in diese Besoldungsgrup-
pen der Anlage 4 ist erforderlich, um für die derzeitigen Amtsinhaber die 
Rechtsgrundlage für die weitere Bekleidung der besoldungsrechtlichen 
Ämter zu schaffen. Da diese für die Zukunft nicht mehr benötigt werden, 
können sie nach dem Ausscheiden der derzeitigen Amtsinhaber entfallen.

Zu Artikel 5

Als Folge der Auflösung der Landesfinanzdirektion und Errichtung des 
Landesamts für Finanzen erfolgt die entsprechende Anpassung der Be-
hördenbezeichnung.

Zu Artikel 6

Als Folge der Auflösung der Landesfinanzdirektion und Errichtung des 
Landesamts für Finanzen erfolgen entsprechende Anpassungen der Be-
hördenbezeichnung.
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Zu Nummer 6

Buchst. a

Bei der Streichung der Worte "sowie von Beamten und Versorgungs-
empfängern der Landesforstanstalt" handelt es sich um eine redaktio-
nelle Korrektur, da ein Widerspruchverfahren für diesen Personenkreis 
nicht durchgeführt wird. Nach § 16 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über 
die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts "Thüringen Forst" entfällt 
ein Vorverfahren.

Zu Artikel 7

Als Folge der Auflösung der Landesfinanzdirektion und Errichtung des 
Landesamts für Finanzen erfolgen entsprechende Anpassungen der Be-
hördenbezeichnung.

Dritter Teil 
Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz

Zu Artikel 8 

Zu § 1

Zu Absatz 1

Das Thüringer Landesbergamt wird aufgelöst. 

Zu Absatz 2

Mit Absatz 2 wird die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie umbenannt in Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz (TLUBN). Zur Klarstellung hinsichtlich des Behördenaufbaus 
wird normiert, dass das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz obere Landesbehörde ist, der Dienst- und Fachaufsicht des für 
Umwelt, Energie und Naturschutz zuständigen Ministeriums untersteht 
und seinen Sitz in Jena hat.

Zu Absatz 3 

Die Aufgaben und Befugnisse des Landesbergamtes gehen mit Inkraft-
treten des Gesetzes auf das neue Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz über. Durch die Übernahme der Aufgaben können Verfah-
rensabläufe gestrafft und Synergieeffekte erzielt werden. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt, dass die im Landesverwaltungsamt wahrgenomme-
nen Vollzugsaufgaben und die dazugehörigen Befugnisse aus den Be-
reichen Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikali-
ensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gentechnik auf das Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übergehen. Mit der Überfüh-
rung der entsprechenden Organisationseinheiten in das Landesamt wer-
den die bislang in verschiedenen Geschäftsbereichen wahrgenommene 
Fach- und Dienstaufsicht zusammengeführt.

Da die Grundsatzangelegenheiten des Gentechnikrechts derzeit nach 
dem Beschluss der Landesregierung vom 31. März 2015 über die Zu-
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ständigkeit der einzelnen Ministerien nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen in der jeweils geltenden Fassung 
beim Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz angesie-
delt sind, ist ergänzend vorgesehen, diesen Beschluss der Landesre-
gierung zu ändern und die Grundsatzangelegenheiten des Gentechnik-
rechts dem Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz zuzuordnen.

Der Vollzug der in Satz 1 genannten Aufgaben erfordert mitunter einen 
Rückgriff auf ordnungsrechtliche Befugnisse. Dies war für das Landes-
verwaltungsamt ohne besondere Regelung möglich, da es in § 1 des 
Ordnungsbehördengesetzes vom 18. Juni 1993 (GVBl. S. 323), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. September 2013 (GVBl. S. 251, 259), 
als Ordnungsbehörde genannt ist. Mit Übergang der genannten Aufga-
ben in das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz bedarf die 
Fortgeltung dieser Befugnisse einer ausdrücklichen Regelung.

Zu den Absätzen 5 und 6

Für einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Aufgabenübergang ist 
auch ein reibungsloser, geschlossener Personalübergang erforderlich. 
Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes werden daher alle Be-
diensteten der Landesanstalt für Umwelt und Geologie, des Landes-
bergamts und aus den Vollzugsreferaten in den Bereichen Umwelt, 
Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Im-
missionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz 
und Landschaftspflege sowie Gentechnik im Landesverwaltungsamt 
dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz durch die unmit-
telbar geltende gesetzliche Rechtsfolgenanordnung zugeordnet. Dies 
betrifft sowohl Beamte und Tarifbeschäftigte sowie Auszubildende. Da 
die Begriffe des "Übertretens" oder der "Übernahme" in § 16 BeamtStG 
bzw. den §§ 14 ff. ThürBG im Zusammenhang mit einer Körperschafts-
umbildung mit Dienstherrnwechsel belegt sind, wird der Begriff "Zuord-
nung" verwendet. Einer Versetzung der Bediensteten bedarf es nicht, da 
es sich bei der Strukturveränderung um eine Organisationsmaßnahme 
handelt, bei der die Zuordnungsänderung für die Bediensteten die auto-
matische Folge der Organisationsänderung ist. Im Hinblick auf das Lan-
desverwaltungsamt ist der Kreis der betroffenen Bediensteten durch die 
Anknüpfung an die Vollzugsaufgaben in den Bereichen Umwelt, Was-
serwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Immis-
sionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Gentechnik hinreichend bestimmbar (Grund-
satz: Das Personal folgt den Aufgaben). Entsprechend dem Kabinettbe-
schluss vom 26. September 2017 wird festgelegt, dass Stichtag für den 
Übergang des bereits in diesen Bereichen eingesetzten Personals der 
1. Januar 2017 ist. Zusätzlich wird klargestellt, dass auch das Personal, 
welches nach diesem Stichtag in diesen Bereichen neu eingestellt wur-
de, ebenfalls von der Zuordnung erfasst ist. In den Fällen, in denen die 
Bediensteten zum Stichtag 1. Januar 2017 zwar in den genannten Be-
reichen im Landesverwaltungsamt tätig waren, aber nach diesem Zeit-
punkt in einen anderen Bereich im Landesverwaltungsamt oder an eine 
andere Behörde gewechselt sind, werden die im Wege der Nachbeset-
zung eingesetzten Bediensteten von der Zuordnung erfasst.

Die Personalzuordnung erfasst derzeit nur die Bediensteten des Lan-
desverwaltungsamtes, die mit Vollzugsaufgaben in den Bereichen Um-
welt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, 
Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz, 
und Landschaftspflege sowie Gentechnik befasst sind. Mit der in der Be-
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gründung zu Absatz 4 erwähnten Änderung der Ressortzuständigkeiten 
durch Änderung des Beschlusses der Landesregierung über die Zustän-
digkeit der einzelnen Ministerien sollen auch die Grundsatzangelegen-
heiten des Gentechnikrechts vom Ministerium für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz zum Ministerium für Umwelt, Energie und Natur-
schutz wechseln. Mit Inkrafttreten dieser Änderung wird auch das mit 
diesen Grundsatzangelegenheiten befasste Personal dem Ministerium 
für Umwelt, Energie und Naturschutz zugeordnet (Grundsatz: Personal 
folgt den Aufgaben).

Zu § 2

Durch § 2 werden die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes von der Lan-
desanstalt für Umwelt und Geologie, vom Landesbergamt sowie von 
den in § 1 Absatz 4 genannten Bereichen des Landesverwaltungsamts 
geführten Verwaltungs- und Gerichtsverfahren dem Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz zugeordnet. Dieses führt die Verfahren 
fort und tritt nach Absatz 2 in die Rechte und Pflichten aus allen zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Verträgen, 
Forderungen und Verbindlichkeiten ein.

Zu § 3

§ 3 enthält die übliche Gleichstellungsbestimmung.

Zu Artikel 9

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Genehmigung von Systemen nach dem am 1. Januar 2019 in Kraft 
tretenden Verpackungsgesetz (VerpackG) ("Duales System") wird mit 
dieser Änderung des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Ausführungsge-
setzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 23. November 2017 (GVBl. 
S. 246) in der jeweils geltenden Fassung ausdrücklich der obersten Ab-
fallbehörde zugewiesen, die bereits bislang die entsprechenden Sys-
temfeststellungen der Verpackungsverordnung vorgenommen hat. Mit 
der Verpackungsverordnung fällt die im Bundesrecht enthaltene Zuord-
nung dieser Aufgabe zur obersten Landesbehörde weg, so dass eine 
ausdrückliche Regelung dieser Zuständigkeit zu treffen ist.

Zu Buchstabe b

Mit der Umwandlung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie in ein 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sollen auch die Voll-
zugsaufgaben des Landesverwaltungsamts in den Bereichen Umwelt, 
Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Im-
missionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Gentechnik auf das neue Landesamt überge-
hen. Die bislang dem Landesverwaltungsamt zugewiesenen Aufgaben 
werden daher dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
übertragen.

Zu Buchstabe c

Die Anpassung in § 14 Abs. 3 ergibt sich aus der Auflösung der Land-
wirtschaftsämter im Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft am 1. Januar 2019 und deren Eingliederung in 
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das neu zu errichtende Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum, das heißt in eine obere Landesbehörde.

Zu Nummer 2

Zu den Buchstaben a und b Doppelbuchst. aa sowie Buchst. c

Mit der Umwandlung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie in ein 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sollen auch die Voll-
zugsaufgaben des Landesverwaltungsamts in den Bereichen Umwelt, 
Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Im-
missionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Gentechnik auf das neue Landesamt überge-
hen. Die bislang dem Landesverwaltungsamt zugewiesenen Aufgaben 
werden daher dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
übertragen.

Zu Buchstabe b

Doppelbuchst. bb

Damit wird die in § 15 geregelte Auffangzuständigkeit auf das Verpa-
ckungsgesetz erstreckt. Inhaltlich entspricht dies den Aufgaben der Ver-
packungsverordnung, die als Rechtsverordnung aufgrund des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes (KrWG) von der Auffangzuständigkeit erfasst war. 
Für das eigenständige Verpackungsgesetz ist jedoch eine ausdrückli-
che Benennung erforderlich.

Zu Buchstabe d

Die Einvernehmensregelung zwischen dem Landesverwaltungsamt und 
dem Landesbergamt ist mit Zuordnung der Aufgaben des Landesberg-
amts und des Landesverwaltungsamts zum Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz obsolet und wird daher gestrichen.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die von der Überwachung durch die unteren Abfallbehörden ausgenom-
menen Anforderungen an die entsprechenden Regelungen des Verpa-
ckungsgesetzes werden angepasst; im Übrigen redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b

Die bislang in den Absätzen 2 und 3 enthaltenen Regelungen zur Mitwir-
kung bei Berichts- und Informationspflichten und Selbstbetroffenheit un-
terer Abfallbehörden werden gestrichen. Mit Nummer 4 werden die Re-
gelungen in den neu gefassten § 17 übernommen.

Zu Nummer 4

Als Folge der Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, der Auflösung 
des Landesbergamts und der Übertragung dessen abfallwirtschaftlichen 
Vollzugsaufgaben bedarf es angesichts der in § 15 geregelten Auffangzu-
ständigkeit keiner dem bisherigen § 17 entsprechenden Regelung mehr. 
§ 17 wird für die Regelungen zur Mitwirkung bei Berichts- und Informa-
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tionspflichten sowie Selbstbetroffenheit unterer Abfallbehörden, die bis-
lang in § 16 enthalten waren, genutzt.

Darüber hinaus werden im neugefassten § 18 die Zuständigkeiten des 
neu zu errichtenden Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum geregelt. Diese Zuständigkeiten entsprechen denen der bishe-
rigen Landesanstalt für Landwirtschaft und der Landwirtschaftsämter. 
Gleichzeitig wird die Verweisung auf die Klärschlammverordnung (Abf-
KlärV) an deren Neufassung angepasst.

Neben der bislang bereits ausgenommenen Notifizierung von Untersu-
chungsstellen nach § 33 AbfKlärV sind auch die Anerkennung, Überwa-
chung und der Widerruf der Anerkennung des Trägers der Qualitätssi-
cherung nach den §§ 20, 24 und 25 AbfKlärV auszunehmen, weil diese 
Aufgabe bereits durch § 12 KrWG übergreifend sowohl für die Klär-
schlammverordnung als auch die Bioabfallverordnung angelegt ist und 
für beide Bereiche gemeinsam im Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz erledigt werden soll.

Zu Nummer 5

Durch diese Änderung wird die Verweisung auf die der Marktüberwa-
chung unterliegenden Stoffbeschränkungen und Stoffverbote sowie 
Kennzeichnungs- und Informationspflichten an das Verpackungsge-
setz angepasst.

Zu Nummer 6

Mit dieser Regelung wird § 21 Abs. 2 ergänzt. Diese Bestimmung re-
gelt bisher die Zuständigkeit von Anordnungen, für die § 21 Abs. 2 des 
Batteriegesetzes auf Regelungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ver-
weist. § 2 Abs. 2 VerpackG und § 2 Abs. 3 Satz 2 des Elektro- und Elek-
tronikgesetzes (ElektroG) beinhalten eine vergleichbare Verweisung für 
Anordnungen zum Verpackungsgesetz und werden daher in Absatz 2 
ergänzt. Anordnungen zur Verpackungsverordnung waren bislang von 
§ 21 Abs. 1 umfasst, der sich direkt auf die Anordnungsbefugnisse des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes bezieht.

Zu Nummer 7 

Die Regelung der Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten werden an die Bestimmungen des Verpackungs-
gesetzes angepasst. Während die Ordnungswidrigkeiten der Verpa-
ckungsverordnung auf dem Kreislaufwirtschaftsgesetz beruhten, sind 
die Ordnungswidrigkeiten nach dem Verpackungsgesetz gesondert zu 
zitieren. Die Benennung der durch das Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz zu verfolgenden Ordnungswidrigkeiten in Satz 2 ist not-
wendig, weil die zentrale Stelle nach dem Verpackungsgesetz zwar die 
entsprechenden Vollzugsaufgaben übernommen hat, für die Ordnungs-
widrigkeiten jedoch weiterhin eine Landesbehörde zuständig ist.

Mit der Umwandlung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie in ein 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sollen auch die Voll-
zugsaufgaben des Landesverwaltungsamts in den Bereichen Umwelt, 
Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Im-
missionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Gentechnik auf das neue Landesamt überge-
hen. Die bislang dem Landesverwaltungsamt zugewiesenen Aufgaben 
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werden daher dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
übertragen.

Mit der Errichtung des Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum wird eine obere Behörde im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landwirtschaft bestehen, die zur Durchführung von 
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach der Klärschlammverordnung kom-
petent in der Lage ist. Diese Ordnungswidrigkeitsverfahren werden da-
her entsprechend zugewiesen.

Zu Nummer 8

Als Folge der Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz und der Übertragung 
der abfallwirtschaftlichen Vollzugsaufgaben aus dem Landesverwaltungs-
amt bedarf es angesichts der in § 15 geregelten Auffangzuständigkeit 
keiner dem bisherigen § 23 Abs. 1 entsprechenden Regelung mehr. Glei-
ches gilt für die bisherigen Zuständigkeiten der Landesanstalt für Land-
wirtschaft und der Landwirtschaftsämter, die in dem neu gefassten § 18 
als Zuständigkeiten des neu zu errichtenden Landesamts für Landwirt-
schaft und Ländlichen Raum zusammengefasst sind. § 23 wird daher 
aufgehoben.

Zu Nummer 9

Mit dieser Änderung wird die Einvernehmensregelung des § 25 Abs. 2 
Satz 2 an die neue Behördenstruktur im Geschäftsbereich des Ministe-
riums für Infrastruktur und Landwirtschaft angepasst.

Zu Nummer 10

Diese Neufassung des Absatzes 4 dient der Klarstellung, dass die Ab-
fallbehörden für das Anhalten von Fahrzeugen im öffentlichen Straßen-
verkehr auf die Unterstützung der Polizei, des Bundesamts für Güter-
verkehr oder des Zolls angewiesen sind.

Zu Nummer 11

Redaktionelle Änderung

Zu Artikel 10

Zu Nummer 1

Mit dem Inkrafttreten der Neuausfertigung des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das nach Artikel 24 Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) am 1. März 
2010 in Kraft getreten ist und zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert wurde, ist das Recht der was-
sergefährdenden Stoffe im WHG an anderer Stelle geregelt. Der Ver-
weis auf das WHG wird aktualisiert.

Zu den Nummern 2 und 6

Die bisher der Landesanstalt für Umwelt und Geologie zugewiesenen 
Aufgaben nach dem Thüringer Bodenschutzgesetz werden infolge der 
Umbenennung zum Landesamt für Umwelt Bergbau und Naturschutz 
entsprechend übertragen. 
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Zu Nummer 3

Als Folge der Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie zum Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz erfolgt eine 
entsprechende Anpassung der Behördenbezeichnung. 

Zu Nummer 4

Das Umweltinformationsgesetz (UIG) wurde am 27. Oktober 2014 (BGBl. 
I S. 1643) neu bekannt gemacht. Der Verweis auf das UIG wird aktua-
lisiert.

Zu Nummer 5

Die bisher dem Landesbergamt als obere Bodenschutzbehörde zuge-
wiesenen Aufgaben werden mit der Auflösung des Landesbergamts dem 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertragen. Darüber 
hinaus werden die Aufgaben des Landesverwaltungsamts auf diesem 
Gebiet aus dem Landesverwaltungsamt herausgelöst und dem Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertragen. Es erfolgt somit 
künftig eine Bündelung dieser Aufgaben beim Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz. 

Zu Nummer 7

Als Folge der Auflösung des Landesbergamts und der Aufgabenüber-
tragung auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz er-
folgt durch Buchstabe a eine entsprechende Anpassung der Behörden-
bezeichnung.

Mit Buchstabe b wird die Behördenbezeichnung an das neu zu errich-
tende Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum angepasst.

Zu Artikel 11

Die nicht mehr aktuellen Verweisungen im Thüringer Wassergesetz in 
der Fassung vom 18. August 2009 (GVBl. S. 648) in der jeweils gelten-
den Fassung werden im Rahmen der Neufassung des Thüringer Was-
sergesetzes korrigiert. Der Landtag befasst sich bereits mit dem ent-
sprechenden Gesetzentwurf. 

Zu Nummer 1

Als Folge der Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sollen auch die 
Aufgaben der Landesanstalt für Umwelt und Geologie im Bereich der 
Wasserwirtschaft auf das neue Landesamt übergehen. Die bislang nach 
dem Thüringer Wassergesetz der Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
zugewiesene Aufgabe der Erstellung von Beiträgen für die Maßnahmen-
programme und Bewirtschaftungspläne für die Teilbereiche der Flussge-
bietseinheiten, die sich auf dem Gebiet des Landes befinden, wird da-
her dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertragen.

Zu Nummer 2

Mit diesen Änderungen werden die bisher der Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie obliegenden Aufgaben im Rahmen der Information und An-
hörung der Öffentlichkeit bei der Erstellung des Bewirtschaftungsplans 
auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertragen.
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Durch Buchstabe a wird bestimmt, dass das Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz nach den Bestimmungen des Thüringer Um-
weltinformationsgesetzes vom 10. Oktober 2006 (GVBl. S. 513) in der 
jeweils geltenden Fassung auf Antrag Zugang zu Hintergrunddokumen-
ten und -informationen gewährt, die bei der Erstellung des Bewirtschaf-
tungsplanentwurfs herangezogen wurden.

Mit Buchstabe b wird das Landesamt zu der Stelle bestimmt, an die 
nach § 33 Abs. 1 bis 3 die Stellungnahmen zum Zeitplan, zum Arbeits-
programm zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans, zu den zu treffen-
den Anhörungsmaßnahmen, zu dem Überblick über die für die Fluss-
gebietseinheit festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 
sowie zu dem Entwurf des Bewirtschaftungsplans von jedermann ge-
richtet werden können.

Zu Nummer 3

§ 85 Abs. 1 bis 3 sind seit dem Inkrafttreten des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das nach Artikel 
24 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) am 
1. März 2010 in Kraft getreten ist und zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert wurde, nicht mehr an-
wendbar. Durch die Regelungen in § 101 Abs. 1 WHG hat der Bund die 
Befugnisse der Gewässeraufsicht zum 1. März 2010 abschließend neu 
geregelt. Die älteren landesrechtlichen Bestimmungen in § 85 Abs. 1 bis 
3 werden seitdem durch die Bundesregelung verdrängt (Artikel 31 des 
Grundgesetzes).

Absatz 1 ist nicht weiter anwendbar, weil sein Regelungsinhalt durch 
Bundesrecht abweichend neu geregelt wurde (§ 101 Abs. 1 WHG). Auf-
grund des abschließenden Charakters dieser Regelung ist Absatz 2 
ebenfalls nicht weiter anwendbar. Absatz 3 ist nicht weiter anwendbar, 
weil sein Inhalt in § 101 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 WHG bundesrechtlich 
geregelt wurde. Vom Bundesrecht abweichende Regelungen sind inso-
weit im Thüringer Wassergesetz seit dem 1. März 2010 weder getrof-
fen worden, noch sind derzeit landesrechtliche Abweichungen vom Bun-
desrecht beabsichtigt.

Es ist sicherzustellen, dass die Absätze 1 und 3 weiterhin keine Anwen-
dung finden. Da die Landesanstalt für Umwelt und Geologie in Absatz 1 
ausdrücklich benannt wird, ist eine bloße Änderung der Bezeichnung im 
Zuge des vorliegenden Gesetzes im Sinne der Rechtsklarheit nicht aus-
reichend. Es ist sicherzustellen, dass durch eine bloß redaktionelle Än-
derung der Norm durch dieses Gesetz keine vom Bundesrecht abwei-
chende landesrechtliche Regelung im Sinne des Artikels 72 Abs. 3 Nr. 5 
des Grundgesetzes getroffen wird. Die Absätze 1 bis 3 sind insgesamt 
obsolet und daher aufzuheben.

Die in Absatz 4 enthaltene Regelung ist auch nach Inkrafttreten des neu-
en Wasserhaushaltsgesetzes weiter anwendbar, weil Schadensersatz-
ansprüche nicht im Bundesrecht geregelt sind. Die Regelung ist auf-
grund der Aufhebung der Absätze 1 bis 3 redaktionell und sprachlich 
anzupassen. Es wird klargestellt, dass Schadensersatzansprüche sich 
auf Schäden beziehen, die durch Handlungen nach § 101 Abs. 1 und 2 
WHG entstehen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde § 85 insgesamt neu gefasst.
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Zu Nummer 4

Da § 85 neu gefasst wurde, wurde die Überschrift an den tatsächlichen 
Regelungsgehalt angepasst.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Durch die Änderung in Doppelbuchstabe aa wird gewährleistet, dass die 
Schaukommissionen für die Gewässer erster Ordnung, die bisher bei 
der Landesanstalt für Umwelt und Geologie gebildet werden oder be-
reits bestehen, künftig beim Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz gebildet werden beziehungsweise fortgeführt werden.

Mit der Änderung des § 88 Abs. 1 Satz 2 in Doppelbuchstabe bb wer-
den die notwendigen Änderungen für die Beschreibung der Aufgaben 
der Schaukommissionen nachvollzogen, die sich aus dem Umstand er-
geben, dass das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz künf-
tig sowohl Aufgaben als (obere) Wasserbehörde als auch Aufgaben als 
technische Fachbehörde wahrnimmt.

Mit der Anpassung der Verweisung in Doppelbuchstabe cc wird das Ge-
setz an die geltende Rechtslage angepasst; vergleiche die Begründung 
zu Nummer 3.

Zu Buchstabe b

Die Änderung folgt aus der Umstrukturierung des Geschäftsbereichs des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft. Im Ergebnis der Ver-
waltungsreform im Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landwirtschaft werden alle bisherigen Landwirtschaftsbehörden des 
Landes juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in die neue 
(obere) Landwirtschaftsbehörde, das Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum, integriert. Folglich können die Vertreter aus der Land-
wirtschaftsverwaltung zur Besetzung der Schaukommissionen für die 
Gewässer nur aus dieser einen Landwirtschaftsbehörde kommen. Eine 
Beibehaltung der bisherigen Regelung würde den unzutreffenden Ein-
druck vermitteln, in der Landwirtschaftsverwaltung Thüringens gebe es 
mehrere Landwirtschaftsbehörden.

Zu Nummer 6

Durch die Auflösung der bisherigen Landwirtschaftsbehörden des Landes 
und ihre strukturell-organisatorische Eingliederung in die neue (obere) 
Landwirtschaftsbehörde, das Landesamt für Landwirtschaft und Ländli-
chen Raum, ist dieses anstelle der bisher genannten Ämter für Landwirt-
schaft, der Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung zu benennen.

Aufgrund der vorrangigen Regelung wasserrechtlicher Entschädigungen 
und Ausgleichspflichten durch das Bundesrecht (Wasserhaushaltsge-
setz), reduziert sich seit dem 1. März 2010 die Verordnungsermächtigung 
des § 102 Abs. 5 auf eine Ermächtigung zur Regelung des Verfahrens. 
Der Normtext ist auch an diese geltende Rechtslage anzupassen.

Zu Nummer 7

Durch die Änderung in Nummer 7 wird das Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz die obere Wasserbehörde. Damit wird die Voraus-
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setzung dafür geschaffen, dass die Aufgaben nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz, dem Thüringer Wassergesetz und den aufgrund dieser 
Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, die nach diesen Vorschriften 
der oberen Wasserbehörde zugewiesen sind, künftig anstelle des Lan-
desverwaltungsamts vom Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz wahrgenommen werden.

Zu Nummer 8

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Mit der Änderung wird die Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie in das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
nachvollzogen und sichergestellt, dass das Landesamt künftig alle Auf-
gaben der technischen Fachbehörde im Bereich der Wasserwirtschaft 
und der Gewässerökologie wahrnimmt, die bislang von der Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie wahrgenommen wurden.

Durch die Einfügung des Wortes "zugleich" wird klargestellt, dass das 
neue Landesamt sowohl die Aufgaben der oberen Wasserbehörde als 
auch gleichzeitig die Aufgaben der technischen Fachbehörde nach § 104 
Abs. 1 bis 3 wahrnimmt. Hierdurch wird gewährleistet, dass durch die 
Neustrukturierung und Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie die ihrer Natur nach unterschiedlichen Aufgaben der oberen 
Wasserbehörde und der technischen Fachbehörde künftig durch die-
selbe Behörde, das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, 
wahrgenommen werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es wird die notwendige sprachlich-grammatikalische Anpassung vor-
genommen, die sich aus der Umbenennung der Landesanstalt für Um-
welt und Geologie in das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz ergibt.

Zu Doppelbuchstabe cc

Mit dieser Änderung wird die Umbenennung der Landesanstalt für Um-
welt und Geologie in das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz nachvollzogen und sichergestellt, dass die zur Erfüllung der 
Aufgaben als technische Fachbehörde notwendigen Mess-, Beobach-
tungs- und Untersuchungseinrichtungen künftig vom Landesamt errich-
tet und betrieben beziehungsweise die bestehenden Einrichtungen wei-
terbetrieben werden. 

Zu Buchstabe b

Damit wird sichergestellt, dass die Unterhaltung der Gewässer erster 
Ordnung, der Deiche nach Anlage 6 sowie der sonstigen wasserwirt-
schaftlichen Anlagen, die im Eigentum des Landes stehen, vom Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wahrgenommen werden.
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Zu Nummer 9 

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung in § 105 Abs. 2 Satz 1 Nr. 20 wird die Zuständigkeit 
des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in seiner Eigen-
schaft als obere Wasserbehörde für die Abgabe von Stellungnahmen 
in Verfahren von Bundes-, obersten und oberen Landesbehörden, so-
weit neben der oberen Wasserbehörde auch die untere Wasserbehör-
de oder die im Bereich der Wasserwirtschaft und Gewässerökologie 
zuständige technische Fachbehörde in diesem Verfahren einzubezie-
hen wäre, geregelt. Da das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz gleichzeitig die obere Wasserbehörde nach § 103 Abs. 2 und 
die technische Fachbehörde für alle Angelegenheiten der Wasserwirt-
schaft und der Gewässerökologie nach § 104 Abs. 1 Satz 1 ist, ist die-
se Klarstellung erforderlich.

Die Änderung in Absatz 6 vollzieht die Umbenennung der Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie in das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz nach und stellt klar, dass das Landesamt in den Angelegenhei-
ten der Wasserwirtschaft und der Gewässerökologie auch die Aufgaben 
der technischen Fachbehörde nach § 104 Abs. 1 Satz 1 wahrnimmt und 
in dieser Eigenschaft Weisungen der Fachaufsichtsbehörde unterliegt.

Zu Buchstabe b

Diese Änderung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz umbenannt und zur oberen Landesbehörde für die Bereiche Um-
welt, Naturschutz und Bergbau umgestaltet worden ist. Das Landesberg-
amt ist aufgelöst worden, die Aufgaben wurden auf das Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertragen. Absatz 2a ist daher man-
gels Regelungsbedarfs aufzuheben. Für Planfeststellungen und Plan-
genehmigungen nach § 31 WHG ist nunmehr nach § 105 Abs. 2 Nr. 5 
auch insoweit das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz zu-
ständig, als ein Gewässer durch das Freilegen grundwasserführender 
Schichten ausgebaut wird, der Ausbau mit der Gewinnung von Boden-
schätzen verbunden ist und die Gewinnung der Bodenschätze den Be-
stimmungen des Bundesberggesetzes unterliegt.

Zu Buchstabe c

Hiermit wird die aus der Aufhebung des Absatzes 2a resultierende re-
daktionelle Folgeanpassung vorgenommen.

Zu Nummer 10

§ 113 ist seit Inkrafttreten des neuen Wasserhaushaltsgesetzes nicht 
mehr anwendbar. Die Datenverarbeitung ist seit dem 1. März 2010 ab-
schließend durch Bundesrecht geregelt (§ 88 WHG).

Nach Artikel 31 des Grundgesetzes wird die ältere Landesnorm ver-
drängt. Vom Bundesrecht abweichende Neuregelungen zur Datenverar-
beitung sind im Thüringer Wassergesetz seit dem Inkrafttreten des Was-
serhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 nicht getroffen worden. Eine 
vom Bundesrecht abweichende landesrechtliche Regelung zur Daten-
verarbeitung ist derzeit nicht beabsichtigt.
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Es ist sicherzustellen, dass § 113 weiterhin keine Anwendung findet. Da 
die Landesanstalt für Umwelt und Geologie in den Absätzen 1 und 3 aus-
drücklich benannt wird, kommt eine bloße Änderung der Bezeichnung 
im Zuge des vorliegenden Gesetzes im Sinne der Rechtsklarheit nicht in 
Betracht. Es ist sicherzustellen, dass durch eine bloß redaktionelle Ände-
rung der Norm durch dieses Gesetz keine vom Bundesrecht abweichen-
de landesrechtliche Regelung im Sinne des Artikels 72 Abs. 3 Nr. 5 des 
Grundgesetzes getroffen wird. § 113 ist daher insgesamt aufzuheben.

Zu Nummer 11

Redaktionelle Änderung

Zu Artikel 12

Zu Nummer 1

Durch Nummer 1 wird die veraltete Verweisung auf das Thüringer Kom-
munalabgabengesetz aktualisiert.

Zu den Nummern 2 und 4

Das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wird anstelle des 
bisher zuständigen Landesverwaltungsamts zuständige Behörde für den 
Vollzug des Abwasserabgabengesetzes und des Thüringer Abwasser-
abgabengesetzes (ThürAbwAG) vom 28. Mai 1993 (GVBl. S. 301), zu-
letzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 
(GVBl. S. 267). Die in den §§ 13 und 19 ThürAbwAG jeweils verwende-
te Bezeichnung "Landesverwaltungsamt" wird daher durch die Bezeich-
nung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

Zu Nummer 3

Im Anwendungsbereich des Abwasserabgabengesetzes und des Thü-
ringer Abwasserabgabengesetzes werden künftig die Aufgaben der Ent-
nahme von Abwasserproben und deren Auswertung im Sinne einer tech-
nisch-fachlichen Zuständigkeit dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz übertragen.

Zu Artikel 13

Die bisherige Zuständigkeitsregelung in § 6 des Thüringer UVP-Geset-
zes vom 20. Juli 2007 (GVBl. S. 85), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 5. Dezember 2015 (GVBl. S. 185), kann aufgrund der beabsichtig-
ten neuen Ämterstruktur nicht beibehalten werden, weil einige Aufgaben 
im Landesverwaltungsamt verbleiben, andere hingegen dem Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertragen werden. Daher ist es 
erforderlich, den bisherigen Absatz 1 in nunmehr zwei Absätze zu tei-
len, um dieser neuen Behördenstruktur gerecht werden zu können. Als 
zwangsläufige Folge wurde aus dem bisherigen Absatz 2 der redaktio-
nell angepasste Absatz 3. Die Zuständigkeiten nach § 65 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit den 
Nummern 19.8 und 19.9 der Anlage 1 UVPG sind bereits im Thüringer 
Wassergesetz geregelt.

Zu Artikel 14

Als Folge der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben nach dem Thüringer Altbergbau- und Unterirdische-Hohlräu-
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me-Gesetz vom 23. Mai 2001 (GVBl. S. 41), geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 3. Dezember 2002 (GVBl. S. 430), auf das Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, ist die Bezeichnung der Be-
hörde entsprechend zu ändern.

Zu Artikel 15

Als Folge der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben nach dem Thüringer Markscheidergesetz vom 8. Juli 2009 
(GVBl. S. 592) auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
ist jeweils die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu Artikel 16

Zu den Nummern 1, 3 und 5 bis 10

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen infolge der Umbenennung 
der Landesanstalt für Umwelt und Geologie in Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz. Die Behördenbezeichnungen sind entspre-
chend anzupassen.

Zu Nummer 2

Mit der Errichtung des Landesamts für Landwirtschaft und Ländli-
chen Raum im Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landwirtschaft gibt es keine untere Landwirtschaftsbehörde mehr. 
Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ist die obere 
Landwirtschaftsbehörde. Die Aufgaben werden durch das Landesamt 
wahrgenommen, sodass das Einvernehmen mit der oberen Landwirt-
schaftsbehörde herzustellen ist.

Zu Nummer 4

Die Regelung des § 32 des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft 
(ThürNatG) gilt seit Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) nicht mehr fort. Eine Umbenennung der 
hier genannten Landesanstalt für Umwelt und Geologie könnte zu dem 
Rückschluss führen, die Regelung gelte weiter. Es ist sicherzustellen, 
dass § 32 ThürNatG weiterhin keine Anwendung findet und nicht der Ein-
druck erweckt wird, die Regelung solle inhaltlich wieder aufleben, was 
mangels Abweichungsrecht des Landesgesetzgebers im Bereich des Ar-
tenschutzes nicht möglich wäre. Der Paragraph ist daher aufzuheben.

Zu Artikel 17

Als Folge der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben nach dem Thüringer Gesetz zur Ausführung des Gesetzes 
über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 3. De-
zember 2002 (GVBl. S. 424 -428-), geändert durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 9. September 2010 (GVBl. S. 291), auf das Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist jeweils die Bezeichnung der Be-
hörde entsprechend zu ändern.

Zu Artikel 18

Zu den Nummern 1 und 5

Die Änderungen dienen der Anpassung der Stammverordnung an Re-
gelungen des am 1. Januar 2019 in Kraft tretenden Verpackungsgeset-
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zes (VerpackG) vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234). Zur eindeutigen Be-
stimmung der Systeme wird nunmehr auf die Begriffsbestimmung in § 3 
Abs. 16 VerpackG Bezug genommen.

Zu den Nummern 2 bis 4, 6 und 7

Als Folge der Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz werden mit den 
Nummern 2 bis 4, 6 und 7 die Bezugnahmen an die neue Behördenbe-
zeichnung angepasst; im Übrigen redaktionelle Änderung.

Zu Artikel 19

Zu Nummer 1

Als Folge der Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wird mit Num-
mer 1 die Bezugnahme in § 6 Abs. 5 der Thüringer Deponieeigenkon-
troll-Verordnung vom 8. August 1994 (GVBl. S. 956), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 6. April 2008 (GVBl. S. 78), an die 
neue Behördenbezeichnung angepasst.

Zu Nummer 2

Die in § 9 dem Landesverwaltungsamt zugewiesenen Aufgaben wer-
den mit Nummer 2 auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz übertragen.

Zu Artikel 20

Zu Nummer 1

Das Zitat der in § 1 der Stammverordnung genannten EU-Richtlinie wird 
nunmehr korrekt zitiert.

Zu Nummer 2

Die Regelungen der §§ 25a und 25b WHG a. F. traten mit dem Inkraft-
treten des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585) am 01.03.2010 außer Kraft; die Regelung des § 23 WHG trat 
bereits zum 07.08.2009 in Kraft.

Die für oberirdische Gewässer in § 25a Abs. 1 WHG a. F. sowie für künst-
liche und erheblich veränderte oberirdische Gewässer in § 25b Abs. 1 
WHG a. F. getrennt geregelten Bewirtschaftungsziele werden in dem 
nunmehr geltenden § 27 WHG in einem Paragrafen zusammengefasst. 
§ 27 Abs. 1 WHG ist inhaltsgleich mit § 25a Abs. 1 WHG a. F. und § 27 
Abs. 2 WHG mit § 25b Abs. 1 WHG a. F. 

Der in § 25b Abs. 1 Satz 2 WHG a. F. sowie in § 25a Abs. 2 WHG a. F. 
enthaltene Regelungsauftrag an den Landesgesetzgeber wird von § 23 
Abs. 1 Nr. 2 WHG in eine bundesrechtliche Verordnungsermächtigung 
umgewandelt, die dem Bund die vollständige Ablösung der Landesver-
ordnungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie durch eine bun-
deseinheitliche Regelung ermöglicht.

Die Absätze 2 und 4 des § 25b WHG a. F. werden von der Regelung des 
§ 28 WHG aus systematischen Gründen zusammengefasst, ohne dass 
damit eine inhaltliche Änderung gegenüber der geltenden Rechtslage 
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verbunden ist. Diese Vorschrift regelt gemäß den Vorgaben der Was-
serrahmenrichtlinie die Einstufung oberirdischer Gewässer als künstlich 
oder erheblich verändert. 

§ 25b Abs. 3 WHG a. F. wird von der Regelung des § 28 Abs. 2 Nr. 3 
WHG übernommen. Dadurch wird klargestellt, dass es sich bei dieser 
Regelung um eine Voraussetzung für die Einstufung eines oberirdischen 
Gewässers als künstlich oder erheblich verändert handelt. Die gegen-
über § 25b Abs. 3 WHG weiter gehende Bezugnahme auch auf die für 
Küstengewässer und das Grundwasser geltenden Bewirtschaftungszie-
le (§§ 44, 47 Abs. 1 WHG) entspricht den Vorgaben der Wasserrahmen-
richtlinie (Artikel 4 Abs. 8).

Zu Nummer 3

Die Regelung des § 36 WHG a. F. wird vom weitestgehend inhaltsglei-
chen § 82 WHG mit folgenden Änderungen fortgeführt: 

Der Regelungsauftrag an die Länder nach § 36 Abs. 1 Satz 1 WHG a. F. 
wird durch die im Wesentlichen inhaltsgleiche Vollregelung § 36 Abs. 1 
Satz 1 ersetzt. Die Regelung in § 36 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 WHG a. F. 
wird unter Berücksichtigung der Vorgaben nach Artikel 11 Abs. 6 Satz 3 
der Wasserrahmenrichtlinie von § 82 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 fortge-
führt. Die lediglich klarstellende Regelung in § 36 Abs. 6 Satz 2 WHG 
a. F. wird nicht fortgeführt, weil sie verzichtbar und deshalb im Sinne ei-
ner besseren Rechtsetzung zu vermeiden ist; die Rechtslage ändert sich 
hiermit ebenfalls nicht.

Zu Nummer 4

Buchstabe a

Die Regelung des § 33a WHG a. F. wird durch die Regelungen der §§ 23 
Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 8 sowie 47 WHG ersetzt. 

§ 33 Abs. 1 WHG a. F. wird von der Regelung des § 47 Abs. 1 WHG ab-
gelöst, wobei allerdings die Nummern 3 und 4 in der (neuen) Regelung 
des § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG zusammengeführt werden, da die bisherige 
Nummer 3 gegenüber dem Ziel des guten mengenmäßigen Zustands 
keinen eigenständigen Bedeutungsgehalt hat. 

§ 33a Abs. 2 WHG a. F. wird durch die Verordnungsermächtigung nach 
§ 23 Abs. 1 Nr. 2 und 8 ersetzt. § 23 Abs. 1 WHG schafft eine umfas-
sende Verordnungsermächtigung zur Konkretisierung der im Ganzen 
schlank gehaltenen gesetzlichen Vorgaben. § 23 Abs. 1 Nr. 2 WHG 
wandelt den Regelungsauftrag an den Landesgesetzgeber nach § 33a 
Abs. 2 WHG a. F. in eine bundesrechtliche Verordnungsermächtigung 
um, die dem Bund die vollständige Ablösung der Landesverordnungen 
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie durch eine bundeseinheit-
liche Regelung ermöglicht.

§ 33a Abs. 3 WHG a. F. bedarf keiner Nachfolgeregelung, weil künftig 
der Bund im Wesentlichen auf der Grundlage der Verordnungsermäch-
tigung nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 3 WHG die notwendigen Regelun-
gen erlassen kann.

§ 33 Abs. 4 WHG a. F. wird ebenfalls von der Regelung des § 47 WHG 
abgelöst. So übernimmt § 47 Abs. 2 Satz 1 WHG die von Artikel 4 Ab-
satz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Wasserrahmenrichtlinie vorgegebene, 
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bisher landesrechtlich normierte Frist, wobei Satz 2 die bislang in § 33a 
Abs. 4 Satz 3 WHG a. F. enthaltene Regelung fortführt, soweit sie Frist-
verlängerungen betrifft. § 47 Abs. 3 WHG regelt die zulässigen Ausnah-
men von den Bewirtschaftungszielen; Satz 1 entspricht insoweit der Re-
gelung des § 33a Abs. 4 Satz 1 und 2 WHG a. F.

Buchstabe b

Die Regelung des § 36 WHG a. F. wird durch § 82 WHG ersetzt. § 82 
WHG ist weitgehend inhaltsgleich mit § 36 Abs. 1 bis 6 WHG a. F. und 
führt die bisherige Regelung mit einigen Änderungen (siehe Begrün-
dung zu Nummer 3) fort.

Buchstabe c

§ 33a Abs. 4 WHG a. F. wird von § 47 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 WHG er-
setzt; siehe Begründung zu Nummer 4a. Die Regelung des § 25d Abs. 1 
WHG a. F. wird von §§ 30, 31 WHG ersetzt. Die Unterscheidung zwi-
schen abweichenden Bewirtschaftungszielen und Ausnahmen von den 
Bewirtschaftungszielen dient einer systematisch klareren Gliederung. 
Satz 2 ist inhaltsgleich mit der Regelung des § 25d Abs. 4 in Verbindung 
mit Abs. 1 WHG a. F.

Zu Nummer 5

Als Folge der Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wird die in § 13 der 
Thüringer Wasserrahmenrichtlinienverordnung vom 28. April 2004 (GVBl. 
S. 522), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 6. April 
2008 (GVBl. S. 789); verwendete Bezeichnung entsprechend angepasst.

Zu Nummer 6

Der Verweis auf die Regelung des § 36 WHG a. F. wird durch den Ver-
weis auf § 82 WHG ersetzt. Begründung siehe Nummer 4 Buchstabe b.

Zu Nummer 7

Der Verweis auf die Regelungen der §§ 25a und 25b WHG a. F. wird an 
die geltende Rechtslage angepasst. Zur Begründung wird auf die Aus-
führungen zu Nummer 2 verwiesen.

Zu Artikel 21

Zu Nummer 1

Mit Buchstabe a wird klargestellt, dass für den Bereich des Warn- und 
Alarmdienstes zum Schutz vor Hochwassergefahren nach § 4 Abs. 1 
der Thüringer Verordnung zur Einrichtung des Warn- und Alarmdienstes 
zum Schutz vor Wassergefahren vom 1. April 1997 (GVBl. S. 166), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 6. April 2008 (GVBl. 
S. 78), künftig das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz als 
Hochwasser-Nachrichtenzentrale die regionale Koordinierungsstelle des 
Warn- und Alarmdienstes, Ausgabestelle für Hochwassernachrichten so-
wie Ansprechstelle der Öffentlichkeit ist.

Mit Buchstabe b wird bestimmt, dass der Präsident des Landesamts für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz in den Angelegenheiten des Warn- 
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und Alarmdienstes zum Schutz vor Hochwassergefahren durch den Leiter 
des Einsatzstabes der Hochwasser-Nachrichtenzentrale vertreten wird.

Zu Nummer 2

Die jeweils vorgenommenen Änderungen der Bezeichnung tragen dem 
Umstand Rechnung, dass die Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
zur oberen Landesbehörde für die Bereiche Umwelt, Naturschutz und 
Bergbau umgestaltet und in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz umbenannt worden ist.

Zu Nummer 3

Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass in den dort genannten Fäl-
len aufgrund der Umbenennung der Behördenbezeichnung anstelle 
des bisherigen Präsidenten der Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie künftig der Präsident des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz agiert.

Zu Artikel 22

Zu Nummer 1

Als Folge der Anordnung über die Zuordnung von Vollzugsaufgaben 
aus dem Landesverwaltungsamt zum Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz erfolgt eine entsprechende Anpassung der Behörden-
bezeichnung.

Zu Nummer 2

§ 3 fasst die bisher nach den jeweiligen Behörden verteilt geregelten Zu-
ständigkeiten aus rechtssystematischen Gründen zusammen. Um nicht 
die Übersicht zu verlieren, wird § 3 neu gefasst. 

§ 3 Abs. 1 entspricht dem bisherigen § 3 Abs. 1. Als Folge der Anord-
nung über die Zuordnung von Vollzugsaufgaben aus dem Landesver-
waltungsamt zum Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz er-
folgt eine entsprechende Anpassung der Behördenbezeichnung.

§ 3 Abs. 2 entspricht dem bisherigen § 4 Abs. 3. Als Folge der Auflö-
sung des Landesbergamts erfolgt eine entsprechende Anpassung der 
Behördenbezeichnung.

§ 3 Abs. 3 entspricht weitgehend dem bisherigen § 3 Abs. 2. Als Folge der 
Anordnung über die Zuordnung von Vollzugsaufgaben aus dem Landes-
verwaltungsamt zum Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
erfolgt eine entsprechende Anpassung der Behördenbezeichnung. Mit 
Absatz 3 Nr. 9 wird die Marktüberwachung nach § 10 der Verordnung 
über Emissionsgrenzwerte für Verbrennungsmotoren vom 20. April 2004 
(BGBl. I S. 614, 1423) in der jeweils geltenden Fassung dem Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz zugeordnet. Denn zur Absi-
cherung eines ordnungsgemäßen Vollzugs bei gleichzeitig effizientem 
Personaleinsatz ist es zweckmäßig, Vollzugsaufgaben der Marktüber-
wachung zumindest ressortintern im Bereich des Umwelt- und Energie-
rechts zu bündeln, um Synergien beim Vollzug der Marktüberwachung 
in den unterschiedlichen Rechtsbereichen, etwa nach dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz oder dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, zu nutzen. 
Dadurch kann das fachliche Wissen der Marktüberwachung konzent-
riert werden, um voraussichtlich steigende Anforderungen zu bewältigen. 
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Eine wirkungsvolle Marktüberwachung setzt wirksame und effiziente Zu-
ständigkeitsregelungen voraus. Fehlende oder lückenhafte Zuständig-
keitsregelungen führen zu Vollzugsproblemen und -defiziten, die auch 
mit Haftungsrisiken für das Land verbunden sein können.   

§ 3 Abs. 4 entspricht dem bisherigen § 3 Abs. 3. Als Folge der Anordnung 
über die Zuordnung von Vollzugsaufgaben aus dem Landesverwaltungs-
amt zum Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz erfolgt eine 
entsprechende Anpassung der Behördenbezeichnung.

§ 3 Abs. 5 entspricht dem bisherigen § 4 Abs. 2 Satz 1. Als Folge der An-
ordnung über die Umbenennung der Thüringer Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie zum Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz er-
folgt eine entsprechende Anpassung der Behördenbezeichnung.

§ 3 Abs. 6 entspricht dem bisherigen § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3. Als Folge 
der Anordnung über die Umbenennung der Thüringer Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie zum Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz erfolgt eine entsprechende Anpassung der Behördenbezeichnung.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um Folgeänderungen zu § 3 Abs. 3, 5 und 6.

Zu Buchstabe b

Die Anpassung der Absatzbezeichnungen ist aufgrund der Änderungen 
in Buchstabe a notwendig.

Zu Nummer 4

Redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 3

Zu Artikel 23

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Zur klaren Trennung der Zuständigkeiten wird der bisherige § 1 Abs. 1 
der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und 
-verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 6. April 2008 (GVBl. S. 78 -82-), geändert 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 13. Mai 2011 (GVBl. S. 90), zu § 1.

Zu Buchstabe b

Als Folge der Änderung in Buchstabe a wird der bisherige § 1 Abs. 2 
zu § 2.

Zu Nummer 2

Als Folge der Auflösung des Landesbergamts erfolgt eine entsprechen-
de Anpassung der Behördenbezeichnung. Im Übrigen war redaktionell 
zu ändern.
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Zu Nummer 3

Als Folge der Änderungen in Nummer 1 und 2 wird der bisherige § 2 zu 
§ 3 und die Behördenbezeichnung wird angepasst.

Zu Nummer 4

Folgeänderung zu den Nummern 1 und 3.

Zu Artikel 24

Als Folge der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben nach der Thüringer Verordnung über die Feldes- und Förder-
abgabe vom 23. August 2005 (GVBl. S. 332), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 30. November 2015 (GVBl. S. 210), auf das Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist jeweils die Bezeichnung 
der Behörde in der Stammverordnung anzupassen. So ist unter ande-
rem künftig das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz an-
stelle des bisherigen Landesbergamts für die Verlängerung der Frist zur 
Abgabe der Feldesabgabeerklärung zuständig.

Zu Artikel 25

Zu Nummer 1

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
jeweils die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu Nummer 2

Die Landesanstalt für Umwelt und Geologie ist zur oberen Landesbe-
hörde unter anderem für die Bereiche Umwelt und Bergbau umgestal-
tet und in Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz umbenannt 
worden. Das Landesbergamt ist aufgelöst worden, die Aufgaben wur-
den auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertra-
gen. § 3 ist daher mangels Regelungsbedarfs aufzuheben.

Zu Nummer 3

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des § 3.

Zu Nummer 4

Aufgrund der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
jeweils die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern. Im Üb-
rigen redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 5

Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 26

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
in der Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten für 
die Ausführung der Rechtsvorschriften zum Transport gefährlicher Gü-
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ter vom 3. Dezember 2002 (GVBl. S. 494), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 21. Februar 2018 (GVBl. S. 44), jeweils die Bezeichnung 
der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu Artikel 27

Zu Nummer 1

Wegen der Übertragung der Vollzugsaufgaben des Landesverwaltungs-
amts in den Bereichen Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlen-
schutz, Chemikaliensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfall-
wirtschaft, Energie, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gentechnik 
auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist in § 1 Abs. 1 
der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem 
Umweltschadensgesetz vom 4. November 2008 (GVBl. S. 426), geän-
dert durch Artikel 5 der Verordnung vom 13. Mai 2011 (GVBl. S. 90), die 
Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu Nummer 2

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
in § 1 Abs. 2 der Stammverordnung die Bezeichnung der Behörde ent-
sprechend zu ändern.

Zu Artikel 28

Zu Nummer 1

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu den Dreifachbuchstaben bbb und ccc

Die Abkürzungen der Ministerien werden den jetzigen Bezeichnungen 
der Behörden angepasst.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.
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Zu Dreifachbuchstabe bbb

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung infolge des am 30. No-
vember 2017 außer Kraft getretenen Thüringer Abfallwirtschaftsgesetzes.

Zu Doppelbuchstabe cc

Zu den Dreifachbuchstaben aaa und bbb

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
jeweils die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Abkürzung des Ministeriums wird der jetzigen Bezeichnung ange-
passt.

Zu den Doppelbuchstaben bb und cc

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
jeweils die Abkürzung der Bezeichnung der Behörde entsprechend zu 
ändern.

Zu Doppelbuchstabe dd

Die Abkürzung des Ministeriums wird der jetzigen Bezeichnung ange-
passt.

Zu Artikel 29

Zu Nummer 1

Wegen der Übertragung der Vollzugsaufgaben des Landesverwaltungs-
amts in den Bereichen Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strah-
lenschutz, Chemikaliensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, 
Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gen-
technik auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist die 
Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.
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Zu Doppelbuchstabe bb

Redaktionelle Änderung.

Zu Doppelbuchstabe cc

Wegen der geänderten Behördenstruktur ist das Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz zuständig für die Erteilung der Geneh-
migungen, die Überwachung und die Messung der Kontaminationen 
der Umwelt.

Zu Buchstabe b

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der 
Aufgaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist 
jeweils die Bezeichnung der Behörde entsprechend zu ändern.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Wegen der Auflösung des Thüringer Landesbergamts ist die Angabe zu 
streichen.

Zu Doppelbuchstabe bb

Wegen der Umgestaltung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
zur oberen Landesbehörde und Umbenennung in Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz ist die Angabe entsprechend zu ändern.

Zu Doppelbuchstabe cc

Die Aufgaben, für die das Landesverwaltungsamt auf dem Gebiet des 
Atom-, Strahlenschutz- und Strahlenschutzvorsorgerechts zuständig ist, 
wurden auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz über-
tragen; daher ist die Angabe zu streichen.

Zu den Doppelbuchstaben dd und ee

Die Bezeichnungen und Abkürzungen der Ministerien wurden angepasst.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Wegen der Änderung der Behördenstruktur liegt die Zuständigkeit für 
alle Verfahren nach den §§ 7, 11 und 16 der Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des Atomgesetzes, auch für 
Anlagen und Betriebe, die der Bergaufsicht unterliegen, beim Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Zu Doppelbuchstabe bb

Wegen der Änderung der Behördenstruktur liegt die Zuständigkeit für 
alle Genehmigungen und allgemeine Zulassungen nach den §§ 7, 11, 
15 und 16 StrlSchV und den §§ 3 und 5 der Röntgenverordnung (RöV) 
in Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 4 des Atomgesetzes, auch für Anla-
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gen und Betriebe, die der Bergaufsicht unterliegen, bei dem Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Zu Doppelbuchstabe cc

Wegen der Änderung der Behördenstruktur ist für die Genehmigung 
nach § 7 Abs. 1 StrlSchV zum Umgang mit sonstigen radioaktiven Stof-
fen nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes oder Kernbrennstoffen nach § 2 
Abs. 3 des Atomgesetzes insgesamt das Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz zuständig.

Zu Doppelbuchstabe dd

Die Abkürzung des zuständigen Ministeriums wurde aktualisiert. Darü-
ber hinaus erfolgt eine Anpassung an die jetzige Behördenstruktur. Das 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist zuständig für die 
Erteilung der Freigabe in Genehmigungsverfahren nach den §§ 7 und 
11 StrlSchV, auch für Anlagen und Betriebe, die der Bergaufsicht un-
terliegen sowie im Rahmen der Aufsicht über der Bergaufsicht unterlie-
gende Anlagen und Betriebe. Im Übrigen verbleibt die Zuständigkeit für 
die Erteilung der Freigabe im Rahmen der Aufsicht beim Landesamt für 
Verbraucherschutz.

Zu Doppelbuchstabe ee

Infolge der Änderung der Behördenstruktur ist das Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz zuständig für die Prüfung des Erwerbs 
der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz und deren Bescheini-
gung für Strahlenschutzbeauftragte, auch in Anlagen und Betrieben, die 
der Bergaufsicht unterliegen, soweit es sich nicht um humanmedizinisch, 
zahnmedizinisch oder veterinärmedizinisch tätige Personen handelt.

Zu Doppelbuchstabe ff

Wegen der geänderten Behördenstruktur ist das Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz zuständig für die Festlegung der zulässigen 
Ableitungen nach § 47 Abs. 3 StrlSchV in allen Genehmigungsverfah-
ren, auch für Anlagen und Betriebe, die der Bergaufsicht unterliegen, au-
ßer in Genehmigungsverfahren nach den §§ 7 und 9 des Atomgesetzes.

Zu Doppelbuchstabe gg

Wegen der geänderten Behördenstruktur ist das Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz für alle Genehmigungen nach § 3 Abs. 
1 RöV zuständig, auch bei der Bergaufsicht unterliegenden Anlagen 
und Betriebe.

Zu Doppelbuchstabe hh

Hier gelten die Ausführungen zu Nummer 3 Buchst. b Doppelbuchst. 
ee entsprechend.

Zu Doppelbuchstabe ii

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Bezeichnung des 
zuständigen Ministeriums.
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Zu Doppelbuchstabe jj

Wegen der Auflösung des Landesbergamts und der Übertragung der Auf-
gaben auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist je-
weils die Abkürzung der Behördenbezeichnung entsprechend zu ändern.

Zu Doppelbuchstabe kk

Wegen der Übertragung der Vollzugsaufgaben des Landesverwaltungs-
amts in den Bereichen Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlen-
schutz, Chemikaliensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfall-
wirtschaft, Energie, Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gentechnik 
auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist die Abkür-
zung der Behördenbezeichnung jeweils entsprechend zu ändern.

Zu Doppelbuchstabe ll

Die Bezeichnung des zuständigen Ministeriums wird aktualisiert.

Zu Doppelbuchstabe mm

Wegen der Umgestaltung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
zur oberen Landesbehörde und Umbenennung in Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz ist die Abkürzung jeweils entsprechend 
zu ändern.

Zu Doppelbuchstabe nn

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, weil nach der laufen-
den Nummer 2.1 der Anlage nur noch eine Behörde zuständig ist, näm-
lich das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Zu Doppelbuchstabe oo

Auch hier folgt aus der geänderten Behördenstruktur die alleinige Zu-
ständigkeit des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, so 
dass ein Verweis auf die laufende Nummer 3.1 der Anlage entbehrlich ist.

Zu Artikel 30

Zu Nummer 1

Die in den Buchstaben a bis c erfolgten Änderungen sind redaktionelle 
Überarbeitungen, die aufgrund der Änderungen des Bundesrechts not-
wendig waren. Konflikte mit anderen Ressorts können dadurch nicht ent-
stehen, weil keinerlei Betroffenheit dieser vorliegt. Vielmehr wird dadurch 
in diesem Bereich die Vollzugstätigkeit ermöglicht.

Zu Nummer 2

Aufgrund der Zuordnung der Vollzugsaufgaben in den Bereichen Um-
welt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, 
Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz 
und Landschaftspflege sowie Gentechnik aus dem Landesverwaltungs-
amt zum Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz war hier eine 
entsprechende Anpassung vorzunehmen.
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Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Aufgrund der Verordnung zur Neuregelung nationaler Vorschriften über 
das Inverkehrbringen und die Abgabe von Chemikalien vom 20. Janu-
ar 2017 (BGBl. I S. 94) wurden einzelne Regelungen neugefasst be-
ziehungsweise Paragraphenreihenfolgen geändert. Diese Änderungen 
müssen in der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
sowie zur Übertragung einer Ermächtigung auf dem Gebiet des Che-
mikalien-, Wasch- und Reinigungsmittelrechts vom 11. November 2004 
(GVBl. S. 872) in der jeweils geltenden Fassung nachvollzogen werden. 
Konflikte mit anderen Ressorts können dadurch nicht entstehen, weil 
keinerlei Betroffenheit dieser vorliegt. Vielmehr wird dadurch in diesem 
Bereich die Vollzugstätigkeit ermöglicht.

Zu Buchstabe b

Aufgrund der Zuordnung der Vollzugsaufgaben in den Bereichen Um-
welt, Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, 
Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz 
und Landschaftspflege sowie Gentechnik aus dem Landesverwaltungs-
amt zum Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz war hier eine 
entsprechende Anpassung vorzunehmen.

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Als Folge der Umwandlung der Landesanstalt für Umwelt und Geolo-
gie in das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist die Be-
hördenbezeichnung in § 5 Abs. 1 jeweils entsprechend anzupassen.

Die Änderung des Termins in § 5 Ab. 1 Satz 3 für die Abgabe des Berichts 
erfolgt mit dem Ziel, dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz gerade in der Anfangsphase mehr Zeit für die Abgabe ihres Be-
richts einzuräumen, weil dieses zum Jahresende diverse Berichtspflich-
ten zu erfüllen hat. Für die oberste Chemikalienbehörde verbleibt noch 
ausreichend Zeit, ihrer Berichtspflicht an die oberste Chemikalienbehör-
de des Bundes nachzukommen, wenn der Bericht ihr bis zum 15. Fe-
bruar übermittelt wird. Konflikte mit anderen Ressorts können dadurch 
nicht entstehen, weil keinerlei Betroffenheit dieser vorliegt.

Zu Buchstabe b

Als Folge der Auflösung des Landesbergamts erfolgt eine entsprechen-
de Anpassung der Behördenbezeichnung in § 5 Abs. 3.

Zu Artikel 31

Mit der Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie in das 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sollen auch die Voll-
zugsaufgaben des Landesverwaltungsamts in den Bereichen Umwelt, 
Wasserwirtschaft, Bergbau, Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Im-
missionsschutz, Bodenschutz, Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Gentechnik auf das neue Landesamt überge-
hen. Die bislang nach § 1 Satz 1 der Thüringer Verordnung über Zustän-
digkeiten auf den Gebieten der Energieeinsparung und der Verbrauchs-
kennzeichnung vom 5. Dezember 2006 (GVBl. S. 553), zuletzt geändert 
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durch Verordnung vom 25. September 2013 (GVBl. S. 310), dem Lan-
desverwaltungsamt zugewiesenen Aufgaben werden daher dem Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertragen.

Zu Artikel 32

Mit der vorgesehenen Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Gentechnikrechts vom 14. April 
1998 (GVBl. S. 148), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 
8. August 2013 (GVBl. S. 208), werden die bislang vom Landesverwal-
tungsamt auf dem Gebiet der Gentechnik wahrgenommenen Aufgaben 
auf das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz übertragen.

Die Grundsatzangelegenheiten im Bereich der Gentechnik liegen der-
zeit noch beim Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. 
Es ist vorgesehen, diese im Wege einer Änderung des Beschlusses 
der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerien 
nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
vom 31. März 2015 (GVBl. S. 10), geändert durch Beschluss vom 7. Juli 
2015 (GVBl. S. 118), dem Ministerium für Umwelt, Energie und Natur-
schutz zuzuordnen.

Zu Artikel 33 bis 39

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen unter anderem infolge der 
Umbenennung der Landesanstalt für Umwelt und Geologie in Landes-
amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz. Die Behördenbezeichnun-
gen sind entsprechend anzupassen.

Vierter Teil 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Zu Artikel 40

Gemäß Artikel 90 Satz 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen obliegt 
die Errichtung der staatlichen Behörden im Einzelnen der Landesregie-
rung. Sie kann einzelne Minister hierzu ermächtigen. Aufbau, räumliche 
Gliederung und Zuständigkeiten werden auf Grund eines Gesetzes ge-
regelt (Artikel 90 Satz 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen). Da 
hier der gesamte strukturell-organisatorische Aufbau der Landesverwal-
tung im nachgeordneten Geschäftsbereich einer obersten Landesbehör-
de (TMIL) neu geregelt wird (19 Landesämter, Anstalten, Einrichtungen 
und ein Landesbetrieb werden juristisch aufgelöst und verschmelzen zu 
drei neuen Landesämtern, die als Fachoberbehörden fungieren), wird 
dieser größere Umstrukturierungsprozess aus Gründen der Rechtssi-
cherheit durch Gesetz geregelt und nicht durch Einzelerrichtungsanord-
nungen der Landesregierung.

Da ein nach § 11 Abs. 4 ThürGFVG vorgesehenes Landesorganisati-
onsgesetz bislang noch nicht beschlossen ist, sollen mit dem hier vor-
liegenden Gesetzentwurf auch organisatorische Regelungen für den 
Geschäftsbereich des für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständigen 
Ministeriums normiert werden.

Zu § 1

In Absatz 1 Satz 1 wird die Errichtung des Landesamts für Bodenmana-
gement und Geoinformation (TLBG) als dem Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft unmittelbar nachgeordnete Landesbehörde normiert.
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Durch Verschmelzung des Landesamts für Vermessung und Geoinfor-
mation sowie der für Flurbereinigung und Flurneuordnung zuständigen 
Teile der Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung Gera, Gotha 
und Meiningen entsteht im Geschäftsbereich des für das Kataster- und 
Vermessungswesen und des für Flurbereinigung und Flurneuordnung 
zuständigen Ministeriums das TLBG. Aus den aufgelösten Ämtern für 
Landentwicklung und Flurneuordnung werden im Einzelnen folgende 
Aufgaben auf das TLBG übertragen:
 - Flurneuordnung nach dem Achten Abschnitt des Landwirtschaftsan-

passungsgesetzes, 
 - Flurbereinigung nach dem Flurbereinigungsgesetz,
 - Umlegung nach dem Baugesetzbuch,
 - Behördliche Vermessungsstelle,
 - Abwicklung von Entschädigungsverfahren in Flurbereinigungsver-

fahren,
 - alle Ausbildungsangelegenheiten für den vermessungstechnischen 

Dienst.
Außerdem werden die Aufgaben und Befugnisse der oberen Flurberei-
nigungs- und Flurneuordnungsbehörde, die bisher der obersten Flurbe-
reinigungs- und Flurneuordnungsbehörde übertragen waren, dem TLBG 
als neuer Fachoberbehörde übertragen. 

§ 11 Abs. 1 ThürGFVG gibt den Grundsatz der Zweistufigkeit der Ver-
waltung vor. Ein dreistufiger Verwaltungsaufbau verbietet sich aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit dort, wo die fachlichen Aufgaben eine derarti-
ge Gliederungstiefe regelmäßig nicht erfordern. Dem wird entsprochen, 
indem nach Inkrafttreten dieses Gesetzes keine unteren staatlichen all-
gemeinen Verwaltungsbehörden und keine unteren Fachbehörden (bis-
her die Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung) im unmittelbar 
nachgeordneten Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landwirtschaft mehr existieren. Soweit Landratsämter und kreis-
freie Städte als kommunale Behörden (mittelbare Staatsverwaltung) un-
tere Verwaltungsbehörden im Sinne bundes- und landesrechtlicher Vor-
schriften sind, bleibt dies vom vorliegenden Gesetz unberührt.

Absatz 1 Satz 2 dient der Klarstellung, dass das Landesamt für Vermes-
sung und Geoinformation sowie die genannten Teile der Ämter für Land-
entwicklung und Flurneuordnung mit der Errichtung der neuen Behörde 
aufgelöst sind. Daran knüpfen Rechtsfolgen anderer gesetzlicher Rege-
lungen an, wie z. B. aus § 11 Abs. 4 und aus § 28 ThürBG.

Absatz 2 stellt klar, dass das TLBG obere Kataster- und Vermessungs-
behörde sowie obere Fachbehörde für Flurbereinigung und Flurneu-
ordnung ist. 

Absatz 3 regelt die Dienst- und Fachaufsicht über das TLBG. Entspre-
chend dem grundsätzlich zweistufigen Aufbau der unmittelbaren Lan-
desverwaltung (§ 11 Abs. 1 bis 3 ThürGFVG) führt die oberste Landes-
behörde die Dienst- und die Fachaufsicht über das TLBG. 

Absatz 4 bestimmt den Sitz des TLBG (Erfurt). Die genannten Teile der 
bisherigen drei Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung sowie 
alle bisherigen Außen- und Zweigstellen und auswärtigen Dienstsitze 
des bisherigen Landesamts für Vermessung und Geoinformation und der 
bisherigen drei Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung werden 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes Zweigstellen des TLBG.
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Absatz 5 Satz 1 legt fest, dass die Aufgaben und Befugnisse der in Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Ämter und Teile von Ämtern mit In-
krafttreten des Gesetzes auf das TLBG übergehen.

Nach Absatz 5 Satz 2 werden Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubil-
dende der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Ämter und Teile von 
Ämtern mit Inkrafttreten dieses Gesetzes dem TLBG zugeordnet, soweit 
nicht zuvor in Einzelfällen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen (§ 11 Abs. 4 und § 28 ThürBG) Versetzungen von Beamten in ein 
anderes Amt derselben oder einer anderen Laufbahn mit geringerem 
Endgrundgehalt im Bereich desselben Dienstherrn oder Versetzungen 
in den einstweiligen Ruhestand nach § 31 Abs. 1 BeamtStG erfolgen. 
Aufgrund der gesetzlichen Personalzuordnung sind Einzelpersonalver-
fügungen grundsätzlich entbehrlich, jedoch zum Beispiel im Bereich der 
Zentralen Dienste der zu teilenden Ämter für Landentwicklung und Flur-
neuordnung infolge der Behördentrennung nicht ausgeschlossen. Die 
gesetzliche Personalzuordnung zur neuen Behörde schließt ein perso-
nalvertretungsrechtliches Mitbestimmungsverfahren nach dem Thürin-
ger Personalvertretungsgesetz aus. 

Zu § 2

In Absatz 1 Satz 1 wird die Errichtung des Landesamts für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum (TLLLR) als dem Ministerium für Infrastruktur und 
Landwirtschaft unmittelbar nachgeordnete Landesbehörde normiert. 

Durch Verschmelzung der Landesanstalt für Landwirtschaft, der Land-
wirtschaftsämter Bad Frankenhausen, Bad Salzungen, Hildburghausen, 
Leinefelde-Worbis, Rudolstadt/Schwarza, Sömmerda und Zeulenroda, 
der nicht für Flurneuordnung und Flurbereinigung zuständigen Teile der 
Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung Gera, Gotha und Mei-
ningen, der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau, der für landwirtschaft-
liche Aufgaben zuständigen Teile des Referates 460 "Ländlicher Raum" 
des Landesverwaltungsamts (Wahrnehmung der öffentlichen Belange 
der Landwirtschaft und der Agrarstruktur; Ernährungs-Notfallsorge; Voll-
zug des Gesetzes zum Schutz von Belegstellen für Bienen; Vertretung 
des Freistaats im Fachausschuss Ländliche Entwicklung; Raumordnung 
und Ressourcenschutz beim Verband der Landwirtschaftskammern; Ver-
tretung agrarstruktureller Belange im Rahmen der Benehmensherstel-
lung zu Erstaufforstungsanträgen gem. § 59 Abs. 5 ThürWaldG sowie bei 
sonstigen Fällen des nicht erteilten Einvernehmens der unteren Verwal-
tungsebene) entsteht im Geschäftsbereich des für Landwirtschaft, Gar-
tenbau und den Ländlichen Raum zuständigen Ministeriums das TLLLR. 
Aus den aufgelösten Ämtern für Landentwicklung und Flurneuordnung 
werden im Einzelnen folgende Aufgaben auf das TLLLR übertragen:
 - Ländliche Entwicklung,
 - LEADER,
 - Dorferneuerung und Dorfentwicklung,
 - Ländliche Infrastrukturmaßnahmen,
 - Revitalisierung von Brachflächen,
 - Pläne für die Entwicklung ländlicher Gemeinden,
 - Kleinstunternehmen der Grundversorgung,
 - Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen,
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange,
 - Grundstücksverkehr im Bereich der Landwirtschaft und Landpacht-

verkehr und einschließlich siedlungsrechtliches Vorkaufsrecht,
 - Verwaltung und Verwertung des staatlichen landwirtschaftlichen 

Grundbesitzes.
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Damit werden Aufgaben des Landes aus den Bereichen Landwirtschaft, 
Gartenbau und ländliche Entwicklung künftig in einer Landesbehörde 
konzentriert und allein dort wahrgenommen. 

Die Landesregierung unterstützt den ländlichen Raum auf Basis eines 
integrativen Förderkonzepts. Die Fördermaßnahmen nach dem Förder-
bereich "Integrierte Ländliche Entwicklung" des Rahmenplans der Ge-
meinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes mit Ausnahme der Fördermaßnahmen Flurbereinigung und 
Breitbandversorgung werden aufeinander abgestimmt. Die hier normier-
te Strukturänderung unterstützt das integrative Förderkonzept der Lan-
desregierung. 

§ 11 Abs. 1 ThürGFVG gibt den Grundsatz der Zweistufigkeit der Ver-
waltung vor. Ein dreistufiger Verwaltungsaufbau verbietet sich aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit dort, wo die fachlichen Aufgaben eine derarti-
ge Gliederungstiefe regelmäßig nicht erfordern. Dem wird entsprochen, 
indem nach Inkrafttreten dieses Gesetzes keine unteren staatlichen all-
gemeinen Verwaltungsbehörden und keine unteren Fachbehörden im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 
mehr existieren. Im Bereich der Abfallverwaltung wird der zum Teil drei-
stufige Verwaltungsaufbau (die bisherigen Landwirtschaftsämter waren 
im Hinblick auf spezielle Rechtsvorschriften untere Landesabfallbehör-
den) in einen zweistufigen Verwaltungsaufbau umgewandelt. 

Absatz 1 Satz 2 dient der Klarstellung, dass die genannten Ämter, Teile 
von Ämtern und Anstalten mit der Errichtung der neuen Behörde aufge-
löst und die genannten Teile des Referats 460 herausgelöst sind. Dar-
an knüpfen Rechtsfolgen anderer gesetzlicher Regelungen an, wie z. B. 
aus § 11 Abs. 4 und aus § 28 ThürBG.

Absatz 2 bestimmt, dass das TLLLR obere Landwirtschaftsbehörde, obe-
re Gartenbaubehörde sowie obere Landesbehörde für die Entwicklung 
des Ländlichen Raums und Siedlungsbehörde im Sinne des Reichs-
siedlungsgesetzes ist.

Absatz 3 regelt die Dienst- und Fachaufsicht über das TLLLR. Entspre-
chend dem grundsätzlich zweistufigen Aufbau der unmittelbaren Lan-
desverwaltung (§ 11 Abs. 1 bis 3 ThürGFVG) führt die oberste Lan-
desbehörde die Dienst- und die Fachaufsicht über das TLLLR. Für die 
Fachaufsicht im Bereich Schulobstprogramme bleibt, abweichend davon, 
das Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz zuständig. 

Absatz 4 bestimmt den Sitz des TLLLR (Jena). Die bisherigen sieben 
Landwirtschaftsämter, die genannten Teile der bisherigen drei Ämter für 
Landentwicklung und Flurneuordnung und die bisherige Lehr- und Ver-
suchsanstalt Gartenbau sowie alle bisherigen Außen- und Zweigstellen 
und auswärtigen Dienstsitze der bisherigen Landesanstalt für Landwirt-
schaft, der sieben Landwirtschaftsämter, der drei Ämter für Landentwick-
lung und Flurneuordnung und der Lehr- und Versuchsanstalt Garten-
bau werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes Zweigstellen des TLLLR.

Absatz 5 Satz 1 legt fest, dass die Aufgaben und Befugnisse der in Ab-
satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Ämter, Teile von Ämtern und Anstalten so-
wie die in Absatz 1 Nr. 5 genannten Teile des Referates 460 "Ländlicher 
Raum" des Landesverwaltungsamtes mit Inkrafttreten des Gesetzes auf 
das TLLLR übergehen.



178

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/5826

Nach Absatz 5 Satz 2 werden Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubil-
dende der in Absatz 1 Nr. 1 bis 5 genannten Anstalten, Ämter, Teile von 
Ämtern und Teile von Referaten mit Inkrafttreten dieses Gesetzes dem 
TLLLR zugeordnet, soweit nicht zuvor in Einzelfällen bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen (§ 11 Abs. 4 und § 28 ThürBG) Verset-
zungen von Beamten in ein anderes Amt derselben oder einer anderen 
Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt im Bereich desselben Dienst-
herrn oder Versetzungen in den einstweiligen Ruhestand nach § 31 
Abs. 1 BeamtStG erfolgen. Aufgrund der gesetzlichen Personalzuord-
nung sind Einzelpersonalverfügungen grundsätzlich entbehrlich, jedoch 
zum Beispiel im Bereich der Zentralen Dienste, insbesondere der zu tei-
lenden Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung und der Land-
wirtschaftsämter, infolge der Behördentrennung nicht ausgeschlossen. 
Die gesetzliche Personalzuordnung zur neuen Behörde schließt ein per-
sonalvertretungsrechtliches Mitbestimmungsverfahren gemäß Thüringer 
Personalvertretungsgesetz aus.

Zu § 3

In Absatz 1 Satz 1 wird die Errichtung des (neuen) Landesamtes für Bau 
und Verkehr (TLBV) als dem Ministerium für Infrastruktur und Landwirt-
schaft unmittelbar nachgeordnete Landesbehörde normiert. 

Durch Verschmelzung des (bisherigen) Landesamts für Bau und Verkehr, 
der Straßenbauämter Mittelthüringen, Nordthüringen, Südwestthüringen 
und Ostthüringen sowie des Landesbetriebs Thüringer Liegenschafts-
management entsteht im Geschäftsbereich des für Bau, Verkehr, Stra-
ßenbau und das Liegenschaftsmanagement des Landes zuständigen 
Ministeriums das (neue) TLBV.

§ 11 Abs. 1 ThürGFVG gibt den Grundsatz der Zweistufigkeit der Verwal-
tung vor. Ein dreistufiger Verwaltungsaufbau verbietet sich aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit dort, wo die fachlichen Aufgaben eine derartige Glie-
derungstiefe regelmäßig nicht erfordern. Dem wird entsprochen, indem 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes keine unteren Fachbehörden im un-
mittelbar nachgeordneten Geschäftsbereich des Ministeriums für Infra-
struktur und Landwirtschaft mehr existieren. Die Straßenbauämter als un-
tere Landesbehörden werden juristisch aufgelöst. Soweit Landratsämter 
und kreisfreie Städte als kommunale Behörden (mittelbare Staatsverwal-
tung) untere Verwaltungsbehörden im Sinne bundes- und landesrecht-
licher Vorschriften sind, bleibt dies vom vorliegenden Gesetz unberührt.

Auch das bisherige TLBV wird nach Absatz 1 Satz 2 als Behörde juris-
tisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das neu errichtete TLBV 
integriert. Die in diesem Fall zweckmäßige Beibehaltung der Behörden-
bezeichnung "Landesamt für Bau und Verkehr" bedeutet nicht, dass das 
bisherige TLBV juristisch als Behörde fortexistiert.

Der Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement wird als Lan-
desbetrieb aufgelöst und in das (neue) TLBV integriert. Diese Wieder-
eingliederung in ein Landesamt bedeutet in diesem Verwaltungsbe-
reich praktisch den Wechsel von einem bislang praktizierten doppischen 
Haushaltssystem in das kameralistische Haushaltssystem der Landes-
behörden. 

Absatz 1 Satz 2 dient der Klarstellung, dass die genannten Ämter (TLBV 
sowie die vier Straßenbauämter) und der Landesbetrieb Thüringer Lie-
genschaftsmanagement mit der Errichtung der neuen Behörde aufge-
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löst sind. Daran knüpfen Rechtsfolgen anderer gesetzlicher Regelun-
gen an, wie z. B. aus § 11 Abs. 4 und aus § 28 ThürBG.

Absatz 2 bestimmt, dass das TLBV obere Verkehrsbehörde, obere Stra-
ßenbaubehörde sowie die für das Liegenschaftsmanagement, die Lie-
genschaftsverwaltung und -bewirtschaftung und die Hochbauverwaltung 
zuständige Landesbehörde ist.

Absatz 3 regelt die Dienst- und Fachaufsicht über das TLBV. Entspre-
chend dem grundsätzlich zweistufigen Aufbau der unmittelbaren Lan-
desverwaltung (§ 11 Abs. 1 bis 3 ThürGFVG) führt die oberste Landes-
behörde die Dienst- und die Fachaufsicht über das TLBV.

Absatz 4 bestimmt den Sitz des TLBV (Erfurt). Die bisherigen Straßen-
bauämter Mittelthüringen, Nordthüringen, Südwestthüringen und Ost-
thüringen, der Landesbetrieb Thüringer Liegenschaftsmanagement, die 
Außen- und Zweigstellen sowie die auswärtigen Dienstsitze des Landes-
amtes für Bau und Verkehr, der genannten vier Straßenbauämter und 
des Landesbetriebs Thüringer Liegenschaftsmanagement werden mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Zweigstellen des neuen TLBV.

Absatz 5 Satz 1 legt fest, dass die Aufgaben und Befugnisse der in Ab-
satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Ämter und des Landesbetriebs Thürin-
ger Liegenschaftsmanagement mit Inkrafttreten des Gesetzes auf das 
TLBV übergehen.

Nach Absatz 5 Satz 2 werden Beamte, Tarifbeschäftigte und Auszubilden-
de der in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Ämter und des Landesbetriebs 
Thüringer Liegenschaftsmanagement mit Inkrafttreten dieses Gesetzes 
dem TLBV zugeordnet, soweit nicht zuvor in Einzelfällen bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen (§§ 11 Abs. 4 und 28 ThürBG) Ver-
setzungen von Beamten in ein anderes Amt derselben oder einer an-
deren Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt im Bereich desselben 
Dienstherrn oder Versetzungen in den einstweiligen Ruhestand nach 
§ 31 Abs. 1 BeamtStG erfolgen. Aufgrund der gesetzlichen Personalzu-
ordnung sind Einzelpersonalverfügungen bei dieser Behördenfusionie-
rung grundsätzlich entbehrlich, jedoch zum Beispiel im Bereich der Zent-
ralen Dienste nicht ausgeschlossen. Die gesetzliche Personalzuordnung 
zur neuen Behörde schließt ein personalvertretungsrechtliches Mitbe-
stimmungsverfahren gemäß Thüringer Personalvertretungsgesetz aus.

Zu § 4

Die Regelung des § 4 des Gesetzentwurfs berechtigt die Aufsichtsbe-
hörde zur Selbstwahrnehmung von Befugnissen der ihrer Dienst- und 
Fachaufsicht unterstehenden Landesoberbehörden (TLBG, TLLLR und 
TLBV) in folgenden zwei Fällen: Bei Gefahr im Verzug oder wenn die 
betreffenden nachgeordneten Behörden einer Weisung der Aufsichtsbe-
hörde innerhalb der von ihr gesetzten Frist keine Folge leisten. 

Nach den Grundsätzen der hierarchischen Organisation der Verwal-
tung darf die höhere Behörde ausnahmsweise eine Angelegenheit der 
nachgeordneten Behörde an sich ziehen und selbst erledigen, wenn 
die Erfüllung einer Verwaltungsaufgabe nicht über den für den Regel-
fall vorgegebenen Weg der Weisung, sondern nur durch das unmittel-
bare Tätigwerden der höheren Behörde erreicht werden kann. Die Vor-
schrift nennt enumerativ die eng auszulegenden Voraussetzungen des 
Selbsteintrittsrechts.
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Zu § 5

Die Regelung erklärt § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürGleichstG für entsprechend 
anwendbar, um bis zur Wahl der Gleichstellungsbeauftragten des TLBG, 
des TLLLR sowie des TLBV keine Lücke entstehen zu lassen. Danach 
nehmen der Gleichstellungsbeauftragte im bisherigen Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation bis zur Wahl des Gleichstellungsbe-
auftragten des TLBG im neuen Landesamt (TLBG), der Gleichstellungs-
beauftragte in der bisherigen Landesanstalt für Landwirtschaft bis zur 
Wahl des Gleichstellungsbeauftragten des TLLLR im neuen Landesamt 
(TLLLR) und der Gleichstellungsbeauftragte im bisherigen Landesamt 
für Bau und Verkehr bis zur Wahl des Gleichstellungsbeauftragten des 
TLBV im neuen Landesamt (TLBV) vorübergehend die Funktion des je-
weiligen Gleichstellungsbeauftragten wahr.

Zu § 6

Die Regelung dient der Umsetzung des Kabinettbeschlusses vom 
26. September 2017. In seiner 120. Sitzung hat das Kabinett unter TOP 
S. 1 Beschlüsse zur Modernisierung der Thüringer Landesverwaltung 
und zur Umsetzung der Verwaltungsreform gefasst. Zur Bündelung der 
Thüringer Behördenstruktur wurde festgehalten, dass die Aufgaben und 
das Personal der Prüfbehörde EFRE aus dem TMWWDG und der Be-
scheinigenden Stelle EGFL/ELER aus dem TMIL auf das TFM übertra-
gen und räumlich gebündelt werden.

Die Bescheinigende Stelle nach Artikel 9 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 
1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates wird folglich 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in den Geschäftsbereich des für Finan-
zen zuständigen Ministeriums eingegliedert. Die Bescheinigende Stel-
le ist eine Prüfeinrichtung, die gegenüber der Europäischen Kommissi-
on eine Stellungnahme zur Vollständigkeit, Genauigkeit und sachlichen 
Richtigkeit der Rechnungslegung der Zahlstelle betreffend EGFL/ELER 
und zur ordnungsgemäßen Funktionsweise der internen Kontrollsysteme 
der Zahlstelle sowie zur Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben, 
für die bei der Kommission eine Rückerstattung beantragt wurde, abgibt.

Satz 2 regelt den Übergang der Aufgaben und Befugnisse auf das für 
Finanzen zuständige Ministerium.

Satz 3 normiert den Eintritt des für Finanzen zuständigen Ministeriums 
in die von der Bescheinigenden Stelle begründeten Rechte und Pflich-
ten aus allen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beste-
henden Verträgen, Forderungen und Verbindlichkeiten.

Näheres zur Neuzuordnung der Bescheinigenden Stelle, insbesondere 
im Hinblick auf die gesetzliche Personalzuordnung, wird im Zweiten Teil 
(Finanzministerium) dieses Mantelgesetzes geregelt.

Zu § 7

Absatz 1 regelt die Rechtsfolgen einer Neuabgrenzung des Geschäfts-
bereichs des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft. In die-
sem Fall gehen die in Rechtsvorschriften (Gesetzen und Rechtsverord-
nungen) bestimmten Zuständigkeiten auf die nach der Neuabgrenzung 
zuständigen obersten Landesbehörden über. 

Bei Änderungen der Zuständigkeit von obersten Landesbehörden, die 
den Geschäftsbereich des für Infrastruktur und Landwirtschaft zustän-
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digen Ministeriums betreffen, ermächtigt die Vorschrift des Absatzes 2 
die neu zuständigen obersten Landesbehörden, im Benehmen mit den 
beteiligten obersten Landesbehörden, in ihren Rechtsverordnungen die 
Bezeichnung der bisher zuständigen Behörde durch die Bezeichnung 
der neu zuständigen Behörde zu ersetzen sowie dadurch veranlasste 
Anpassungen des Wortlauts von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
vorzunehmen. 

Zu § 8

Diese Vorschrift ermächtigt das für die Dienst- und Fachaufsicht über 
das TLBG, das TLLLR und das TLBV jeweils zuständige Ministerium 
zur Errichtung, Schließung und Verlegung von Zweigstellen sowie aus-
wärtigen Dienstsitzen oberer Landesbehörden durch Verwaltungsvor-
schriften und dient damit der Vereinfachung und Deregulierung. Diese 
Vorschrift ist insofern langlebig, als sie auch im Falle eines aufgaben-
mäßigen Neuzuschnitts oberster Landesbehörden ohne Änderungser-
fordernis anwendbar bleibt. 

Zu § 9

Absatz 1 hat lediglich deklaratorischen Charakter und gibt dem Rechts-
anwender den Hinweis, dass das Nähere zur Landesforstanstalt und de-
ren Aufgaben im angeführten Gesetz geregelt ist.

Absatz 2 benennt die Landesforstanstalt als untere Forstbehörde des 
Landes gemäß § 59 Abs. 1 ThürWaldG. Eine solche Regelung ist im 
Thüringer Gesetz über die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts 
"ThüringenForst" vom 25. Oktober 2011 (GVBl. S. 273) nicht enthalten.

Absatz 3 regelt die Aufsicht über die Landesforstanstalt als Anstalt öf-
fentlichen Rechts. Während die Rechtsaufsicht sich ausschließlich auf 
die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns erstreckt, umfasst die 
Fachaufsicht auch die Zweckmäßigkeit. Rechts- und Fachaufsicht übt 
das für Forsten und Jagd zuständige Ministerium aus. Beschränkt wird 
die Fachaufsicht jedoch auf die von der Landesforstanstalt wahrzuneh-
menden hoheitlichen Aufgaben. Satz 3 ermöglicht der Aufsichtsbehör-
de, die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Landesforstanstalt 
gegebenenfalls auf deren Kosten sicherzustellen. Zulässig soll dies je-
doch nur sein, wenn die Landesforstanstalt ihren Aufgaben nicht oder 
nur ungenügend nachkommt. Maßnahmen nach Satz 3 dürfen daher 
nicht durchgeführt werden, wenn weniger schwerwiegende Maßnah-
men der Aufsichtsbehörde zum Ziel führen.

Zu § 10

§ 10 dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Absatz 1 bezieht sich 
auf die Verwaltungsverfahren und gerichtlichen Streitverfahren, während 
Absatz 2 den Eintritt der neu errichteten drei oberen Landesbehörden in 
die begründeten Rechte und Pflichten aus allen zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes bestehenden Verträgen, Forderungen und 
Verbindlichkeiten der bisherigen Anstalten, Ämter, Teilen von Ämtern, 
Teilen von Referaten und dem Landesbetrieb regelt.

Zu § 11

Es wird klargestellt, dass Status- und Funktionsbezeichnungen in die-
sem Gesetz sowohl in männlicher als auch in weiblicher Form gelten.
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Zu Artikel 41

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle der ak-
tuellen Fassung des Baugesetzbuchs.

Zu Nummer 2

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie der Einfügung einer glei-
tenden Verweisung.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Bundeskleingartengesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Ver-
weisung.

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Angabe der Daten und der Fundstellen des Bun-
desnaturschutzgesetzes und des Thüringer Gesetzes für Natur und Land-
schaft sowie der jeweiligen Einfügung von gleitenden Verweisungen.

Zu Nummer 4

Die Regelung dient der Umsetzung eines Beschlusses der Landesregie-
rung vom 26. September 2017 zur Verwaltungsmodernisierung. Danach 
werden die Vollzugsaufgaben der Abteilung IV "Umwelt" des Landesver-
waltungsamtes mit Personal und Stellen künftig von dem im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz zu errichten-
den Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz wahrgenommen.

Zu Nummer 5

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Thüringer ES-Errichtungsgesetzes sowie der Einfügung einer gleiten-
den Verweisung.

Zu Nummer 6

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Thü-
ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes sowie der Einfügung 
einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 7

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle der Thü-
ringer Kommunalordnung sowie der Einfügung einer gleitenden Verwei-
sung.

Zu Nummer 8

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten sowie der Einfügung einer gleiten-
den Verweisung.
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Zu Nummer 9

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Ener-
giewirtschaftsgesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 10

Die Verweisung in § 88 Abs. 2 berücksichtigt die Änderungen des Bau-
gesetzbuchs durch Gesetz vom 3. November 2017.

Zu Artikel 42

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Da die bisherigen Flurneuordnungs- und Flurbereinigungsbehörden (Äm-
ter für Landentwicklung und Flurneuordnung) juristisch aufgelöst und die 
für Flurbereinigung und Flurneuordnung zuständigen Teile strukturell-
organisatorisch in das Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-
formation eingegliedert werden, ist eine bisher vorhandene gesonderte 
Ermächtigung zur Wahrnehmung von Aufgaben des amtlichen Vermes-
sungswesens durch Fachbehörden der Flurneuordnung und Flurberei-
nigung nicht mehr erforderlich. 

Zu Buchstabe b

Das bisherige Landesamt für Vermessung und Geoinformation wird ju-
ristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das (neue) Landes-
amt für Bodenmanagement und Geoinformation eingegliedert. 

Zu Buchstabe c

Das bisherige Landesamt für Vermessung und Geoinformation wird ju-
ristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das (neue) Landes-
amt für Bodenmanagement und Geoinformation eingegliedert.

Der Sitz des Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation 
(Erfurt) ist in § 1 Abs. 4 Satz 1 des Thüringer Gesetzes zur Neustruktu-
rierung und Organisation der Behörden im Geschäftsbereich des für In-
frastruktur und Landwirtschaft zuständigen Ministeriums geregelt.

Zu Nummer 2 

Nach der Übergangsbestimmung des § 35 Abs. 4 Satz 3 ThürVermGeoG 
sind alle Bestellungen von Feldgeschworenen spätestens am 31. De-
zember 2014 erloschen. Damit kann auch § 15 ThürVermGeoG aufge-
hoben werden, der eine Regelung für die Feldgeschworenen enthält. 

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Regelung ist infolge einer Änderung der Laufbahnbezeichnung im 
Thüringer Laufbahngesetz erforderlich.

Zu Buchstabe b

Die Bündelung der oberen Kataster- und Vermessungsbehörde und der 
oberen Fachbehörde für Flurbereinigung und Flurneuordnung im neuen 
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Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation erfordert sprach-
liche Anpassungen in § 17 Abs. 5 Satz 1 ThürVermGeoG. Der bisherige 
Status der Aufgabentrennung bleibt erhalten.

Zu Nummer 4

Nach der behördlichen Fusionierung der bisherigen oberen Kataster- und 
Vermessungsbehörde mit den insoweit zuständigen Teilen der Flurbe-
reinigungsbehörden im neuen Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation besteht keine Notwendigkeit mehr für eine differenzie-
rende Zuständigkeitsregelung. Zuständig ist das TLBG sowohl als Ka-
taster- und Vermessungsbehörde als auch als Flurbereinigungsbehör-
de. Folglich ist die Zuständigkeit insgesamt für das TLBG festzulegen 
und § 31 Abs. 1 Satz 2 kann demnach aufgehoben werden. Überdies 
erstreckt sich die örtliche Zuständigkeit des neuen Landesamtes für Bo-
denmanagement und Geoinformation ungeteilt auf das gesamte Land.

Zu Nummer 5

Die Übergangsbestimmung in § 35 Abs. 4 ThürVermGeoG kann wegen 
zwischenzeitlich eingetretener Gegenstandslosigkeit im Interesse der 
Deregulierung aufgehoben werden. Zur Begründung der Aufhebung der 
Übergangsbestimmung in § 35 Abs. 4 ThürVermGeoG vergleiche die 
o. a. Begründung zu Nummer 2.

Zu Nummer 6

Die Änderung der Inhaltsübersicht ergibt sich aus den vorgenannten 
Änderungen.

Zu Artikel 43

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der redaktionellen Klarstellung einer Verweisung.

Zu Nummer 2

Die Einfügung der namentlichen Behördenbezeichnung anstelle der Be-
zeichnung "obere Kataster- und Vermessungsbehörde" ist erforderlich, da 
das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation auch Flurbe-
reinigungs- und Flurneuordnungsbehörde ist und den Öffentlich bestell-
ten Vermessungsingenieuren Pflichten auch gegenüber den Flurberei-
nigungs- und Flurneuordnungsbehörden obliegen, zum Beispiel für die 
Zeit, in der der Flurbereinigungs-, Zusammenlegungs- oder Bodenord-
nungsplan als amtliches Verzeichnis der Grundstücke dient.

Zu Nummer 3

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten sowie der Einfügung einer gleiten-
den Verweisung. 

Zu Nummer 4

Die universitäre Fachrichtungsbezeichnung "Vermessungswesen" ist in 
Anlehnung an die Regelungen anderer Bundesländer um die als gleich-
wertig anerkannten Studiengänge in der Geodäsie oder Geoinforma-
tion erweitert sowie die Laufbahnbezeichnungen für den höheren und 
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gehobenen technischen Dienst im Fachgebiet Geodäsie und Geoinfor-
mation mit den am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Regelungen des 
Thüringer Laufbahngesetzes vom 14. August 2014 (GVBl. S. 472) ab-
gestimmt worden.

Darüber hinaus sind Regelungen ergänzt worden, um der erfolgten 
oder auch zukünftig möglichen Abschaffung von Vorbereitungsdiens-
ten in Laufbahnen des technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie 
und Geoinformation Rechnung zu tragen. Neben den bisherigen beiden 
Zugangswegen durch Bestehen der Laufbahnprüfung nach dem Refe-
rendariat oder durch Bestehen der Laufbahnprüfung nach der Anwärter-
ausbildung sind zwei weitere Möglichkeiten zur Bestellung von Öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieuren geregelt worden.

Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Regelung dient der Klarstellung, dass der Vorsitzende des Anhö-
rungsausschusses im Falle seiner Abwesenheit bzw. Verhinderung von 
einem Beamten der Aufsichtsbehörde der gleichen Laufbahn vertreten 
wird. Damit verfügt der Anhörungsausschuss (einschließlich des Vorsit-
zenden bzw. an seiner Stelle seines Abwesenheitsvertreters) insgesamt 
jeweils über drei stimmberechtigte Mitglieder.

Zu Doppelbuchstabe bb

Bei der Bestimmung des Absatzes 1 Satz 3 handelt es sich um eine Er-
gänzung für einen Beisitzer des Anhörungsausschusses als Protokollfüh-
rer ohne Stimmrecht, der auch über einen Abwesenheitsvertreter verfügt. 

Zu Buchstabe b

Die Regelung stellt klar, dass es sich bei den Stellvertretern der weite-
ren Mitglieder des Anhörungsausschusses um Abwesenheitsvertreter 
handelt, die jeweils den gleichen Anforderungen wie die Mitglieder nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 genügen müssen. 

Zu Nummer 6

Durch die Regelung wird klargestellt, dass die bisher normierten Bestel-
lungsvoraussetzungen für Nachfolger nach den Übergangsbestimmun-
gen beizubehalten sind.

Zu Artikel 44

Mit dem Gesetz zur Änderung raumordnungsrechtlicher Vorschriften vom 
23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1245) ist das Raumordnungsgesetz (ROG) vom 
22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) geändert worden. Hierbei fand 
eine Umstrukturierung des Gesetzes statt. Dies führt zu vielfach verän-
derten Verweisungen.

Inhaltlich ändert sich die Soll-Regelung zum Einsatz von elektronischen 
Informationstechnologien. Dies wird im Thüringer Landesplanungsge-
setz nachvollzogen. In der Praxis werden diese elektronischen Informa-
tionstechnologien bereits gegenwärtig eingesetzt, so dass damit keine 
Änderung des Gesetzesvollzugs verbunden ist.
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Außerdem findet infolge der Änderung des Raumordnungsgesetzes nun-
mehr bei Raumordnungsverfahren stets eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
statt. Hierdurch soll mehr Transparenz und Akzeptanz erreicht werden.

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Anpassung an das Raumordnungsgesetz (ROG) 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Änderung raumordnungsrechtlicher Vorschriften vom 
23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1245) geändert worden ist. § 8 ROG n. F. er-
setzt infolge der Umstrukturierung des Raumordnungsgesetzes den bis-
herigen § 9 ROG (vgl. Bundesratsdrucks. 656/16, S. 39).

Zu Nummer 2

Auf die Begründung zu Nummer 1 wird verwiesen. § 9 ROG n. F. ersetzt 
infolge der Umstrukturierung des Raumordnungsgesetzes den bisheri-
gen § 10 ROG (vgl. Bundesratsdrucks. 656/16, S. 39 ff.).

Die Regelungen in Nummer 2 Buchst. b Doppelbuchstabe bb und 
Buchst. d vollziehen den Wechsel im Raumordnungsgesetz von Kann-Re-
gelungen zu Soll-Regelungen im Thüringer Landesplanungsgesetz nach. 

Zu Nummer 3 und Nummer 5

Auf die Begründung zu Nummer 1 wird verwiesen.

Zu Nummer 6

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Bau-
gesetzbuchs sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 7

Auf die Begründung zu Nummer 1 wird verwiesen.

Zu Nummer 8

Bisher sah das Raumordnungsgesetz in § 15 Abs. 3 Satz 3 a. F. vor, dass 
die Öffentlichkeit einbezogen werden kann. Diese Regelung wurde aufge-
hoben. Stattdessen regelt § 15 Abs. 3 ROG n. F. nun selbst das Verfah-
ren zur Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. Bundesratsdrucks. 656/16, S. 48).

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Das Bedürfnis für eine Regelung der Öffentlichkeitsbeteiligung im ThürL-
PlG ist damit entfallen. Die bisherige Regelung in § 10 Abs. 4 Satz 1 
ThürLPlG sah diese nur für diejenigen Fälle vor, in denen erhebliche 
Einwirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Nunmehr wird der An-
wendungsbereich der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß der Neuregelung 
des Raumordnungsgesetzes auf alle Raumordnungsverfahren erweitert. 
Hierdurch soll eine erhöhte Akzeptanz erreicht werden (vgl. Bundesrats-
drucks. 656/16, S. 48).

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine begriffliche Klarstellung, die der nunmehr im 
Raumordnungsgesetz enthaltenen Regelung zur Öffentlichkeitsbeteili-
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gung und deren Terminologie Rechnung trägt. Es wird ein klarstellen-
der Verweis auf das Raumordnungsgesetz eingefügt.

Zu Buchstabe b

Die Ausgestaltung der ergänzenden Nutzung elektronischer Informati-
onstechnologien als Soll-Vorschrift, statt wie bisher als Kann-Vorschrift, 
entspricht der geänderten Fassung des Raumordnungsgesetzes. Der 
in Bezug genommene § 15 Abs. 3 Satz 4 ROG stellt klar, dass dies nur 
gilt, soweit der Vorhabenträger entsprechende elektronische Dokumen-
te vorgelegt hat. Hiervon ist regelmäßig auszugehen.

Zu Buchstabe c

Die geänderte Terminologie des § 16 ROG wird nachvollzogen.

Zu Buchstabe d

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Ver-
weisung.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine Folgeänderung der nunmehr verpflichtenden 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 15 Abs. 3 ROG. 

Zu Nummer 9

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle der Thü-
ringer Kommunalordnung sowie der Einfügung einer gleitenden Verwei-
sung. 

Zu Nummer 10

Die Änderung der Inhaltsübersicht ergibt sich aus den vorgenannten 
Änderungen.

Zu Artikel 45

Zu Nummer 1

Die Änderung dient der Rechtsklarheit und Verwaltungsvereinfachung. 
Entscheidend ist die Erforderlichkeit einer straßenverkehrsrechtlichen 
Erlaubnis. Die Entscheidungskompetenz wird dann in einer Behörde, 
der Straßenverkehrsbehörde, konzentriert. Doppelte Antragstellungen 
werden hierdurch vermieden. Diese neue Regelung entspricht dann der 
für Bundesstraßen geltenden gesetzlichen Regelung in § 8 Abs. 6 des 
Bundesfernstraßengesetzes. 

Zu Nummer 2 und Nummer 3 Buchstabe a und c

Die Regelungen vollziehen die durch eine Änderung des § 46 ThürStrG 
erfolgte Umstellung des dreistufigen Behördenaufbaus in der Landes-
straßenbauverwaltung nach. Auf die Begründung zu Nummer 11 wird 
verwiesen.
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Zu Nummer 3 Buchstabe b

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie der Einfügung einer glei-
tenden Verweisung.

Zu Nummer 4

In Thüringen gibt es keine obere Forstbehörde mehr. Die Landesforst-
anstalt ist gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 2 ThürWaldG die untere Forstbehörde 
des Landes und für die Erklärung von Waldungen und Gehölzen längs 
der Straße zu Schutzwaldungen zuständig.

Zu Nummer 5

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Was-
serhaushaltsgesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 6

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Thü-
ringer UVP-Gesetzes sowie der Einführung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 7

Zu Buchstabe a

Die Regelung dient der Aktualisierung, der Angabe des Datums und der 
Fundstelle des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie 
der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Bau-
gesetzbuches sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 8

Die Regelung dient der Umsetzung einer korrekten Zitierweise.

Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Thüringer Enteignungsgesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden 
Verweisung.

Zu Buchstabe b

Die Übergangsbestimmung des § 42 Abs. 6 kann wegen zwischenzeit-
lich eingetretener Gegenstandslosigkeit im Interesse der Deregulierung 
und der Verringerung des Bestands an Rechtsnormen aufgehoben wer-
den. Das Thüringer Enteignungsgesetz vom 23. März 1994 ist bereits 
am 1. April 1994 in Kraft getreten.
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Zu Nummer 10

Zu Buchstabe a

Die Streichung der Behördenbezeichnung in § 43 Abs. 1 Satz 4 Thür-
StrG dient der Rechtsklarheit und beseitigt eine missverständliche Re-
gelung. Die Zuständigkeiten für die Widmung sind bereits in § 6 Abs. 2 
Satz 1 und 2 ThürStrG geregelt.

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Bundesfernstraßengesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Ver-
weisung.

Zu Nummer 11

Infolge der strukturell-organisatorischen Eingliederung der vier Straßen-
bauämter in das (neu errichtete) Landesamt für Bau und Verkehr gibt 
es keine unteren Straßenbaubehörden des Landes mehr. Die bisherige 
dreistufige Landesstraßenbauverwaltung wird damit zweistufig. Dadurch 
wird das Land seiner Verpflichtung aus § 11 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer 
Gesetzes über die Grundsätze von Funktional- und Verwaltungsrefor-
men (ThürGFVG) vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 526) gerecht, die 
Straßenbauverwaltung des Landes zweistufig zu gestalten. Das Landes-
amt für Bau und Verkehr ist die obere Straßenbaubehörde des Landes.

Zu Nummer 12

Die Änderung in § 47 Abs. 3 Satz 1 ThürStrG ist eine Folge der Umge-
staltung der dreistufigen in eine zweistufige Straßenbauverwaltung des 
Landes.

Zu Nummer 13

Die Änderung des Singulars des Wortes "Straßenaufsichtsbehörde" in 
den Plural in der Überschrift zu § 48 ThürStrG ist erforderlich, da es mit 
dem für Straßenbau zuständigen Ministerium (oberste Straßenaufsichts-
behörde) und dem Landesamt für Bau und Verkehr (obere Straßenauf-
sichtsbehörde) nicht nur eine, sondern zwei Straßenaufsichtsbehörden 
gibt (vgl. § 48 Abs. 3 ThürStrG).

Zu Nummer 14

Die Regelung dient der Aktualisierung, der Angabe des Datums und 
der Fundstelle der Straßenverkehrs-Ordnung sowie der Einfügung ei-
ner gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 15

Die Anpassung des Inhaltsverzeichnisses ist wegen der Änderung der 
Überschriften zu § 46 und § 48 ThürStrG erforderlich.

Zu Artikel 46

Zu Nummer 1

Der Verweis auf § 2 Abs. 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) 
zur Definition des Schienenpersonennahverkehrs ist nicht mehr zutref-
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fend; stattdessen muss auf § 2 Abs. 12 AEG verwiesen werden. Die Re-
gelung dient darüber hinaus der Angabe der Daten und der Fundstellen 
des Allgemeinen Eisenbahngesetzes und des Personenbeförderungsge-
setzes sowie der Einfügung jeweils einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 2

Die Regelung dient einer korrekten Angabe der Fundstelle des Regio-
nalisierungsgesetzes und der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 3

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht.

Zu Artikel 47

Die Regelung ist notwendig geworden, weil die ursprüngliche Fassung 
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 durch 
das Gesetz zur Reform des Versicherungsvertragsrechts vom 23. No-
vember 2007 (BGBl. I S. 2631) grundlegend reformiert wurde. Die vor-
herige Rechtslage gilt jedoch teilweise noch für Altverträge fort, das 
heißt für Verträge, die vor dem 1. Januar 2008 abgeschlossen wurden.

Zu Artikel 48

Zu Nummer 1

§ 59 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) ermächtigt die Län-
der, anstelle oder neben dem im Anhörungstermin vorzubringenden Wi-
derspruch (gegen den zuvor bekanntgegebenen Flurbereinigungsplan) 
schriftlichen Widerspruch innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der 
Anhörung zuzulassen.

Davon hat der Landesgesetzgeber mit § 2 ThürAGFlurbG in der Form 
Gebrauch gemacht, dass nicht anstelle, sondern neben dem nach § 59 
Abs. 2 FlurbG vorzubringenden Widerspruch auch innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Anhörungstermin schriftlich Widerspruch erhoben 
oder zur Niederschrift bei der für das Verfahren zuständigen Flurbereini-
gungsbehörde erklärt werden kann. Von der Kann-Bestimmung des § 59 
Abs. 2 FlurbG wurde damit in Thüringen in der verwaltungsaufwändigs-
ten Form Gebrauch gemacht. Dies mag in den 1990er Jahren aus Ak-
zeptanzgründen in der Bevölkerung, die mit dem Institut der Flurberei-
nigung noch nicht vertraut war, berechtigt gewesen sein. 

27 Jahre nach dem Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland ist dieser letztlich vom Steuerzahler zu tragende Verwal-
tungsaufwand aus aufgabenkritischer Sicht nicht mehr erforderlich. § 2 
ThürAGFlurbG kann damit aufgehoben werden, was im Rechtsbehelfs-
verfahren des Flurbereinigungsverfahrens Zeit, Aufwand und damit auch 
finanzielle Mittel spart.

Zu Nummer 2 bis Nummer 6

Die Einrichtung einer Spruchstelle für Flurbereinigung bei der oberen Flur-
bereinigungsbehörde ist eine freie Entscheidung des Landesgesetzge-
bers im Jahr 1992 gewesen. Im Zehnten Teil des Flurbereinigungsgeset-
zes (§§ 138 bis 148) ist eine derartige Spruchstelle über Widersprüche 
gegen die Ergebnisse der Wertermittlung und über Widersprüche gegen 
den Flurbereinigungsplan jedenfalls nicht vorgesehen. Durch § 141 Abs. 2 
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FlurbG hat der Bundesgesetzgeber in dieser Hinsicht lediglich geregelt, 
dass die Länder bestimmen können, dass zu den Entscheidungen über 
Widersprüche gegen die Ergebnisse der Wertermittlung oder den Flur-
bereinigungsplan zwei Landwirte ehrenamtlich zuzuziehen sind, für de-
ren Bestellung § 139 Abs. 3 FlurbG entsprechend anzuwenden ist, und 
dass dann, wenn eine solche Entscheidung getroffen ist, die Behörde, 
die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, nach ihrer freien, aus 
den gesamten Verhandlungen und Ermittlungen gewonnenen Überzeu-
gung entscheidet.

In § 139 Abs. 3 FlurbG ist lediglich bestimmt, dass die zwei ehrenamt-
lich zuzuziehenden Landwirte Inhaber eines landwirtschaftlichen Be-
triebes sein (ausnahmsweise können sie ihren Betrieb auch bereits an 
den Hofnachfolger übergeben haben) und dass sie über besondere Er-
fahrungen in der landwirtschaftlichen Betriebswirtschaft verfügen müs-
sen. Die Berufung der ehrenamtlich zuzuziehenden Landwirte richtet 
sich nach Landesrecht.

In Thüringen ist die Spruchstelle in sehr verwaltungsaufwändiger Form 
durch §§ 3 bis 11 ThürAGFlurbG analog zu einem gerichtlichen Spruch-
körper eingerichtet. Dazu besteht keine Notwendigkeit. Die im Wider-
spruchsverfahren durchzuführenden Anhörungen können auch, wie bei 
anderen Widerspruchsbehörden allgemein üblich, außerhalb eines for-
malisierten Spruchstellenverfahrens durchgeführt werden. Dazu bedarf 
es im Thüringer Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz ledig-
lich einer Bestimmung für die Bestellung der zwei für die Entscheidun-
gen über Widersprüche gegen die Ergebnisse der Wertermittlung oder 
den Flurbereinigungsplan ehrenamtlich zuzuziehenden Landwirte so-
wie einer weiteren Bestimmung über den Erlass von Vorbescheiden für 
die nunmehr nicht mehr der Vorsitzende namens der Spruchstelle ver-
antwortlich zeichnet, sondern die für die Widerspruchsbescheidung zu-
ständige Behörde. Dies geschieht durch die Neufassung der §§ 3 und 
4 ThürAGFlurbG (neu).

Durch die Abschaffung der Spruchstelle konnte in der Neufassung des 
§ 3 ThürAGFlurbG die Bestellung der ehrenamtlich beizuziehenden 
Landwirte wesentlich vereinfacht werden. 

Die Regelung des § 3 Abs. 3 ThürAGFlurbG dient überdies der Anpas-
sung an eine zwischenzeitlich geänderte bundesgesetzliche Regelung 
zur Entschädigung ehrenamtlicher Richter, die hier analog anzuwen-
den ist.

Das Rechtsinstitut des Vorbescheides hat sich im Widerspruchsverfah-
ren bewährt. Nach der Abschaffung der Spruchstelle können jedoch Vor-
bescheide nicht mehr vom Vorsitzenden namens der Spruchstelle erlas-
sen werden, sondern nunmehr von der für die Widerspruchbescheidung 
zuständigen Behörde. Ferner ermöglicht die Befugnis, schon mit Vorbe-
scheid den streitgegenständlichen Verwaltungsakt ändern zu können, 
eine weitere zeitliche Beschleunigung und eine finanzielle Entlastung 
im Rechtsbehelfsverfahren.

Zu Nummer 7 und 9

Durch beide Regelungen werden neben redaktionellen Folgeänderun-
gen jeweils personifizierte Amtsbezeichnungen durch eine zutreffende 
Zuständigkeitsangabe des betreffenden Ministeriums ersetzt.
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Zu Nummer 8 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der zuvor aufge-
hobenen Paragrafen.

Zu Nummer 10

Es wird klargestellt, dass Status- und Funktionsbezeichnungen in die-
sem Gesetz in männlicher und weiblicher Form gelten.

Zu Nummer 11

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung der zuvor aufge-
hobenen Paragrafen.

Zu Artikel 49

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a und Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und Buchstabe c

Die bisher fehlenden Angaben zum Thüringer Waldgesetz, zum Thürin-
ger Gesetz für Natur und Landschaft und zur Thüringer Landeshaus-
haltsordnung sind in § 2 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Nr. 9 und Abs. 6 des zu 
ändernden Gesetzes zu ergänzen. Die in § 2 Abs. 4 Nr. 9 genannten 
Vollzugsaufgaben umfassen die Durchführung von naturschutzfachlichen 
Pflegemaßnahmen auf wertvollen Wald- und Offenlandbiotopen durch 
die Landesforstanstalt im Auftrag der unteren Naturschutzbehörden, in 
der Regel im Rahmen von § 3 Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes. 
Die vorgenannte Regelung gilt in Thüringen unmittelbar. 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe bb

Die Streichung der Laufbahnausbildung des höheren Forstdienstes aus 
dem Katalog der hoheitlichen Aufgaben der Landesforstanstalt ist bedingt 
durch die Außerkraftsetzung der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für den höheren Dienst in der Forstverwaltung (ThürAPOhFD) 
vom 13. Januar 1995 (GVBl. S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 25. November 2011 (GVBl. S. 273). Da auf eine Wei-
terqualifizierung der Universitätsabsolventen nicht vollständig verzichtet 
werden kann, wurde die Aufgabe der Qualifizierung aufgenommen, die 
zum Beispiel in Form eines Traineeprogramms erfolgen kann.

Zu Nummer 2 und Nummer 6

Die Notwendigkeit der Ersetzung der Paragrafenangaben ergibt sich 
durch die Neufassung des Thüringer Beamtengesetzes vom 12. August 
2014 (GVBl. S. 472).

Zu Nummer 3

Die amtliche Abkürzung "ThürLHO" für die Thüringer Landeshaushalts-
ordnung dient der Einheitlichkeit im Gesetz in formeller Hinsicht.

Zu Nummer 4

Die Regelung dient der Korrektur einer fehlerhaften Verweisung.
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Zu Nummer 5

Zu Buchstabe a

Die bisher fehlenden Angaben zum Beamtenstatusgesetz (Datum und 
Fundstelle sowie eine gleitende Verweisung) sind in § 15 Abs. 1 des zu 
ändernden Gesetzes zu ergänzen. 

Zu Buchstabe b und c

Aufgrund der Auflösung der Landesfinanzdirektion und der Errichtung 
des Landesamts für Finanzen sind die Absätze 3 und 4 entsprechend 
anzupassen.

Zu Artikel 50

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Gemäß der Definition im Bundeswaldgesetz (BWaldG) gehören neben 
jeder mit Forstpflanzen bestockten Grundfläche auch weitere mit dem 
Wald verbundene und ihm dienende Flächen zum Wald im Sinne des 
Gesetzes. Nach gängiger Rechtsauffassung sind Leitungstrassen im 
Wald, die baumfrei zu halten sind, nicht zur Kategorie weiterer mit dem 
Wald verbundener und ihm dienender Flächen zu rechnen. Nach § 2 
Abs. 3 BWaldG können die Länder andere Grundflächen dem Wald zu-
rechnen. Mit der Rechtsänderung wird die in Thüringen bislang geltende 
undifferenzierte Einbeziehung von Leitungstrassen im Wald zum Wald 
im Sinne des Gesetzes präzisiert. 

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Thüringer Bestattungsgesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden 
Verweisung.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Angabe des Gesetzes zur Gleichstellung stillgelegter und landwirt-
schaftlich genutzter Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBl. I S. 910) wird mit 
einer gleitenden Verweisung versehen.

Zu Nummer 2

Die Regelungen dienen der korrekten Angabe der Behördenbezeich-
nung gemäß § 1 des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der An-
stalt öffentlichen Rechts "ThüringenForst". 

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die begriffliche Ergänzung dient der Klarstellung, dass nur die betrof-
fenen örtlichen Interessenvertretungen der Waldbesitzer und der Wald-
benutzer anzuhören sind. 
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Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Herstellung einer begrifflichen Übereinstimmung 
mit der Ersten Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz, wo 
im Zusammenhang mit Straßen und Wegen der Begriff "befestigt" und 
nicht der Begriff "fester" verwendet wird. 

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Die Streichung dient der Vermeidung einer Redundanz. In Rechtsvor-
schriften beziehen sich alle Paragrafen ohne weitere Angabe auf die 
Rechtsvorschriften, in denen sie angegeben sind. 

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Thü-
ringer UVP-Gesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 5

Die Regelung dient der Klarstellung, dass es in Thüringen nicht mehr 
mehrere untere Forstbehörden gibt, sondern mit der Landesforstanstalt 
nur noch eine untere Forstbehörde. Die hier in Rede stehenden Aufga-
ben (öffentliche Auslegung von Karten zu jedermanns Einsicht) können 
jedoch von den Forstämtern gemäß § 59 Abs. 2 Satz 1 ThürWaldG (als in-
terne Struktureinheiten der Landesforstanstalt) wahrgenommen werden.

Zu Nummer 6

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Bezeichnung "Behörde der Regionalplanung" ist mehrdeutig ausleg-
bar; gemeint war und ist hier die obere Landesplanungsbehörde.

Zu Doppelbuchstabe bb

Nach der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft werden die bisherigen Landwirt-
schaftsämter juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das 
neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, mit-
hin in die obere Landwirtschaftsbehörde, integriert. 

Zu Buchstabe b

Mit der Änderung wird berücksichtigt, dass sich ab dem 1. März 2010 
die inhaltlichen Regelungen zu den gesetzlich geschützten Biotopen zu 
einem großen Teil aus § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes ergeben.

Zu Buchstabe c

Die Rechtsänderung ist erforderlich, da es auch schon bisher keine Ka-
tasterämter als untere Kataster- und untere Landesvermessungsbehör-
den mehr gab.
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Zu Nummer 7

Die Rechtsänderung stellt klar, dass die im Thüringer Ausführungsge-
setz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz enthaltenen Vorschriften, welche die 
relevanten Zuständigkeiten festlegen, unberührt bleiben. Einer Verwei-
sung auf das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 27. September 
1994 (BGBl. I S. 2705) in der jeweils geltenden Fassung bedarf es nicht.

Zu Nummer 8 und Nummer 9

Es wird auf die Begründungen zu Nummer 6 Buchst. a Doppelbuchsta-
ben aa und bb verwiesen. Außerdem ist die Rechtsänderung erforder-
lich, da es nach dem Flurbereinigungsgesetz keine "unteren Flurberei-
nigungsbehörden", sondern nur "Flurbereinigungsbehörden" gibt.

Zu Nummer 10

Zu Buchstabe a

Die Streichung dient der Vermeidung einer Redundanz. In Rechtsvor-
schriften beziehen sich alle Paragrafen ohne weitere Angabe auf die 
Rechtsvorschriften, in denen sie angegeben sind. 

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient einer Anpassung an § 57 ThürBO, nach der es kei-
ne Baubehörden, sondern Bauaufsichtsbehörden gibt. 

Zu Nummer 11

Zu Buchstabe a

Die Änderungen dienen der Konkretisierung und Klarstellung, dass 
Grundstücke im Sinne dieser Regelung ausschließlich Waldgrundstü-
cke sind. 

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Durch die Regelungsänderung wird eine missverständliche Formulie-
rung beseitigt. Eine mittelfristige Planung der Forstbehörde im Sinne 
des § 20 ThürWaldG ist nur für Privatwaldungen von über 50 Hektar 
Größe gesetzlich verpflichtend. Damit ist aufgrund des kleinstrukturier-
ten Privatwaldbesitzes in Thüringen eine mittelfristige Planung im Pri-
vatwald eher die Ausnahme als die Regel. Zudem handelt es sich dann 
nicht um eine Planung der Forstbehörde, sondern um eine Planung des 
Waldbesitzers. Eine besitzübergreifende Planung der Forstbehörde gibt 
es in Thüringen nicht. 

Zu Doppelbuchstabe bb

Aus aufgabenkritischer Sicht erscheint es nach mehr als fünfjähriger Er-
fahrung der Landesforstanstalt nicht mehr erforderlich, auf der Ebene 
der Forstämter bei jedem Forstamt einen Forstamtsausschuss zu un-
terhalten. Die Streichung ist eine Folge der Neufassung des § 61 Thü-
ringer Waldgesetz (vgl. Nummer 22 und die dazugehörige Begründung). 
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Zu Buchstabe c

Auf die Begründung zu Nummer 10 Buchst. b wird verwiesen. 

Zu Nummer 12

Die Übergangsbestimmung des § 30 Abs. 6 ThürWaldG kann wegen zwi-
schenzeitlich eingetretener Gegenstandslosigkeit im Interesse der De-
regulierung und der Verringerung des Bestands an Rechtsnormen auf-
gehoben werden.

Zu Nummer 13

Die Ergänzung folgt aus der Anerkennung und Akkreditierung neuer Stu-
dienabschlüsse und stellt einen einheitlichen Terminus dar. 

Zu Nummer 14

Auf die Begründung zu Nummer 11 Buchst. b Doppelbuchstabe bb wird 
verwiesen. 

Zu Nummer 15

Die Regelung dient der Angabe der amtlichen Abkürzung, des Datums 
und der Fundstelle der Thüringer Kommunalordnung.

Zu Nummer 16

Auf die Begründung zu Nummer 4 Buchst. a und Nummer 10 Buchst. a 
wird verwiesen. 

Zu Nummer 17

Die Regelungsänderung verbessert den Vollzug des Aufgebotsverfah-
rens, da eine Aufteilung des Anteils auf alle Anteilsberechtigten praktisch 
kaum durchführbar ist. 

Zu Nummer 18

Zu Buchstabe a

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle der 
Grundbuchordnung sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung. 

Zu Buchstabe b

Die Übergangsbestimmung des § 46 Abs. 3 ThürWaldG kann wegen zwi-
schenzeitlich eingetretener Gegenstandslosigkeit im Interesse der De-
regulierung und der Verringerung des Bestands an Rechtsnormen auf-
gehoben werden.

Zu Buchstabe c

Die Änderung ist eine redaktionelle Folge aus der Regelung in Num-
mer 18 Buchst. b.

Zu Nummer 19

Die Regelungsänderung ist erforderlich, weil eine gleichzeitige Eintra-
gung von Waldgenossenschaft und Mitgliedern in der Abteilung 1 des 
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Grundbuches nach der Grundbuchordnung (GBO) und der Grundbuch-
verfügung (GBV) nicht möglich ist. 

Zu Nummer 20

Zu Buchstabe a

Auf die Begründung zu Nummer 13 wird verwiesen. 

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung dient der Deregulierung, denn künftig können Dienstklei-
dungsvorschriften für den Forstbereich in Form von Verwaltungsvor-
schriften (mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Ministeriums) 
erlassen werden. Des Erlasses von Rechtsverordnungen bedarf es zu 
diesem Zweck nicht mehr.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit der Ergänzung wird Rechtsklarheit über die Ermächtigung der obers-
ten Forstbehörde zur Regelung des Näheren über die Dienstkleidung 
der Forstbediensteten für die Landesforstanstalt geschaffen.

Zu Nummer 21

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung dient der begrifflichen Darstellung sowie der begrifflichen 
Übereinstimmung mit dem Thüringer Gesetz über die Errichtung der An-
stalt öffentlichen Rechts "ThüringenForst".

Zu Doppelbuchstabe bb

Auf die Begründung zu Nummer 20 wird verwiesen. 

Zu Buchstabe b

Wenn rechtlich geregelt wird, dass zwischen zwei obersten Landesbe-
hörden Benehmen herzustellen ist, erscheint eine zusätzliche Beteiligung 
des Landesverwaltungsamtes, schon aus aufgabenkritischer Sicht ent-
behrlich. Dadurch können zeitlicher Aufwand und Kosten gespart wer-
den. Zudem verfügt das Landverwaltungsamt schon derzeit nicht (mehr) 
über eine forstfachliche Kompetenz und Zuständigkeit. Mit der strukturell-
organisatorischen Ausgliederung der Umweltabteilung aus dem Landes-
verwaltungsamt gilt dies in gleicher Weise für die naturschutzfachliche 
Kompetenz und Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes, weshalb 
damit der Sinn der bisherigen Regelung in seinen denkbaren Hauptan-
wendungsfällen entfallen ist.

Zu Nummer 22

Aus aufgabenkritischer Sicht erscheint es nach mehr als fünfjähriger Er-
fahrung der Landesforstanstalt nicht mehr erforderlich, auf der Ebene 
der Forstämter bei jedem Forstamt einen Forstamtsausschuss zu unter-
halten. Deshalb werden Forstausschüsse auf Forstamtsebene Kosten 
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sparend abgeschafft. Der bisherige Landesforstausschuss auf der Ebe-
ne der obersten Forstbehörde bleibt unverändert bestehen.

Die Kosten des Landesforstausschusses trägt die Forstbehörde, bei der 
der Forstausschuss gebildet wird, d. h. die oberste Forstbehörde. Hin-
sichtlich des Vorsitzes im Landesforstausschuss erscheint es praktisch, 
wenn sich der für Forsten zuständige Minister im Landesforstausschuss 
von einem Beauftragten vertreten lassen kann.

Die Aufhebung des Absatzes 5 und die folgliche Außerkraftsetzung der 
Zweiten Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz sind durch 
die Reduzierung auf einen Forstausschuss, den Landesforstausschuss, 
möglich geworden.

Zu Nummer 23

Die Änderung ist erforderlich, da seit der Errichtung der Landesforstan-
stalt nur noch eine untere Forstbehörde im Freistaat besteht. 

Zu Nummer 24

Die Änderung dient der Klarstellung. Ermittlungspersonen der Staatsan-
waltschaft können nur Bedienstete im Außendienst sein. Innerhalb der 
Landesforstverwaltung verfügt nur die Landesforstanstalt über Bediens-
tete im Außendienst.

Zu Nummer 25

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht.

Zu Artikel 51

Zu Nummer 1

Die Regelung passt den Inhalt der Überschrift des § 3 ThJG an dessen 
Inhalt an. Jagdbezirke werden festgestellt, nicht festgelegt. 

Zu Nummer 2

Die Aktualisierung erfolgt aufgrund der Änderung des Baugesetzbuchs 
vom 3. November 2017.

Zu Nummer 3

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft sowie der Einfügung ei-
ner gleitenden Verweisung. 

Zu Nummer 4 und Nummer 5

Nach der bisher geltenden Fassung des Thüringer Jagdgesetzes wird 
das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten mit Datum und Fundstelle erst-
mals in § 58 Satz 3 zitiert. In § 56 Abs. 3 des Thüringer Jagdgesetzes ist 
das gleiche Gesetz jedoch nur mit seinem Titel erwähnt. Diese Reihen-
folge wird aus formellen Gründen umgekehrt. Nunmehr ist an der Stel-
le der Ersterwähnung des Gesetzes ein Vollzitat eingefügt worden, an 
späterer Stelle wird nur noch eine Abkürzung für das betreffende Ge-
setz verwendet.
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Zu Nummer 6

Durch die Regelung wird die Vorschrift des § 59 ThJG entpersonifiziert.

Zu Nummer 7

Die oben angeführten Änderungen führen zu Folgeänderungen im In-
haltsverzeichnis des Thüringer Jagdgesetzes. 

Zu Artikel 52

Zu Nummer 1 und Nummer 3

Die Regelung zu § 36 Abs. 2 Satz 2 ThürFischG dient der Angabe des 
Datums und der Fundstelle des Wasserhaushaltsgesetzes sowie der 
Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Dafür konnten diese Angaben in § 41 ThürFischG, das heißt an der Stel-
le einer späteren Erwähnung des Wasserhaushaltsgesetzes im Thürin-
ger Fischereigesetz, gestrichen werden.

Zu Nummer 2

Die Rechtsänderung ist zur Klarstellung erforderlich, dass nicht nur Ge-
setze im engeren Sinne gemeint sind, sondern auch alle Rechtsverord-
nungen mit einem Tierseuchen betreffenden Regelungsinhalt.

Zu Artikel 53

Zu Nummer 1

Die in der Angabe von Paragrafen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 
liegende Einschränkung kann entfallen, zumal die bisherige Angabe der 
§§ 117 bis 139 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht vollständig 
zutreffend und erforderlich war.

Darüber hinaus wird eine Unrichtigkeit in der Angabe der Fundstelle des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch korrigiert.

Zu Nummer 2

Im Ergebnis der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Mi-
nisteriums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Landesanstalt für 
Landwirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das 
neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum inte-
griert. Dieses Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Landes-
anstalt für Landwirtschaft wahr, so auch die wissenschaftliche und gut-
achterliche Unterstützung des für Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
sowie Gartenbau zuständigen Ministeriums.

Zu Nummer 3

Die Regelung dient der Ersetzung der Bezeichnung des zwischenzeit-
lich außer Kraft getretenen Thüringer Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege durch die Bezeichnung des gegenwärtig geltenden 
Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft sowie der Einfügung ei-
ner gleitenden Verweisung.
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Zu Artikel 54

Zu Nummer 1

Die Aufgaben des Landes im Bereich des Schutzes von Belegstellen für 
Bienen werden durch die Regelung vom bisher zuständigen Landes-
verwaltungsamt auf das neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum übertragen. Damit werden alle Landwirtschafts-
aufgaben des Landes gebündelt im Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum wahrgenommen. Eine Zuständigkeit des Landesver-
waltungsamts für landwirtschaftliche Angelegenheiten besteht damit in 
Thüringen nicht mehr.

Zu Nummer 2

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten sowie der Einführung einer gleiten-
den Verweisung.

Zu Nummer 3

Es werden zwei personifizierte Amtsbezeichnungen jeweils durch zu-
treffende Zuständigkeitsangaben der betreffenden Ministerien ersetzt.

Zu Nummer 4

Es erfolgt eine Aktualisierung der Gleichstellungsbestimmung. 

Zu Artikel 55

Bereits seit dem 1. August 2013 gibt es (wegen zu geringer Bewerber-
zahlen) in Thüringen keine städtisch- und ländlich-hauswirtschaftliche 
Fachschule mehr. Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft fällt sowohl 
die einzige landwirtschaftliche Fachschule, als auch die einzige gärtne-
rische Fachschule in Thüringen strukturell-organisatorisch in das neu er-
richtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum. Die Schul-
aufsicht über diese beiden Fachschulen sollte deshalb von dem für die 
berufliche Bildung in der Landwirtschaft und im Gartenbau zuständigen 
Ministerium geführt werden, das heißt von der zuständigen obersten 
Landesbehörde, die die Dienst- und Fachaufsicht über das Landesamt 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (obere Landwirtschaftsbehör-
de) ausübt. Im Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum wird 
die von den Schulen in eigener Verantwortung zu leistende Unterrichts-
arbeit begleitet.

Zu Artikel 56

Die Änderung ist erforderlich, da die Prüfstelle für Qualitätssicherung 
des Landesamts für Bau und Verkehr seit mehr als zehn Jahren aufge-
löst ist und weil es mit Inkrafttreten des Thüringer Gesetzes zur Neu-
strukturierung und Organisation der Behörden im Geschäftsbereich des 
für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständigen Ministeriums im Land 
nicht mehr mehrere "Kataster- und Landesvermessungsbehörden" gibt, 
sondern mit dem (neuen) Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information nur noch eine (obere) Kataster- und Vermessungsbehörde.
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Zu Artikel 57

Zu Nummer 1 und Nummer 3

Mit dem Thüringer Liegenschaftsverwertungsgesetz (ThürLiegVerwG) 
wurde das Sondervermögen "WGT-Liegenschaften" errichtet und vom 
Innenminister vertreten. Mit Beginn der 2. Legislaturperiode unterfielen 
die WGT-Liegenschaften dem Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft und Infrastruktur (GVBl. Nr. 8/1995, S. 162 ff., hier S. 172), 
mit Beginn der jetzigen Legislatur dem Geschäftsbereich des TMW-
WDG. Daher wird das Sondervermögen nunmehr durch dessen Minister 
vertreten. Eine Gesetzesanpassung hat bisher nicht stattgefunden, da 
nach einer einvernehmlichen Regelung der beteiligen Ressorts die Ver-
tretung sich nach der Geschäftsverteilung der Landesregierung richten 
sollte. Für Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung sowie über 
die Art und Weise der Nutzung und Verwertung ist eine interministeriel-
le Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Dieser gehört je ein Vertreter des 
TMWWDG (Vorsitz), des TFM, des TMIL und des TMUEN an. Mit dem 
Wechsel der Zuständigkeiten für die WGT-Liegenschaften vom Innen- 
in das Wirtschaftsressort ist der Vertreter des Innenressorts aus der in-
terministeriellen Arbeitsgruppe ausgeschieden. 

Zu Nummer 2

Soweit bislang Zuständigkeitsbestimmungen nur in der Form erfolgt sind, 
dass ganze Verwaltungsbereiche unkonkret bezeichnet wurden (zum 
Beispiel "Landesforstverwaltung" oder "Naturschutzverwaltung"), wird 
nunmehr jeweils eine zuständige Behörde konkret bestimmt.

Zu Artikel 58

Zu Nummer 1

Infolge der Behördenstrukturreform gibt es in Thüringen mit dem Lan-
desamt für Bodenmanagement und Geoinformation nur noch eine Be-
hörde außerhalb oberster Landesbehörden, die gleichzeitig sowohl eine 
(obere) Kataster- und Vermessungsbehörde, als auch eine (obere) Flur-
bereinigungsbehörde ist. In diesem Zusammenhang sollen die bislang 
getrennt für die obere Kataster- und Vermessungsbehörde und die Flur-
bereinigungsbehörde geregelten Ausbildungsgänge im Fachgebiet Geo-
däsie und Geoinformation zusammengeführt werden mit der Zielstellung, 
die Beamten nach dem Vorbereitungsdienst in allen Aufgabenbereichen 
des Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation einzuset-
zen. Insofern bedarf es an dieser Stelle keiner Differenzierung zwischen 
den Behörden der Kataster- und Vermessungsverwaltung und den Be-
hörden im Bereich der Flurbereinigung.

Zu Nummer 2

Mit dem Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation gibt es 
nur noch eine fachlich zuständige, dem Ministerium unmittelbar nach-
geordnete Landesbehörde, die gleichzeitig die Einstellungsbehörde 
und auch die Ausbildungsbehörde ist. Mehrere Einstellungs- und Aus-
bildungsbehörden gibt es nicht mehr.

Durch die Zusammenfassung der bislang getrennt für die obere Kata-
ster- und Vermessungsbehörde und die Flurbereinigungsbehörde ge-
regelten Ausbildungsgänge ist nur noch ein entsprechend angepasster 
Ausbildungsrahmenplan erforderlich.
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Zu Nummer 3 und Nummer 4

Die Streichungen dienen dazu, den unzutreffenden Eindruck zu verhin-
dern, es würde in diesem Bereich in Thüringen mehrere zuständige Fach-
ministerien und mehrere Einstellungsbehörden geben.

Zu Nummer 5

Dem Beispiel anderer Länder folgend, soll der Vorbereitungsdienst um 
zwei Monate auf insgesamt 15 Monate verkürzt werden. Damit sollen 
die Attraktivität des Vorbereitungsdienstes gesteigert und die Anwärter 
schneller in ihren zukünftigen Aufgabenfeldern eingesetzt werden.

Zu Nummer 6

Dadurch, dass es im Fachbereich Geodäsie und Geoinformation in Thü-
ringen nur noch eine Ausbildungsbehörde gibt, sind die bisherigen Aus-
bildungsbehörden zu streichen. Durch die Zusammenfassung der bis-
lang getrennt für die obere Kataster- und Vermessungsbehörde und die 
Flurbereinigungsbehörde geregelten Ausbildungsgänge ist nur noch ein 
entsprechend angepasster Ausbildungsrahmenplan erforderlich. 

Zu Nummer 7

Durch die Zusammenfassung der bislang getrennt für die obere Kata-
ster- und Vermessungsbehörde und die Flurbereinigungsbehörde ge-
regelten Ausbildungsgänge ist nur noch ein entsprechend angepasster 
Ausbildungsrahmenplan erforderlich.

Zu Nummer 8

Da Ausbildungs- und Prüfungsbehörde identisch sind (Landesamt für 
Bodenmanagement und Geoinformation) entfällt das Bedürfnis, dass 
die Ausbildungsbehörde der Prüfungsbehörde die Namen der zur Lauf-
bahnprüfung anstehenden Anwärter mitzuteilen hat.

Zu Nummer 9

Infolge der juristischen Auflösung des Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation besteht das Bedürfnis, die Bezeichnung des Prüfungs-
ausschusses für den gehobenen technischen Dienst im Fachgebiet Geo-
däsie und Geoinformation an die neue Bezeichnung des Landesamtes 
für Bodenmanagement und Geoinformation anzupassen.

Zu Nummer 10

Die Behördenfusion führt zwar dazu, dass die Mitglieder aus dem Lan-
desamt für Bodenmanagement und Geoinformation berufen werden. 
Dennoch bedarf es einer differenzierten Regelung für die personelle 
Besetzung des Prüfungsausschusses aufgrund der unterschiedlichen 
Fachaufgaben, die im Prüfungsausschuss abgedeckt sein sollen. Die 
Prüfungsbehörde hat auch künftig zu berücksichtigen, dass eine fach-
lich zwischen den Fachgebieten Kataster- und Vermessungswesen und 
Flurbereinigung ausgewogene Prüferbestellung vorzunehmen ist.

Zu Nummer 11

Die Verweisung auf die Regelung des Thüringer Personalvertretungs-
gesetzes wird durch die Änderung langlebiger.
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Zu Nummer 12

Da nur noch ein Ausbildungsrahmenplan vorhanden ist, ist eine entspre-
chende redaktionelle Änderung erforderlich. 

Zu Nummer 13

Durch die Zusammenfassung der bislang getrennt geregelten Ausbil-
dungsgänge für die obere Kataster- und Vermessungsbehörde und die 
Flurbereinigungsbehörde ist die Zusammenfassung der bislang getrennt 
geregelten Laufbahnprüfungen erforderlich. Die bisherige Laufbahnprü-
fung für die Ausbildung bei der Kataster- und Vermessungsbehörde ist 
um Anteile der Laufbahnprüfung für die Ausbildung bei der Flurbereini-
gungsbehörde ergänzt worden, dafür können die Prüfungsfächer nach 
dem bisherigen Absatz 3 entfallen.

Infolge der besseren Korrekturmöglichkeiten der schriftlichen Arbeiten 
unter Aufsicht sollen neue technische Hilfsmittel zugelassen werden.

Zu Nummer 14

Aufgrund von Änderungen in § 21 ist eine redaktionelle Änderung er-
forderlich.

Zu Nummer 15

Durch die Zusammenfassung der bislang getrennt für die obere Katas-
ter- und Vermessungsbehörde und die Flurbereinigungsbehörde gere-
gelten Ausbildungsgänge ist nur noch ein Prüfungszeugnis erforderlich.

Zu Nummer 16

Da der Vorbereitungsdienst auch in einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis abgeleistet werden kann, muss auch geregelt werden, 
wann ein solches endet beziehungsweise ein solches fortdauert.

Zu Nummer 17

Durch die Zusammenfassung der bislang getrennt für die obere Kata-
ster- und Vermessungsbehörde und die Flurbereinigungsbehörde ge-
regelten Ausbildungsgänge ist nur noch ein entsprechend angepasster 
Ausbildungsrahmenplan erforderlich.

Zu Nummer 18

Die Übergangsbestimmung des § 34 bedarf einer Modifizierung. Derzeit 
befinden sich mehrere Anwärter in dieser Laufbahn in der Ausbildung, 
die ihren Vorbereitungsdienst unter Umständen erst nach dem 31. De-
zember 2018 beenden. Weiterhin sollen auch im Laufe des Jahres 2018 
noch weitere Anwärter eingestellt werden, die ihren Vorbereitungsdienst 
auf jeden Fall nicht vor dem voraussichtlichen Inkrafttreten dieses Man-
telgesetzes beenden werden.

Zu Nummer 19

Aufgrund der Änderungen in Nummer 2 Buchst. a und in Nummer 17 
muss die Inhaltsübersicht angepasst werden.
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Zu Nummer 20

Durch die Zusammenfassung der bislang getrennt geregelten Ausbil-
dungsgänge für die obere Kataster- und Vermessungsbehörde und die 
Flurbereinigungsbehörde ist die Zusammenfassung der bislang getrennt 
geregelten Ausbildungsrahmenpläne erforderlich. Der bisherige Ausbil-
dungsrahmenplan für die Ausbildung bei der Kataster- und Vermessungs-
behörde ist um Ausbildungsinhalte für die Ausbildung bei der Flurberei-
nigungsbehörde ergänzt worden. 

Zu Nummer 21

Aufgrund der Zusammenfassung der Ausbildungsrahmenpläne kann An-
lage 2 aufgehoben werden.

Zu Nummer 22

Aufgrund der neuen Behördenbezeichnung und geänderter Prüfungsfä-
cher ist eine redaktionelle Anpassung der Anlage 7 erforderlich.

Zu Nummer 23

Durch die Zusammenfassung der bislang getrennt geregelten Ausbil-
dungsgänge für die obere Kataster- und Vermessungsbehörde und die 
Flurbereinigungsbehörde kann Anlage 8 entfallen.

Zu Artikel 59

Zu Nummer 1

Die Notwendigkeit zur Änderung der Verweisung ergibt sich durch eine 
Neufassung des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) in der Fassung 
vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732).

Zu Nummer 2

Das Datum und die Fundstelle des Thüringer Besoldungsgesetzes sind 
nach dessen Neufassung am 18. Januar 2016 (GVBl. S. 1) zu korrigieren.

Zu Artikel 60

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Einfügung einer gleitenden Verweisung. 

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a und Buchstabe c

Die Regelung dient der Anpassung der Laufbahnbezeichnung an das 
Thüringer Laufbahngesetz.

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle sowie 
der Einfügung einer gleitenden Verweisung.
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Zu Nummer 3

Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministe-
riums für Infrastruktur und Landwirtschaft gibt es außer der obersten 
Flurbereinigungsbehörde nur noch eine (obere) Flurbereinigungsbe-
hörde des Landes (anstelle der bisherigen drei Ämter für Landentwick-
lung und Flurneuordnung). Diese neue Oberbehörde wurde gleichzei-
tig mit der bisherigen oberen Kataster- und Vermessungsbehörde, dem 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation, zusammengelegt, so 
dass es im Ergebnis der Behördenstrukturreform mit dem neu errichte-
ten Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation in diesem 
Verwaltungsbereich nur noch eine obere Landesbehörde gibt. Diese ist 
auch obere Kataster- und Vermessungsbehörde.

Zu Artikel 61

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Anpassung einer Laufbahnbezeichnung an das 
Thüringer Laufbahngesetz. 

Zu Nummer 2

Die Regelung in Buchstabe a dient der Anpassung der zuständigen Be-
hörde, die die Benennung der Bediensteten der Finanzbehörden, wel-
che in den Gutachterausschuss zu berufen sind, vornimmt. Mit der Auf-
lösung der Landesfinanzdirektion geht die Befugnis auf das für Finanzen 
zuständige Ministerium über.

Die Regelungen in Buchstaben b und c dienen der Angabe der Daten 
und der Fundstellen der Verwaltungsgerichtsordnung und des Thürin-
ger Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie der Einfügung jeweils einer 
gleitenden Verweisung bezüglich des Baugesetzbuchs und der vorge-
nannten beiden Gesetze.

Zu Nummer 3

Die bisherige statische Verweisung bezüglich des Verpflichtungsgeset-
zes wurde durch eine gleitende Verweisung ersetzt. 

Zu Nummer 4

Im Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft werden die bisherigen 
drei Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung juristisch aufge-
löst. Die für Flurneuordnung und Flurbereinigung zuständigen Teile der 
bisherigen Ämter für Landentwicklung und Flurbereinigung werden mit 
dem bisherigen Landesamt für Vermessung und Geoinformation im neu 
errichteten Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation zu-
sammengelegt. Diese neue Landesoberbehörde übermittelt als obere 
Fachbehörde für Flurbereinigung und Flurneuordnung die zur Führung 
und Auswertung der Kaufpreissammlung erforderlichen Daten. 

Zu Nummer 5

Die in § 21 ThürGAVO enthaltenen Übergangsbestimmungen können 
wegen zwischenzeitlich eingetretener Gegenstandslosigkeit im Interes-
se der Deregulierung und der Verringerung des Bestands an Rechtsvor-
schriften aufgehoben werden.
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Zu Nummer 6 und Nummer 7

Es werden notwendige Folgeänderungen, u. a. im Hinblick auf die In-
haltsübersicht getroffen.

Zu Artikel 62

Zu Nummer 1

Die Notwendigkeit für präzisierende Regelungen, betreffend die Aus-
wahlentscheidung ist wegen der Änderungen in § 14 Abs. 3 des Thürin-
ger Gesetzes über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure ent-
fallen. § 3 Abs. 4 der geänderten Verordnung ist deshalb aufzuheben.

Zu Nummer 2

Auf Grund der Behördenzusammenlegung der bisherigen oberen Kata-
ster- und Vermessungsbehörde (Landesamt für Vermessung und Geo-
information) mit den für Flurbereinigung und Flurneuordnung zuständi-
gen Teilen der drei Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung in 
dem neuen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation ist 
diese neue Landesbehörde sowohl obere Kataster- und Vermessungs-
behörde als auch obere Flurbereinigungs- und Flurneuordnungsbehör-
de. Die bisherige Regelung des § 10 Abs. 6 ThürGÖbVIDVO kann da-
mit im Interesse der Deregulierung und der Verringerung des Bestands 
an Rechtsnormen aufgehoben werden, da auch § 7 Abs. 3 ThürGÖb-
VI entsprechend geändert wurde. Der Flurbereinigungs-, Zusammenle-
gungs- und Bodenordnungsplan wird auf jeden Fall im neuen Landes-
amt für Bodenmanagement und Geoinformation geführt.

Zu Nummer 3

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Be-
rufsbildungsgesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Artikel 63

Zu Nummer 1

Mit der Verschmelzung der bisherigen Straßenbauämter und des bishe-
rigen Landesamtes für Bau und Verkehr im (neu errichteten) Landesamt 
für Bau und Verkehr gibt es nur noch eine zuständige (obere) Straßen-
baubehörde im nachgeordneten Geschäftsbereich des Thüringer Mi-
nisteriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, das Landesamt für Bau 
und Verkehr. Diese Behörde ist, soweit Gesetze oder diese Verordnung 
nichts anderes bestimmen, zuständige Landesbehörde für alle Bundes-
autobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen im Freistaat Thüringen. 
§ 1 der Verordnung, der die örtliche Zuständigkeit der bisherigen Stra-
ßenbauämter regelt, kann damit aufgehoben werden.

Zu Nummer 2

Auf die Begründung zu o. a. Nr. 1 wird verwiesen. Die Änderungen sind 
Folge der dargestellten Behördenverschmelzung. 

Zuständigkeiten, die dem bisherigen Landesamt für Bau und Verkehr 
übertragen waren, bleiben bei der oberen Straßenbaubehörde, dem 
neuen Landesamt für Bau und Verkehr. Zuständigkeiten, die bisher den 
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Straßenbauämtern oblagen, werden der oberen Straßenbaubehörde 
übertragen.

Zu Nummer 3

Mit § 2 der Verordnung werden eine Regelungslücke geschlossen und 
die nach dem Landesrecht zuständigen Behörden festgelegt. Die Zu-
ständigkeiten nach § 5 Abs. 1 Satz 3 und § 8 Abs. 1 des Eisenbahnkreu-
zungsgesetzes (EBKrG) werden der oberen Straßenbaubehörde über-
tragen, die Zuständigkeiten nach § 8 Abs. 2 EBKrG dem für Straßenbau 
zuständigen Ministerium.

§ 3 der Verordnung bestimmt die zuständigen Behörden nach § 5 des 
Carsharinggesetzes (CsgG) des Bundes, das am 1. September 2017 in 
Kraft getreten ist. Die Zuständigkeit für die Bestimmung geeigneter Flä-
chen einer Ortsdurchfahrt im Zuge einer Bundesstraße zur Nutzung als 
Stellflächen für stationsbasierte Carsharingfahrzeuge wird den Gemein-
den übertragen. Die Gemeinden sind nach § 18 Abs. 1 ThürStrG sowie 
§ 8 Abs. 1 FStrG in den Ortsdurchfahrten bereits für die Erteilung von 
Sondernutzungserlaubnissen zuständig. Die Reservierung von Flächen 
im öffentlichen Straßenraum für Carsharinganbieter ist straßenrechtlich 
auch als Sondernutzung einzuordnen. Es ist sinnvoll, alle Zuständigkei-
ten für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen in den Ortsdurch-
fahrten in eine Hand zu legen. Daher wird auch die Zuständigkeit nach 
§ 5 CsgG auf die Gemeinden übertragen.

Zu Nummer 4

Hier wird eine redaktionelle Folgeänderung getroffen.

Zu Artikel 64

Die Regelung dient der Anpassung an zwischenzeitlich neu gefasste Bun-
desgesetze und wurde jeweils mit einer gleitenden Verweisung versehen.

Zu Artikel 65

Zu Nummer 1 und Nummer 2

Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministe-
riums für Infrastruktur und Landwirtschaft werden das bisherige Lan-
desamt für Bau und Verkehr sowie die bisherigen Straßenbauämter 
juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das neu errichte-
te Landesamt für Bau und Verkehr, die obere Straßenbaubehörde des 
Landes, integriert. Das neue Landesamt nimmt alle Aufgaben des bis-
herigen Landesamtes für Bau und Verkehr sowie der Straßenbauämter 
wahr, so auch die Führung der und die Informations- und Einsichtsge-
währung in die Straßeninformationsbank des Freistaats Thüringen so-
wie die jährliche Berechnung der Höhe der Beteiligung nach § 49 Abs. 4 
Satz 2 ThürStrG und die Erteilung von Festsetzungsbescheiden an die 
betreffenden Gemeinden.

Zu Artikel 66

Zu Nummer 1 bis Nummer 9

Die bisher in der Verordnung enthaltenen Verweisungen ohne Angabe 
einer Rechtsvorschrift, werden, soweit sich die Verweisungen nicht auf 
die geänderte Verordnung beziehen, jeweils mit der Angabe der im Ein-
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zelnen zutreffenden Rechtsvorschrift versehen und, soweit erforderlich, 
mit einer gleitenden Verweisung.

Zu Artikel 67

Zu Nummer 1 bis Nummer 3

Die bisher in § 1 der Verordnung enthaltenen Verweisungen ohne Anga-
be einer Rechtsvorschrift werden jeweils mit der Angabe des in diesen 
Fällen zutreffenden Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes versehen 
und, soweit erforderlich, mit einer gleitenden Verweisung.

Zu Artikel 68

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Einfügung einer statischen Verweisung. Der 
Lärmschutzbereich für den Flughafen Erfurt ist seinerzeit exakt nach den 
rechtlichen und technischen Vorgaben des Fluglärmgesetzes in der da-
mals geltenden Fassung berechnet und ausgewiesen worden. Welche 
Lärmschutzbereiche eventuelle zukünftige Fassungen des Fluglärmge-
setzes bestimmen und wie diese zu berechnen sind, ist ungewiss, wes-
halb hier eine statische Verweisung gewählt wurde.

Zu Nummer 2

Die nicht mehr zutreffende Behördenbezeichnung "Ministerium für Bau, 
Landesentwicklung und Verkehr" wird durch die langlebige Bezeichnung 
"für Luftverkehr zuständiges Ministerium" ersetzt. Die Anschriften von Be-
hörden und Verwaltungen (des früheren Ministeriums für Bau, Landesent-
wicklung und Verkehr sowie der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt 
Erfurt) sind in der Verordnung gestrichen worden, da sie unter Umstän-
den Veränderungen unterworfen sind und dann aus diesem Grund ein 
erneutes Rechtsänderungsbedürfnis entstehen lassen würden.

Zu Artikel 69

Zu Nummer 1

Im Ergebnis der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Minis-
teriums für Infrastruktur und Landwirtschaft werden alle Landwirtschafts-
ämter, so auch das Landwirtschaftsamt Sömmerda, juristisch aufgelöst 
und strukturell-organisatorisch in das neu errichtete Landesamt für Land-
wirtschaft und Ländlichen Raum integriert. Dieses Landesamt nimmt alle 
Aufgaben des bisherigen Landwirtschaftsamts Sömmerda wahr, so auch 
für die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen im 
Bereich Landwirtschaft einschließlich des Gartenbaus, wenn die Nieder-
lassung des Sachverständigen in Thüringen liegt.

Zu Nummer 2

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie der Einfügung einer glei-
tenden Verweisung.

Zu Nummer 3

Die Regelung dient der Anpassung von Verweisungen an zwischenzeit-
lich geänderte Bestimmungen der Zivilprozessordnung.
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Zu Artikel 70

Durch die Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft werden die sieben Landwirt-
schaftsämter juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das 
neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum in-
tegriert. Dieses Landesamt nimmt auch die bisherigen Aufgaben der 
Landwirtschaftsämter nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und nach 
dem Landpachtverkehrsgesetz wahr.

Zu Artikel 71

Zu Nummer 1

Die Flurneuordnungs- und Flurbereinigungsverwaltung ist in Thürin-
gen bereits zweistufig organisiert. Nach der bisherigen Rechtslage sind 
die Ämter für Landentwicklung und Flurneuordnung (ÄLF) Flurneuord-
nungsbehörden im Sinne des Achten Abschnitts des Landwirtschaftsan-
passungsgesetzes, Flurbereinigungsbehörden im Sinne des Flurbe-
reinigungsgesetzes (FlurbG) und Siedlungsbehörden im Sinne des 
Reichssiedlungsgesetzes (§ 1 Abs. 1 der Zuständigkeitsverordnung). 
Die ÄLF verkörpern damit die untere Ebene der Flurneuordnungs- und 
Flurbereinigungsverwaltung des Landes. 

In struktureller Hinsicht gibt es in Thüringen keine juristisch selbststän-
dige obere Flurneuordnungsbehörde und keine juristisch selbstständige 
obere Flurbereinigungsbehörde. Folglich musste in der Zuständigkeits-
verordnung darüber entschieden werden, welche Behörden in Thürin-
gen die Aufgaben der oberen Flurneuordnungsbehörde und der oberen 
Flurbereinigungsbehörde wahrnehmen. Durch § 2 der Zuständigkeitsver-
ordnung ist bislang geregelt, dass obere Flurneuordnungsbehörde und 
obere Flurbereinigungsbehörde das für die Neuordnung des ländlichen 
Raums zuständige Ministerium ist, soweit nicht die nach §§ 4, 8 Abs. 2 
und 3 Satz 1, § 9 Abs. 1 Satz 1, § 26a Abs. 5 Satz 1, § 26c Abs. 1, § 41 
Abs. 4 Satz 1, § 87 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4, § 88 Nr. 8 Satz 2 und § 94 
Abs. 2 FlurbG der oberen Flurbereinigungsbehörde zugewiesenen Be-
fugnisse gemäß § 1 Abs. 2 der Zuständigkeitsverordnung auf die Flur-
bereinigungsbehörde übertragen sind. 

Diese Aufgabenübertragung von der oberen auf die oberste Landes-
behörde hatte in den 1990er Jahren bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
sicher ihre Berechtigung. Wenn nunmehr jedoch im Ergebnis der Ver-
waltungsstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministeriums für Infra-
struktur und Landwirtschaft mit den drei ÄLF die gesamte untere Flur-
neuordnungs- und Flurbereinigungsverwaltung aufgelöst und strukturell 
mit einer oberen Landesbehörde, dem Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation, zu einer neuen oberen Landesbehörde, dem Landes-
amt für Bodenmanagement und Geoinformation, verschmolzen wird, so 
nimmt diese neue Landesoberbehörde künftig auch alle Aufgaben und 
Befugnisse der oberen Flurneuordnungsbehörde und der oberen Flur-
bereinigungsbehörde wahr. Die bisher erzielten Synergien infolge der 
strukturellen Aufgabenverbindung zwischen oberer und oberster Ver-
waltungsebene gehen in der Summe nicht verloren, sondern werden 
lediglich durch neu entstehende Synergien infolge der nunmehrigen 
strukturellen Aufgabenverbindung zwischen unterer und oberer Verwal-
tungsebene ersetzt.

Da die nicht der Flurneuordnung und Flurbereinigung zuzurechnenden 
Teile der aufzulösenden ÄLF dem (neu errichteten) Landesamt für Land-
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wirtschaft und Ländlichen Raum zugeordnet werden, wird diese neue Lan-
desoberbehörde wegen ihrer Zuständigkeit für die Entwicklung ländlicher 
Räume auch Siedlungsbehörde im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes. 

Das für die Neuordnung des ländlichen Raums und für die Flurbereini-
gung zuständige Ministerium bleibt oberste Flurneuordnungsbehörde 
und oberste Flurbereinigungsbehörde, verliert jedoch, wie vorstehend 
bereits dargestellt, seine Zuständigkeit als obere Flurneuordnungsbe-
hörde und obere Flurbereinigungsbehörde (§ 1 Abs. 2 der Zuständig-
keitsverordnung - n. F.).

Mit der Bestimmung der Thüringer Landgesellschaft mbH als Siedlungs-
unternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes (§ 1 Abs. 3 der Zu-
ständigkeitsverordnung - n. F.) wird eine Regelungslücke in der Zustän-
digkeitsverordnung geschlossen.

Zu Nummer 2

Die Aufhebung des § 2 der Zuständigkeitsverordnung ist eine Folge der 
Verlagerung der Aufgaben und Befugnisse der oberen Flurneuordnungs-
behörde und der oberen Flurbereinigungsbehörde vom Ministerium auf 
das (neu errichtete) Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-
mation als obere Landesbehörde.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 72

Zu Nummer 1

Die Änderung in der Überschrift ist erforderlich, da es mit der Landes-
forstanstalt nur noch eine zuständige Behörde (Landesstelle) nach dem 
Forstvermehrungsgutgesetz gibt, nicht mehrere.

Zu Nummer 2

Die Neufassung des § 1 der Thüringer Verordnung über die nach Lan-
desrecht zuständigen Stellen und zur Übertragung einer Ermächtigung 
nach dem Forstvermehrungsgutgesetz dient der Deregulierung und ist 
dadurch möglich geworden, dass es außer der obersten Forstbehörde 
nur noch eine weitere Forstbehörde des Landes gibt. Dabei handelt es 
sich um die Landesforstanstalt als untere Forstbehörde. Die bisherige 
Differenzierung der Zuständigkeiten zwischen § 1 Nr. 1 und § 1 Nr. 2 
konnte deshalb aufgegeben werden. Die Landesforstanstalt nimmt da-
mit alle Aufgaben der zuständigen (Landes-)Behörde nach dem Forst-
gutvermehrungsgesetz wahr.

Zu Artikel 73

Die Regelung dient der Rechtsklarheit, da es in Thüringen mit der Lan-
desforstanstalt als untere Forstbehörde nur eine Forstbehörde gibt, die 
für die Genehmigung der Änderung der Nutzungsart zuständig ist. 
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Zu Artikel 74

Zu Nummer 1

Nachdem die Forstamtsausschüsse durch eine Änderung des § 61 Thür-
WaldG abgeschafft wurden, können diese auch nicht mehr im Zusam-
menhang mit der Einschränkung einzelner Benutzungsarten auf Stra-
ßen und Wegen angehört werden.

Zu Nummer 2

Seit der Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts "ThüringenForst" sind 
die Forstämter nur noch anstaltsinterne Struktureinheiten und nicht mehr 
untere Forstbehörden. Mit der Anstalt öffentlichen Rechts "Thüringen-
Forst" gibt es nur noch eine untere Forstbehörde, so dass der Rege-
lungsgehalt des bisherigen § 7 Abs. 2 Satz 4 der Ersten Durchführungs-
verordnung zum Thüringer Waldgesetz entfällt.

Zu Nummer 3

Mit der Ersten Verordnung zur Änderung der Fahrzeugzulassungsver-
ordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften, die mit 
Wirkung vom 1. November 2012 in Kraft trat, erfolgte eine Kennzeichen-
liberalisierung. In der Folge durften auch wieder die Kennzeichen der 
sogenannten Altkreise verwendet werden. Die Aufhebung der vorgege-
benen Abkürzungen für die Landkreise und kreisfreien Städte in Num-
mer 7 der Anlage zur 1. DVOThürWaldG entspricht dieser Regelung. Die 
Kennzeichenliberalisierung gilt somit auch bei der Vergabe von Kenn-
zeichen für Reit- und Kutschpferde.

Zu Artikel 75

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung wird die begriffliche Übereinstimmung mit der Über-
schrift zu § 20 ThürWaldG hergestellt.

Zu Buchstabe b

Mit der Änderung wird die begriffliche Übereinstimmung mit § 20 Abs. 1 
ThürWaldG hergestellt.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung wird die begriffliche Übereinstimmung mit § 20 Abs. 1 
ThürWaldG hergestellt.

Zu Buchstabe b

Bei der periodischen Betriebsplanung nehmen stichprobenbasierte Forst-
einrichtungsverfahren in jüngerer Vergangenheit gegenüber den klassi-
schen Verfahren der bestandesweisen Inventur, Kontrolle und Planung in 
einem Arbeitsgang an Bedeutung zu. Bei stichprobenbasierten Verfahren 
wird eine Planung am Einzelbestand durch eine Planung auf Grundlage 
stratifizierter Flächeneinheiten abgelöst. Mit der Regelungsänderung wird 
dieser Entwicklung der erforderliche rechtliche Spielraum eingeräumt.
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Zu Buchstabe c

Mit der Änderung wird die begriffliche Übereinstimmung mit § 20 Abs. 1 
ThürWaldG hergestellt.

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a und Buchstabe c

Mit der Änderung wird die begriffliche Übereinstimmung mit § 20 Abs. 1 
ThürWaldG hergestellt.

Zu Buchstabe b

Die Ergänzung wird der Anerkennung und Akkreditierung neuer Studie-
nabschlüsse gerecht und stellt einen einheitlichen Terminus her. 

Zu Artikel 76

Die Änderung der Verweisung ist durch eine Neufassung des Thüringer 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in der Fassung vom 5. Febru-
ar 2008 (GVBl. S. 22) erforderlich geworden.

Zu Artikel 77

Durch die Verweisung auf die für Beamte des Landes geltenden reise-
kostenrechtlichen Bestimmungen wird die Regelung in § 3 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 3 der 5. DVOThürWaldG langlebiger.

Zu Artikel 78

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Regelung ist eine Folge der Änderung des § 2 der Dritten Durchfüh-
rungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz und dient auch der Einfü-
gung einer gleitenden Verweisung.

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient einer sprachlichen Korrektur.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Die Regelung dient der Anpassung an eine Behördenstrukturverände-
rung im nachgeordneten Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Naturschutz. Die Aufgaben der bisherigen Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie werden vom neuen Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz wahrgenommen.

Zu Buchstabe b

Mit der Änderung wird berücksichtigt, dass sich ab dem 1. März 2010 
die inhaltlichen Regelungen zu den gesetzlich geschützten Biotopen zu 
einem großen Teil aus § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes ergeben.
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Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Die Regelung dient der Anpassung an eine Behördenstrukturverände-
rung im nachgeordneten Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, 
Energie und Naturschutz. Die Aufgaben der bisherigen Landesanstalt 
für Umwelt und Geologie werden vom Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz wahrgenommen.

Zu Buchstabe b

Die Regelung dient der Ersetzung einer nicht amtlichen Bezeichnung 
des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft durch die amtliche 
Abkürzung dieses Gesetzes.

Zu Artikel 79

Mit der Änderung wird eine Klarstellung des Gewollten erreicht. So wird 
der Ausdruck einer gefahrdrohenden Übervermehrung von die Forstöko-
systeme schädigenden Pflanzen und Tiere dem verstärkten Auftreten 
pilzlicher und bakterieller Krankheitserreger im Wald sprachlich nicht hin-
reichend gerecht. Mit der Umformulierung werden auch in Thüringen be-
reits vorkommende waldbedrohende Erkrankungen wie das Eschentrieb-
sterben, Rußrindenkrankheit an Ahorn, Diplodia-Triebsterben bei Kiefer 
sowie zukünftig auftretende diesbezügliche Erkrankungen in den Kata-
log waldbedrohender Forstschutzsituationen im Sinne des § 11 Abs. 5 
ThürWaldG aufgenommen. Der unteren Forstbehörde werden damit 
rechtssichere Handlungsmöglichkeiten in Korrespondenz mit den Be-
stimmungen des Pflanzenschutzrechts hinsichtlich der Anordnung bzw. 
Durchführung notwendiger Schutzmaßnahmen an die Hand gegeben.

Zu Artikel 80

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Bundesjagdgesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 2 und Nummer 3

Die Regelungen sind erforderlich, weil es seit der Errichtung der Anstalt 
öffentlichen Rechts "ThüringenForst" mit dieser Körperschaft öffentlichen 
Rechts in Thüringen nur noch eine untere Forstbehörde gibt.

Zu Nummer 4

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle der Thü-
ringer Jagdhundeverordnung sowie der Einfügung einer gleitenden An-
passungsbestimmung.

Zu Nummer 5

Die Regelung ist erforderlich, da sich zwischenzeitlich die bundesrecht-
liche Grundlage für die Übertragung der Probennahme auf die Jagdaus-
übungsberechtigten geändert hat. 
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Zu Nummer 6

Durch die Verweisung auf die für Beamte des Landes geltenden reise-
kostenrechtlichen Bestimmungen wird die Regelung langlebiger.

Zu Artikel 81

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des Bun-
desjagdgesetzes sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung in 
der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung Jagd vom 6. Dezem-
ber 2016 (GVBl. S. 654) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu Nummer 2

Durch die Verweisung auf die für Beamte des Landes geltenden reise-
kostenrechtlichen Bestimmungen wird die Regelung langlebiger.

Zu Nummer 3

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle des 
Thüringer Verwaltungskostengesetzes sowie der Einfügung einer glei-
tenden Verweisung.

Zu Artikel 82

Die Regelung dient der Angabe der vollständigen Bezeichnung, des Da-
tums und der Fundstelle des Thüringer Jagdgesetzes sowie der Einfü-
gung einer gleitenden Verweisung.

Zu Artikel 83

Durch die Regelung wird die Verweisung in der Thüringer Einstandsge-
bietsverordnung vom 2. August 2014 (GVBl. S. 569) konkretisiert.

Zu Artikel 84

Mit der Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft werden Zustän-
digkeiten an das Thüringer Gesetz über die Organisation der Landes-
verwaltung im nachgeordneten Geschäftsbereich des für Infrastruktur 
und Landwirtschaft zuständigen Ministeriums (Artikel 1 dieses Mantel-
gesetzes) angepasst. Zudem erfolgt eine Aktualisierung der in der Ver-
ordnung genannten Rechtsvorschriften.

Zu Nummer 1

§ 1 regelt die Zuständigkeit des für Landwirtschaft zuständigen Minis-
teriums.

Zu Absatz 1

In § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 werden die Zuständigkeiten des für Landwirt-
schaft zuständigen Ministeriums als zuständige Behörde im Sinne bun-
desgesetzlicher Regelungen und einer EU-Verordnung aufgezählt.

Nummer 1 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige Behörde nach § 29 des Saatgutverkehrsgesetzes für die Er-
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richtung geschlossener Anbaugebiete für die Erzeugung von Saatgut. 
Dies entspricht der bisherigen Regelung des § 1 Nr. 2 der Thüringer Ver-
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- 
und Forstwirtschaft vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 697). Das Landesamt 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 zu-
ständige Behörde nach dem Saatgutverkehrsgesetz und den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtverordnungen, soweit nicht eine Bun-
desbehörde oder das Ministerium zuständig ist.

Nummer 2 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige Behörde nach § 38 Abs. 7 und 8 des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuches im Bereich der Futtermittelsicherheit für Mittei-
lungen an die Behörden des Bundes und anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder an die Europäische Kommission sowie nach 
§ 40 LFGB im Bereich der Futtermittelsicherheit für die Information der 
Öffentlichkeit. Dies entspricht dem Grunde nach der bisherigen Rege-
lung des § 1 Nr. 3 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 24. Juni 
2004 (GVBl. S. 697). Es erfolgt lediglich eine Anpassung an die derzeit 
gültige bundesgesetzliche Regelung. Das Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 zuständige Behörde nach 
dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch für den Bereich der Fut-
termittelsicherheit, soweit das Ministerium nicht zuständig ist, sowie für 
den Vollzug der in den Anwendungsbereich des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuches fallenden unmittelbar geltenden Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaften oder der Europäischen Union, soweit 
diese den Bereich der Futtermittelsicherheit betreffen. 

Nummer 3 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige Behörde nach § 11 Abs. 1 Satz 2 des Bundeskleingarten-
gesetzes für die Genehmigung von Regeln über die Bewertung von 
Anpflanzungen und Anlagen. Dies entspricht der bisherigen Regelung 
des § 1 Nr. 7 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 24. Juni 2004 
(GVBl. S. 697).

Nummer 4 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige Behörde nach Artikel 1 Abs. 1 der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 908/2014 vom 6. August 2014 mit Durchführungsbestimmun-
gen zur Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, 
der Mittelverwaltung, des Rechnungsabschlusses und der Bestim-
mungen für Kontrollen, Sicherheiten und Transparenz (ABl. L 255 vom 
28.8.2014, S. 59). Dies entspricht dem Grunde nach der bisherigen Re-
gelung des § 1 Nr. 9 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 24. Juni 
2004 (GVBl. S. 697). Es erfolgt lediglich eine Anpassung an die derzeit 
gültige EU-Verordnung.

Zu Absatz 2

In § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 werden die Zuständigkeiten des für Landwirt-
schaft zuständigen Ministeriums als zuständige oberste Landesbehör-
de im Sinne bundesgesetzlicher Regelungen aufgezählt.

Gemäß Nummer 1 ist das für Landwirtschaft zuständige Ministerium zu-
ständige oberste Landesbehörde für die Ausführung des Ernährungs-
sicherstellungs- und -vorsorgegesetzes vom 4. April 2017 (BGBl. I S. 
772) in der jeweils geltenden Fassung. Mit Artikel 1 des Gesetzes zur 
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Neuregelung des Rechts zur Sicherstellung der Ernährung in einer Ver-
sorgungskrise vom 4. April 2017 (BGBl. I S. 772) wurden verteidigungs-
bezogene und nicht verteidigungsbezogene Regelungen für Notsitu-
ationen im Ernährungsbereich in das Ernährungssicherstellungs- und 
-vorsorgegesetz zusammengeführt. Zudem wurden das Ernährungs-
sicherstellungsgesetz und das Ernährungsvorsorgegesetz außer Kraft 
gesetzt und die Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung und die Ernäh-
rungsbewirtschaftungsverordnung aufgehoben. Von den im Gesetz ent-
haltenen Verordnungsermächtigungen des zuständigen Bundesministe-
riums wurde bislang keinen Gebrauch gemacht. Die Länder führen das 
Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz als eigene Angelegen-
heit aus und bestimmen die für die Durchführung zuständigen Behörden. 
Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ist zuständi-
ge Behörde nach dem Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz 
und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, 
soweit nicht eine Bundesbehörde zuständig ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 19 neu). 
In § 1 Abs. 2 Nr. 1 wird das für Landwirtschaft zuständige Ministerium 
als oberste Landesbehörde benannt, was dem Beschluss der Thüringer 
Landesregierung zur Zuständigkeit der einzelnen Ministerien nach Arti-
kel 76 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen vom 31. 
März 2015 (GVBl. S. 10) entspricht.

Nummer 2 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige oberste Landesbehörde nach der Verordnung über das In-
verkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger vom 21. Juli 2010 
(BGBl. I S. 1062) in der jeweils geltenden Fassung. Das Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum ist gem. § 2 Abs. 1 Nr. 18 dieser 
Verordnung die zuständige Behörde nach der Verordnung über das In-
verkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger. Diese bundesge-
setzliche Verordnung ist Bestandteil des von den Ländern umzusetzen-
den Düngerechts. 

Nummer 3 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige oberste Landesbehörde nach § 48 der Futtermittelverordnung. 
Dies entspricht dem Grunde nach der bisherigen Regelung des § 1 Nr. 4 
der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-
, Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 697). Es 
erfolgt lediglich eine Anpassung an die derzeit gültige bundesgesetzliche 
Regelung. Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ist 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zuständige Behörde nach der Fut-
termittelverordnung soweit das Ministerium nicht zuständig ist.

Nummer 4 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige oberste Landesbehörde nach § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 
Satz 1, § 3 Abs. 4 und § 4 Abs. 2 der Futtermittelkontrolleur-Verordnung. 
Dies entspricht der bisherigen Regelung des § 1 Nr. 5 der Thüringer Ver-
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- 
und Forstwirtschaft vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 697). Das Landesamt 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 der 
Verordnung zuständige Behörde nach der Futtermittelkontrolleur-Ver-
ordnung, soweit das Ministerium nicht zuständig ist.

Nummer 5 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige oberste Landesbehörde nach § 2 Abs. 6 der Milch-Gütever-
ordnung im Einvernehmen mit dem für die Lebensmittelüberwachung zu-
ständigen Ministerium. Dies entspricht der bisherigen Regelung des § 1 
Nr. 6 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 
Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 697). 
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Darüber hinaus wird einem Ergänzungsbedarf dahingehend nachgekom-
men, dass das Ministerium nach § 2 Abs. 9 Satz 2 der Milch-Güteverord-
nung zuständig ist. Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum ist nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 der Verordnung zuständige Stelle nach 
der Milch-Güteverordnung mit Ausnahme des § 2 Abs. 5 Satz 2 der Milch-
Güteverordnung, soweit das Ministerium nicht zuständig ist. 

Nummer 6 bestimmt das für Landwirtschaft zuständige Ministerium als 
zuständige oberste Landesbehörde nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
und Abs. 4 Satz 1 sowie § 22 Abs. 4 Satz 1 des Milch- und Fettgesetzes. 
Dies entspricht der bisherigen Regelung des § 1 Nr. 8 der Thüringer Ver-
ordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- 
und Forstwirtschaft vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 697). Das Landesamt 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 der 
Verordnung zuständige Behörde nach dem Milch- und Fettgesetz, so-
weit das Ministerium nicht zuständig ist.

Zu Nummer 2

Mit Nummer 2 wird § 2 der Verordnung hinsichtlich der Behördenbe-
zeichnung sowie der damit einhergehenden Veränderungen der Zu-
ständigkeiten geändert. 

Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum wird gemäß 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Infrastruktur- und Landwirtschaftsbe-
hördenneustrukturierungs- und -organisationsgesetzes errichtet. Größ-
tenteils werden Aufgaben, die der ehemaligen Landesanstalt für Land-
wirtschaft nach § 2 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 24. Juni 
2004 (GVBl. S. 697) oblagen, dem Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum zugeordnet. 

Zu Buchstabe a

Die Paragraphenüberschrift wird an die neue Behördenbezeichnung 
angepasst.

Zu Buchstabe b

In § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 19 werden die Zuständigkeiten des Landesam-
tes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum als zuständige Behörde im 
Sinne bundesgesetzlicher Regelungen aufgezählt. Die Änderungen be-
treffen im Wesentlichen Anpassungen an die derzeit gültigen bundesge-
setzlichen Regelungen sowie redaktionelle Änderungen. Gänzlich neu 
gefasst wurden in § 2 Abs. 1 Nr. 18 die Zuständigkeit des Landesamtes 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum als zuständige Behörde nach 
der Verordnung über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirt-
schaftsdünger sowie in § 2 Abs. 1 Nr. 19 die Zuständigkeit des Landes-
amtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum als zuständige Behör-
de nach dem Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz (ESVG). 

Zu Buchstabe c

Es erfolgt eine Änderung der Behördenbezeichnung.

Zu Buchstabe d

In § 2 Abs. 3 Nr. 1 bis 10 werden die Zuständigkeiten des Landesamtes 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum als zuständige Stelle im Sinne 
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bundesgesetzlicher Regelungen und einer EU-Verordnung aufgezählt. 
Die Änderungen betreffen Anpassungen an derzeit gültige bundesge-
setzliche Regelungen sowie redaktionelle Änderungen. 

Neu eingefügt werden die Nummern 7 bis 10. 

Nummer 7 bestimmt das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum als zuständige Stelle nach dem Landwirtschaftserzeugnisse-
Schulprogrammgesetz. Dem Regelungsbedarf für die Bestimmung der 
zuständigen Stelle für die Umsetzung dieses bundesrechtlichen Pro-
grammgesetzes wird durch Nummer 7 nachgekommen. Mit der Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft wurde 
der Übergang der Aufgabe vom Landesverwaltungsamt auf die Landes-
anstalt für Landwirtschaft vollzogen. 

Nummer 8 bestimmt das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum als zuständige Stelle nach § 14a Abs. 3 Nr. 2 des Einkommensteu-
ergesetzes. Soweit es sich um einen forstwirtschaftlichen Betrieb han-
delt oder forstwirtschaftliche Betriebsstellen eingeschlossen sind, erteilt 
das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum die Beschei-
nigung im Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde. Dies entspricht 
der bisherigen Regelung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Thüringer Verordnung 
über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forst-
wirtschaft vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 697), nach der diese Aufgabe bei 
den Landwirtschaftsämtern angesiedelt war. 

Nummer 9 bestimmt das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum als zuständige Stelle nach § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 48 Satz 2 
und § 54 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 der Handelsregisterverord-
nung für den Bereich Landwirtschaft, wobei Absatz 3 Nr. 8 Halbsatz 2 
entsprechend gilt. Dies entspricht dem Grunde nach der bisherigen Re-
gelung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Thüringer Verordnung über Zuständig-
keiten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 
24. Juni 2004 (GVBl. S. 697), nach der diese Aufgabe bei den Landwirt-
schaftsämtern angesiedelt war. Es erfolgt lediglich eine Anpassung an 
derzeit gültige bundesgesetzliche Regelungen.

Nummer 10 bestimmt das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum als zuständige Stelle nach § 3 Abs. 1 des Agrarmarktstrukturge-
setzes (AgrarMSG). Das Agrarmarktstrukturgesetz löste das bis dahin 
geltende Marktstrukturgesetz ab, für welches die Landesanstalt für Land-
wirtschaft nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 der Thüringer Verordnung über Zustän-
digkeiten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 
vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 697) zuständig war und hat zum Ziel, die 
Schaffung von Erzeugergemeinschaften und Vereinigungen von Erzeu-
gergemeinschaften zu fördern, um dadurch die Marktposition der deut-
schen Landwirtschaft zu verbessern. Gemäß § 3 Abs. 1 AgrarMSG ist 
die nach Landesrecht zuständige Stelle für die Durchführung des Agrar-
marktstrukturgesetzes und der aufgrund des Agrarmarktstrukturgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen zuständig. Mit § 2 Abs. 3 Nr. 10 wird 
die nach Landesrecht zuständige Stelle bestimmt.  

Zu Buchstabe e

Neben der Änderung der Behördenbezeichnung erfolgt eine Anpassung 
an die derzeit gültigen bundesgesetzlichen Regelungen.
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Zu Buchstabe f

Es wird ein neuer Absatz 5 eingefügt. In Absatz 5 wird das Landesamt 
für Landwirtschaft und Ländlichen Raum als zuständige Landwirtschafts-
behörde nach § 67 Abs. 2 des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes 
bestimmt. Dies entspricht der bisherigen Regelung des § 4 Abs. 3 der 
Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der  Land-, 
Ernährungs- und Forstwirtschaft vom 24. Juni 2004 (GVBl. S. 697), 
nach der diese Aufgabe bei den Landwirtschaftsämtern angesiedelt war.

Zu Buchstabe g

Durch den neu eingefügten Absatz 5 wird der bisherige Absatz 5 zu Ab-
satz 6. 

Die Änderungen im Absatz 6 betreffen Anpassungen an die derzeit gül-
tigen bundesgesetzlichen Regelungen sowie redaktionelle Änderungen.

Zu Buchstabe h

Es wird ein neuer Absatz 7 eingefügt.

Nach Nummer 1 ist das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum Zahlstelle EGFL/ELER nach Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und des Kontrollsys-
tems der gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 352/78, (EG) 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, 
(EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 549), soweit nicht aufgrund anderer Rechts- oder Ver-
waltungsvorschriften andere Behörden zuständig sind. Mit der Zweiten 
Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft wird be-
reits der Übergang dieser Aufgabe vom Landesverwaltungsamt auf die 
Landesanstalt für Landwirtschaft vollzogen. 

Nummer 2 bestimmt das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen 
Raum als Landesstelle nach der Milchquotenverordnung. Diese Aufga-
be ging bereits mit der Zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer 
Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- 
und Forstwirtschaft vom Landesverwaltungsamt auf die Landesanstalt 
für Landwirtschaft über.

Bei den Nummern 3 bis 8 wurden die bisherigen Zuständigkeiten des 
Landesverwaltungsamtes nach § 3 Nr. 2 bis 4 der zu ändernden Thü-
ringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, Er-
nährungs- und Forstwirtschaft (bisherige Fassung) durch die Zustän-
digkeiten des (neu errichteten) Landesamtes für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum ersetzt.

Zu Nummer 3

§ 3 (Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes), § 4 (Zuständigkeit der 
Landwirtschaftsämter) und § 5 (Zuständigkeit der Lehr- und Versuchsan-
stalt Gartenbau) werden aufgehoben. Die betreffenden Zuständigkeiten 
der vorgenannten Behörden gehen auf das Landesamt für Landwirtschaft 
und Ländlichen Raum über. Die in § 5 genannte Obstbaumrodungsver-
ordnung ist ersatzlos entfallen, so dass es hier keiner Neuregelung der 
Zuständigkeiten bedarf. 
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Zu Nummer 4

Durch die Aufhebung der bisherigen §§ 3 bis 5 wird § 6 zu § 3.

Zu Nummer 5

Aufgrund der vorangegangen Änderungen werden die bisherigen §§ 8 
und 9 zu §§ 4 und 5.

Zu Artikel 85

§ 1 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der 
Kennzeichnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel aus 
dem ökologischen Landbau vom 27. August 1992 (GVBl. S. 452) in der 
jeweils geltenden Fassung bestimmte die zuständige Behörde im Sin-
ne der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 1991 
über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 198 vom 
22.7.1991, S. 1). Die Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 wurde durch die 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökolo-
gischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.07.2007, S. 1; 2014 L 300 vom 
18.10.2014, S. 72) in der jeweils geltenden Fassung abgelöst. Da in Ar-
tikel 2 Buchst. n und o der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 auch zwischen 
der zuständigen Behörde und der Kontrollbehörde differenziert wird, ist 
diese Differenzierung auch in § 1 Satz 1 zu übernehmen. Das Bundes-
amt für Landwirtschaft und Ernährung ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
des Öko-Landbaugesetzes zuständig für die Zulassung und den Entzug 
der Zulassung der privaten Kontrollstellen. Daneben ist keine Kontrollbe-
hörde in Thüringen bestimmt, auf die Aufgaben der zuständigen Behör-
de übertragen worden wären, weshalb Satz 2 aufgehoben werden kann.

Satz 1 berücksichtigt die vorgenannte europarechtliche Änderung. Wei-
terhin wird infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft die Landesanstalt für 
Landwirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das 
neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum inte-
griert. Dieses Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Landesan-
stalt für Landwirtschaft wahr, so auch die Aufgaben nach den angegebe-
nen europarechtlichen Regelungen zum ökologischen Landbau und zur 
Kennzeichnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel aus 
dem ökologischen Landbau. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde 
§ 1 insgesamt neu gefasst.

Zu Artikel 86

Zu den Nummern 1 und 2

Das Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz (ESVG) wurde als 
Artikel 1 des Gesetzes vom 4. April 2017 (BGBl. I S. 772) beschlossen. 
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes am 11. April 2017 tra-
ten nach Artikel 4 dieses Gesetzes das Ernährungssicherstellungsge-
setz in der Fassung vom 27. August 1990 (BGBl. I S. 1802), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 359 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 
I S. 1474), und das Ernährungsvorsorgegesetz vom 20. August 1990 
(BGBl. I S. 1766), zuletzt geändert durch Artikel 362 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), außer Kraft.
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Durch diese Änderungen des Bundesrechts müssen auch die Über-
schrift der Stammverordnung sowie die Verweisungen in den §§ 1 und 
2 geändert werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die bei-
den Paragrafen insgesamt neugefasst.

Zu Nummer 3

Infolge der vorbezeichneten bundesgesetzlichen Änderungen muss auch 
die Verweisung in § 3 geändert werden. Die entsprechenden Bußgeld-
vorschriften finden sich nunmehr in § 19 ESVG, nicht mehr in den au-
ßer Kraft getretenen beiden Bundesgesetzen.

Zu Artikel 87

Zu Nummer 1

In § 1 der Thüringer Verordnung zur Umsetzung der Reform der Gemein-
samen Agrarpolitik vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 242) in der jeweils 
geltenden Fassung wird die bisherige Behördenbezeichnung "Landwirt-
schaftsämter" durch die Behördenbezeichnung des neu errichteten Lan-
desamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ersetzt.

Absatz 2 wird aufgehoben, da das Landesamt für Landwirtschaft und 
Ländlichen Raum diese Aufgabe der Landesanstalt für Landwirtschaft be-
reits nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der geänderten Verordnung wahrnimmt. 

Im Übrigen erfolgen redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Nummer 2

In § 2 der geänderten Verordnung werden die bisherigen Behördenbe-
zeichnungen durch die Behördenbezeichnung des neu errichteten Lan-
desamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ersetzt. 

Die Aufgaben der bisherigen Landesanstalt für Landwirtschaft nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der Verordnung und der bisherigen Landwirtschafts-
ämter nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Verordnung werden unter § 2 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der geänderten Verordnung als Aufgaben des Lan-
desamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum zusammengeführt.

Zu Nummer 3 

In den §§ 3 und 4 der geänderten Verordnung wird die bisherige Behör-
denbezeichnung "Landesverwaltungsamt" durch die Behördenbezeich-
nung des neu errichteten Landesamts für Landwirtschaft und Ländli-
chen Raum ersetzt.

Zu Artikel 88

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle der Thü-
ringer Verordnung zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.
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Zu Buchstabe b

Geodaten für die gültige Kulisse sind in digitaler Form auf der Internet-
seite des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft abrufbar. Zu-
sätzlich können die relevanten Karten und Daten bei dem Landesamt für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum sowie beiden zugehörigen Zweig-
stellen während der Dienstzeiten eingesehen werden.

Zu Nummer 2

Im Ergebnis der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Minis-
teriums für Infrastruktur und Landwirtschaft werden alle sieben Landwirt-
schaftsämter juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das 
neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum inte-
griert. Dieses Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Landwirt-
schaftsämter wahr, so auch die in § 2 Abs. 2 und 3 festgelegten Aufgaben.

Zu Nummer 3

Im Ergebnis der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Mi-
nisteriums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Landesanstalt 
für Landwirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in 
das neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
integriert. Dieses Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft wahr, so auch die Aufgaben der Zahlstelle 
EGFL/ELER gemäß Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der ge-
meinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG 
Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates.

Zu Nummer 4

Im Ergebnis der Behördenstrukturreform werden die Aufgaben der bishe-
rigen Landesanstalt für Landwirtschaft vom neuen Landesamt für Land-
wirtschaft und Ländlichen Raum, die Aufgaben der bisherigen Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie vom neuen Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz und die Aufgaben des bisherigen Landesamts 
für Vermessung und Geoinformation Thüringen vom neuen Landesamt 
für Bodenmanagement und Geoinformation wahrgenommen.

Zu Artikel 89

Zu den Nummern 1 und 5

Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Lehr- und Versuchs-
anstalt Gartenbau juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in 
das neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
integriert. Das Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Lehr- und 
Versuchsanstalt Gartenbau wahr, auch im Zusammenhang mit der Bil-
dung eines Sachverständigenausschusses und bei der Verfolgung und 
Ahndung bestimmter Ordnungswidrigkeiten im Weinbereich.

Zu Nummer 2

Durch die vollständige Behördenfusionierung aller bisherigen Landwirt-
schafts- und Gartenbaubehörden des Landes in dem neu errichteten Lan-
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desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum stellt dieses Landes-
amt nun zwei Mitglieder für den Sachverständigenausschuss nach § 11 
und zwar eine Person als vorsitzendes Mitglied, die bisher aus der Lehr- 
und Versuchsanstalt Gartenbau kam, und eine weitere Person (mit Fach-
kompetenz in Fragen der Agrarökologie und des landwirtschaftlichen Bo-
denschutzes), die bisher aus der Landesanstalt für Landwirtschaft kam.

Zu Nummer 3

Die bundesrechtliche Grundlage für die Regelung des § 13 Abs. 3 hat 
sich geändert. Berechnungsgrundlage für die Erhebung der Abgabe nach 
§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Weingesetzes ist die in der Weinbaukartei 
als bestockt gekennzeichnete Fläche.

Zu Nummer 4

Die Zuständigkeitsänderungen folgen der Behördenfusionierung der bis-
herigen Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau, des Landwirtschaftsamts 
Sömmerda und der Landesanstalt für Landwirtschaft in dem neu errich-
teten Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum.

Zu Nummer 6

In der Gemarkung der Gemeinde Löberschütz ist in den letzten Jahren 
aufgepflanzt worden. Es liegt eine positive Stellungnahme des Wein-
bauverbandes Saale-Unstrut e. V. zur Aufnahme dieses Ortes in das 
Anbaugebiet vor. Die Aufzählung der Gemeinden erfolgt in alphabeti-
scher Reihenfolge.

Zu Nummer 7

Durch die Regelung wird ein Fehler bei der Drucklegung korrigiert.

Zu Artikel 90

Aufgrund der Änderung des Hopfengesetzes vom 21. Oktober 1996 
(BGBl I S. 1530) in der jeweils geltenden Fassung durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 13. April 2006 (BGBl. I S. 855) wurde der bisherige § 5 
des Hopfengesetzes aufgehoben.

Zu Artikel 91

Zu Nummer 1

Die Gemarkung der Stadt Sondershausen ist kein Hopfenanbaugebiet 
mehr. Die Hopfenanlage Hohenebra wurde zur Ernte des Jahres 2016 
aufgegeben.

Zu Nummer 2

Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Landesanstalt für Land-
wirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das neu 
errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum integ-
riert. Das Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Landesan-
stalt für Landwirtschaft wahr, so auch die Aufgaben zur Durchführung 
des Hopfengesetzes.
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Zu Artikel 92

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Angabe des Datums und der Fundstelle der Ge-
werbeordnung sowie der Einfügung einer gleitenden Verweisung.

Zu Nummer 2

Durch die Regelung wird nunmehr bestimmt, welche Regelungen bei der 
Erstattung von Reisekosten für die Mitglieder der Prüfungsausschüsse 
anzuwenden sind, nämlich die für die Beamten des Landes geltenden 
reisekostenrechtlichen Bestimmungen.

Zu Artikel 93

Durch die Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Landesanstalt für Landwirt-
schaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das neu er-
richtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum integriert. 
Dieses Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Landesanstalt 
für Landwirtschaft wahr, so auch die Aufgaben der zuständigen Behörde 
nach der Thüringer Verordnung zur Durchführung der Milch-Güteverord-
nung vom 5. Juli 1993 (GVBl. S. 422) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu Artikel 94

Zu Nummer 1 

Die Änderungen dienen der Anpassung an die aktuelle Rechtslage.

Zu Nummer 2

Im Ergebnis der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Mi-
nisteriums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Landesanstalt 
für Landwirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in 
das neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
integriert. Dieses Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft wahr, so auch die Aufgaben der Überwa-
chungsstelle und Untersuchungsstelle im Sinne der Thüringer Verord-
nung zur Qualitätsprüfung von Milch, Milcherzeugnissen, Butter und Käse 
vom 6. Februar 1995 (GVBl. S. 97) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu Artikel 95

Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministe-
riums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Landesanstalt für 
Landwirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das 
neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum in-
tegriert. Das Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Landes-
anstalt für Landwirtschaft wahr, so auch im Bereich der Milchwirtschaft, 
wozu auch die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirt-
schaft zu zählen ist.

Zu Artikel 96

Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Landesanstalt für Land-
wirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das neu 
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errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum integriert. 
Das Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Landesanstalt für 
Landwirtschaft, auch im Bereich des Tierzuchtrechts, wahr.

Zu Artikel 97

Durch die Änderung in § 8 der Thüringer Aufbauhilfefondsverordnung 
vom 17. September 2013 (GVBl. S. 288) in der jeweils geltenden Fas-
sung wird jeweils die Bezeichnung einer früheren obersten Landesbe-
hörde durch eine langlebigere Zuständigkeitsbestimmung für die jewei-
lige oberste Landesbehörde ersetzt.

Zu Artikel 98

Im Ergebnis der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des für 
Infrastruktur und Landwirtschaft zuständigen Ministeriums wird die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organi-
satorisch in das neu errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Länd-
lichen Raum integriert. Dieses Landesamt nimmt alle Aufgaben der 
bisherigen Landesanstalt für Landwirtschaft wahr, so auch die Aufga-
ben zur Feststellung der Gleichwertigkeit von im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen nach Teil 2, Kapitel 1 des Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetzes.

Zu Artikel 99

Zu Nummer 1

In § 1 Abs. 2 Satz 1 der Thüringer Allgemeinen Schulordnung vom 
10. Dezember 1996 (GVBl. 1997 S. 24), die durch Verordnung vom 
28. Juli 2000 (GVBl. S. 232) geändert worden ist, wird der Hinweis auf 
den Fachbereich Hauswirtschaft gestrichen, weil die Ausbildung mit Ab-
lauf des 31. Juli 2013 aufgrund der geringen Bewerberzahlen in Thürin-
gen eingestellt wurde.

Zu Nummer 2

Durch Satz 2 der geänderten Verordnung wird auf die derzeit geltende 
Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Be-
reich der Agrarwirtschaft vom 25. September 2017 (GVBl. S. 201) in der 
jeweils geltenden Fassung verwiesen, die die Thüringer Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft 
sowie der städtischen und ländlichen Hauswirtschaft vom 30. Septem-
ber 1994 (GVBl. S. 1110) abgelöst hat.

Zu den Artikeln 100 bis 123

Die Ersetzung der jeweiligen Behördenbezeichnungen ist infolge der Er-
richtung des Landesamts für Bodenmanagement und Geoinformation, 
das alle Aufgaben der bisherigen Katasterämter wahrnimmt, erforderlich.

Zu den Artikeln 124 und 125

Die Ersetzung der jeweiligen Behördenbezeichnungen ist infolge der 
Errichtung des Landesamts für Bodenmanagement und Geoinformati-
on, das alle Aufgaben des bisherigen Landesamts für Vermessung und 
Geoinformation wahrnimmt, erforderlich.



226

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/5826

Fünfter Teil 
Abschaffung von Widerspruchsverfahren und Änderung von Zu-
ständigkeiten auf dem Gebiet der Berufsbildung

Zu Artikel 126

Zu Nummer 1

Die Regelung dient der Anpassung an zwischenzeitlich erfolgte Neu-
fassungen des Thüringer Jagdgesetzes und des Thüringer Fischerei-
gesetzes.

Zu Nummer 2

Das Widerspruchsverfahren gegen Entscheidungen der unteren Denk-
malschutzbehörden soll abgeschafft werden. Die Abschaffung des Wi-
derspruchsverfahrens im denkmalschutzrechtlichen Bereich dient der 
Beschleunigung und Vereinfachung der Verfahren sowie der Schaffung 
von Rechtssicherheit. Das Widerspruchsverfahren hat den Sinn und 
Zweck, dass der Widerspruchführer die Überprüfung einer Entschei-
dung zunächst durch die Behörde verlangen kann. Die Verwaltung er-
hält durch das Vorverfahren die Gelegenheit, Entscheidungen noch ein-
mal zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Für eine moderne 
und leistungsfähige Verwaltung ist aber kennzeichnend, dass Entschei-
dungsprozesse schnell und effizient ohne unnötige Verfahrensschrit-
te durchgeführt werden. Bei der Erledigung ihrer Aufgaben hat sich die 
Verwaltung auf das Wesentliche zu konzentrieren. Widerspruchsverfah-
ren führen für den Bürger zu längeren und aufwendigeren Verwaltungs-
verfahren. Das Widerspruchsverfahren kann seiner Befriedigungs- und 
Selbstkontrollfunktion oftmals nicht nachkommen, da in aller Regel die 
Behörden bei ihren Entscheidungen alle Sach- und Rechtsfragen be-
rücksichtigen. Daran ändert auch der Devolutiveffekt nichts. Durch die 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens gegen die Entscheidungen 
der unteren Denkmalschutzbehörden können zeit -und kostenintensive 
Vorverfahren entfallen. Der Rechtsschutz bleibt für den Bürger durch die 
Möglichkeit der Klage gegen die Entscheidung gewahrt. 

Mit § 68 Abs. 1 Satz 2 VwGO ist bei den Ländern die Möglichkeit er-
öffnet worden, das Widerspruchsverfahren bereichsspezifisch oder für 
ein ganzes Rechtsgebiet auszuschließen. Dem Gesetzgeber steht bei 
der Einschätzung zur Abschaffung des Widerspruchverfahrens ein wei-
ter Gestaltungsspielraum zu. Bei der Einschätzung ist zu berücksichti-
gen, ob die Funktion des Widerspruchsverfahrens für bestimmte Berei-
che oder Verfahren entbehrlich ist.

Zur Einschätzung der Abschaffung des Widerspruchverfahrens gegen 
Entscheidungen der unteren Denkmalschutzbehörden wurde eine Abfra-
ge des zuständigen Ministeriums beim Thüringer Landesverwaltungsamt 
vorgenommen, bei der die Zahlen für die erlassenen Ausgangsbeschei-
de, die eingelegten Widersprüche, die aufgehobenen Ausgangsbeschei-
de (durch Abhilfe- oder Widerspruchsbescheid), die erhobenen Klagen 
sowie die erfolgreichen Klagen und offenen Klageverfahren ermittelt 
wurden. Das Zahlenmaterial bezieht sich auf den Zeitraum der Jahre 
2012 bis 2016. 

Nach Rückmeldung der oberen Denkmalschutzbehörde wurden in den 
Jahren 2012 bis 2016 insgesamt 19.992 Ausgangsbescheide erlassen. 
Auf diese entfielen nur 178 Widersprüche. Damit liegt über diesen 5-Jah-
res-Zeitraum betrachtet die Zahl der eingelegten Widersprüche im Ver-
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hältnis zu den erlassenen Ausgangsbescheiden bei unter 1% (0,89 %). 
Von den 178 eingelegten Widersprüchen hatten sich 12 ohne Erlass ei-
nes Widerspruchsbescheides erledigt, in etwa der Hälfte der Fälle wur-
de dem Widerspruch abgeholfen (91 Fälle), in 49 Fällen wurde ein ab-
lehnender Widerspruchsbescheid erlassen. Der geringe Prozentsatz von 
unter 1% an Widerspruchsverfahren zeigt, dass bereits die Ausgangs-
behörden auf einem qualitativ hohen Niveau arbeiten. Eine Abhilfequo-
te von 51% (91 von 178) ist zwar als Quote relativ hoch, jedoch handelt 
es sich dabei jährlich lediglich um durchschnittlich 18 von 3.998 Verfah-
ren. Eine derartig geringe Fehlerquote von 0,45%, die bei Beibehaltung 
des Widerspruchsverfahrens verwaltungsintern korrigiert worden wäre, 
erscheint hinnehmbar. Hier künftig direkt auf die Verwaltungsgerichte zu 
verweisen, schmälert weder unzumutbar den Rechtsschutz noch ist darin 
eine drohende Überlastung der drei Verwaltungsgerichte zu erkennen. 

Zu bedenken ist weiterhin, dass auch bei einem Klageverfahren die 
Ausgangsbehörde die Rechtmäßigkeit ihrer Bescheide prüfen wird, be-
vor sie einer Klage entgegentritt. Wo die Ausgangsbehörde von der 
Rechtswidrigkeit ausgeht, kann sie den Bescheid nach § 48 ThürVwV-
fG zurücknehmen, so dass sich diese Verfahren vor Durchführung ei-
nes verwaltungsgerichtlichen Prozesses erledigen werden. Da vor dem 
Verwaltungsgericht (erste Instanz) kein Anwaltszwang herrscht, fallen 
insoweit nicht zwingend zusätzliche Kosten an. 

Zu Nummer 3

Nach derzeitiger Rechtslage ist das Widerspruchsverfahren für Ent-
scheidungen des Landesverwaltungsamts nach § 9 Abs. 1 Satz 1 
ThürAGVwGO ausgeschlossen. Dagegen ist für Entscheidungen des 
Landesbergamts und der Landesanstalt für Umwelt und Geologie ein 
Widerspruchsverfahren vorgesehen. Mit dem neuen § 9a soll diese 
Rechtslage fortgeführt werden.

Hierzu entfällt nach § 9a Abs. 1 Satz 1 für Entscheidungen des Landes-
amts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz grundsätzlich das Vorver-
fahren nach § 68 VwGO. § 9a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 sowie Absatz 2 
übernehmen die bereits derzeit geltenden Rückausnahmen des § 9 
ThürAGVwGO, die für das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz aufrecht zu erhalten sind. § 9a Abs. 1 Nr. 3 dient der Durchfüh-
rung des Vorverfahrens im Aufgabenbereich des Landesbergamts. Da 
das Landesbergamt im Zusammenhang mit einer bergbaulichen Anlage 
nicht allein für bergrechtliche Fragen, sondern regelmäßig auch in ande-
ren Umweltrechtsbereichen zuständig war, musste auf den Zusammen-
hang mit einer bergbaulichen Anlage abgestellt werden. § 9a Abs. 1 Nr. 4 
beschreibt immissionsschutzrechtliche Aufgaben der TLUG, die weiter-
hin dem Vorverfahren nach § 68 VwGO unterliegen sollen.

§ 9b stellt klar, dass Entscheidungen nach dem Thüringer Umweltinfor-
mationsgesetz dem Vorverfahren nach § 68 VwGO unterliegen. Ein Vor-
verfahren ist nach der Regelung des Artikels 6 der Richtlinie 2003/4/EG 
des europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 28.01.2003, 
Seite 26) vorzusehen. Danach muss neben der in Absatz 2 genannten 
gerichtlichen Überprüfung nach Absatz 1 auch eine Überprüfung auf 
dem Verwaltungsweg vorgesehen sein.
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Zu Artikel 127

Zu den Nummern 1 und 2

Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird die Landesanstalt für Land-
wirtschaft juristisch aufgelöst und strukturell-organisatorisch in das neu 
errichtete Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum integriert. 
Das Landesamt nimmt alle Aufgaben der bisherigen Landesanstalt für 
Landwirtschaft, auch auf dem Gebiet der Berufsbildung in der Landwirt-
schaft und Hauswirtschaft, wahr.

Die Aufgaben des bisherigen Landesbergamts, das strukturell-organi-
satorisch in das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz inte-
griert wird, werden künftig, auch auf dem Gebiet der Berufsausbildung 
im Bergwesen vom neuen Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz wahrgenommen. 

Zu Nummer 3

Infolge der Behördenstrukturreform im Geschäftsbereich des Ministe-
riums für Infrastruktur und Landwirtschaft wird das Landesamt für Ver-
messung und Geoinformation juristisch aufgelöst und strukturell-orga-
nisatorisch in das neu errichtete Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation integriert. Das Landesamt nimmt alle Aufgaben des bis-
herigen Landesamtes für Vermessung und Geoinformation, auch im Be-
reich der fachlich einschlägigen Ausbildungsberufe, wahr.

Sechster Teil 
Schlussbestimmungen

Zu Artikel 128

Es wird klargestellt, dass Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem 
Mantelgesetz sowohl in männlicher als auch in weiblicher Form gelten.

Zu Artikel 129

Zu Absatz 1

Die Regelung beinhaltet das jeweilige Datum zum Inkrafttreten des Man-
telgesetzes. 

Nach Satz 2 tritt die Verordnungsermächtigung des Artikels 3 § 1 Abs. 6 
am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft. Satz 3 regelt den 
Zeitpunkt der Übertragung der Aufgaben der Prüfbehörde EFRE auf das 
für Finanzen zuständige Ministerium mit Beginn der neuen Förderperiode 
zum 1. Januar 2021. Nach Satz 4 treten die Artikel 66 und 67 am 2. Janu-
ar 2019 in Kraft. Im Übrigen tritt das Gesetz zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Mit dem überwiegenden Inkrafttreten dieses Gesetzes zum 1. Januar 
2019 wird das Landesbergamt aufgelöst. Deshalb ist gleichzeitig die Er-
richtungsanordnung für das Landesbergamt vom 22. Mai 2002 (GVBl. 
S. 203) aufzuheben.
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Zu Nummer 2

Die 1. Verkehrstarifeverordnung vom 18. Dezember 1990 (VOBl. S. 23) 
ist zwischenzeitlich gegenstandslos geworden und kann deshalb au-
ßer Kraft treten.

Zu Nummer 3

Die Änderung dient der Deregulierung, indem die oberste Forstbehörde 
mit Änderung des § 58 Abs. 4 des Thüringer Waldgesetzes (ThürWaldG) 
ermächtigt wird, das Nähere über die Dienstkleidung der Forstbeamten 
und -angestellten künftig im Wege einer Verwaltungsvorschrift (im Ein-
vernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium) zu regeln.

Zu Nummer 4

Mit Neufassung des § 61 ThürWaldG entfällt der bisherige § 61 Abs. 5 
ThürWaldG, der eine Ermächtigungsgrundlage für die oberste Forstbe-
hörde enthielt. Näheres, insbesondere über die Zusammensetzung der 
Forstausschüsse, die Berufung deren Mitglieder, die Dauer der Amts-
zeit, die Beschlussfassung und Abstimmung sowie die Aufgaben und 
die Zuständigkeiten der Forstausschüsse ist durch Rechtsverordnung 
zu regeln. Diese Regelung stellt die Zweite Durchführungsverordnung 
zum Thüringer Waldgesetz dar, die nunmehr außer Kraft treten kann, 
weil es durch die Neufassung des § 61 ThürWaldG neben dem Landes-
forstausschuss keine Forstamtsausschüsse mehr gibt und die notwen-
digen Regelungen für den Landesforstausschuss in § 61 ThürWaldG 
integriert sind.

Zu Nummer 5

Aufgrund des Agrarmarktstrukturgesetzes vom 20. April 2013 (BGBl. I. 
S. 917) und der Agrarmarktstrukturverordnung vom 15. November 2013 
(BGBl. I S. 3998) jeweils in der jeweils geltenden Fassung bedarf es der 
Regelungen der Thüringer Verordnung zur Sechsten, Neunten, Neun-
zehnten, Einundzwanzigsten und Zweiundzwanzigsten Durchführungs-
verordnung zum Marktstrukturgesetz vom 4. Dezember 1992 (GVBl. 
S. 594) nicht mehr, so dass diese ersatzlos außer Kraft treten kann.

Zu den Nummern 6 bis 11

Infolge der Regelungen des Artikels 40 können die unter Nummern 6 
bis 11 aufgeführten Anordnungen der Landesregierung, die bisherige 
Behörden im Geschäftsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft betreffen, außer Kraft treten.

Zu Absatz 3

Die Rechtsvorschrift kann außer Kraft treten, nachdem die Landesre-
gierung in der 96. Sitzung am 28. Februar 2017 das Konzept zur Perso-
nalentwicklung des Thüringer Landesdienstes bis zum Jahr 2025 (PEK 
2025) beschlossen hat. Gegenstand dieses Konzepts (Abschnitt IV.7.3 
"Attraktivere Besoldung im Wettbewerb um gute Köpfe") war auch, "die 
mit niedrigen Anwärterbezügen ausgestatteten Vorbereitungsdienste dort 
abzuschaffen, wo die wesentlichen Laufbahnvoraussetzungen außer-
halb des öffentlichen Dienstes erworben werden". Anstelle der Wissens- 
und Fähigkeitsvermittlung in diesen Vorbereitungsdiensten können die 
für eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst erforderlichen zusätzlichen Qua-
lifikationen auch berufsbegleitend im vergleichsweise besser vergüteten 
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tariflichen Beschäftigungsverhältnis erworben werden. Eine spätere Ver-
beamtung, die nach wie vor als ein gewichtiger Vorteil im Wettbewerb 
um die besten Studienabsolventen angesehen wird, ist damit keinesfalls 
ausgeschlossen. In diesem Konzept sind in der Laufbahn des höheren 
technischen Dienstes alle Referendariate der im Jahr 2017 noch präsen-
ten sechs Fachgebiete als abzuschaffend identifiziert worden. Das rela-
tiv späte Außerkrafttreten der Ausbildungs- und Prüfungsordnung folgt 
daraus, dass dem Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz Ge-
legenheit gegeben wird, bei Bedarf gegebenenfalls noch Personal bis 
zum Jahr 2020 in das technische Referendariat einzustellen. Die even-
tuell noch im Jahr 2020 eingestellten Referendare beenden ihr Referen-
dariat spätestens im Jahr 2022, so dass die Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft treten kann.
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	Artikel 19 Änderung der Thüringer Deponieeigenkontroll-Verordnung
	1. In § 6 Abs. 5 werden die Worte "Der Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte "Dem Landes-amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	2. In § 9 wird die Bezeichnung "Landesverwaltungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-bau und Naturschutz" ersetzt.

	Artikel 20 Änderung der Thüringer Wasserrahmenrichtlinienverordnung
	1. In § 1 Abs. 1 wird die Verweisung "Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1)" durch die Verweisung "Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	2. In § 4 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung "den §§ 25a oder 25b WHG" durch die Verweisung "§ 23 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3, den §§ 27 oder 28 WHG" ersetzt.
	3. In § 7 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung "§ 36 WHG" durch die Verweisung "§ 82 WHG" ersetzt.
	4. § 9 wird wie folgt geändert:
	5. In § 13 werden die Worte "die Landesanstalt für Um-welt und Geologie" durch die Worte "das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	6. In Nummer 2 Satz 4 der Anlage 2 (zu § 4) wird die Ver-weisung "§ 36 WHG" durch die Verweisung "§ 82 WHG" ersetzt.
	7. In Nr. 2.2, 1. Spiegelstrich der Anlage 9 (zu § 10 Abs. 1) wird die Verweisung "§§ 25a und 25b WHG" durch die Verweisung "§ 23 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3, §§ 27, 28 WHG" ersetzt.

	Artikel 21 Änderung der Thüringer Verordnung zur Einrichtung des Warn- und Alarmdienstes zum Schutz vor Wassergefahren
	1. § 4 wird wie folgt geändert:
	2. In § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 werden jeweils die Worte "die Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte "das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-turschutz" ersetzt.
	3. In § 6 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 werden jeweils die Worte "der Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte "des Landesamts für Umwelt, Berg-bau und Naturschutz" ersetzt.

	Artikel 22 Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf den Gebieten des Immissionsschutzes und des Treibhausgas-Emissionshandels
	1. In § 2 Abs. 4 werden die Worte "das Landesverwal-tungsamt" durch die Worte "das Landesamt für Um-welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	2. § 3 erhält folgende Fassung:
	"§ 3 Zuständigkeiten des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz

	3. § 4 wird wie folgt geändert:
	4. § 6 wird wie folgt geändert:

	Artikel 23 Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	"§ 2 Abweichende Zuständigkeit, Übermittlung der Informationen"

	2. Im neuen § 2 werden die Verweisung "Absatz 1" durch die Verweisung "§ 1" und die Bezeichnung "Landes-bergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	3. Der bisherige § 2 wird § 3 und in den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die Worte "die Landesanstalt für Um-welt und Geologie" durch die Worte "das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	4. Der bisherige § 3 wird § 4 und die Verweisung "§ 1" wird durch die Verweisung "den §§ 1 und 2" ersetzt.

	Artikel 24 Änderung der Thüringer Verordnung über die Feldes- und Förderabgabe
	1. In § 1 Abs. 2 Satz 2 wird die Bezeichnung "Landes-bergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Um-welt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	3. In § 3 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 Satz 1 wird je-weils die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Be-zeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Na-turschutz" ersetzt.
	4. § 4 wird wie folgt geändert:
	5. § 8 wird wie folgt geändert:
	6. In § 10 Abs. 1 und 2 Satz 1 wird jeweils die Bezeich-nung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Lan-desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	7. In § 22 Abs. 2 wird die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-bau und Naturschutz" ersetzt.

	Artikel 25 Änderung der Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Bundesberggesetz und dem Lagerstättengesetz sowie zur Übertragung von Ermächtigungen
	1. In § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" er-setzt.
	2. § 3 wird aufgehoben.
	3. Der bisherige § 4 wird § 3.
	4. Der bisherige § 5 wird § 4 und wie folgt geändert:
	5. Der bisherige § 6 wird § 5.

	Artikel 26 Änderung der Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten für die Ausführung der Rechtsvorschriften zum Transport gefährlicher Güter
	Artikel 27 Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Umweltschadensgesetz
	1. In Absatz 1 wird die Bezeichnung "Landesverwaltungs-amt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	2. In Absatz 2 wird die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-bau und Naturschutz" ersetzt.

	Artikel 28 Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes
	1. In § 3 Abs. 2 wird die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Berg-bau und Naturschutz" ersetzt.
	2. Die Anlage wird wie folgt geändert:

	Artikel 29 Änderung der Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Atom-, Strahlenschutz- und Strahlenschutzvorsorgerechts
	1. In § 1 Abs. 2 werden die Bezeichnungen "Landesver-waltungsamt" und "Landesbergamt" jeweils durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	3. Die Anlage wird wie folgt geändert:

	Artikel 30 Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten sowie zur Übertragung einer Ermächtigung auf dem Gebiet des Chemikalien-, Wasch- und Reinigungsmittelrechts
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Bezeichnung "Landesver-waltungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	3. § 4 wird wie folgt geändert:
	4. § 5 wird wie folgt geändert:

	Artikel 31 Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Energieeinsparung und der Verbrauchskennzeichnung
	Artikel 32 Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Gentechnikrechts
	Artikel 33 Änderung der Thüringer Verordnung über den Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 2 Abs. 1 werden die Worte "der Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem Landes-amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	3. § 3 wird wie folgt geändert:
	4. In § 4 Abs. 2 Satz 6 werden die Worte "und die obere Naturschutzbehörde werden" durch die Worte "Natur-schutzbehörde wird" ersetzt.
	5. § 6 wird wie folgt geändert:
	6. In § 8 Satz 1 werden die Worte "der Landesanstalt für Umwelt und Geologie" durch die Worte "dem Landes-amt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.

	Artikel 34 Änderung der Thüringer Kormoranverordnung
	1. Satz 1 wird wie folgt geändert:
	2. Satz 2 wird wie folgt geändert:

	Artikel 35 Änderung der Verordnung über den Naturpark Thüringer Wald
	Artikel 36 Änderung der Thüringer Verordnung über den Naturpark Kyffhäuser
	Artikel 37 Änderung der Verordnung über den Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale
	Artikel 38 Änderung der Thüringer Verordnung über den Naturpark Südharz
	Artikel 39 Änderung der Thüringer Verordnung über den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

	Vierter Teil Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
	Artikel 40 Thüringer Gesetz zur Neustrukturierung und Organisation der Behörden im Geschäftsbereich des für Infrastruktur und Landwirtschaft zuständigen Ministeriums (Thüringer Infrastruktur- und Landwirtschaftsbehördenneustrukturierungs- und -organisationsgesetz -ThürILBNeuOrgG-)
	§ 1 Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
	§ 2 Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum
	§ 3 Landesamt für Bau und Verkehr
	§ 4 Selbsteintrittsrecht der Aufsichtsbehörde
	§ 5 Übergangsregelung für Gleichstellungsbeauftragte
	§ 6 Neuzuordnung der Bescheinigenden Stelle

	§ 7 Neuabgrenzung des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft
	§ 8 Errichtung und Schließung von Zweigstellen und auswärtigen Dienstsitzen des Landesamts für Bodenmanagement und Geoinformation, des Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum und des Landesamts für Bau und Verkehr
	§ 9 Landesforstanstalt
	§ 10 Übergangsbestimmungen, Rechtsnachfolge
	§ 11 Gleichstellungsbestimmung

	Artikel 41 Änderung der Thüringer Bauordnung
	1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b wird die Angabe "23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)" durch die An-gabe "3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)" ersetzt.
	2. In § 19 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2 wird die Verweisung "§§ 48 und 49 des Thüringer Verwaltungsverfahrens-gesetzes (ThürVwVfG)" durch die Verweisung "§§ 48 und 49 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der Fassung vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der jeweils geltenden Fassung" er-setzt.
	3. § 60 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	4. In § 61 Abs. 1 Satz 2 wird die Bezeichnung "Landes-verwaltungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz" ersetzt.
	5. In § 64 Abs. 6 Satz 2 wird die Verweisung "Thüringer ES-Errichtungsgesetzes" durch die Verweisung "Thü-ringer ES-Errichtungsgesetzes vom 8. Juli 2009 (GVBl. S. 592 -596-) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	6. In § 65 Abs. 5 Satz 2 wird die Verweisung "§§ 10 und 11 des Thüringer Architekten- und Ingenieurkammerge-setzes" durch die Verweisung "§§ 10 und 11 des Thü-ringer Architekten- und Ingenieurkammergesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 529) in der jeweils gel-tenden Fassung" ersetzt.
	7. In § 70 Abs. 2 wird die Verweisung "§ 120 der Thürin-ger Kommunalordnung" durch die Verweisung "§ 120 der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	8. In § 86 Abs. 5 wird die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten" durch die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Febru-ar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fas-sung" ersetzt.
	9. In § 87 Abs. 6 Satz 1 wird die Verweisung "§ 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes" durch die Verweisung "§ 49 Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	10. In § 88 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung "§§ 13, 13a, 30, 31, 33, 36 und 214 bis 215a BauGB" durch die Ver-weisung "§§ 13 bis 13b, 30, 31, 33, 36, 214 und 215 BauGB" ersetzt.

	Artikel 42 Änderung des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes
	1. § 4 wird wie folgt geändert:
	2. § 15 wird aufgehoben.
	3. § 17 wird wie folgt geändert:
	4. § 31 wird wie folgt geändert:
	5. § 35 Abs. 4 wird aufgehoben.
	6. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-gen angepasst.

	Artikel 43 Änderung des Thüringer Gesetzes über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
	1. In § 2 Abs. 1 Nr. 2 wird die Verweisung "§ 19 Abs. 3 Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetz" durch die Verweisung "§ 19 Abs. 2 des Thüringer Ver-messungs- und Geoinformationsgesetzes" ersetzt.
	2. In § 7 Abs. 3 werden die Worte "der oberen Kataster- und Vermessungsbehörde" durch die Worte "dem Lan-desamt für Bodenmanagement und Geoinformation" ersetzt.
	3. In § 13 Abs. 3 wird die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten" durch die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Febru-ar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fas-sung" ersetzt.
	4. § 14 wird wie folgt geändert:
	5. § 16 wird wie folgt geändert:
	6. In § 24 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 1 wird die Verweisung "§ 14 Abs. 3" durch die Verweisung "§ 14 Abs. 3 in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung" ersetzt.

	Artikel 44 Änderung des Thüringer Landesplanungsgesetzes
	1. In § 2 Abs. 3 Satz 2 wird die Verweisung "§ 9 ROG" durch die Verweisung "§ 8 ROG" ersetzt.
	2. § 3 wird wie folgt geändert:
	3. § 4 wird wie folgt geändert:
	4. In § 5 Abs. 6 Satz 4 und 5 wird jeweils die Verweisung "Satz 1 bis 3" durch die Verweisung "den Sätzen 1 bis 3" ersetzt.
	5. § 6 wird wie folgt geändert:
	6. In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird die Verweisung "§§ 39 bis 44 des Baugesetzbuches (BauGB)" durch die Verwei-sung "§§ 39 bis 44 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	7. In § 9 Satz 1 wird die Verweisung "§ 14 ROG" durch die Verweisung "§ 12 ROG" ersetzt.
	8. § 10 wird wie folgt geändert:
	9. In § 15 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung "§§ 100, 112 bis 114 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)" durch die Verweisung "§§ 100, 112 bis 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fas-sung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	10. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-gen angepasst.

	Artikel 45 Änderung des Thüringer Straßengesetzes
	1. In § 19 Satz 1 wird das Wort "erteilt" durch das Wort "erforderlich" ersetzt.
	2. In § 22 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte "untere Stra-ßenbaubehörde" durch die Angabe "obere Straßen-baubehörde oder die nach § 47 zuständige Straßen-baubehörde" ersetzt.
	3. § 24 wird wie folgt geändert:
	4. In § 25 Abs. 1 wird das Wort "oberen" durch das Wort "unteren" ersetzt.
	5. In § 31 Abs. 2 Satz 1 wird der Klammerzusatz "(§ 31 des Wasserhaushaltsgesetzes)" durch den Klammerzu-satz "(§ 67 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 - BGBl. I S. 2585 - in der jeweils geltenden Fas-sung)" ersetzt.
	6. In § 35 Abs. 3 wird die Verweisung "Thüringer UVP-Ge-setzes (ThürUVPG)" durch die Verweisung "Thüringer UVP-Gesetzes (ThürUVPG) vom 20. Juli 2007 (GVBl. S. 85) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	7. § 38 wird wie folgt geändert:
	8. In § 39 Abs. 1 Satz 1 wird der Klammerzusatz "(§ 73 Abs. 3 Satz 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensge-setzes)" durch den Klammerzusatz "(§ 73 Abs. 3 Satz 2 ThürVwVfG)" ersetzt.
	9. § 42 wird wie folgt geändert:
	10. § 43 wird wie folgt geändert:
	11. § 46 wird wie folgt geändert:
	12. In § 47 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe "Straßenbaube-hörden nach § 46 Abs. 2 und 3 können" durch die Wor-te "obere Straßenbaubehörde kann" ersetzt.
	13. Die Überschrift des § 48 erhält folgende Fassung:
	14. In § 49 Abs. 3 Satz 2 werden der Klammerzusatz "(Zei-chen 242 StVO)" durch den Klammerzusatz "(Zeichen 242.1 und 242.2 der Straßenverkehrs-Ordnung -StVO- vom 6. März 2013 - BGBl. I S. 367 - in der jeweils gel-tenden Fassung)" und der Klammerzusatz "(Zeichen 325 StVO)" durch den Klammerzusatz "(Zeichen 325.1 und 325.2 StVO)" ersetzt.
	15. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-gen angepasst.

	Artikel 46 Änderung des Thüringer Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr
	1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 werden die Verweisung "gemäß § 2 Abs. 5 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG)" durch die Verweisung "nach § 2 Abs. 12 des Allge-meinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378 -2396-, 1994 I S. 2439) in der jeweils geltenden Fassung" und die Verweisung "gemäß § 8 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)" durch die Verweisung "nach § 8 Abs. 1 des Personen-beförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690) in der jeweils gelten-den Fassung" ersetzt.
	2. In § 3 Abs. 5 wird der Klammerzusatz "(BGBl. I S. 2395)" durch die Angabe "(BGBl. I S. 2378 -2395-) in der je-weils geltenden Fassung" ersetzt.
	3. In der Inhaltsübersicht wird das Wort "Finanzierungs-grundsätze" durch das Wort "Finanzierung" ersetzt.

	Artikel 47 Änderung des Thüringer Bergbahn- und Parkeisenbahngesetzes
	Artikel 48 Änderung des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Flurbereinigungsgesetz
	1. § 2 wird aufgehoben.
	2. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts erhält folgen-de Fassung:
	3. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden aufgehoben.
	4. Der bisherige § 6 wird § 3 und erhält folgende Fassung:
	"§ 3 Bestellung von hinzuzuziehenden Landwirten

	5. Die bisherigen §§ 7 bis 10 werden aufgehoben.
	6. Der bisherige § 11 wird § 4 und erhält folgende Fas-sung:
	"§ 4 Vorbescheid

	7. Der bisherige § 12 wird § 5 und die Worte "Ministers für Landwirtschaft und Forsten nach Anhörung der land-wirtschaftlichen Berufsvertretung vom Justizminister" werden durch die Worte "für Flurbereinigung zustän-digen Ministeriums nach Anhörung der landwirtschaft-lichen Berufsvertretung von dem für Justiz zuständi-gen Ministerium" ersetzt.
	8. Der bisherige § 13 wird § 6.
	9. Der bisherige § 14 wird § 7 und die Worte "Der Minis-ter für Landwirtschaft und Forsten" werden durch die Worte "Das für Flurbereinigung zuständige Ministeri-um" ersetzt.
	10. Nach § 7 wird folgender neue § 8 eingefügt:
	"§ 8 Gleichstellungsbestimmung

	11. Der bisherige § 15 wird § 9.

	Artikel 49 Änderung des Thüringer Gesetzes über die Errichtung der Anstalt öffentlichen Rechts "ThüringenForst"
	1. § 2 wird wie folgt geändert:
	2. In § 6 Abs. 7 Satz 2 wird die Verweisung "der §§ 63 und 64 des Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG)" durch die Verweisung "des § 35 Abs. 2 und § 39 des Thürin-ger Beamtengesetzes (ThürBG) vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472) in der jeweils geltenden Fassung" er-setzt.
	3. § 11 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
	4. In § 13 Abs. 6 wird die Verweisung "§ 11 Abs. 2" durch die Verweisung "§ 12 Abs. 2" ersetzt.
	5. § 15 wird wie folgt geändert:
	6. In § 16 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 wird die Verweisung "§ 127 ThürBG" durch die Verweisung "§ 118  ThürBG" ersetzt.

	Artikel 50 Änderung des Thüringer Waldgesetzes
	1. § 2 wird wie folgt geändert:
	2. § 4 wird wie folgt geändert:
	3. § 6 wird wie folgt geändert:
	4. § 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	5. In § 9 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte "unteren Forst-behörden" durch die Angabe "Forstämtern nach § 59 Abs. 2 Satz 1" ersetzt.
	6. § 10 wird wie folgt geändert:
	7. In § 13 Abs. 3 wird die Verweisung "Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705)" durch die Verweisung "Thüringer Ausfüh-rungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 23. November 2017 (GVBl. S. 246)" ersetzt.
	8. In § 21 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "unteren Land-wirtschaftsbehörde, der unteren Flurbereinigungsbe-hörde und bei Flächen ab fünf Hektar Größe der zu-ständigen Behörde der Regionalplanung" durch die Worte "oberen Landwirtschaftsbehörde, der Flurberei-nigungsbehörde und bei Flächen ab fünf Hektar Grö-ße der oberen Landesplanungsbehörde" ersetzt.
	9. In § 22 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort "unteren" durch das Wort "oberen" ersetzt.
	10. § 25 wird wie folgt geändert:
	11. § 26 wird wie folgt geändert:
	12. § 30 Abs. 6 wird aufgehoben.
	13. In § 33 Abs. 8 Satz 2 werden nach dem Wort "Forst-dienst" die Worte "oder eine vergleichbare fachliche Qualifikation" eingefügt.
	14. In § 35 Abs. 3 werden die Worte "dem örtlich zustän-digen Forstamtsausschuss sowie" gestrichen.
	15. § 40 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
	16. In § 41 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte "dieses Geset-zes" gestrichen.
	17. In § 44 Abs. 3 werden die Worte "den übrigen Anteils-berechtigten zu gleichen Teilen" durch die Worte "der Waldgenossenschaft" ersetzt.
	18. § 46 wird wie folgt geändert:
	19. In § 54 Abs. 2 werden die Worte "sowie deren" durch die Worte "oder der" ersetzt.
	20. § 58 wird wie folgt geändert:
	21. § 59 wird wie folgt geändert:
	22. § 61 erhält folgende Fassung:
	"§ 61 Landesforstausschuss

	23. In § 62 Abs. 4 Satz 3 werden die Worte "informieren die unteren Forstbehörden" durch die Worte "informiert die untere Forstbehörde" ersetzt.
	24. In § 64 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte "Landes-forstverwaltung Thüringen" durch die Bezeichnung "Landesforstanstalt" ersetzt.
	25. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-gen angepasst.

	Artikel 51 Änderung des Thüringer Jagdgesetzes
	1. In der Überschrift des § 3 wird das Wort "Festlegung" durch das Wort "Feststellung" ersetzt.
	2. In § 6 Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe "23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)" durch die Angabe "3. Novem-ber 2017 (BGBl. I S. 3634)" ersetzt.
	3. In § 31 Abs. 1 Satz 2 wird die Verweisung "Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft" durch die Verwei-sung "Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung und dem Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft in der Fassung vom 30. August 2006 (GVBl. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	4. In § 56 Abs. 3 wird die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten" durch die Verweisung "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Fe-bruar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	5. In § 58 Satz 3 wird die Verweisung "§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung vom 19. Feb-ruar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fas-sung" durch die Verweisung "§ 23 OWiG" ersetzt.
	6. In § 59 wird das Wort "Minister" durch das Wort "Minis-terium" ersetzt.
	7. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-gen angepasst.

	Artikel 52 Änderung des Thüringer Fischereigesetzes
	1. In § 36 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung "§ 35 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz" durch die Verweisung "§ 35 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der jeweils gelten-den Fassung" ersetzt.
	2. In § 38 Abs. 1 wird das Wort "tierseuchengesetzlichen" durch das Wort "tierseuchenrechtlichen" ersetzt.
	3. In § 41 wird die Verweisung "§ 34 des Wasserhaus-haltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) in der jeweils geltenden Fassung" durch die Verweisung "§ 34 WHG" ersetzt.

	Artikel 53 Änderung des Thüringer Gesetzes zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus
	1. § 8 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
	2. In § 14 werden die Worte "der Landesanstalt für Land-wirtschaft" durch die Worte "des Landesamts für Land-wirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.
	3. In § 15 Abs. 1 wird die Verweisung "Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege" durch die Verweisung "Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fas-sung und dem Thüringer Gesetz für Natur und Land-schaft in der Fassung vom 30. August 2006 (GVBl. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

	Artikel 54 Änderung des Thüringer Belegstellenschutzgesetzes
	1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 und § 2 Abs. 2 Satz 2 wird jeweils die Bezeichnung "Landesverwaltungsamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Landwirtschaft und Länd-lichen Raum" ersetzt.
	2. In § 4 Abs. 3 wird die Angabe "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Landes-verwaltungsamt" durch die Angabe "§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fas-sung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) in der je-weils geltenden Fassung ist das Landesamt für Land-wirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.
	3. In § 5 werden die Worte "der Minister für Landwirt-schaft, Naturschutz und Umwelt im Einvernehmen mit dem Minister für Soziales und Gesundheit" durch die Worte "das für Bienenzucht und -haltung zuständige Mi-nisterium im Einvernehmen mit dem für Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tiergesundheit und Tierschutz zuständigen Ministerium" ersetzt.
	4. § 6 erhält folgende Fassung:
	"§ 6


	Artikel 55 Änderung des Thüringer Gesetzes über die Schulaufsicht
	Artikel 56 Änderung des Thüringer Verwaltungskostengesetzes
	Artikel 57 Änderung des Thüringer Liegenschaftsverwertungsgesetzes
	1. § 2 wird wie folgt geändert:
	2. § 3 wird wie folgt geändert:
	3. § 4 wird wie folgt geändert:
	4. In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§§ 63 und 64 LHO" durch die Verweisung "§§ 63 und 64 ThürL-HO" ersetzt.

	Artikel 58 Änderung der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Laufbahn des gehobenen technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation
	1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	3. § 4 wird wie folgt geändert:
	4. In § 5 wird das Wort "jeweilige" gestrichen.
	5. In § 7 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "fünf" durch das Wort "drei" ersetzt.
	6. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
	7. In § 13 Abs. 2 werden die Worte "den Ausbildungsrah-menplänen" durch die Worte "dem Ausbildungsrahmen-plan" ersetzt.
	8. § 15 wird wie folgt geändert:
	9. In § 16 Abs. 2 Satz 2 wird die Bezeichnung "Landes-amt für Vermessung und Geoinformation" durch die Bezeichnung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation" ersetzt.
	10. § 17 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
	11. In § 18 Abs. 5 wird die Verweisung "§ 79 des Thürin-ger Personalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 13. Januar 2012 (GVBl. S. 1) in der jeweils geltenden Fassung" durch die Worte "der Regelung des Thürin-ger Personalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 13. Januar 2012 (GVBl. S. 1) in der jeweils geltenden Fassung über die Teilnahme an Prüfungen" ersetzt.
	12. In § 19 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "den Anla-gen 1 oder 2" durch die Verweisung "Anlage 1" ersetzt.
	13. § 21 wird wie folgt geändert:
	14. In § 22 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 21 Abs. 4" durch die Verweisung "§ 21 Abs. 3" ersetzt.
	15. In § 26 Abs. 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung "Anla-gen 7 oder 8" durch die Verweisung "Anlage 7" ersetzt.
	16. In § 29 Abs. 2 und 3 Satz 2 werden jeweils nach dem Wort "Widerruf" die Worte "oder das öffentlich-rechtli-che Ausbildungsverhältnis" eingefügt.
	17. § 32 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	18. § 34 erhält folgende Fassung:
	"§ 34 Übergangsbestimmung

	19. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-gen angepasst.
	20. Anlage 1 erhält folgende Fassung:
	21. Anlage 2 wird aufgehoben.
	22. Anlage 7 erhält folgende Fassung:
	23. Anlage 8 wird aufgehoben.

	Artikel 59 Änderung der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen technischen Forstdienst
	1. In § 6 Abs. 3 Nr. 5 wird die Angabe "nach § 30 Abs. 3 des Bundeszentralregistergesetzes zur unmittelbaren Vorlage bei der Einstellungsbehörde" durch die Angabe "zur unmittelbaren Vorlage bei der Einstellungsbehörde nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes in der Fassung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	2. In § 7 Abs. 2 wird die Angabe "vom 24. Juni 2008 (GVBl. S. 134)" durch die Angabe "in der Fassung vom 18. Ja-nuar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202)" ersetzt.

	Artikel 60 Änderung der Thüringer Umlegungsausschussverordnung
	1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 46 Abs. 4 Satz 1 BauGB" durch die Verweisung "§ 46 Abs. 4 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I. S. 3634) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	3. In § 6 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "die obere Ka-tasterbehörde oder die örtlich zuständige Flurbereini-gungsbehörde" durch die Worte "das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation" ersetzt.

	Artikel 61 Änderung der Thüringer Gutachterausschussverordnung
	1. In § 2 Abs. 2 werden die Worte "höheren technischen Verwaltungsdienstes der Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen" durch die Worte "höheren technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation" und die Worte "höheren vermessungs-technischen Verwaltungsdienstes" durch die Worte "hö-heren technischen Dienstes im Fachgebiet Geodäsie und Geoinformation" ersetzt.
	2. § 3 wird wie folgt geändert:
	3. In § 4 Abs. 5 Satz 3 wird die Angabe "(BGBl. I S. 469, 547), geändert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1942)," durch die Angabe "(BGBl. I S. 469 -547-) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	4. In § 12 Abs. 5 werden die Worte "Ämter für Landent-wicklung und Flurneuordnung" durch die Worte "obe-re Fachbehörde für Flurbereinigung und Flurneuord-nung" ersetzt.
	5. § 21 wird aufgehoben.
	6. Die bisherigen §§ 22 und 23 werden die §§ 21 und 22.
	7. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-gen angepasst.

	Artikel 62 Änderung der Verordnung zur Durchführung des Thüringer Gesetzes über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure
	1. § 3 wird wie folgt geändert:
	2. § 10 Abs. 6 wird aufgehoben.
	3. In § 11 Abs. 10 Satz 2 wird die Verweisung "§ 36 des Be-rufsbildungsgesetzes" durch die Verweisung "§ 36 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

	Artikel 63 Änderung der Thüringer Bundesfern- und Landesstraßen-Zuständigkeitsverordnung
	1. § 1 wird aufgehoben.
	2. Der bisherige § 2 wird § 1 und wie folgt geändert:
	3. Nach § 1 werden folgende neue §§ 2 und 3 eingefügt:
	4. Der bisherige § 3 wird § 4.

	Artikel 64 Änderung der Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Planfeststellungsverfahren für Verkehrsbaumaßnahmen
	Artikel 65 Änderung der Thüringer Verordnung zur Umsetzung des kommunalen Hilfspakets für den Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen
	1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 1 Satz 1 werden je-weils die Worte "Das Landesamt für Bau und Verkehr" durch die Worte "Die obere Straßenbaubehörde" er-setzt.

	Artikel 66 Änderung der Thüringer Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	3. § 3 wird wie folgt geändert:
	4.  § 4 wird wie folgt geändert:
	5. § 6 wird wie folgt geändert:
	6. In § 7 wird die Verweisung "§ 15 Nr. 1 bis 3" durch die Verweisung "§ 15 Nr. 1 bis 3 des Kraftfahrsachver-ständigengesetzes vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	7. In § 8 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 1 und 2" durch die Verweisung "§ 2 Abs. 1 und 2 KfSachvV" ersetzt.
	8. § 9 wird wie folgt geändert:
	9. § 10 wird wie folgt geändert:

	Artikel 67 Änderung der Thüringer Berufskraftfahrer- Qualifikations-Zuständigkeitsverordnung
	1. In Absatz 1 wird die Verweisung "§ 8 Abs. 2" durch die Verweisung "§ 8 Abs. 2 des Berufskraftfahrer-Quali-fikations-Gesetzes (BKrFQG) vom 24. August 2006 (BGBl. I S. 1958) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	2. Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	3. In Absatz 3 wird die Verweisung "§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1" durch die Verweisung "§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 BKrFQG" ersetzt.

	Artikel 68 Änderung der Thüringer Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Erfurt-Weimar
	1. In Absatz 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm" durch die Ver-weisung "§ 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2550)" ersetzt.
	2. Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:

	Artikel 69 Änderung der Thüringer Landwirtschaftssachverständigenverordnung
	1. In § 1 Abs. 1 wird die Bezeichnung "Landwirtschafts-amt Sömmerda" durch die Bezeichnung "Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.
	2. In § 4 Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 wird die Verweisung "Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVw-VfG)" durch die Verweisung "Thüringer Verwaltungs-verfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der Fassung vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der jeweils gelten-den Fassung" ersetzt.
	3. In § 7 Abs. 6 Nr. 2 werden die Verweisung "§ 807 der Zivilprozessordnung (ZPO)" durch die Verweisung "§ 802c der Zivilprozessordnung" und die Verweisung "§ 901 ZPO" durch die Verweisung "§ 802g der Zivil-prozessordnung" ersetzt.

	Artikel 70 Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Grundstücksverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz
	1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:
	2. In den §§ 1 und 2 werden jeweils die Worte "sind die Ämter für Landwirtschaft" durch die Worte "ist das Lan-desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-setzt.

	Artikel 71 Änderung der Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten der Flurneuordnungs-, Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörden
	1. § 1 erhält folgende Fassung:
	"§ 1

	2. § 2 wird aufgehoben.
	3. Der bisherige § 3 wird § 2.

	Artikel 72 Änderung der Thüringer Verordnung über die nach Landesrecht zuständigen Stellen und zur Übertragung einer Ermächtigung nach dem Forstvermehrungsgutgesetz
	1. In der Überschrift werden die Worte "zuständigen Stel-len" durch die Worte "zuständige Stelle" ersetzt.
	2. § 1 erhält folgende Fassung:
	"§ 1


	Artikel 73 Änderung der Thüringer Verordnung über die Walderhaltungsabgabe
	Artikel 74 Änderung der Ersten Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz
	1. In § 3 Abs. 1 werden die Worte "sowie des zuständi-gen Forstamtsausschusses" gestrichen.
	2. § 7 Abs. 2 Satz 4 wird aufgehoben.
	3. In Nummer 7 der Anlage werden das Wort "kreiswei-se" gestrichen, der Doppelpunkt nach dem Wort "Buch-staben" durch einen Punkt ersetzt und die Abschnitte 1 und 2 aufgehoben.

	Artikel 75 Änderung der Dritten Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	3. § 3 wird wie folgt geändert:

	Artikel 76 Änderung der Vierten Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz
	Artikel 77 Änderung der Fünften Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz
	Artikel 78 Änderung der Sechsten Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz
	1. § 3 wird wie folgt geändert:
	2. § 4 wird wie folgt geändert:
	3. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

	Artikel 79 Änderung der Siebenten Durchführungsverordnung zum Thüringer Waldgesetz
	Artikel 80 Änderung der Verordnung zur Ausführung des Thüringer Jagdgesetzes
	1. In § 1 Abs. 1 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 2 des Bun-desjagdgesetzes" durch die Verweisung "§ 5 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung vom 29. Sep-tember 1976 (BGBl. I S. 2849) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	2. In § 6 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "den beteiligten unteren Forstbehörden" durch die Worte "der unteren Forstbehörde" ersetzt.
	3. In § 11 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte "Jagd- und Forstbehörden" durch die Worte "Jagdbehörden und die untere Forstbehörde" ersetzt.
	4. In § 24 Abs. 1 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 der Thü-ringer Jagdhundeverordnung (ThürJHVO)" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 der Thüringer Jagdhundever-ordnung (ThürJHVO) vom 30. November 2013 (GVBl. S. 342) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	5. In § 27 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung "§ 22a Abs. 1 Satz 2 des Fleischhygienegesetzes" durch die Ver-weisung "§ 6 Abs. 2 der Tierische Lebensmittel-Über-wachungsverordnung vom 8. August 2007 (BGBl. I S. 1816) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	6. In § 31 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte "dem Thüringer Reisekostengesetz" durch die Worte "den für Beamte des Landes geltenden reisekostenrechtlichen Bestim-mungen" ersetzt.

	Artikel 81 Änderung der Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung Jagd
	1. In § 1 Abs. 1 Nr. 1 wird die Verweisung "§ 15 Abs. 5 des Bundesjagdgesetzes" durch die Verweisung "§ 15 Abs. 5 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	2. In § 2 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe "dem Thüringer Reisekostengesetz vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) in der jeweils geltenden Fassung" durch die Worte "den für Beamte des Landes geltenden reise-kostenrechtlichen Bestimmungen" ersetzt.
	3. In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Verweisung "§ 21 Abs. 1 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes" durch die Verweisung "§ 21 Abs. 1 des Thüringer Verwaltungs-kostengesetzes vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

	Artikel 82 Änderung der Thüringer Jagdhundeverordnung
	Artikel 83 Änderung der Thüringer Einstandsgebietsverordnung
	Artikel 84 Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft
	1. § 1 erhält folgende Fassung:
	"§ 1 Zuständigkeit des für Landwirtschaft zuständigen Ministeriums

	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	3. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden aufgehoben.
	4. Der bisherige § 6 wird § 3 und in Absatz 2 wird die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürVwKostG" durch die Verweisung "§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Thüringer Verwal-tungskostengesetzes vom 23. September 2005 (GVBl. S. 325) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	5. Die bisherigen §§ 8 und 9 werden die §§ 4 und 5.

	Artikel 85 Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Kennzeichnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel aus dem ökologischen Landbau
	"§ 1

	Artikel 86 Änderung der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Ernährungssicherstellungsgesetz und dem Ernährungsvorsorgegesetz
	1. In der Überschrift werden die Worte "Ernährungssicher-stellungsgesetz und dem Ernährungsvorsorgegesetz" durch die Worte "Ernährungssicherstellungs- und -vor-sorgegesetz" ersetzt.
	2. Die §§ 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
	"§ 1
	§ 2

	3. In § 3 Satz 1 wird die Verweisung "§ 23 ESG und § 14 Abs. 1 Nr. 2 und 3 EVG" durch die Verweisung "§ 19 ESVG" ersetzt.

	Artikel 87 Änderung der Thüringer Verordnung zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	3. In den §§ 3 und 4 Abs. 1 bis 3 werden jeweils die Worte "Die Landesanstalt für Landwirtschaft" durch die Wor-te "Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

	Artikel 88 Änderung der Thüringer Erosionsschutzverordnung
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	3. In § 3 Satz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt für Landwirtschaft" durch die Worte "Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.
	4. Nummer 1 der Anlage wird wie folgt geändert:

	Artikel 89 Änderung der Thüringer Weinverordnung
	1. In § 10 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte "der Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau" durch die Worte "dem Lan-desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-setzt.
	2. § 11 wird wie folgt geändert:
	3. In § 13 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte "und vorüber-gehend nicht bestockten" gestrichen.
	4. § 26 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
	5. In § 27 Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte "die Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau" durch die Worte "das Lan-desamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" er-setzt.
	6. In Anlage 1 Nr. 2 wird nach der Angabe "Graitschen" die Angabe "Löberschütz" eingefügt.
	7. In Anlage 2 Nr. 1 werden die Worte "Toter Riesling, Riesling, R" durch die Worte "Roter Riesling, Riesling, R" ersetzt.

	Artikel 90 Änderung der Thüringer Verordnung zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem Hopfengesetz
	Artikel 91 Änderung der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Hopfengesetzes
	1. § 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	2. § 2 wird wie folgt geändert:

	Artikel 92 Änderung der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Pflanzenschutzgesetzes
	1. In § 1 Abs. 3 wird die Verweisung "§ 14 der Gewerbe-ordnung" durch die Verweisung "§ 14 der Gewerbeord-nung in der Fassung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.
	2. In § 10 Abs. 4 Satz 2 werden nach dem Wort "Reise-kosten" die Worte "nach den für Beamte des Landes geltenden reisekostenrechtlichen Bestimmungen" ein-gefügt.

	Artikel 93 Änderung der Thüringer Verordnung zur Durchführung der Milch-Güteverordnung
	Artikel 94 Änderung der Thüringer Verordnung zur Qualitätsprüfung von Milch, Milcherzeugnissen, Butter und Käse
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	2. In § 2 Satz 1 werden die Worte "Die Landesanstalt für Landwirtschaft" durch die Worte "Das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

	Artikel 95 Änderung der Thüringer Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft
	1. § 2 wird wie folgt geändert:
	2. In § 3 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "der Landesan-stalt für Landwirtschaft" durch die Worte "dem Landes-amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" ersetzt.

	Artikel 96 Änderung der Thüringer Tierzucht-Zuständigkeits- und Übertragungs-Verordnung
	Artikel 97 Änderung der Thüringer Aufbauhilfefondsverordnung
	Artikel 98 Änderung der Thüringer Anerkennungszuständigkeitsverordnung
	Artikel 99 Änderung der Thüringer Allgemeinen Schulordnung für die berufsbildenden Schulen
	1. In Satz 1 werden die Worte "sowie städtische und länd-liche Hauswirtschaft" gestrichen.
	2. Satz 2 erhält folgende Fassung:

	Artikel 100 Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung der Grenzen der Gemeinde Heyersdorf und der Gemeinde Thonhausen
	Artikel 101 Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung der Grenzen der Gemeinde Dorndorf und der Gemeinde Dietlas
	Artikel 102 Änderung der Thüringer Verordnung zur Änderung der Grenzen der Stadt Hermsdorf und der Gemeinde Bad Klosterlausnitz
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	1. § 8 b wird wie folgt geändert:
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	1. In § 2 Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte "die Landesan-stalt für Landwirtschaft" durch die Worte "das Landes-amt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum" und die Bezeichnung "Landesbergamt" durch die Bezeichnung "Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur" ersetzt.
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	3. In § 4 Abs. 1 Nr. 6 wird die Bezeichnung "Landesamt für Vermessung und Geoinformation" durch die Bezeich-nung "Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-formation" ersetzt.
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